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Vorwort

Der Vertrag von Sevres (VS) zwischen der Tiirkei und den alliierten Méch-
ten vom 10. August 1920! blieb in der deutschsprachigen Geschichtsfor-
schung lange Zeit unbeachtet, ja mehr noch: Im Schatten des Vertrages von
Versailles stehend, wurde der VS nahezu ignoriert, nicht zuletzt wohl auch
deshalb, weil er kaum Berithrungspunkte mit Deutschland oder Osterreich
aufweist. Anders verhilt es sich im englischsprachigen Raum: Als in den
1970er-Jahren die Materialien zu den Vertragsverhandlungen mit dem Os-
manischen Reich, allen voran aber die interne Kommunikation zwischen
den Alliierten 6ffentlich zugénglich wurden, begannen zahlreiche, iiberwie-
gend britische und US-amerikanische Historiker, sich mit diesen Materiali-
en zu beschiftigen und diese auszuwerten. Nicht ohne Grund stammen
die bis heute wohl bedeutendsten englischsprachigen Publikationen zur
Entstehungsgeschichte des VS aus dieser Zeit. Stellvertretend fiir die im
englischen Sprachraum damals erschienene Literatur sind die Neuauflage
des von Herold W. Temperely herausgegebenen Opus Magnum ,A history
of the Peace Conference of Paris’?> die Monografie ,,From Paris to Sévres*
des US-amerikanischen Historikers Paul C. Helmreich® und der Aufsatz
des Briten A. E. Montgomery* zu nennen. Weit weniger behandelt als im
englischsprachigen Raum wurde der VS in Frankreich. In der zeitgendssi-
schen Literatur taucht der VS vor allem in Verbindung mit dem sog. Sevres-
Syndrom® auf, und er wird so oft im Zuge einer politikwissenschaftlichen
Analyse der heutigen Tiirkei mit behandelt.

1 Abgedruckt in franzésischer Fassung in: Deutsches Auswirtiges Amt, Die acht Vertrige
von Sevres (Berlin 1920) bzw. in englischer Fassung in: Treaty of Peace between
the Allied Powers and Turkey, August 10, 1920, British Treaty Series No. 11 (1920) =
American Journal of International Law Vol.15, No. 3 (Jul. 1921)179-295.

2 TEMPERELY Herold W., A history of the Peace Conference of Paris, Bd. VI (London,
New York, Toronto 1969).

3 HELMREICH Paul C., From Paris to Sevres. The Partition of the Ottoman Empire at
the Peace Conference of 1919-1920 (Columbus 1974).

4 MONTGOMERY A. E., The Making of the Treaty of Sevres of 10 August 1920, in: The
Historical Journal Vol. 15, No. 4 (Dec. 1972) 775-787.

5 Das sog. Sevres-Syndrom ist eine in der heutigen Tiirkei verbreitete Verschworungs-
theorie, wonach ,ausldndische Machte“ mit vereinten Kriften aus dem Hintergrund
die Tirkei schwéchen und vernichten wollen. Siehe dazu etwa: SCHMID Dorothee,
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Auch die jiingere Literatur, die den VS zum Gegenstand hat, wie etwa
das fiir einen breiteren Leserkreis angelegte Werk ,Die Friedensmacher®
der kanadischen Historikerin Margaret MacMillan, greift vorwiegend auf
die Literatur aus den 1970er-Jahren zuriick, wobei anzumerken ist, dass
im Zuge des hundertjédhrigen Jubildums zu den Pariser Vorortvertrigen
eine gewisse Wiederbelebung der historischen Forschungen stattgefunden
hat. Zum besagten Jubildum erschien etwa der Aufsatz Zerrin Savasans
,From Sévres to Lausanne and Afterwards” oder ,,Sévres at 100. The Peace
Treaty that partitioned the Ottoman Empire“® von Hamza Karcic und im
deutschsprachigen Raum zum Beispiel der Aufsatz ,Der Friedensvertrag
von Sevres und die osmanische Haltung“ von Hiiseyin Cicek.

Anders als im deutschsprachigen Raum, wo der VS im Vergleich zu
den Vertridgen von Versailles oder dem Vertrag von Saint-Germain ein
unbeschriebenes Blatt ist, verhalt es sich in der griechischen und tiirkischen
Geschichtsforschung, wo man rund um den VS und dessen Entstehung
geradezu abundante Literatur unterschiedlichster Qualitit findet, die hier -
aufgrund ihrer Vielzahl und der Sprachbarriere- nicht dargestellt werden
kann.

Im deutschsprachigen Raum begann - abgesehen von einigen wenigen
Ausnahmen'? - eine eingehende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem VS erst ab den 2000er-Jahren. Zu erwihnen ist neben den Werken
Heinz A. Richters iiber den griechisch-tiirkischen Krieg! und die Meer-

Turquie, le syndrome de Sevres, ou la guerre qui n'en finit pas, in: Politique étrangere
(Printemps 2014) 199-213; GUIDA Michelangelo, The Sévres Syndrome and ,,Komp-
lo“ Theories in the Islamist and Secular Press, in: Turkish Studies Vol. 9, No. 1 (2008)
37-52.

6 MACMILLAN, Margaret, Die Friedensmacher (Berlin 2018).

7 SAVASAN Zerrin, From Sevres to Lausanne and Afterwards: Turkey’s Perspective,
in: Sorin Arhire/Tudor Rosu (eds.), The Paris Peace Conference (1919-1920) and its
aftermath (Newcastle upon Tyne 2020) 247-284.

8 KARCIC Hamza, Sevres at 100. The Peace Treaty that Partitioned the Ottoman
Empire, in: Journal of Muslim Minority Affairs Vol. 40, No. 3 (2020) 470-479.

9 CICEK, Hisseyin L, Der Friedensvertrag von Sevres und die osmanische Haltung, in:
BRGO Jg. 9, Heft 2 (2019) 444-455.

10 So etwa: PADEL Wilhelm, Der Vertrag von Sevres (Berlin 1921); RUTKAY Enver
Ural, Die Voraussetzungen und Folgen des Vertrages von Sevres, Staatswiss. Diss.,
(Graz 1968); ZURRER Werner, Der Friedensvertrag von Seévres: Ein kritischer Bei-
trag zur Problematik der Neuordnung des nahdstlichen Raumes nach dem Ersten
Weltkrieg, in: Saeculum Jg. 25, Heft 1 (1974) 88-114.

11 RICHTER, Heinz A., Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922 (= Studien zur Ar-
chéologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns Band 72, Wiesbaden 2016).
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engen'? allen voran Roland Bankens exzellente Dissertation' iiber die Ver-
trage von Sevres und Lausanne.

Die stiefmiitterliche Behandlung des VS im deutschsprachigen Raum
liegt wohl nicht zuletzt daran, dass es bis dato keine vollstindige Uber-
setzung des VS ins Deutsche gab. Eine solche soll mit dem vorliegenden
Werk nunmehr nachgeholt werden.

Im Zuge des von Frau Univ.-Prof.i® Dr.i" Anita Ziegerhofer an der Uni-
versitit Graz geleiteten FWF!4-Projektes zum Vertrag von Saint-Germain
wurde ich im Jahre 2021 mit der Ubersetzung des VS aus dem franzosi-
schen Original ins Deutsche beauftragt. Die Ubersetzungstitigkeit war in
gewisser Weise eine ,Vorarbeit, um den VS in seiner Génze erfassen und
ihn folglich im Kontext der tibrigen Pariser Vorortvertrige wissenschaftlich
untersuchen zu kénnen.

Im vorliegenden Werk soll nun einerseits die gesamte Ubersetzung des
vollstandigen VS ins Deutsche verdffentlicht und andererseits auch die
Entstehungsgeschichte des VS anhand einer Auswertung der bestehenden,
Grofiteils englischsprachigen Literatur einem deutschsprachigen Publikum
zugénglich gemacht werden. Dariiber hinaus wird der Versuch unternom-
men, durch eine Analyse der einschligigen Vertragsbestimmungen des
franzésischen Originaltextes, den VS in einen Kontext zu den iibrigen Pari-
ser Vorortvertragen — allen voran den Deutschland betreffenden Vertrag
von Versailles und den Osterreich betreffenden Vertrag von Saint-Germain
- zu stellen und so seine Besonderheiten aufzuzeigen.

Zur Nomenklatur des vorliegenden Werkes sei angemerkt, dass sich diese
an den im VS verwendeten Ortsbezeichnungen orientiert und diese wei-
testgehend iibernimmt. So etwa ist im vorliegenden Werk durchgehend von
Konstantinopel, Smyrna oder Trapezunt die Rede. Der noch Anfang des
20. Jahrhunderts iiblichen Praxis entsprechend werden die Bezeichnungen
»osmanisch® und ,tirkisch® synoym verwendet, womit freilich der ethni-
schen und religiosen Vielfalt des Osmanischen Reiches nur unzureichend
Rechnung getragen wird. Sofern auf eine bestimmte ethnische oder reli-
giose Gemeinschaft im Osmanischen Reich Bezug genommen wird, wird

12 RICHTER, Heinz A., Die tiirkischen Meerengen in der internationalen Politik 1900
1917 (= Studien zur Archdologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns Band
80, Wiesbaden 2018).

13 BANKEN, Roland, Die Vertrige von Sevres 1920 und Lausanne 1923 (Berlin 2014).

14 Fonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung (,FWEF*), Projekt P 29774-
Gle6.
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im vorliegenden Werk der Einfachheit wegen von Kurden, Griechen oder
Armeniern die Rede sein.

Mein Dank gilt Herrn Univ.-Prof. Dr. Milo§ Vec fiir die Aufnahme die-
ses Buches in die Reihe ,Studien zur Geschichte des Volkerrechts®, Herrn
Univ.-Prof. Dr. Johannes Rux und Herrn Dr. Stefan Grote von der Nomos
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG sowie vor allem Frau Univ.-Prof." Dr.in
Anita Ziegerhofer vom Institut fiir Juristische Grundlagen der Universitét
Graz, die mir die Publikation des vorliegenden Werkes ermdglicht haben.
Frau Dr. Nazli Vatansever, sowie meinen Kolleg*innen Dr. Richard Lein,
Mag.? Valerie Reiter-Zatloukal und Dr." Carmen Kleinszig MSc. danke ich
fiir ihre Unterstlitzung und Anregungen. Den anonymen Gutachtern des
FWE sei fiir ihre wertvollen Hinweise und Anregungen gedankt.

Wien, am hundertsten Jahrestag des Vertrags von Lausanne (24. Juli 2023),

Miriam Gassner
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Erster Teil: Einleitung

I. Der lange Weg zum Vertrag von Sévres

A. Vom Waffenstillstand von Moudros (Limnos) zur Friedenskonferenz in
Paris

Der am 10. August 1920 - und sohin als letzter der fiinf Pariser Vorortver-
trage — zwischen den puissance alliées, den alliierten Machten (AM),5
einerseits und der Tiirkei andererseits abgeschlossene Vertrag von Sevres
(VS) kann - obwohl er niemals ratifiziert wurde und folglich auch nie
in Kraft trat - zweifellos als einer der bedeutendsten volkerrechtlichen
Vertréige des vorigen Jahrhunderts bezeichnet werden.

Auf die Neugestaltung des Nahen Ostens abzielend, legte er den Grund-
stein dafiir, dass das Britische Reich kurz nach seiner Unterzeichnung
den Hohepunkt seiner territorialen Expansion erreichte. Dartiber hinaus
versuchte er sicherzustellen, dass das Osmanische Reich - als ,historischer
Widersacher® Grof3britanniens und Frankreichs - den europdischen Grof3-
machten auf geopolitischer Ebene nicht so schnell mehr in die Quere
kommen wiirde.

Als einer der insgesamt einundzwanzig in den Pariser Vororten abge-
schlossenen Vertrige!® sollte der VS den Ersten Weltkrieg fiir die Tiirkei be-

15 Im VS werden das Britische Reich, Frankreich, Italien und Japan als ,principlaes
puissance alliées’; alliierte Hauptmachte (kurz: AHM), bezeichnet. Zusammen mit
Armenien, Belgien, Griechenland, dem Hedschas, Polen, Portugal, Ruménien, dem
SHS-Staat und der Tschechoslowakei bilden sie die ,puissance alliées’; die alliierten
Michte, kurz AM. Der VS nennt in seiner Prdambel im Zuge der Aufzdhlung der
AM auch den Hedschas, jedoch wurde der VS nicht von Hedschas unterzeichnet. Die
USA wurden weder in der Praambel des VS erwahnt, noch unterzeichneten sie den
VS, zumal sie sich niemals im Kriegszustand mit dem Osmanischen Reich befunden
hatten. Aufgrund des Fehlens der USA auf der Seite der allilerten Machte werden
diese im VS auch nicht wie etwa im Vertrag von Versailles (VV') oder im Vertrag von
Saint-Germain (VSG) als alliierte und assoziierte Machte (AAM) bzw. alliierte und
assoziierte Hauptméchte (AAHM) bezeichnet. Auf die problematische Haltung der
USA zu den iibrigen Pariser Vorortvertrdgen sei hier nur hingewiesen.

16 Zu Versailles wurden am 28. Juni 1919 ein Friedensvertrag mit Deutschland und ein
Minorititenvertrag mit Polen abgeschlossen; zu Saint-Germain-en-Laye am 10. Sep-
tember 1919 ein Friedensvertrag mit Osterreich, ein Minorititenvertrag mit dem

15
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Erster Teil: Einleitung

enden. Dass die Tiirkei an der Seite Deutschlands in den Ersten Weltkrieg
eintreten wiirde, war keineswegs von Anfang an klar gewesen: Enver Pa-
scha’, einer der fithrenden Jungtiirken'® und einer der wichtigsten Vertreter
des Pan-Tirkismus', stellte die Weichen fiir das Biindnis zwischen der

17

18

19

16

SHS-Staat, ein Minorititenvertrag mit der Tschechoslowakei, zwei Abkommen zu
den Befreiungskosten, ein Vertrag iiber den Spirituosenhandel in Afrika sowie ein
Vertrag tiber den Waffenhandel in Afrika. Zu Neuilly wurde am 27. November 1919
ein Friedensvertrag mit Bulgarien abgeschlossen; es folgten am 9. Dezember 1919
ein in Paris abgeschlossener Minoritdtenvertrag mit Ruménien, am 4. Juni 1920 zu
Trianon ein Friedensvertrag mit Ungarn und am 5. Juli 1920 zu Paris ein Vertrag
mit Danemark. Den Abschluss bildeten acht Vertrége, die am 10. August 1920 zu
Sevres abgeschlossen wurden. 1: der Friedensvertrag mit der Tiirkei, 2: ein Vertrag
zwischen Italien und Griechenland; 3: ein Vertrag tiber Thrakien; 4: ein Minoritéten-
vertrag mit Griechenland; 5: ein Vertrag iiber Anatolien; 6: ein Minorititenvertrag
mit Armenien; 7: der sog. Mitteleuropédische Grenzvertrag; 8: ein Vertrag betreffend
die Nachfolgestaaten der ehemaligen Osterreichisch-Ungarischen Monarchie.

Enver Pascha (* 22. November 1881 in Istanbul; 1 4. August 1922 Baldschuan, heute
Tadschikistan) war einer der fithrenden Jungtiirken und 1913-1914 Kriegsminister.
Er galt als einer der Hauptverantwortlichen fiir die wihrend des ersten Weltkrieges
an den Armeniern veriibten Graueltaten. Siehe anstatt aller: KORNRUMPE, Hans-
Jurgen, Enver Pascha. In: BERNATH Mathias/von Schroeder Felix (Hrsg.) Biogra-
phisches Lexikon zur Geschichte Stdosteuropas. Bd. 1 (Miinchen 1974) 462-464
[Onlineausgabe].

Die Jungtiirken waren eine politische Bewegung im Osmanischen Reich, die ab dem
Ende des 19. Jahrhunderts illegal auf liberale Reformen und eine konstitutionelle
Staatsform hinarbeitete. Thr Ziel war die Errichtung eines sekuldren Vielvolkerstaates,
in dem jedoch den Tiirken die Vorherrschaft zukommen sollte. Die wichtigste jung-
tiirkische Partei war die Ittihat ve Terakki (,Komitee fiir Einheit und Fortschritt*).
Mit der Jungtiirkischen Revolution 1908 gelangten die Jungtiirken an die Macht.
Unter den Ideologen der Jungtiirken setzten sich gegeniiber halbwegs pluralistischen
(jung-osmanischen) Vorstellungen, die auch den christlichen Volksgruppen Partizi-
pation einrdumten, immer starker tiirkisch-nationalistische und sogar turko-rassisti-
sche Vorstellungen durch. Insbesondere Enver Pascha traumte von der Errichtung
eines grofitiirkischen ,Turanischen® Reiches unter Einbeziehung Aserbaidschans, Us-
bekistans und Turkmenistans, ja sogar von Teilen Chinas. Siehe dazu auch: Hanioglu,
M. §iikrli, The Young Turks in opposition (New York 1995) (= Studies in Middle
Eastern History) 7-28.

Der ,,Pan-Turkismus® kann eine der drei Hauptideologien (Pan-Islamismus, Ottoma-
nismus und Pan-Turkismus), die sich im Osmanischen Reich im letzten Drittel des
19. Jahrhundert herausbildeten und im engen Zusammenhang zum aufkommenden
tirkischen Nationalismus standen, angesehen werden. Zum Pan-Islamismus siehe
anstatt aller: LANDAU Jakob, Pan-Turkism, From Irredentism to Cooperation (Lon-
don 1995) chap.2; Zum Ottomanismus: LEWIS Bernard, The Emergence of Mod-
ern Turkey (London 2002) chap.l0; SHAW Stanford/SHAW Ezel, History of the
Ottoman Empire and Modern Turkey, vol.2 (Cambridge 1977) chapt. 3-4. Alle dieser
drei genannten Ideologien kénnen in den Worten von Jakob Landau ausgedriickt
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Tiirkei, Deutschland und Osterreich-Ungarn. Schon seit Lord Salisburys
Ausspruch vom ,falschen Pferd, auf das man gesetzt habe®; also seit dem
Jahr 1901, zeichnete sich eine wachsende Entfremdung des Osmanischen
Reiches von Grofibritannien ab.20 Als dann im Jahr 1914 auch noch eine
Frankreichmission Cemal Paschas?,, fehlschlug, wurde die Tiirkei sprich-
wortlich in die Arme der Mittelméchte gedrangt,? zumal auch das mit
Grofibritannien und Frankreich verbiindete Russland seit Langem territo-
riale Ambitionen beziiglich der Meerengen und Konstantinopel hatte und
diese nun immer offener hervortraten.?? Als die in einem Geheimvertrag?*
beschlossene Allianz mit Deutschland und Osterreich-Ungarn bekannt
wurde, weigerte sich Grofibritannien, die von der Tiirkei dort in Auftrag
gegebenen und auch schon bezahlten Kriegsschiffe auszuliefern. Stattdessen
bot die Regierung in London an, die territoriale Integritit der Tiirkei zu

als ,defensive ideologies’, deren Hauptanliegen es anfangs war, den Zusammenbruch
des Osmanischen Reiches zu verhindern, angesehen werden. (LANDAU Jakob M.,
Exploring Ottoman and Turkish History (London 2004) 21). Der Pan-Turkismus
war sohin u.a. eine Reaktion auf den ,Pan-Slawismus® Er mystifizierte Turan, die
sagenumworbene Heimat der Urtiirken, das unter dem ,Dach des osmanischen
Reiches” wiederauferstehen sollte. Die russische Niederlage im japanisch-russischen
Krieg 1905 gab den pan-tiirkischen Kriften Aufwind und nahrte ihren Traum eines
pan-tiirkischen Grofireichs als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches, das allen in
der Diaspora verstreuten tiirkisch-stimmigen Volker eine Heimat bieten sollte.

20 KREISER Klaus, Der Osmanische Staat 1300-1922, 2. Aufl. (Miinchen 2008) 50; vgl.
dazu auch: KENT Marian, Great Britain and the End of the Ottoman Empire, in:
KENT Marian (ed.), The Great Powers and the End of the Ottoman Empire (London
1996) 165-198.

21 Cemal Pascha (* 6. Mai 1872 in Mytilini auf Lesbos; 1 21 Juli 1922 in Tiflis), war
ein jungtiirkischer Nationalist, General und fithrendes Regierungsmitglied des Os-
manischen Reichs. Cemal Pascha war einer der Hauptverantwortlichen fiir den Vol-
kermord an den Armeniern. Siehe auch: KIENITZ Friedrich Karl, Cemal Pascha,
Ahmed, in: BERNATH Mathias/von SCHROEDER Felix(Hrsg.) Biographisches Le-
xikon zur Geschichte Stidosteuropas. Bd. 1. (Miinchen 1974) 297-298 [Onlineausga-
be].

22 Das hier dargelegte Narrativ iiber den Kriegseintritt des Osmanischen Reiches deckt
sich mit der offiziellen tiirkischen Geschichtsschreibung, die den Kriegseintritt des
Osmanischen Reiches Anfang November 1914 als unvermeidlich darstellt. Anders
sieht dies beispielsweise Taner AKCAM, wonach es zahlreiche Belege dafiir gibt, dass
die Kriegsteilnahme von der Fithrung der Jungtiirken von langer Hand geplant und
bewusst forciert wurde. Siehe dazu: Taner AKCAM, Armenien und der Vélkermord.
Die Istanbuler Prozesse und die tiirkische Nationalbewegung (Hamburg 2004) 771f.

23 RICHTER, Die tiirkischen Meerengen in der internationalen Politik 1900-1917, 75 ff.

24 Deutsch-Tiirkischer Biindnisvertrag vom 2. August 1914, abgedruckt in: GRENVIL-
LE John A. S., The Major International Treaties, 1914-1973. A history and guide with
texts (London 1974) 24.
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wahren, wenn sich die Tiirkei neutral verhalten wiirde. Die Verhandlungen
um eine etwaige Neutralitdt der Tiirkei scheiterten aber an den tiirkischen
Gegenforderungen (Abschaffung der Kapitulationen?’, Herausgabe der in
Grofibritannien bestellten und bereits bezahlten Kriegsschiffe etc.), und so
trat die Tiirkei am 24. Oktober 1914 an der Seite Deutschlands und Oster-
reich-Ungarns in den Ersten Weltkrieg ein.26 1917 drangen die britischen
Truppen in grofie Teile Mesopotamiens und Paldstinas vor und nahmen
Bagdad sowie Jerusalem ein. Zu diesem Zeitpunkt war die osmanische
Armee bereits auf ein Fiinftel ihrer Sollstarke zusammengeschrumpft. Als
schliefllich im Herbst 1918 auch nach und nach alle bedeutenden Stadte
Syriens und des Libanons von den Briten eingenommen wurden, blieb
dem Osmanischen Reich nach dem Fall Aleppos am 26. Oktober 1918
nichts anderes tibrig, als - wie einige Tage zuvor Bulgarien - einen Waffen-
stillstandsvertrag zu unterfertigen.”” Die Waffenstillstandsverhandlungen
waren alles andere als einfach, zumal die osmanische Regierung am 8. Ok-
tober zuriickgetreten war und sich kein Staatsmann von Format fand, der
das Reich in die Kapitulation fithren wollte.?8 Die Verhandlung des Waf-
fenstillstandes erfolgte schliefllich bilateral zwischen Grofibritannien und
der Tirkei, weder Frankreich noch Italien waren in die Waffenstillstands-
verhandlungen eingebunden. Auf die 14 Punkte Wilsons wurde anders als
in den Waffenstillstandsverhandlungen mit Osterreich oder Deutschland
nicht Bezug genommen?’ und es wurden auch keine Vorbedingungen fiir
die Verhandlungen eines Friedensvertrages vereinbart.3

Die Waffenstillstandsbedingungen sahen unter anderem vor, dass die ge-
samten tlirkischen Truppen unverziiglich demobilisiert wurden. Die Meer-
engen mussten gedffnet werden und die Festungen an den Dardanellen

25 Die sog. Kapitulationen resultierten aus einer besonderen Form der Vertréige, die
zwischen dem Osmanischen Reich und den meisten christlichen Staaten Europas seit
der frithen Neuzeit abgeschlossen wurden. Sie hatten den Charakter von Servituten
und schufen ein System exterritorialer Privilegien zugunsten europdischer Staaten
im Osmanischen Reich. Gegenstand der sog. Kapitulationen waren meist wirtschaft-
liche, personelle und justizielle Privilegien. (Siehe dazu auch BANKEN, Die Vertrage
von Sévres 1920 und Lausanne 1923, 118 ff.)

26 KREISER, Der Osmanische Staat 1300-1922, 51.

27 ROGAN, Eugene, The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East,
1914-1920 (Allen Lane 2015) 381-382.

28 Ebd.

29 SCHMITT Bernadotte E., The Peace Treaties of 1919-1920 in: Proceedings of the
American Philosophical Society, Vol.104 No.1 (Feb 1960) 101-110 (101).

30 HELMREICH, From Paris to Sevres, 3-4.
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und am Bosporus sollten von den Alliierten besetzt werden. Auch die von
den Allijerten eroberten Gebiete des (ehemaligen) Osmanischen Reiches
sollten weiterhin von ihnen besetzt bleiben. Von besonderer Bedeutung
war jene Klausel im Waffenstillstandsabkommen, die besagte, dass die Al-
liierten jeden strategischen Punkt besetzen konnten, wenn dies fiir ihre
Sicherheit erforderlich war. 3! Diese Bestimmung sollte die volkerrechtliche
Grundlage fiir die spitere Besetzung Konstantinopels durch die Alliierten
darstellen. Auch die Beziehungen zu den anderen Mittelmédchten waren
gemafd Art.23 des Waffenstillstandsvertrages abzubrechen, deutsche und
oOsterreich-ungarische Staatsangehorige mussten das tiirkische Staatsgebiet
umgehend verlassen. Der Waffenstillstandvertrag kam einer bedingungslo-
sen Kapitulation des Osmanischen Reiches gleich. Als besonderes gegliickt
formuliert kann er nicht bezeichnet werden, denn es fehlten etwa wesentli-
che Bestimmungen betreffend die Abriistung und die Auflésung von Trup-
pen, auch andere wesentliche Regelungen wurden auf die Friedensverhand-
lungen ausgelagert, was die spateren Friedensverhandlungen nicht gerade
erleichterte.

Mit dem Waffenstillstandsiibereinkommen von Moudros wurde das Os-
manische Reich faktisch auf Kleinasien3? reduziert, zumal der Hedschas3,
Jemen, Syrien und Mesopotamien - sowie auch die nur noch formell
zum Osmanischen Reich gehérenden Lander Tripolitanien, Kyrene (Liby-
en) und Agypten - nunmehr endgiiltig verloren waren. Die ,Meerengen®
(die Gebiete um den Bosporus, das Marmarameer und die Dardanellen,
nicht aber Konstantinopel**) wurden gemifl dem Waffenstillstandvertrag
bereits am 20. November 1918 vollstindig von britischen Truppen besetzt,?
ebenso das zwischen Anatolien®® und Mesopotamien liegende Taurusgebir-
ge.’’ Zerschlagen wurde das Osmanische Reich mit dem Waffenstillstand

31 So etwa legte Artikel 7 fest, dass die Alliierten ,,...angesichts einer Lage, die eine
Bedrohung ihrer Sicherheit bedeute, jeden beliebigen strategischen Punkt besetzen
durften.”

32 Kleinasien ist jener Teil der heutigen Tiirkei, der zu Vorderasien gehort.

33 Der Hedschas war urspriinglich eine osmanische Provinz im heute westlichen Saudi-
Arabien und umfasste die beiden heiligen Stitten des Islams, Mekka und Medina.

34 In Konstantinopel wurden lediglich britische Truppen stationiert. Siehe dazu auch:
ROGAN, The Fall of the Ottomans, 385.

35 MACFIE Alexander L., The Straits question 1908-36 (Thessaloniki 1993) 81.

36 Seit der Griindung der Tiirkei 1923 bezeichnet der Begriff Anatolien den asiatischen
Teil der Tiirkei, also die gesamte Tiirkei mit Ausnahme des in Europa gelegenen
Thrakiens.

37 RICHTER, Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922, 24.
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von Moudros allerdings nicht, Sultanat und Kalifat*® blieben bestehen.
Der tiirkische Marineminister Hiiseyin Rauf Orbay, der die osmanische
Delegation bei den Waffenstillstandsverhandlungen anfiihrte, meinte sogar,
dass die Briten die Tiirken ausgesprochen gut behandelt hitten, da man
Konstantinopel wahrscheinlich nicht besetzen werde. Bereits wenige Tage
nach Unterzeichnung des Waffenstillstandabkommens 13. November 1918
am trafen alliierte Truppen in Konstantinopel ein.

Wie der Referent im deutschen Auswiértigem Amt fiir den Osten Otto
Goppert dem Osterreichischen Gesandten in Berlin Ludwig Moritz Hart-
mann® in einem personlichen Gespriach Anfang Dezember 1918 berichte-
te, war die politische Lage in Konstantinopel nach Unterzeichnung des

38

39
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Das osmanische Kalifat ist die rechtliche und religiose Auffassung, die die Sultane
des Osmanischen Reiches nicht nur als Herrscher ihres eigenen Territoriums sondern
auch als ,Beschiitzer und Verteidiger der Muslime iiberall auf der Welt ansieht. His-
torisch gesehen steht diese Doktrin eng mit Sultan Abdulhamid II.(reg. 1876-1909) in
Verbindung, der die Ideologie des Kalifats wie kein anderes Mietglied seiner Dynastie
zu einem Dreh- und Angelpunkt sowohl seiner Innen- und Auflenpolitik machte.
In der 1876 neu eingefithrten Verfassung des Osmanischen Reiches wurde erstmals
der Anspruch auf das allislamische Kalifat der osmanischen Dynastie festgeschrieben.
Das osmanische Kalifat bestand nach Untergang des Osmanischen Reiches noch
bis 1924 weiter. Die historischen Urspriinge des osmanischen Kalifats sind bis heute
unter Historikern umstritten: Wahrend manche die die These eines "urspriingliches"
Kalifat vertreten und behaupten, das Amt sei durch eine ununterbrochene Linie,
die von den ersten Kalifen des Islam und letztlich vom Propheten Mohammed
selbst abstammt, an die Osmanen weitergegeben worden, bestreiten andere, dass die
Osmanen vor der Neuzeit das Kalifat jemals als wichtige Grundlage dynastischer
Legitimitét betrachtet haben. Einige Historiker folgen der seit dem 19. Jahrhundert
von den Kalifen vertretenen Meinung, dass das Kalifat bereits 1517 mit der Eroberung
Syriens und Agyptens durch Sultan Selim I. von den Abbasiden auf die Osmanen
tibergegangen sei (dazu ausfithrlich: KARATEKE Hakan, “Legitimizing the Ottoman
Sultanate: A Framework for Historical Analysis” in: KARATEKE Hakan/REINKOW-
SKI Marcus (eds.), Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power
(Leiden, 2005), 13-54 (23ff.) - andere wiederum erfassen die gesamte Idee des Kali-
fats als eine erfundene Tradition, die ab dem 18. Jahrhundert als Reaktion auf die
imperiale Expansion Russlands und verschiedener westlicher Michte entwickelte
wurde.(so etwa: VEINSTEIN Gilles, La question du califat ottoman, in: LUIZARD,
Pierre-Jean (ed.), Le choc colonial et I'islam: les politiques religieuses des puissances
coloniales en terres d’islam (Paris, 2006), 451-468). Eine Zwischenposition nimmt
etwa CASALE Giancarlo, Tordesillas and the Ottoman Caliphate: Early Modern
Frontiers and the Renaissance of an Ancient Islamic Institution in: Journal of early
modern history, vol. 19 (2015) 585-511 ein.

Ludwig Moritz Hartmann (* 2. Marz 1865 in Stuttgart; ¥ 14. November 1924 in Wien)
war ein Osterreichischer Historiker, Diplomat und sozialdemokratischer Politiker.
Er wirkte mafigebend an der Griindung der &sterreichischen Volkshochschulen mit.
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Waffenstillstandsvertrages duflerst uniibersichtlich und instabil: Zum (ehe-
maligen) deutschen Botschafter in Konstantinopel bestiinde kein Kontakt
mehr, letzten Meldungen zufolge sei dieser angehalten worden ein Schiff
zu besteigen und Konstantinopel zu verlassen. Dasselbe Schicksal diirfte
auch dem letzten Osterreichischen Botschafter in Konstantinopel, Johann
Markgraf von Pallavicini*?, widerfahren sein, mutmafite Goppert.*!

Bereits im Juli 1918 war Sultan Mehmed V. Reschad, der eine Marionette
der Jungtiirken gewesen war, verstorben. Thm folgte sein Bruder Mehmed
VL. Vahideddin nach, der sein Augenmerk ausschliefllich auf die Sicherung
des Fortbestandes seines Reiches und seiner Dynastie richtete und daher
mit den Alliierten so gut es ging kooperierte.#> Im Hinblick auf die Waf-
fenstillstandsverhandlungen war bereits im Oktober 1918 das bis dahin
herrschende Triumvirat — bestehend aus Talat Pascha*?, Enver Pascha*4
und Cemal Pascha®> - zuriickgetreten, zumal die Hauptverantwortlichen
fur die osmanische Kriegsfithrung Angst hatten, von den Alliierten fiir die

Vgl.: RIECKENBERG Hans Jiirgen, "Hartmann, Ludo Moritz" in: Neue Deutsche
Biographie 7 (1966) 737.

40 Auf Grundlage der Art. 19 und 23 des Waffenstillstandsvertrages wurden die seit 1547
bestehenden diplomatischen Beziehungen zwischen der Habsburgermonarchie und
dem Osmanischen Reich abgebrochen, und die 6sterreichische Vertretung in Kon-
stantinopel am 11. November 1918 vom dortigen Botschafter Johann Markgraf von
Pallavicini geschlossen. Erst nach Abschluss des Vertrages von Lausanne konnten zu
Jahresbeginn 1924 wieder diplomatische Beziehungen zwischen Osterreich und der
Tiirkei aufgenommen werden. Vgl. dazu auch: VEROSTA, Stephan, Die Aufnahme
der Beziehungen zwischen der tiirkischen Republik und der Republik Osterreich
nach dem Vertrag von Lausanne, in: Festschrift aus Anlass der 50. Wiederkehr des
Friedensvertrages von Lausanne (Istanbul 1978), 232.

41 Archiv der Republik, Auswirtiges Amt, Gesandtschaft Berlin 1918-1919 Karton 1, Fold.
Politische Berichte 1918 1/1, Bericht der Osterreichischen Gesandtschaft in Berlin
an das Staatsamt fiir Aufleres in Wien vom 18. Dezember 1918 zu Zahl: 650/ Res.
Siehe dazu auch: GASSNER Miriam, Osterreich und der Vertrag von Sévres - Der
Diskurs um den Friedensvertrag mit der Tiirkei im Spiegel der Gsterreichischen
Gesandtschaftsberichte. In: Zeitschrift fiir Neuere Rechtsgeschichte 1-2/2023, 20-36.

42 GUNAY, Geschichte der Tiirkei, 118.

43 Talat Pascha (* L September 1874 in  Kardschali/Provinz  Edirne;
T 15. Marz 1921 in Berlin) war Innenminister und Grofiwesir des Osmanischen
Reichs und Fiihrer der Jungtiirken. Er wurde 1921 in Berlin von einem Mitglied eines
armenischen Komitees auf offener Strafle erschossen. (KORNRUMPF Hans-Jiirgen,
Talat Pascha, Mehmed, in: BERNATH Mathias/NEHRING Karl(Hrsg.) Biographi-
sches Lexikon zur Geschichte Stidosteuropas. Bd. 4. (Miinchen 1981) 268-269 [On-
lineausgabe].)

44 VgL.FN17.

45 Vgl. FN 21,
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wihrend des Ersten Weltkrieges an der armenischen Minderheit begangen
Graéueltaten*®, die zwischen 600.000%” und 1,5 Mio.*8 Todesopfer verursacht
hatten, zur Rechenschaft gezogen zu werden.* Um einer Auslieferung zu
entgehen, flohen Anfang November 1918 einige der fithrenden Jungtiirken
(unter ihnen auch die Hauptverantwortlichen fiir den armenischen Geno-
zid Talat Pascha, Enver Pascha und Cemal Pascha) mit einem deutschen
U-Boot nach Odessa, das zu diesem Zeitpunkt noch von &sterreich-ungari-
schen Truppen kontrolliert wurde.

46
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Als im Zuge des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges einige Tausende Armenier von
der armenischen Armee desertierten und sich teilweise den russischen Truppen
anschlossen, wurde dies zum Vorwand genommen, um Abertausende Armenier zu
deportieren und im gesamten Land ethnische Sduberungen vorzunehmen. Die ge-
naue Anzahl der Todesopfer der Deportationen und Massaker (je nach Quelle 600.00
bis 1,5 Mio.) ist bis heute strittig, die Grenze verlduft dabei zwischen der offiziellen
tirkischen Historiographie (siehe anstatt aller: McCARTHY Justin, Death and Exile:
The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922 (Princeton 1995) und der dazu
in Opposition stehenden internationalen Diskussion. Zum armenischen Genozid
siehe auch: AKCAM Taner, A shameful act: the Armenian genocide and the question
of Turkish responsability (New York 2006); BLOXHAM Donald, The Great Game of
Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians
(New York 2009); DARIAN Vahakn N., The History of the Armenian Genocide
(Oxford/Providence 2004)) Bis heute bestreitet die tiirkische Regierung, dass es sich
um einen Volkermord gehandelt habe, eine Ansicht die etwa auch vom US-Historiker
Bernard Lewis (LEWIS Bernard, Emergence of Modern Turkey, 3.ed. (New York
2002)) vertreten wird. Zahlreiche andere Staaten sehen es dagegen als erwiesen an,
dass die ab 22.4.1915 gegen die armenische Minderheit im Osmanischen Reich gerich-
teten Mafinahmen als Volkermord (Genozid) anzusehen seien. Siehe fiir Osterreich
die Erklarung der Klubobleute aller zu jener Zeit im Parlament vertretenen Parteien
vom 22.4.2015: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2015/PK0383/index.sh
tml (Stand: 4.7.2023).

McCARTHY Justin A., Muslims and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia
and the End of the Empire. (New York/London 1983) 136.

Vahakn N. Dadrian spricht in seiner Einleitung zu Wolfgang Gusts ,Der Volkermord
an den Armeniern 1915/16“ von 1 Mio. Armenier die bei der Verfolgung im Osmani-
schem Reich ums Leben kamen. GUST Wolfgang, Der Vélkermord an den Armeni-
ern 1915/16: Dokumente aus dem Politischen Archiv des deutschen Auswirtigen Amts
(Springe 2005) 7.

Bereits am 24. Mai 1915 hatten Grof3britannien, Frankreich und Russland in einer ge-
meinsamen Erklarung das Osmanische Reich davor gewarnt, dass sie die Verantwort-
lichen fiir die Graueltaten an den Armeniern zur Verantwortung ziehen werden, und
in diesem Sinne auch zum ersten Mal die Begriffe ,Verbrechen gegen die Menschlich-
keit“ und ,v6lkerrechtliche Verantwortung von natiirlichen Personen® gebraucht. Vgl.
dazu: GARIBIAN Sevane, From the 1915 Allied Joint Declaration to the 1920 Treaty of
Sevres. Back to an International Criminal Law in Progress, in: The Armenian Review
Vol. 52, No. 1-2 (2010) 87-102 (88).
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Wie brisant die Frage der Auslieferung tiirkischer Kriegsverbrecher be-
reits vor Abschluss des VS war, zeigt der Lagebericht® des im deutschen
Auswirtigen Amt fiir den Osten zustindigen Referenten Legationsrat Otto
Goppert: Deutschland kdnne froh sein, dass sich Enver Pascha derzeit an
der Krim aufhalte, sodass es nicht in die ungliickliche Lage kommen wiirde,
letzterem Asyl gewidhren und seine Auslieferung verweigern zu miissen,
meinte Goppert gegeniiber dem deutsch-Osterreichischen Gesandten in
Berlin.!

Auch iiber die weiteren Pliane der Alliierten in Bezug auf Konstantinopel
und der arabischen Teile des Osmanischen Reiches herrschte nach Unter-
zeichnung des Waffenstillstandes Unklarheit. ,Wie es aussieht, wiirden die
[Anm.: Alliierten] Méchte darauf dridngen, Konstantinopel unter interna-
tionale Verwaltung zu stellen. Vollig unklar ist jedoch, in welcher Form
England den arabischen Teil der Tiirkei und Mesopotamien zu beherrschen
gedenke, so Goppert dazu.>?

Wie beunruhigt die arabische Welt tatsdchlich war, zeigt sich schon
allein anhand der Tatsache, dass nur wenige Tage nach Inkrafttreten
des Waffenstillstandes von Groflbritannien und Frankreich eine gemein-
same Erkldrung abgegeben wurde, die zum Ziel hatte, die arabischen
Befiirchtungen hinsichtlich mdéglicher européischer kolonialistischer und
imperialistischer Ambitionen zu zerstreuen, denn als Russland infolge der
Oktoberrevolution aus dem 1. Weltkrieg ausschied, hatte die bolschewis-
tische Regierung das Geheimabkommen, mit dem sich Frankreich und
Grofibritannien das Osmanische Reich unter sich ,aufteilten’, 6ffentlich
gemacht und in der russischen Tageszeitung Prawda abgedruckt. Basierend
auf Artikel zwolf der 14 Punkte Wilsons,” versicherten Grof3britannien
und Frankreich der arabischen Welt in dieser Erklarung, dass ihre alleinige
Absicht ,,...in der vollstindigen und endgiiltigen Befreiung des vom Osma-

50 Archiv der Republik, Auswirtiges Amt, Gesandtschaft Berlin 1918-1919, Kartonl, Fold.
Politische Berichte 1918 1/1, Bericht der osterreichischen Gesandtschaft in Berlin an
das Staatsamt fiir Aufleres in Wien vom 18. Dezember 1918 zu Zahl: 650/ Res.

51 Ebd. Siehe dazu ausfiihrlich: GASSNER, Der Vertrag von Sevres in: ZNR 1-2/23,
20-36.

52 Ebd.

53 Gemafd Art. XII sollte den tiirkischen Teilen des Osmanischen Reiches eine sichere
Souveranitat, den anderen unter tiirkischer Herrschaft stehenden Nationalitdten aber
eine unzweifelhafte Sicherheit der Existenz und unbeeintrachtigte Gelegenheit fiir
autonome Entwicklung zugesichert werden. Auch sollten die Dardanellen unter inter-
nationaler Garantie dauernd als ein freier Durchgang fiir die Schiffe und den Handel
aller Nationen gedffnet werden.
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nischen Reich unterdriickten Volkes und der Errichtung demokratischer
Regierungen im osmanischen Syrien, im osmanischen Irak (Mesopotami-
en) und in anderen noch ausstehenden Gebieten bestand.>4

Wie es Montgomery treffend in einem Aufsatz> beschreibt, war - nicht
zuletzt aufgrund der widerstreitenden Interessen innerhalb der Alliierten
- der Weg hin zu einem Friedensvertrag mit der Tiirkei ein langer, denn
zwischen dem Abschluss des Waffenstillstandes und der Unterzeichnung
des VS sollten beinahe zwei Jahre liegen.>®

Bereits im Zeitpunkt des Abschlusses des Waffenstillstandes von Mou-
dros gerieten britische und franzésische Interessen offen aneinander: Der
urspriingliche Waffenstillstandsentwurf hatte den sofortigen Riickzug der
tirkischen Truppen aus Kilikien>” gefordert, die Waffenstillstandsvereinba-
rung selbst gab dann aber der Tiirkei das Recht, Truppen dort zu belassen,
wenn diese zur Wahrung von Recht und Ordnung erforderlich waren. Das
verdrgerte Frankreich, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Kilikien
Teil jenes Gebietes, das die Franzosen - nicht zuletzt aufgrund des 1916
zwischen Frankreich und Grofbritannien geschlossenen Sykes-Piscot-Ab-
kommens>® - als ihren Einflussbereich betrachteten, und insofern stellte die

54 Britisch-franzosische Erklarung vom?7. November 1918. Abrufbar unter: https://
de.scribd.com/doc/71915217/ The-Anglo-French-Declaration-Nov-7-1918 (Stand:
04.07.2023)

55 MONTGOMERY, The Making of the Treaty of Sévres, 775-787.

56 Vgl. dazu auch: GASSNER Miriam, From Brest-Litovsk via St. Germain to Seévres - A
Legal Perspective on the Peace Treaties and the Disintegration of three Multi-Ethnic
Empires at the End of the First World War. In: Journal on European History of Law,
1/2023, 2-14.

57 Kilikien entspricht dem 6stlichen Teil der heutigen tiirkischen Mittelmeerregion und
somit den heutigen tiirkischen Provinzen Adana, Mersin und Osmaniye sowie einem
groflen Teil der Provinz Kahramanmaras.

58 Das am 16. Mai 1916 zwischen Grofibritannien und Frankreich abgeschlossene Ge-
heimabkommen legte die kolonialen Einflusssphiren der beiden Staaten im Nahen
Osten, fiir den Fall einer Niederlage des Osmanischen Reiches, fest. Spdter traten
auch Russland und Italien dieser Vereinbarung bei. Grofibritannien wurde die Vor-
herrschaft iiber ein Gebiet zuerkannt, das insgesamt etwa dem heutigen Jordanien,
dem Irak und einer Enklave um die Hifen von Haifa und Akka entspricht. Frankreich
sollte die Herrschaft iiber die Stidosttiirkei, den Nordirak, Syrien und den Libanon
iibernehmen. Das ,Rumpf-Paldstina“ mit Jerusalem und Jaffa sollte unter internatio-
nale Verwaltung gestellt werden. Jedes Land konnte die Staatsgrenzen innerhalb sei-
ner Einflusszone frei bestimmen. Spater wurde das Sykes-Picot-Abkommen erweitert,
um Italien und Russland einzubinden. Russland sollte die Stadt Konstantinopel und
das Westufer der Meerengen sowie den Norden Armeniens und Teile von Kurdistan
erhalten, Italien einige dgdische Inseln (Dodekanes) und eine Einflusssphire um
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Bestimmung im Waffenstillstandsiibereinkommen einen bewussten Angriff
auf die franzosischen Interessen im Nahen Osten dar.>®

B. Die Pariser Friedenskonferenz und die Turkei

Gehen wir kurz der Frage nach, welche Interessen die alliierten Haupt-
michte (AHM), also das Britische Reich, Frankreich, Italien und Japan®?,
hinsichtlich des Osmanischen Reiches vertraten, als die Pariser Friedens-
konferenz im Janner 1919 eroffnet wurde.

Was die Interessen Grofibritanniens betrifft, so sei vorweg daran erin-
nert, dass Groflbritannien zu jener Zeit tiber ein Kolonialreich auf dem
indischen Subkontinent verfiigte, das nicht nur das Territorium der heu-
tigen Republik Indien, sondern unter anderem auch die Territorien der
heutigen Staaten Pakistan und Bangladesch — und somit mehrere Millionen
Muslime - umfasste. Neben der Forderung nach einem freien, sicheren und
bestindigen Zugang zum indischen Subkontinent, den sich Grofibritannien
durch die Erschaffung eines unabhingigen Armeniens — auch als Puffer
zu Russland - erhoffte,®! ging es Groflbritannien daher auch darum, die
muslimische Bevolkerung Indiens nicht gegen sich aufzubringen und die
Stabilitdt im eigenen Reich nicht mehr als nétig zu gefahrden. Daher muss-
ten zwar nicht unbedingt tiirkische, jedoch aber zumindest bis zu einem
gewissen Grad muslimische Interessen beriicksichtigt werden.®? Die ,,indi-
schen Muslime® hatten sich im Konflikt zwischen dem Scherifen von Mek-
ka und dem Sultan, der gleichzeitig Kalif war, auf die Seite des Letzteren
geschlagen, was die Haltung Groflbritanniens nicht gerade vereinfachte, zu-
mal es auch ein Biindnis mit dem anti-osmanisch eingestellten Scherif von

Smyrna (Izmir) in Siidwestanatolien. Das gesamte Sykes-Picot Abkommen findet sich
abgedruckt in: GRENVILLE, The Major International Treaties, 30 ff. Im Folgenden
wird nach diesem Werk zitiert.

59 HELMREICH, From Paris to Sevres, 4.

60 Japan zihlte zwar zu den AHM, spielte bei den gesamten Friedensverhandlungen
zum VS aber keine aktive Rolle. In der einschldgigen Literatur wird oft der Begriff
»Grofimachte® fiir das Britische Reich, Frankreich und Italien verwendet, so auch im
Folgenden.

61 Vgl. dazu auch: RENTON James, Changing Languages of Empire and the Orient:
Britain and the Invention of the Middle East, 1917-1918, in: The Historical Journal Vol.
50, No. 3 (2007) 645-667 (647).

62 MOTADEL David, Islam and the European Empires, in: The Historical Journal Vol.
55, No. 3 (2012) 831-856 (837).
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Mekka eingegangen war. Daher riihrt es wohl auch, dass dem Hedschas auf
Drangen des britischen Premierministers Lloyd George zwei anstatt, wie
urspriinglich vorgesehen, ein Delegierter zugestanden wurden.®?

Auch lasst sich so der Zickzackkurs Groflbritanniens in der Konstantino-
pel-Frage erkldren: Aufgrund einer noch wahrend des Krieges erzielten Ei-
nigung sollte dem zaristischen Russland im Falle eines Sieges der AHM die
Annexion Konstantinopels, der Dardanellen und des Bosporus einschlief3-
lich des Hinterlandes auf beiden Uferseiten erlaubt werden. Mit der Macht-
tibernahme durch die Bolschewiken in Russland und dem Ausscheiden
Russlands aus dem Krieg wurde diese Vereinbarung freilich hinfallig und
es kam der Gedanke auf, Konstantinopel und die Meerengen zu einem
eigenen ,internationalen Staat“ zu machen, was freilich eine Verlegung des
Kalifats und des Sitzes des Sultans zur Folge gehabt hatte.%4

Noch im Janner 1918 sicherte der britische Premierminister Lloyd
George Indien zu, sich in der Konstantinopel-Frage auf seine Seite zu
stellen und einen Verbleib Konstantinopels unter tiirkischer Herrschaft zu
fordern. Indien hatte sich — wohl aus innenpolitischen Griinden, um die
indischen Muslime nicht gegen sich aufzubringen - einer Besetzung und
»~Abtrennung Konstantinopels von der Tiirkei“ widersetzt, zumal dies auch
die Verlegung des Kalifats zur Folge gehabt und folglich die kalifentreuen
Muslime erziirnt hatte.%

Danach édnderte Groflbritannien aber seine Haltung und trat auf der
Pariser Friedenskonferenz im Jdnner 1919 dafiir ein, Konstantinopel und
die Meerengen®® doch unter internationale Verwaltung zu stellen.®” Die
Meerengen waren fiir die europdischen Grofiméchte, allen voran fiir die
Seemacht Grofibritannien, von dhnlich grofler Bedeutung wie der Suezka-
nal, zumal sie die einzige Seeverbindung zwischen Mittel- und Schwarzem
Meer waren. Die kurzzeitigen Bestrebungen Grofibritanniens, die Meer-
engen unter britisches Mandat zu bringen, l6ste auf franzdsischer Seite
Emporung aus, und so hoffte man, dass die (weitaus neutralere) USA das
»-Meerengenmandat® iibernehmen wiirden. Diese Hoffnungen bestanden

63 HELMREICH, From Paris to Seévres, 52.

64 MACEFIE, The Straits question 1908-36, 88; BANKEN, Die Vertrdge von Sévres 1920
und Lausanne 1923, 178 ff.

65 MACEFIE, The Straits question 1908-36, 91.

66 Die tiirkischen Meerengen bestehen aus den Dardanellen, dem Marmarameer und
dem Bosporus.

67 HELMREICH, From Paris to Sevres, 13; vgl. dazu auch: MACFIE, The Straits
question 1908-36, 93 ff.
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im Prinzip bis Oktober 1919, dann wurde endgiiltig klar, dass Wilson ein
solches ablehnte.5®

Dariiber hinaus wurden sich die Grof8imachte seit dem Ersten Weltkrieg
zunehmend der Bedeutung des ,,schwarzen Goldes® - des Erddls — bewusst,
was GrofSbritannien veranlasste, die Errichtung einer britischen Herrschaft
an Euphrat und Tigris zu fordern und seinen Einflussbereich in Bagdad
und Basra gehorig auszudehnen.®® Eine zusammenhingende Kette an Ter-
ritorien vom Mittelmeer bis zum Indus sollte nicht zuletzt deshalb unter
britische Kontrolle gestellt und durch Eisenbahn- und Flugzeuglinien ver-
bunden werden - eine Idee, die keineswegs neu war, bisher jedoch immer
an der mangelnden Unterstiitzung der osmanischen Regierung gescheitert
war.”0 Auch im Hinblick darauf, strebt Groflbritannien aus strategischen
Griinden ein Protektorat iiber Paldstina und die Insel Zypern an.

In Palastina, das Teil des Osmanischen Reiches war, trat Grof$britannien
seit der Eroffnung eines britischen Konsulats im Jahre 1838 als Schutz-
macht der Juden und Protestanten auf und positionierte sich dort als
Gegengewicht zu Frankreich, das sich traditionell als Schutzmacht der
(katholischen) Christen im Heiligen Land verstand. Die spezifische geistes-
geschichtliche Komponente des britischen Interesses an Paldstina war das
Konzept der ,restoration of the Jews'; das vom anglikanischen Protestantis-
mus entwickelt worden war.”! Am Vorabend des Ersten Weltkrieges lebten
in Paldstina ungefahr 85.000 Juden (12,3 % der Gesamtbevélkerung Palasti-
nas), zu deren Schutz vor dem Osmanischen Reich GrofSbritannien sich
berufen fiihlte. Mit dem Regierungsantritt Lloyd Georges im Dezember
1916 wurde die exklusive britische Kontrolle iiber Paldstina — nicht zuletzt
deshalb, weil Paldstina eine sichere Landverbindung zwischen dem briti-
schen beherrschten Agypten und einem kiinftig britischen Mesopotamien
ermoglichen sollte — zu einem der wichtigsten politischen Ziele Grof3bri-
tanniens.”> Dazu musste freilich das Sykes-Picot-Abkommen”3 aus der Welt

68 MACFIE, The Straits question 1908-36, 94.

69 Vgl. HABIBOLLAH Atarodi, Great Powers, Oil and the Kurds in Mosul (Southern
Kurdistan/Northern Iraq) 1910-1925 (Lanham 2003) 60 ff.

70 BANKEN, Die Vertrige von Seévres 1920 und Lausanne 1923.

71 SCHOLCH Alexander, Europa und Paldstina 1838-1917, in: Helmut Mejcher (Hrsg.),
Die Paléstina-Frage 1917-1948, 2. Aufl. (Paderborn 1993) 27.

72 Ebd., 44.

73 Siehe dazu FN 58.
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geschafft und Frankreich in Paldstina ,kaltgestellt“ werden, was mithilfe der
in Paléstina lebenden Juden und der Balfour-Erklarung” geschehen sollte.

Ob dieses Vorhaben Grofibritannien gelingen wiirde, wurde allerdings
von den damaligen Zeitgenossen stark bezweifelt: So merkte beispielsweise
der im deutschen Auswirtigem Amt fiir den Osten zustindige Referent
Otto GOppert zur Paldstina-Frage an, dass davon auszugehen sei, dass
England mit seinen Planen, einen eigenen jiidischen Staat zu errichten, am
Widerstand Frankreichs, das ja den Schutz der Christen im gesamten Osten
zu seiner Aufgabe erkoren hat, scheitern werde.”

Schliefilich darf nicht aufler Acht gelassen werden, dass der britische
Premierminister David Lloyd George personlich pro-griechisch und anti-
tirkisch eingestellt war und grofle Sympathien fiir den griechischen Pre-
mierminister Eleftherios Venizelos hegte.” Dies traf sich auch mit der Stim-
mung in der britischen Bevélkerung, denn seit dem Volkermord an den
Armeniern’” wihrend des Ersten Weltkrieges machte sich in der britischen
Offentlichkeit eine extrem anti-tiirkische und pro-armenische Stimmung
breit, die keineswegs unterschétzt werden darf.”®

Anders als Groflbritannien, hatte Frankreich seit Langem gute wirt-
schaftliche Beziehungen zum Osmanischen Reich. So etwa befand sich
die Dette publique ottoman, die offentliche osmanischen Vorkriegsschuld,
zu etwa 60 Prozent in den Hinden franzdsischer Privatgliubiger.”® Da-

74 1In der Balfour-Erklarung vom 2. November 1917 erklarte Grofibritannien der zionis-
tischen Bewegung, die Errichtung einer ,nationalen Heimstétte“ des jiidischen Volkes
in Paléstina zu unterstiitzen. Vgl. dazu auch: STEIN Leonard, The Balfour Declara-
tion (New York 1961); LUSTICK Ian S., The Balfour Declaration a Century Later: Ac-
cidentally Relevant, in: Middle East Policy, Vol. 24, No. 4 (2017)166-176; MATHEW
William M., The Balfour Declaration and the Palestine Mandate, 1917-1923: British
Imperialist Imperatives, in: British Journal of Middle Eastern Studies Vol. 40, No. 3
(2013) 231-250; REINHARZ Jehuda/GOLANI Motti, Chaim Weizmann: The Great
Enabler. From the Balfour Declaration to the Establishment of the State of Israel, in:
Modern Judaism Vol. 40, No. 1, (2020) 108-131.

75 Archiv der Republik, Auswirtiges Amt, Gesandtschaft Berlin 1918-1919, Kartonl, Fold.
Politische Berichte 1918 1/1, Bericht der osterreichischen Gesandtschaft in Berlin an
das Staatsamt fiir Auleres in Wien vom 18. Dezember 1918 zu Zahl: 650/ Res.

76 Vgl. dazu: MACATHUR-SEAL Daniel-Joseph, Intelligence and Lloyd George’s secret
diplomacy in the near east 1920-1922, in: The Historical Journal Vol. 56, No. 3 (2013)
707-728, 710; RICHTER, Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922, 30; MACMIL-
LAN, Die Friedensmacher, 459-484.

77 Siehe dazu auch FN 32.

78 RENTON, Changing Languages of Empire and the Orient: Britain and the Invention
of the Middle East, 1917-1918, 649; MACMILLAN, Die Friedensmacher, 501.

79 BANKEN, Die Vertrige von Sevres 1920 und Lausanne 1923, 317.
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her trat Frankreich schon aus wirtschaftlichen Griinden fiir einen Erhalt
des Osmanischen Reiches ein. Andererseits hatte sich das katholische
Frankreich {iber Jahrhunderte hinweg auch als Schutzmacht des gesamten
Christentums im Nahen Osten, allen voran an den Kiisten der Levante,
etabliert und beanspruchte daher Gebiete mit relativ bedeutenden christ-
lichen Minderheiten, wie etwa Syrien oder den Libanon, fir sich.80 Fir
Frankreich stand bei den Friedensverhandlungen aber etwas anderes, nim-
lich die Schwichung des deutschen Erzrivalen an erster Stelle. Da es auch
Gebietsanspriiche auf ehemals deutsches Territorium wie etwa auf Teile
des Saarbeckens und des Rheinlandes erhob, musste Frankreich in der os-
manischen Frage wohl oder iibel hinter die Forderungen Grofibritanniens
zurucktreten und so letztendlich seine Krafte darauf konzentrieren, eine
britische Kontrolle der Meerengen zu verhindern.®!

Hochst unterschiedlicher Auffassung waren Grofibritannien und Frank-
reich hinsichtlich der Aufteilung der arabischen Gebiete, allen voran Sy-
riens: Syrien stand zur Zeit der Friedensverhandlungen unter britischer
Kontrolle, aufgrund des Sykes-Picot-Abkommens?®? aus dem Jahre 1916 be-
trachtete Frankreich es jedoch als sein Einflussgebiet. Frankreich wollte la
Syrie integrale, wie es das Gebiet von Alexandretta (heute: Iskenderun)
bis Gaza unter Einschluss Libanons und Paléstinas und inklusive des klein-
asiatischen Kilikiens®? nannte, unter seiner direkten Verwaltung sehen.34
Es war daher verérgert, als GrofSbritannien das Sykes-Picot-Abkommen
zunehmend als iiberholt betrachtete und sich im Laufe der Friedensver-
handlungen zusehends auf die Seite der Araber schlug, indem es dafiir
eintrat, ihnen Damaskus, Homs und Aleppo zu tiberlassen,?> und Paléstina
zunehmend fiir sich alleine beanspruchte.

80 SHORROCK William, French Imperialism in the Middle East: The Failure of Policy
in Syria and Lebanon 1900-1914 (Madison 1976), 13; SCHOLCH, Europa und Palisti-
na 1838-1917, 17.

81 MACMILLAN, Die Friedensmacher, 495.

82 Siehe dazu FN 44.

83 Kilikien war fiir Frankreich einerseits so wichtig, weil es einer der Baumwollhaupt-
produzenten war, und andererseits, weil Frankreich dort kurz vor dem Krieg eine
Eisenbahnkonzession erlangt hatte. Siehe dazu auch: GUCLU, Yiicel, The Struggle
for Mastery in Cilicia: Turkey, France, and the Ankara Agreement of 1921, in: The
International History Review Vol. 23, No. 3 (2001) 580-603 (584).

84 ANDREW, C. M./KANYA-FORSTNER, A. S., The French ‘Colonial Party’: Its Com-
position, Aims and Influence, 1885-1914, in: The Historical Journal Vol. 14, No. 1
(1971) 99-128 (89).

85 HELMREICH, From Paris to Sevres, 52.
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Italien wiederum hatte zum Hauptziel, seine Stellung im Mittelmeerraum
zu starken und sein Kolonialreich in Ost- und Nordafrika, wo es unter
anderem mit Italienisch-Somaliland und seit 1911/12 auch mit Italienisch-
Libyen de facto Kolonien besaf$, auszubauen. Es musste aber bald einsehen,
dass einige seiner Gebietsanspriiche, wie jene hinsichtlich Antalyas oder
Anatoliens®® — mangels italienischer Bevolkerung — nicht mit den 14 Punk-
ten Wilsons vereinbar und sohin kaum durchsetzbar waren, und so kam
Italien im subtilen Machtkampf der beiden Grofimichte Grofibritannien
und Frankreich lediglich die Rolle eines Auflenseiters zu.?’

Die USA selbst, die dem Osmanischen Reich niemals den Krieg erklért
hatten, schienen am Nahen Osten kein echtes Interesse zu haben und
beschrinkten ihre Forderungen hinsichtlich des Osmanischen Reiches im
Wesentlichen auf die Schaffung einer internationalen, unter Uberwachung
des Volkerbundes stehenden Zone fiir die Meerengen und das Marmara-
meer;38 auch Japan erhob hinsichtlich des Osmanischen Reiches keine
Anspriiche.

Obwohl Griechenland keine Grofimacht war, besaflen dessen Ansprii-
che auf tiirkisches Territorium auf der Pariser Friedenskonferenz beson-
deres Gewicht. Dabei ist hervorzuheben, dass es, als es 1917 auf der
Seite der AM in den Krieg eingetreten war, keinerlei territoriale Verspre-
chungen bekommen hatte. Nichtsdestoweniger verfocht der griechische
Ministerprasident Eleftherios Venizelos® energisch die sog. Megali Idea.
Dieser im 19. Jahrhundert verstarkt auftretende Traum eines ,expansionis-
tischen Hellenismus® verfolgte die Idee der Wiedervereinigung Griechen-
lands mit den historischen Territorien des byzantinischen Reiches jenseits
der Agiis in Anatolien sowie die Riickgewinnung der historischen Haupt-
stadt der Byzantiner, Konstantinopel.”® Einer solchen standen allerdings
sowohl Frankreich als auch Italien aufgrund ihrer eigenen territorialen

86 Die Gebietsanspriiche basieren auf Art. 9 des Vertrages von London vom 26.4.1915.

87 BOSWORTH, Richard, Italy and the end of the Ottoman Empire in: KENT, Marian,
The Great Powers and the End of the Ottoman Empire, 2.ed. (London 1996) 55.

88 RICHTER, Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922, 21 ff.

89 Eleftherios Venizelos (* 11. 23. August 1864 auf Kreta; T 18. Mirz 1936 in Paris)
war zwischen 1910 und 1933 mehrmals griechischer Premierminister. Siehe auch:
KITROMILIDES Paschalis M., Eleftherios Venizelos-The Trials of Statesmanship
(Edinburgh 2006); WOODHOUSE Christopher M., Modern Greece, A short History
(London 1977).

90 HIRSCHON Renée (ed.), Crossing the Aegean, An Appraisal of the 1923 Compulsory
Population Exchange between Greece and Turkey (New York 2008) 3ff.
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Ambitionen in Kleinasien ablehnend gegeniiber.”! Aber Venizelos lief§ sich
davon nicht abschrecken: Noch im Dezember 1918 reiste er im Vorfeld der
Pariser Friedenskonferenz nach Paris, um dort Griechenlands Anspriiche
auf Nordepirus, Thrakien, Konstantinopel, Teile Kleinasiens und die Agi-
schen Inseln geltend zu machen, die er darauf stiitzte, dass es in all diesen
Gebieten eine griechische Bevolkerungsmehrheit gebe.”?

Venizelos war keineswegs der einzige gewesen, der von sich aus nach
Paris reiste, um dort Lobbyismus in eigener Sache zu betreiben: Die Pari-
ser Friedenskonferenz, zu der iiber 10.000 Menschen®? in die franzosische
Hauptstadt gekommen waren, wurde geradezu von ,Lobbyistengruppen®
aus dem Nahen Osten iiberschwemmt. Neben der bereits erwdhnten Dele-
gation aus dem Hedschas waren auch armenische, syrische und zionistische
Delegationen nach Paris gekommen, um ihren Forderungen Gehor zu
verschaffen.”* Die osmanische Delegation wurde hingegen erst fiir Juni 1919
nach Paris geladen und war sohin im ersten Halbjahr der Friedenskonfe-
renz nicht in Paris zugegen.®

Emir®® Feisal, der Vertreter des Hedschas, warb fiir eine Vereinigung der
arabischen Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches in einer von ihm
angestrebten arabischen Konfoderation. Er forderte zu diesem Zweck auch
die Unabhiéngigkeit aller Gebiete siidlich der Alexandretta-Linie. Mesopo-
tamien und der Hedschas sollten ihm zufolge eigene, unabhéngige Staaten
und Syrien unter internationales Mandat gestellt werden.”

Schon Faisals Vater, Scherif Hussein von Mekka, der sich ab 1913 gegen
die von der jungtiirkischen Regierung gesetzten Mafinahmen zur Zentrali-
sierung des Osmanischen Reiches wehrte und federfithrend am arabischen
Aufstand von 1916 beteiligt war, hatte wihrend des Ersten Weltkrieges eine
solche angestrebt und war nicht zuletzt deshalb im Oktober 1915 auch ein
Biindnis mit Grofibritannien eingegangen, das mittels der sog. McMahon-

91 RICHTER, Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922, 38.

92 Siehe zu Griechenland auf der Friedenskonferenz auch ausfiihrlich: PETSALIS-DIO-
MIDIS Nicholas, Greece at the Paris Peace Conference 1919 (Thessaloniki 1978)
200 ff.; MACMILLAN, Die Friedensmacher, 470.

93 BANKEN, Die Vertrage von Sévres 1920 und Lausanne 1923, 137.

94 HELMREICH, From Paris to Sevres, 38.

95 MACMILLAN, Die Friedensmacher, 499 ff.

96 Nur die Emire, die arabischen Herrscher iiber das Emirat Mekka, durften aufgrund
ihrer Abstammung vom Propheten Mohammed auch den Titel ,Scherif“ fithren.
Zwar waren die jeweiligen Herrscher vom osmanischen Sultan eingesetzt, kamen als
religiose Autoritdt aber gleich nach diesem in seiner Funktion als Kalif.

97 HELMREICH, From Paris to Sevres, 52.
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Hussein-Korrespondenz vom 24. Oktober 1915 besiegelt wurde.”® In einem
Brief an den britischen Hochkommissar in Kairo, Sir Henry McMahon,
hatte Hussein darum gebeten, dass Grofibritannien die Unabhingigkeit
der arabischen Ldnder anerkenne, wobei jene Teile Syriens, die westlich
der Bezirke von Damaskus, Homs, Hama und Aleppo gelegen waren -
also im Wesentlichen der heutige Libanon und Teile Syriens - von diesem
unabhingigen arabischen Konigreich ausgeschlossen bleiben sollten.”® Mit
Unterstiitzung der europdischen Grofiméachte sollte nun ein unabhingiges
arabisches Konigreich auf dem von Arabern bewohnten Gebiet des Osma-
nischen Reiches errichtet werden.

Hinsichtlich Palastinas wurde am 3. Janner 1919 im Vorfeld der Pariser
Friedenskonferenz zwischen Emir Faisal und Chaim Weizmann, dem Lei-
ter der zionistischen Delegation und spéterem ersten Staatsprasidenten
Israels, eine Ubereinkunft iiber die politische Neuordnung Palistinas ge-
troffen, die jedoch niemals in Kraft trat: Das Faisal-Weizmann-Abkommen
legte die Staatsgrenzen fiir das von Faisal angestrebte arabische Konigreich
und den von Weizmann geméf3 der Balfour-Erklarung!%® angestrebten jiidi-
schen Staat fest und garantierte iiberdies Religionsfreiheit und den freien
Zugang der Muslime zu den heiligen islamischen Stitten.!”! Anders als
GrofSbritannien und Frankreich, deren Rivalitit sich wie ein roter Faden
durch die gesamten Friedensverhandlungen zog!®? und sich auch in der
Paldstina-Frage deutlich zeigte,'% schienen sich die arabische und die zio-
nistische Delegation bereits im Vorfeld der Friedenskonferenz iiber eines
ihrer Hauptanliegen einig geworden zu sein.

Die einzigen beiden Fragen, in denen sich Frankreich und Grof8britan-
nien grundsitzlich einig zu sein schienen, war die thrakische und die
armenische. Sowohl Frankreich als auch Grofibritannien unterstiitzten

98 Siehe dazu auch: ROGAN, The Fall oft he Ottomans, 277ff.
99 Siehe dazu auch: SCHAYEGH Cyrus/ARSAN Andrew, Introduction in:
SCHAYEGH Cyrus/ARSAN Andrew, The Routledge Handbook of the History of
the Middle East Mandates (London 2015) 1.
100 Zur Balfour-Erklarung siehe auch FN 74.
101 OEHLRICH Conrad, Das Faisal-Weizmann-Abkommen und seine Bedeutung fiir
Palastina, in: Die Welt des Islams, Bd. 19 (Berlin 1937) 138-151 (140).
102 Zur britisch- franzdsischen Rivalitit siehe ausfiihrlich: BARR James, A Line in the
Sand: the Anglo-French struggle for the Middle East, 1914-1948 (New York 2011).
103 Wihrend Grof3britannien Paldstina unter britisches Mandat stellen wollte und da-
bei von den USA unterstiitzt wurden, befiirwortete Frankreich einen Anschluss
Paldstinas an Syrien und wollte das gesamte Gebiet unter internationale Verwaltung
stellen.
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Griechenlands Forderungen hinsichtlich Thrakien, die USA hingegen, die
urspriinglich Thrakien als Teil Bulgariens sehen wollten, schlugen spater
vor, Thrakien dem neuen internationalen Staat von Konstantinopel hinzu-
zuschlagen.!™* Auch waren beide Grofimichte fiir ein unabhéngiges Arme-
nien, allerdings war das Land in sich so zerstritten, dass selbst die beiden
armenischen Delegierten keine einheitliche Linie vertraten.!®> Gefordert
wurde von ihnen bei ihrem Auftritt auf der Friedenskonferenz am 26. Fe-
bruar 1919 letztendlich ein illusorisch grofler armenischer Staat, der vom
Mittelmeer bis zum Schwarzen und zum Kaspischen Meer reichen und
auch die Stadt Alexandretta und die Region Kilikien umfassen sollte.!%¢ Al-
lerdings ersuchten sie auch um Schutz durch die Grofimichte hinsichtlich
dieses riesigen Gebietes und erinnerten an die Gréaueltaten, die 1915/16 vom
Osmanischen Reich an den Armenieren veriibt worden waren.1%”

Am 18. Janner 1919 wurde nach dem Eintreffen des US-amerikanischen
Prasidenten Woodrow Wilson im franzosischen Auflenministerium am
Quai d’ Orsay die Pariser Friedenskonferenz er6ffnet und der Ministerpra-
sident Georges Clemenceau zum Priasidenten der Versammlung gewdhlt.
»Zugelassen waren alle Staaten, die mit dem Deutschen Reich im Kriegszu-
stand gestanden waren oder zumindest die diplomatischen Beziehungen
abgebrochen hatten. Das Osmanische Reich nahm folglich vorerst nicht an
der Konferenz teil. Die Anzahl der Delegierten variierte: Grof3britannien,
Frankreich, die USA, Italien und Japan gaben sich selbst je fiinf Bevoll-
maichtigte, Serbien, Belgien und Brasilien wurden drei zugestanden, Chi-
na, Griechenland, dem Hedschas, Polen, Portugal, Ruménien, Siam, der
Tschechoslowakei und den Dominien Australien, Kanada, Siidafrika sowie
Indien erlaubte man je zwei. Neuseeland hingegen und den mittel- und
stidamerikanischen Staaten Kuba, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua,

104 HELMREICH, From Paris to Sevres, 48; MACFIE, Alexander L., The British Deci-
sion regarding the Future of Constantinopel, November 1918 - January 1920, in: The
Historical Journal Vol. 18, No. 2 (1975) 391-399 (391).

105 MACMILLAN, Die Friedensmacher, 500.

106 MARASHLIAN, Levon, The Armenian Question from Sévres to Lausanne: Eco-
nomics and morality in American and British policies, 1920-1923, Phil. Diss. (Ann
Arbor 1992) 44.

107 Ebd.; MACMILLAN, Die Friedensmacher, 501. Von den Griueltaten war jedoch
nicht nur die armenische Bevolkerung betroffen gewesen. In der jiingeren For-
schung wird von einem breit angelegten 30-jahrigen Genozid gesprochen, der sich
allen voran auf Christen erstreckte. Siehe dazu auch: MORRIS Benny/ZE’EVI Dror,
The Thirty-Year Genocide:Turkey's Destruction of Its Christian Minorities 1894
1924 (Cambridge Mass./London 2019).
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Panama, Bolivien, Ecuador, Peru, Uruguay sowie Liberia gestanden die
Grofiméchte nur einen Vertreter zu. Bis auf die fiinf Groffméchte waren alle
Staaten nur in Sitzungen und Kommissionen vertreten, die sie direkt betra-
fen. Neutrale und im Werden begriffene Staaten wurden gezielt zu einzel-
nen Sitzungen eingeladen1%® Fiir alle Angelegenheiten, die das ehemalige
Osmanische Reich betrafen, war auf der Pariser Friedenskonferenz grund-
sitzlich der auch als ,Rat der Zehn“ bezeichnete Oberste Rat zustdndig;
er bestand aus den jeweiligen Regierungschefs und Auflenministern der
AHM.

Am 3. Februar war Griechenland erstmals Gegenstand der
Verhandlungen, und am 12. Februar wurde ein als Greek Affair Committee
bezeichneter Ausschuss auf Vorschlag Lloyd Georges eingerichtet, dem die
Aufgabe zukam, die griechischen Gebietsanspriiche unabhéngig zu priifen.
Die Grofiméchte waren sich hinsichtlich Venizelos® Forderungen zuerst
weitgehend uneinig: Wéhrend die Vertreter Englands und Frankreichs
dahingehend tbereinstimmten, dass Griechenland ein grofleres Gebiet in
Kleinasien erhalten solle, lehnten die anderen Vertreter, allen voran jene
der USA, die Forderungen Griechenlands zwar zuerst ab, dnderten aber
dann ihre Meinung.'®®

Doch schon kurz nach Einrichtung des Greek Affair Committees geriet
alles aus den Fugen:!? 1915 war den Italienern im Geheimvertrag von
London das an die Provinz Adalia (Antalya) grenzende Mittelmeergebiet
zugesichert worden,!"! aber im Zuge der Friedenskonferenz wurde die dies-
beziigliche Erméchtigung Italiens immer weiter hinausgeschoben, sodass
Italien sich zunehmend von Frankreich und Grof3britannien hintergangen
fithlte. Aus Reaktion darauf schickte Italien ab Mérz 1919 Truppen nach
Antalya und Marmaris mit der offiziellen Begriindung, um dort fiir ,Ruhe
und Ordnung® zu sorgen.!? Zeitgleich erhob Italien auch Anspriiche auf
die vormals ungarische Hafenstadt Fiume (Rijeka), die in den SHS-Staat
eingegliedert werden sollte.

108 WEDRAC, Stefan, Historische Einleitung, in: KALB Herbert/OLECHOWSKI
Thomas/ZIEGERHOFER Anita (Hrsg.), Der Vertrag von St. Germain (Wien 2021),
Rz.28.

109 HELMREICH, From Paris to Sévres, 83 ff.

110 Siehe dazu auch ausfihrlich: PETSALIS-DIOMIDIS, Greece at the Paris Peace
Conference 1919, 200 ff.

111 Siehe dazu auch den Vertrag von London vom 26. April 1915, abgedruckt in: GREN-
VILLE, The Major International Treaties, 24.

112 HELMREICH, From Paris to Seévres, 94 ff.
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Am 2. Mai 1919 wurden italienische Kriegsschiffe nach Fiume und Smyr-
na (Izmir) gesandt, was, aus Sicht Groflbritanniens und Frankreichs, das
Fass zum Uberlaufen brachte, zumal Italien ohne jegliche Riicksprache mit
Grofibritannien oder Frankreich gehandelt und dariiber hinaus auch gegen
die auf der Konferenz von London getroffene ,,Fiume-Abmachung® versto-
len hatte. Da aber weder Frankreich noch Groflbritannien einen offenen
Konflikt mit Italien riskieren wollte, erméchtigten sie Griechenland, das
grofles Interesse an der gesamten Region um Smyrna hatte, einzuschreiten
und ebenfalls Truppen nach Smyrna zu entsenden. Die offizielle Begriin-
dung fiir die Erméachtigung Griechenlands lautete, dass , Massaker, wie sie
seit der italienischen Besatzung der Dodekanes an der griechischen Bevilke-
rung dort veriibt wurden, verhindert werden miissten“!3> Ob es sich dabei
um Massaker im eigentlichen Sinne des Wortes gehandelt hat, sei dahinge-
stellt.

Am 15. Mai 1919 landeten die griechischen Truppen in Smyrna. Es blieb
nicht nur bei der Besetzung der Stadt, denn schon wenige Tage spater ok-
kupierten die griechischen Truppen die ganze Kiistenregion von Ayvalik im
Norden bis Aydin im Menderes-Tal," was unter der tiirkischen Bevolke-
rung groflen Widerstand hervorrief und zu einer regen Partisanenaktivitat
fithrte, aus der gut bewaffnete, irreguldre Heereseinheiten hervorgingen.
Diese wurden ihrerseits wieder insgeheim von den Italienern unterstiitzt.
Im Zuge des Einmarsches griechischer Truppen wurden zahlreiche Massa-
ker an der tiirkischen Zivilbevolkerung veriibt und die gesamte Stadt Aydin
niedergebrannt. Der spitere britische Premierminister Winston Churchill
schrieb iiber die Besetzung Smyrnas, ,dass die Entscheidung Griechenland
zur Besetzung Smyrnas zu erméchtigen, wohl die wichtigste das Osmani-
sche Reich betreffende Entscheidung gewesen war, die im ersten Halbjahr
der Friedenskonferenz gefillt wurde, zumal die Tiirkei sonst wohl die Nie-
derlage im Weltkrieg und ihre Folgen widerspruchslos akzeptiert hitte.
Dass der Erzfeind Griechenland nun aber offiziell ermachtigt war, einen
Teil Kleinasiens zu besetzen, konnte die Tiirkei nicht hinnehmen.

113 RICHTER, Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922, 47. In der Sitzung vom 5. Mai
berichtete Wilson, die griechische Bevdlkerung von Rhodos habe sich ob der Bruta-
litat dort beklagt.

114 Ebd., 64.

115 CHURCHILL Winston, The Aftermath being a sequel to The World Crisis (London
1941), zitiert nach: RICHTER, Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922, 79 ff.
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Die Berichte iiber die Ausschreitungen in Smyrna fiihrten dazu, dass sich
auf der Pariser Friedenskonferenz nunmehr vermehrt eine antigriechische
Stimmung breitmachte, nur Lloyd George schien Griechenland nach wie
vor gewogen zu sein. Uberdies veranlassten die Vorkommnisse in Smyrna
den Rat der Zehn, eine interalliierte Untersuchungskommission iiber die
Zwischenfille in Smyrna einzusetzen, deren Bericht den Griechen die
Hauptschuld an den Vorkommnissen in Smyrna, darunter auch die Ver-
treibung von rund 150.000 Muslime aus ihren Héusern, gab."® Ab diesen
Moment war eine Kehrtwende der Alliierten in der Smyrna-Frage spiirbar:
Es wurde fortan immer Ofter der tempordre Charakter der griechischen
Besetzung betont, der Einmarsch der italienischen Truppen wurde als
rechtméflig anerkannt. Dass GrofSbritannien und Frankreich Griechenland
zur Besetzung Smyrnas erméchtigt hatten, schienen sie zunehmend zu
vergessen.

Wenige Wochen nach der Besetzung Smyrnas durch griechische Trup-
pen traf Anfang Juni 1919 eine vierkopfige tiirkische Delegation unter der
Leitung des Schwagers des Sultans, Damad Ferid Pascha!V, der seit Mérz
1919 auch Grofiwesir des Osmanischen Reiches war, in Paris ein.'8 Am
17. Juni 1919 wurde ihr erlaubt, vor den Rat der Zehn zu treten. Die turki-
sche Delegation gab sich kdmpferisch, ihr Hauptanliegen bestand darin, die
»Zerstiickelung® des ehemaligen Osmanischen Reiches abzuwenden, nur in
der Agypten- und der Zypern-Frage zeigte sie sich verhandlungsbereit.?
Dabei wurde das Argument ins Feld gefiihrt, dass das Osmanische Reich
iber viele Jahrhunderte ein Garant fiir Sicherheit und Prosperitit auf dem
europdischen, arabischen und asiatischen Raum gewesen sei. Die Grenzen
des osmanischen Reiches sollten, laut Ferid Pascha, gemdf$ den Grenzen
von 1878 verlaufen, die Region Mossul sowie weitere Teile iranischen und

russischen Territoriums an das Sultanat in Istanbul zuriickgegeben wer-
den.1?0

116 RICHTER, Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922, 78; HELMREICH, From Pa-
ris to Sevres, 165.

117 Damad Ferid Pascha (* 1853 in Istanbul; ¥ 6. Oktober 1923 in Nizza, Frankreich)
war der Schwager von Sultan Mehmed Vahideddin. Unter Sultan Mehmed Vahided-
din war er auch vom 4. Marz 1919 bis zum 2. Oktober 1919 und vom 5. April 1920
bis zum 21. Oktober 1920 Grofiwesir des Osmanischen Reiches.

118 MACMILLAN, Die Friedensmacher, 575.

119 HELMREICH, From Paris to Sevres, 110.

120 CICEK, Der Friedensvertrag von Sevres und die osmanische Haltung, 447.
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Grof3britannien und Frankreich waren ob der kompromisslosen, auf sie
tiberheblich wirkenden tiirkischen Forderungen fassungslos. Die Antwort
auf die Denkschrift der tiirkischen Delegation, welche dieser durch den
franzésischen Ministerpréasidenten Clemenceau Ende Juni 1919 iibergeben
wurde, soll Medienberichten'?! zufolge geradezu zynisch gewesen sein: An
eine Erhaltung der Tiirkei sein nicht zu denken, da weder eine religiose
noch eine kulturelle Notwendigkeit zur Erhaltung des osmanischen Reiches
gegeben sei, so der Tenor des Antwortschreibens. Das einzige religiose
Zeichen, das wihrend des Krieges vom osmanischen Reich gesetzt wur-
de, seien die Massaker in Armenien gewesen und was die kulturellen
Errungenschaften des osmanischen Reiches betrife, so seien alle von den
Tiirken beherrschten Volkern in ihrer Kultur unter der Herrschaft des
osmanischen Reiches nur gesunken.!?2

Noch im Juni entschied die Konferenz, dass die Verhandlungen iiber
den Friedensvertrag mit der Tiirkei so lange ausgesetzt werden sollten, bis
die USA eine Entscheidung dariiber getroffen habe, 123 ob sie einen Teil
der Tiirkei als Mandatsgebiet {ibernehmen wolle, was allerdings — wie aus
Medienberichten zu entnehmen ist'?* - zu diesem Zeitpunkt tatsichlich
bereits entscheiden war.

So wurden die Friedensverhandlungen zwischen Juli und November
1919 - bis auf die Vereinbarung eines Truppenaustausches in Syrien und
Kilikien zwischen Frankreich und Groflbritannien'?> — aufs Eis gelegt. Nur
die Thrakien-Frage, die fiir die Grenzziehung in Stidbulgarien notwendig
war, konnte nicht hinausgeschoben werden, zumal der Friedensvertrag mit
Bulgarien noch im Herbst 1919 unterzeichnet werden sollte. Die einzige
Entscheidung, die jedoch wirklich im Herbst 1919 beziiglich Thrakien ge-
troffen wurde, war, dass Bulgarien keinen Zugang zum Agiischen Meer
eingeraumt bekam.!26

Im November 1919 reiste der franzdsische Staatsprasident Raymond
Poincaré gemeinsam mit seinem Auflenminister Stephen Pichon nach

121 So etwa: Das Schicksal der Tiirkei endgiiltig besiegelt, Freie Stimme, 2.7.1919, 3.

122 Ebd.

123 RICHTER, Der griechisch-tiirkische Krieg 1919-1922, 68.

124 Wahrscheinliche Anerkennung der Unabhingigkeit der verkleinerten Tiirkei, Neue
Freie Presse, 27.5.1919, 5.

125 Aufgrund des Ubereinkommens zwischen Frankreich und Grofibritannien vom
15. September 1919 wurde Kilikien ab da an wie eine franzésische Kolonie verwaltet,
was grof3e Widerstdnde in der dortigen tiirkischen Bevolkerung und Gewalttaten an
den Armeniern, die die franzésischen Truppen dort unterstiitzten, hervorrief.

126 Vgl. die Grenzziehungsbestimmungen im Vertrag von Neuilly-sur-Seine.
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GrofSbritannien. Der London Aufenthalt Poincarés war der Beginn der bri-
tisch-franzdsischen Privatverhandlungen und leitete die Wiederaufnahme
der Tiirkei-Frage in der Pariser Friedenskonferenz ein. Eine Einigung in
der Tiirkei-Frage schien nach den Privatverhandlungen beider Grofimachte
jedoch ferner als zuvor.

C. Die Ausarbeitung der Vertragsbestimmungen

a. Die britisch-franzésischen Privatverhandlungen

Erst im Dezember 1919, also fast eineinhalb Jahre nach Abschluss
des Waffenstillstandes und knapp ein Jahr nach Beginn der Pariser
Friedenskonferenz, begannen Grofibritannien und Frankreich - unter still-
schweigender Missbilligung Italiens — mit konkreten Planungen fiir einen
Friedensvertrag mit der Tiirkei.'?” Zu diesem Zeitpunkt hatte sich allerdings
schon einiges gedndert: Bereits nach Kriegsende hatten sich in jenen Ge-
bieten der Tiirkei, die der Gefahr ausgesetzt waren, von Armeniern oder
Griechen iibernommen zu werden, lokale Widerstandsgruppen gebildet,
die sich nach und nach unter dem Namen ,Verteidigung der nationalen
Rechte“ zusammenschlossen.!?8 Mustafa Kemal!?®, der sich 1915 bei der
erfolgreichen Verteidigung der Halbinsel Gallipoli einen Namen gemacht
hatte, stieg innerhalb dieser Bewegung rasch auf. Als er im Mai 1919 nach
Anatolien versetzt wurde, um hier gemaf§ dem Waffenstillstandsabkommen
die Entwaffnung der verbliebenen militdrischen Verbande vorzunehmen,
widersetzte er sich dem Befehl des Sultans und quittierte den militarischen
Dienst. Mit ihm verlieflen auch einige Teile der in Anatolien stationier-
ten Soldaten die Armee und im Sommer 1919 wurde der Kongress von
Erzurum abgehalten, auf dem Mustafa Kemal den Fithrungsanspruch er-
hob, die Regierung in Konstantinopel eine Geisel der Besatzungsmachte
nannte und die zentral gelegene Provinzstadt Ankara zum ,Zentrum des

127 MONTGOMERY, The Making of the Treaty of Sevres, 775.

128 GUNAY, Geschichte der Tiirkei, 125 ff.

129 Mustafa Kemal (* 1881 in Thessaloniki, Osmanisches Reich; 1 10. November 1938 in
Istanbul, Tiirkei), auch als Mustafa Kemal Atatiirk bezeichnet, war der Begriinder
der Republik Tiirkei und von 1923 bis 1938 erster Prasident der nach dem Ersten
Weltkrieg aus dem Osmanischen Reich hervorgegangenen tiirkischen Republik.
Siehe auch: M. Siikrii Hanioglu: Atatiirk. An intellectual biography, 2.ed. (Princeton
2017).
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Widerstandes® erklarte.3® Mit der Abhaltung eines weiteren Kongresses,
des Kongresses von Sivas im September 1919, hatte die Widerstandsbewe-
gung einen nationalen Charakter verlichen bekommen. Bereits im Herbst
1919 war die Widerstandsbewegung auch in Konstantinopel aktiv; um die
Grofimidchte nicht zu verdrgern, versuchte die Regierung gegen die Wider-
standsbewegung vorzugehen, was ihr allerdings nicht gelang.®!

Im Spitherbst 1919 bereute es die franzosische Regierung unter Minister-
prasident Georges Clemenceau bereits, dass Frankreich die griechischen
Expedition in Kleinasien unterstiitzt hatte, und stemmte sich insbesonde-
re aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Interessen gegen eine vollige
Zerschlagung der Tiirkei.®? Als Clemenceau am 2. Dezember 1919 nach
London reiste, forderte er den britischen Premier David Lloyd George
auf, die Pline fiir ein unabhingiges Groflarmenien aufzugeben und statt-
dessen die tiirkische Integritdt zu wahren. Die de facto-Machtiibernahme
Mustafa Kemals, der seit Herbst 1919 die effektive Kontrolle iiber Anatolien
ausiibte, wiirde eine ,Plandnderung” seitens der AHM notwendig machen,
argumentierte er, was jedoch von Lloyd George vehement abgelehnt wurde.
Stattdessen beharrte Grofibritannien — nicht zuletzt aufgrund der letzten
Berichte aus Kilikien, wo tiirkische Truppen ganze alliierte Einheiten und
armenische Dorfer ausgeloscht hatten — darauf, dass Smyrna griechisch
bleiben und Konstantinopel sowie die Meerengen der Tiirkei entzogen wer-
den miissten. Dariiber hinaus sollten alle Gebiete, die nicht ausschlief3lich
von Tiirken bewohnt wurden, aus der Tiirkei herausgeldst werden.

In einem kurz darauf veréffentlichten ausfiithrlichen Memorandum des
franzésischen Diplomaten Philippe Berthelot, der an den Folgeverhandlun-
gen zu den Balkankriegen fiir das Quai d’ Orsay teilgenommen hatte,
wurde gefordert, dass die Tiirkei entmilitarisiert, aber als solche territorial
erhalten bleiben sollte. Anstelle einer territorialen Zerschlagung sollte sie
strengen europdischen Finanzvorschriften und Kontrollen durch den os-
manischen Schuldenrat unterstellt werden. Frankreich, Griechenland und
Italien sollten ihre territorialen Anspriiche in Kleinasien aufgeben und als
Gegenleistung wirtschaftliche Vorteile erhalten oder mit Gebieten anders-
wo, zum Beispiel in Thrakien, entschidigt werden.”*® Die urspriingliche

130 GUNAY, Geschichte der Tiirkei, 127.

131 Ebd., 128.

132 MONTGOMERY, The Making of the Treaty of Sévres, 776.
133 HELMREICH, From Paris to Sevres, 188.
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Forderung nach einem unabhéngigen Armenien fand zu diesem Zeitpunkt
bereits keine Erwahnung mehr.1>

Die Verhandlungen zwischen Grofibritannien und Frankreich dauerten
den gesamten Dezember 1919 iiber an. Um die Jahreswende sah es so aus,
als konnte eine Einigung erzielt werden, doch scheiterte diese letztendlich
an der uneinheitlichen Position Grofibritanniens in der Konstantinopel-
Frage, genauer gesagt, am Widerstand, den die indischen Muslime der
britischen Forderung nach einer Herauslésung Konstantinopels aus der
Tirkei entgegenbrachten.!3

b. Die Konferenz von London

Der Rat der Zehn trat in der Tiirkei-Frage erstmals wieder am 12. Febru-
ar 1920 in London zusammen, diesmal mit dem Ziel, eine grundlegende
Einigung der Grofiméchte zustande zu bringen. Bereits am 27. Februar
1920 entschied der Rat der Zehn, die Vorbereitung des ausstehenden
Friedensvertrages an ein Komitee der Auflenminister und Botschafter zu
tibertragen. Die Konferenz von London dauerte bis zum 10. April 1920.
In der Zwischenzeit hatte nicht nur auf italienischer Seite, wo Vittorio
Emanuele Orlando im Juni 1919 von Francesco Saverio Nitti als Premier-
minister abgelost worden war, sondern auch auf franzésischer Seite ein
personeller Wechsel im Rat der Zehn stattgefunden: Im Janner 1920 wurde
die linksbiirgerliche franzdsische Regierung unter Premierminister Georges
Clemenceau von einer Mitte-Rechts-Regierung unter Alexandre Millerand
abgelGst, was die britische Seite, zu deren Hauptanliegen immer mehr die
Offnung und Kontrolle der Meerengen fiir die Schifffahrt wurde, stirkte.36
Das Projekt eines neutralisierten ,Meerengenfreistaates” nach dem Vorbild
Danzigs, das im Ubrigen schon von Zar Nikolaus I. 1852 im Falle eines Zu-
sammenbruchs des Osmanischen Reiches angedacht worden war,'¥” wurde
zwar verworfen,'8 aber alle Beteiligten waren sich dahin gehend einig, dass
man die Meerengen in irgendeiner Form unter internationale Kontrolle
bringen musste. So setzte sich auf der Konferenz von London schliefllich

134 MONTGOMERY, The Making of the Treaty of Sevres, 777.

135 Ebd.,779; HELMREICH, From Paris to Sévres, 182.

136 MACEFIE, The Straits question 1908-36, 108 ff.

137 BANKEN, Die Vertrédge von Sevres 1920 und Lausanne 1923, 179.

138 Vgl. BECK Raimund, Die Internationalisierug von Territorien (Stuttgart 1962), 60 ff.
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die wesentlich mildere Variante, die entmilitarisierten Meerengen unter die
Aufsicht einer internationalen Kommission zu stellen, durch.®

Wihrend man sich hinsichtlich der Meerengen auf die Einsetzung einer
internationalen Kontrollkommission, der sog. Meerengen-Kommission, ei-
nigen konnte, die die Kontrolle iiber die Meerengen-Zone ausiibte, zeichne-
te sich betreffend das franzésische Anliegen, die Tiirkei unter franzdsische
Finanzkontrolle zu bringen, vorerst keine Einigung ab. Erst als der britische
Vorschlag hinsichtlich eines formellen Verzichts auf die Reparationsansprii-
che angenommen wurde, konnten sich Grofibritannien und Frankreich
auch auf die Errichtung einer alliierten Finanzkommission zur wirtschaftli-
chen und fiskalischen Uberwachung der Tiirkei einigen.! Auch beziiglich
des franzosisch besetzten Kilikiens kamen die Verhandlungen nunmehr
in Schwung: Frankreich, das militdrisch in Kilikien ohnehin von den Ke-
malisten stark unter Druck geraten war, bot unter der Bedienung, ihre
wirtschaftlichen Privilegien in der Region aufrechterhalten zu konnen,
einen Truppenriickzug an. Schliefilich einigten sich Italien, Frankreich und
Grofibritannien darauf, sich in den Gebieten Antalya, Kilikien bzw. Kurdis-
tan wechselseitige Vorrechte einzuraumen.!!

Die Berichte aus Kilikien, wo die Kemalisten immer gréfere Gebietsge-
winne erzielten, beschleunigten die Verhandlungen in der Konstantinopel-
Frage wesentlich: Am 5. Mérz 1920 beschlossen die Alliierten, Konstantino-
pel zu besetzen. Konstantinopel sollte zwar vorerst formell bei der Tiirkei
belassen werden, aber man wollte es als eine Art ,Geisel fiir gutes Beneh-
men seitens der Tiirkei verwenden: Sollte es neuerlich zu Aufstdnden oder
Massakern kommen, wiirden die AHM ihre Entscheidung iiberdenken.
Noch wihrend die Konferenz von London in Gange war, wurde Konstan-
tinopel am 16. Mérz von alliierten Truppen unter britischem Oberbefehl
besetzt, wobei sie auch indirekt die Meerengen unter ihre Kontrolle brach-
ten.!*? Die Besetzung Konstantinopels durch die Alliierten sollte eine War-
nung an die immer weiter vorriickenden und an Einfluss gewinnenden
Kemalisten sein.

Vier Wochen zuvor, am 14. Februar, hatten die Verhandlungen zur
Smyrna-Frage begonnen. Eigentlich hatten sich die AHM seit einiger Zeit
immer stirker von Griechenland zu distanzieren begonnen, doch die Zuge-

139 MACEFIE, The British Decision regarding the Future of Constantinopel, 391.
140 HELMREICH, From Paris to Sévres, 246 ff.

141 MONTGOMERY, The Making of the Treaty of Sevres, 783.

142 HELMREICH, From Paris to Sévres, 243.
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winne der Kemalisten in Kleinasien lieflen sie nunmehr ernsthaft daran
zweifeln, ob ein ,harter” Friedensvertrag auch tatsachlich innenpolitisch in
der Tiirkei umgesetzt werden wiirde. Ein Bericht Marschall Fochs, der fiir
das interalliierte Kommando sprach, fiihrte aus, dass der Friedensvertrag
nicht erzwingbar sein wiirde, es sei denn, man schicke an die 325.000
Mann ins Feld, wozu weder Grofibritannien noch Frankreich bereit wa-
ren.'* Hier trat wieder Griechenland als ,Retter in der Not“ auf: Es erklér-
te, dass es, wenn noétig, sogar alleine die tiirkischen Nationalisten in der
Hauptstadt schlagen kénne. So wurde Griechenland im Juni 1920 zu einem
Vormarsch ermichtigt und beauftragt, Ostthrakien zu besetzen. Venizelos
Traum von einem Grof3griechenland schien damit — zumindest vorerst —
wahr zu werden.

Hinsichtlich der ehemals tiirkischen Gebiete in Nordafrika war man
sich einig, dass die Tiirkei alle ihre Rechte in Libyen, Tunesien, Marokko
und im Sudan aufgeben musste. Agypten sollte ein britisches Protektorat
werden. Als die Briten jedoch auch die Exklusivrechte hinsichtlich der
Schifffahrt auf dem Suezkanal fiir sich beanspruchten, protestierten die
Franzosen, und so blieb diese Frage vorerst ungeldst.!44

Hinsichtlich der Syrien- und Paldstina-Frage kamen die Verhandlungen
auf der Londoner Konferenz wieder in Schwung: In der Syrien-Frage war
die Grenzziehung lange Zeit strittig gewesen, nun zeichnete sich eine Lo-
sung ab, wobei Frankreich ein Mandat fiir Syrien und Grofbritannien
ein Mandat fiir Paldstina und Mesopotamien bekommen sollte!4> Das
Erdél von Mossul, dessen grofler Bedeutung man sich erst im Laufe der
Friedensverhandlungen so richtig bewusst zu werden schien, sollte mehr
oder minder zwischen den beiden Staaten geteilt werden, Genaueres dazu
wollte man in der Konferenz von San Remo regeln.

Erst als sich Grofibritannien und Frankreich in der Syrien-Frage bereits
einig geworden waren, wurde Faisal dariiber in Kenntnis gesetzt. Faisal
protestierte und kiindigte an, sich keiner franzésischen Herrschaft unter-
werfen zu wollen.!#¢ In Syrien kam es folglich zu Unruhen und am 7. Marz
1919 trat ein syrischer Nationalkongress zusammen, der Faisal zum Ko6nig
eines Syriens, das sowohl Paldstina als auch den Libanon einschloss und
im Osten bis zum Euphrat reichte, wihlte. Sein Bruder Abdullah wurde

143 BANKEN, Die Vertrédge von Sevres 1920 und Lausanne 1923, 164.
144 HELMREICH, From Paris to Sévres, 255 ff.

145 Ebd.

146 MACMILLAN, Die Friedensmacher, 537.
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zum Konig der Mesopotamier proklamiert. Er forderte die Briten auf, ihre
Besetzung zu beenden. Faisal sollte nur kurz syrischer Konig bleiben: Am
24. Juli 1919 trafen franzdsische Truppen in Damaskus ein und Faisal und
seine Familie fliichteten ins Exil.14”

In der Kurdenfrage zeichnete sich auf der Konferenz von London eine
Kehrtwende in der Haltung Grof3britanniens ab: Hatte Lloyd George
urspriinglich anders als Frankreich sogar einen eigenen Kurdenstaat be-
furwortet, der als ,Puffer® zur Turkei einerseits und zum franzdsischen
Einflussgebiet andererseits dienen sollte, so trat er ab der Konferenz von
London - nicht zuletzt wegen der zunehmenden Bedeutung der Olfelder
von Kirkuk und Mossul - nur noch fiir einen Autonomiestatus ein.!8

Die Kurdenfrage blieb ebenso wie die Armenien-Frage auf der Konferenz
von London ungekldrt: Da sich fiir Letztere nicht zuletzt aufgrund der
Gebietsgewinne der Kemalisten auf dem Gebiet Tiirkisch-Armeniens keine
Losung abzeichnete, sollte sie an den Volkerbund ausgelagert werden.!4?
Dariiber hinaus einigte man sich in London darauf, die Thrakien-Frage
sowie den Minderheitenschutz aufSerhalb des Friedensvertrages zu regeln.
Bei Ende der Konferenz von London vereinbarte man, dass man sich noch
einmal im April in San Remo treffen sollte, um den Friedensvertrag zu
finalisieren.

c. Die Konferenz von San Remo

Die Konferenz von San Remo begann am 18. April 1920 in San Remo,
Italien, und dauerte acht Tage.®® Auch Sultan Mehmed VI. personlich
wurde eingeladen, am 22. April 1920 an den finalen Verhandlungen teilzu-

147 SCHAYEGH, Cyrus/ARSAN, Andrew, Introduction in: SCHAYEGH, Cyrus/AR-
SAN, Andrew, The Routledge Handbook of the History of the Middle East Man-
dates, 2.

148 RADPEY, Logman, Kurdistan on the Sévres Centenary. How a Distinct People
Became the World’s Largest Stateless Nation, in: Nationalities Papers, Vol. 50 No.6
(2021) 1187-1216; KARTAL Celalettin, Der Rechtsstatus der Kurden im Osmanischen
Reich und in der modernen Tiirkei — Der Kurdenkonflikt, seine Entstehung und
volkerrechtliche Losung, Univ. Diss. (Bremen 2001).

149 MONTGOMERY, The Making of the Treaty of Sévres, 785.

150 SAVASAN Zerrin, From Sevtes to Lausanne and Afterwards, in: ARHIRE Sorin/
Rosu Tudor, The Paris Peace Conference 1919-1920 and its Afermath (Newcastle
2020) 248-284 (260).
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nehmen.! Gleich zu Beginn der Konferenz wurde der tiirkischen Delega-
tion mitgeteilt, dass alle tiirkischen Gegenvorschlage abgelehnt wurden.
Die Vertreter der Tiirkei seien aber eingeladen am 10. Mai nach Paris zu
kommen und dort die endgiiltigen Friedensbedingungen in Empfang zu
nehmen.>? Der tiirkische Vertreter in San Remo Ahmed Tevfik Pascha!>
erkldrte darauthin, dass er den Vertragsentwurf nicht unterzeichnen werde,
er wurde darauthin von Damad Ferid Pascha'>* abgeldst. 1°°

Abgesehen von der Erd6l-, der Kurden- und der Armenien-Frage, ging
es hier aber nur noch um wenige Details. Die Bestimmungen iiber die
europdischen Grenzen der Tirkei, jene hinsichtlich der Einsetzung einer
Meerengen-Kommission und iiber die Finanzkontrolle iiber Anatolien blie-
ben nahezu unverandert.’ Auch das hinsichtlich Syriens und des Libanons
vorgesehene Mandatssystem wurde nahezu unverdndert {ibernommen.
Griechenland konnte seine Gebietszuwéchse in Kleinasien und Thrakien
behalten und so, zumindest kurzfristig, als der grofle Gewinner betrachtet
werden. In der Kurdenfrage beschlossen Grofibritannien und Frankreich
gemeinsam die Schaffung eines kurdischen Autonomiegebietes, die Kurden
wurden sohin zum bloflen Vertragsgegenstand, der kurdische Traum von
einem eigenen Staat wurde nicht verwirklicht."”” Armenien wurde in San
Remo von den AHM mehr oder weniger seinem Schicksal {iberlassen.
Wenige Tage nach der Konferenz von San Remo wurde Aserbaidschan
von Sowjetrussland erobert. Sowjetrussland néherte sich immer mehr dem
Atatiirk-Regime an und unterstiitzte es mit Waffen.® Zugleich brachen
in Armenien kommunistische Unruhen aus. Die Alliierten stellten beim

151 ZIEGERHOFER Anita, Historische Einleitung, in: KALB Herbert/OLECHOWSKI
Thomas Olechowski/ZIEGERHOFER Anita (Hrsg.), Der Vertrag von St. Germain
(Wien 2021), Rz. 103.

152 Das Schicksal der Tiirkei; (Linzer-)Tagespost, 22.4.1920, 2.

153 Ahmed Tevfik Pascha (* 11. Februar 1845 in Istanbul; t 8. Oktober 1936 ebenda)
war insgesamt dreimal Groflwesir des Osmanischen Reiches. Wahrend der Pariser
Friedenskonferenz leitete er (zumindest teilweise) die osmanische Delegation. Seine
dritte und letzte Amtszeit als Grofiwesir begann am 21. Oktober 1920 und endete am
17. November 1922 im Zuge der Abschaffung des Sultanats.

154 Damad Ferid Pascha war vom 5. April 1920 bis zum 21. Oktober 1920 zum zweiten
Mal GrofSwesir.

155 Konstantinopel als zukiinftiger Zankapfel, Vorarlberger Landes-Zeitung, 29.4.1919,
3.

156 HELMREICH, From Paris to Sevres, 291; MACFIE, The Straits question 1908-
36, 111.

157 KARTAL, Der Rechtsstatus der Kurden im Osmanischen Reich, 64.

158 MACMILLAN, Die Friedensmacher, 584.
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Volkerbund einen Antrag, Armenien zu schiitzen, dieser aber verwies da-
rauf, dass er iiber keine eigenen militarischen Truppen verfiigte, um einzu-
greifen.’>® Der junge armenische Staat wurde innerhalb kiirzester Zeit von
Bolschewisten und tiirkischen Nationalisten zerrissen, sodass die Grenze
zwischen der Tiirkischen Republik und der UdSSR schliefilich fast genau
der ehemaligen Grenze zwischen dem Osmanischen Reich und dem Zaren-
reich entsprach.

Hinter den Kulissen der Friedensvertragsverhandlungen wurde das San-
Remo-Erdolabkommen zwischen Frankreich und Grof3britannien ohne
Beriicksichtigung der USA verhandelt: Man einigte sich darauf, dass Frank-
reich auf Mossul verzichtete. Mossul sollte gemeinsam mit den Provinzen
(Vilayets) Bagdad und Basra provisorisch zum britischen Mandatsgebiet
Mesopotamien zusammengefasst werden.!® Als Gegenleistung fiir seinen
Verzicht sollte Frankreich an der Erdolausbeute in Mossul beteiligt wer-
den.!¢!

Nach den Verhandlungen in San Remo wurde eine tiirkische Delegation
nach Paris eingeladen, wo ihr am 11. Mai 1920 das Vertragswerk {ibergeben
und ihr ein Monat eingerdumt wurde, um eine Antwort zu verfassen.!6?

In ihrer Stellungnahme, die am 25. Juni an die Allilerten ausgehandigt
wurde, forderte die tiirkische Delegation eine Abdanderung der ,Smyrna-Re-
gelung® - Smyrna sollte demnach zur Ganze der Tiirkei zuriickgegeben
werden - sowie der Vertragsbestimmungen iiber die Grenzziehung zwi-
schen der Tiirkei und Syrien. Auch wurden von der tiirkischen Delegation
Einwinde gegen die ,Meerengen- Regelungen® und die Schaffung eines
unabhéngigen Armeniens erhoben.'®> Die tiirkische Regierung kritisierte in
ihrem Antwortschreiben ferner, dass die Friedensbedingungen die Macht

159 Ebd.

160 Nach blutigen Aufstinden der Bevolkerung sollte 1921 dann auf diesem Gebiet
das Konigreich Irak ausgerufen werden. Siehe dazu auch: SLUGLETT Peter, Les
mandats/the mandates: Some reflections on the nature of the British presence in
Iraq (1914-1932) and the French presence in Syria (1918-1946) in: MEOUCHY
Nadine/ SLUGLETT Peter, The British and French Mandates in Comparative Per-
spectives/Les mandats frangais et anglais dans une perspective comparative (Leiden
2004) 103-129.

161 HABIBOLLAH, Great Powers, Oil and the Kurds in Mosul; BANKEN, Die Vertrige
von Sevres 1920 und Lausanne 1923, 241.

162 HELMREICH, From Paris to Sevres, 309.

163 Die tiirkischen Einwendungen ergeben sich aus einem in der Neuen Freien Presse
am 19. Juli 1920 erschienen Artikel: Das Entente-Ultimatum an die Turkei, Neue
Freie Presse, 19.6.1920, 3.
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des Sultans zwar formell anerkennen wiirden, sie de facto jedoch nicht
vorhanden sei, was wohl als Hilferuf des Sultans gegen Atatiirk an die
Alliierten gesehen werden kann.164

Fiir den 25. Juni 1920 waren direkte Gesprache mit dem franzdsischen
Ministerprasidenten Alexandre Millerand, der gleichzeitig Prisident der
Friedenskonferenz in Seévres war, geplant. Die Alliierten verweigerten aber
schlussendlich jeden Kontakt, und nach mehreren erfolglosen Versuchen,
ihren Forderungen Gehor zu verschaffen, verlief3 die osmanische Delegati-
on Sevres.!6>

Die Einwédnde der osmanischen Delegation fanden keine Beriicksichti-
gung, einzig und alleine die im urspriinglichen Entwurf vorgesehene Be-
stimmung, dass die Tiirkei alle Schiffe iber 1600 Tonnen abliefern miisse,
sei auf ithren Wunsch hin gestrichen worden.'®® Am 17. Juli 1920 wurde
der tiirkische Regierung die Antwortnote!®” der Alliierten zugestellt: Darin
wurde ausgefithrt, dass sich die Tiirkei freiwillig an der Verschworung
gegen die Freiheit aller Volker beteiligt und sich als Verréter erwiesen habe.
Sie sei verantwortlich fiir mehrere Millionen Menschenleben und habe da-
riiber hinaus das Kriegsgeschehen um mindestens zwei Jahre verzogert.!o8
Der tiirkischen Delegation wurde bis 27. Juli Zeit gegeben, um zu erklaren
ob sie den Friedensvertrag unterzeichnen werde. Sollte sie sich weigern,
dann wiirden die Alliierten sie ,fiir immer aus Europa verbannen®1¢?

Die innenpolitischen Vorkommnisse in der Tirkei, wie etwa, dass Mus-
tafa Kemal am 23. April 1920 in Ankara eine Nationalversammlung ein-
berufen hatte, die ihn zu ihrem Vorsitzenden machte, das Sultanat fiir
abgeschafft erkldrte und eine gegen den Sultan und die Alliierten gerichtete
Regierung ernannt hatte, blendeten die AM aus.!”°

Die Unterfertigung des Friedensvertrages mit der Tiirkei war urspriing-
lich fiir den 4.August geplant. Am 5. August wurde bekannt, dass sie auf

164 CISEK, Der Friedensvertrag von Sevres und die osmanische Haltung, 450.

165 Ebd.

166 Die ergibt sich aus: Das Entente-Ultimatum an die Tiirkei, Neue Freie Presse,
19.7.1920, 3.

167 Die Friedensverhandlungen, Wiener Abendpost, 19.71920, 1; Der Friede fiir die
Tiirkei, Marburger Zeitung, 20.Juli 1920; Das Entente-Ultimatum an die Tiirkei,
Neue Freie Presse, 19.7.1920, 3.

168 Ebd.

169 Ebd.

170 GUNAY, Geschichte der Tiirkei, 129; vgl. auch: KREISER, Klaus, Geschichte der
Tiirkei. Von Atatiirk bis zur Gegenwart, 2. Aufl. (Miinchen 2020).
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den 7. August verschoben worden war. Aber auch am 7. August kam es
zu keiner Unterzeichnung.”! Grund dafiir diirfte gewesen sein, dass sich
der Hedschas wegen dem franzdsischen Mandat in Syrien weigerte, den
Friedensvertrag zu unterfertigen und man noch versuchen wollte, eine
Lésung zu finden, was jedoch nicht gelangen.

So wurde am 10. August 1920 in einem der Ausstellungsraume der Por-
zellanfabrik von Sévres, nahe Paris, ein Friedensvertrag mit einem Vertrags-
partner geschlossen, der de facto so nicht mehr existierte.

IL. Der Friedensvertrag vom 10. August 1920
A. Allgemeines und Vergleichendes

Neben dem Friedensvertrag mit der Tiirkei — nur er wird hier und im Fol-
genden als der Vertrag von Sevres (VS) bezeichnet — wurden in Sévres noch
sieben weitere Vertrige abgeschlossen.”> Zu nennen sind hier vor allem
der Accord Tripartite’’?, der Anatolien in wirtschaftliche Priferenzzonen
gliederte, die zwischen Grofibritannien, Frankreich und Italien in imperia-
listischer Manier aufgeteilt wurden, ferner der Vertrag zwischen Italien
und Griechenland, der eine italienisch-griechische Einigung hinsichtlich
der Dodekanes enthielt,'* zwei Minderheitenschutzabkommen, jeweils mit
Griechenland und Armenien,””> sowie der Vertrag tiber Thrakien,'”® der
Griechenland zur Ubernahme Westthrakiens berechtigte und inhaltlich mit
dem Vertrag von Neuilly verkniipft war. Wahrend sich die hier genannten
sechs Vertrage alle auf das ehemalige Osmanische Reich bezogen, standen
die zwei weiteren in Seévres abgeschlossenen Vertrige, der Vertrag zwischen

171 Voraussichtliche Unterzeichnung des tiirkischen Friedens am 7. August, Neue Freue
Presse (Abendausgabe) 2.

172 Alle acht Vertrdge sind in dem Werk des Deutschen Auswirtigen Amtes, Die acht
Vertréage von Sevres (Berlin 1921), abgedruckt.

173 Vertrag zwischen England, Frankreich und Italien iiber Anatolien. Sevres, 10. Au-
gust 1920.

174 Vertrag zwischen Italien und Griechenland. Sevres, 10. August 1920.

175 Vertrag zwischen den alliierten und assoziierten Hauptmiachten und Griechenland;
Vertrag zwischen den alliierten und assoziierten Hauptméchten und Armenien.
Sevres, 10. August 1920.

176 Vertrag zwischen den alliierten und assoziierten Hauptméchten und Griechenland
beziiglich Thrazien, Sevres, 10. August 1920.
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Italien, Polen, Ruminien dem serbisch-kroatisch-slowenischen Staat und
der Tschechoslowakei sowie der Vertrag zwischen den alliierten und asso-
ziierten Hauptméchten und Polen, Ruménien, dem serbisch-kroatisch-slo-
wenischen Staat und der Tschechoslowakei mit ihm in keinem direkten
Zusammenhang, sondern bezogen sich auf die ehemalige Osterreichisch-
ungarische Monarchie. Der eine hatte die Grenzen zwischen den eben auf-
gezdhlten Staaten zum Gegenstand, der andere enthielt verschiedenste Be-
stimmungen von der Verwahrung und Riickgabe von Dokumenten, Unter-
lagen, Pldnen und Registern angefangen bis hin zu Eisenbahnrechtlichem
und Fischereirechten.

Der Stellenwert, der dem VS innerhalb der Pariser Vorortvertrage zu-
kam, kann anhand der unterzeichnenden Personen veranschaulicht wer-
den:

Bereits aus dem Rang der unterzeichnenden Personen kann geschlos-
sen werden, dass die Alliierten der Vertragsunterzeichnung des VV erheb-
lich mehr Bedeutung zugemessen hatten, als jener des VS: War der VV
neben dem Présidenten der Vereinigten Staaten noch {iberwiegend von
Premierministern und Auflenministern wie etwa dem britischen Premier-
minister David Lloyd George und Auflenminister Arthur James Balfour
oder dem franzdsischen Ministerprasidenten Georges Clemenceau unter-
zeichnet worden, so waren die Unterzeichner des VS liberwiegend 6ffent-
lich unbekannte Diplomaten, denn die Pariser Friedenskonferenz war seit
Janner 1920 aufgel6st und Prisident Wilson schon lange wieder zuriick in
den USA.

Der VS ist mit seinen insgesamt 433 Artikeln, die ihrerseits in dreizehn
Teile untergliedert werden, der zweitldngste der Pariser Vorortvertrage.
(Beim VV sind es fiinfzehn Teile mit 440 Artikeln, bei den VSG und VT
sind es vierzehn Teile mit 381 bzw. 364 Artikeln, beim VN dreizehn Teile
mit 296 Artikeln.)

Ein Textvergleich des VS mit dem Vertrag von Versailles (VV) vom
28. Juni 1919, dem Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (VSG) vom 10. Sep-
tember 1919, dem Vertrag von Neuilly-sur-Seine (VN) vom 27. November
1919 und dem Vertrag von Trianon (VT) vom 4. Juni 1920 zeigt, dass alle
fiinf Vertrage tiber weite Strecken dieselbe Struktur aufweisen und auch
teilweise wortlich miteinander tibereinstimmen. Beim Aufbau aller Pariser
Vorortvertrage folgte man der im VV erarbeiteten Struktur, wobei der VS
am starksten von den {ibrigen vier Vertragen abweicht.
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B. Editionsgrundlage; sprachliche und begriffliche Besonderheiten

Der VS wurde niemals ratifiziert, weswegen auch die Hinterlegung und
Veroffentlichung in den einschldgigen offiziellen Kundmachungsblittern
unterblieben ist. Insofern stellte sich die Frage, welche Fassung fiir die
Ubersetzungsarbeiten zum VS heranzuziehen ist. Wie der VS selbst in sei-
nem Schlussteil festhélt, wurde der Vertrag in franzdsischer, englischer und
italienischer Sprache abgefasst, wobei im Fall von Divergenzen die fran-
z0sische Fassung mafigeblich sein sollte. Grundlage der gegenstidndlichen
Ubersetzung ist daher eine offiziose Edition der franzdsischen Fassung
durch das Deutsche Auswirtige Amt aus dem Jahr 192177 Zu Vergleichs-
zwecken wurde auch die in den Treaty Series of the United Kingdom
veroffentlichte englische Fassung herangezogen.!”8

Begrifflich ist anzumerken, dass im gesamten VS die Begriffe Tiirkei
und Osmanisches Reich als Synonyme verwendet werden, wobei auch die
Ubersetzungen hier differieren: Wihrend in der franzdsischen Fassung
mehrheitlich zwar von der Tiirkei als Bezeichnung fiir die verbleibende
~Restmenge® des ehemaligen Osmanischen Reiches, aber sehr wohl von der
osmanischen Regierung etc. gesprochen wird, ist in der englischen beinahe
durchgehend von der Tiirkei und der tiirkischen Regierung die Rede.'”’
Stephan Verosta'®® zufolge kann die wechselnde Verwendung der Begriffe
»Osmanisches Reich® und ,Tiirkei“ auch als Hinweis darauf verstanden
werden, dass man eine rechtliche Kontinuitat zwischen dem osmanischem
Reich und der Turkei annahm, wie es insbesondere auch in Art. 274 des
VS zum Ausdruck kommt. (,,Getreu dem Geiste der allgemeinen Grundsdtze
oder der besonderen Bestimmungen des gegenwirtigen Vertrages wird jede
(einzelne) der alliierten Mdchte der Tiirkei (gesondert) mitteilen, welche
der zwischen ihr und den alliierten Mdchten abgeschlossenen zweiseitigen
Abkommen oder Vertrdge, sie wieder in Geltung zu setzen fordert.)

In der Praambel des VS wird das Britische Reich als Vertragspartei des
VS aufgezihlt, im Vertragstext wird aber sowohl in der franzésischen als

177 Deutsches Auswirtiges Amt, Die acht Vertrage von Sévres (Berlin 1921), 19-152.

178 Treaty of peace between the allied powers and Turkey, in: The American Journal of
International Law, Vol.15, No.3, Supplement: Official Documents (Jul.1921) 179-295
bzw. UK Treaty Series 1920 No. 11. Im Internet kursierte zwar im Jahr 2018 kurzfris-
tig der angebliche Scan eines Originalexemplars, dies konnte aber nicht verifiziert
werden, die gegenstandliche Website wurde zwischenzeitlich vom Netz genommen.

179 Vgl. etwa Art. 38 VS.

180 VEROSTA, Beziehungen, 243.
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auch in der englischen Vertragsfassung an vielen Stellen'®! undifferenziert
von Grofibritannien, manchmal auch von England, gesprochen und somit
Grofibritannien als Synonym fiir das Britische Reich verwendet.

Die Ubersetzung des Wortes ,Kommission (Ausschuss) wird in den
Pariser Vorortvertrdgen uneinheitlich gehandhabt, selbst innerhalb ein und
desselben Vertrages (VSG) wird manchmal von Kommission und manch-
mal von Ausschuss gesprochen. Deutlich sieht man dies am Beispiel der
Grenzregelungskommissionen (Art.29) die im VSG als Grenzregelungsaus-
schiisse ubersetzt werden, die Commission militaire interalliée de control
(Art.196ft.) wird hingegen als interalliierte militarische Kontrollkommission
tibersetzt. Im vorliegenden Werk wird daher einheitlich von Kommissionen
die Rede sein.

Die englische und die franzdsische Vertragsfassung differieren in einigen
Punkten, die iiber die reine Sprachebene hinausgehen. Diese Problema-
tik, auf die im Vertragstext mittels editorischer Anmerkungen hingewiesen
wird, sei anhand einiger Beispiele veranschaulicht:

Bereits in der Prdambel tritt eine entscheidende Abweichung zwischen
der franzdsischen und der englischen Vertragsfassung zutage: Anders als in
der englischen Fassung und in den iibrigen Pariser Vorortvertrigen, wo von
einem festen, gerechten und dauerhaften Frieden'$? gesprochen wird, findet
in der franzdsischen — und somit der ausschlaggebenden Fassung - das
Wort ,gerecht keine Erwahnung.183 Ob das Auslassen des Wortes ,,gerecht®
im VS beabsichtigt war, ist fraglich, wird aber wohl zu verneinen sein.

In der englischen Fassung wird in manchen Bestimmungen - wohl
unbeabsichtigt - ein groflerer ,Umsetzungs- bzw. Handlungsspielraum®
eingerdumt, als dies in der franzésischen der Fall ist: Dies soll am Bei-
spiel des Artikels 79, 2. Satz veranschaulicht werden. Der besagte Artikel
lautet in seiner franzdsischen Fassung: ,,Les habitants de la ville de Smyrne
[...] seront assimilés a tous égards aux ressortissants helléniques.“ Ubersetzt
bedeutet dies: ,Die Bewohner von Smyrna [...] werden den griechischen
Staatsbiirgern in jederlei Hinsicht gleichgestellt.” Etwas freier {ibersetzt konn-
te man auch sagen: ,[...] sind den griechischen Staatsbiirgern in jederlei

181 Beispielsweise wird in Art.109 von Grof3britannien, in Art. 136 hingegen vom Briti-
schen Reich gesprochen.

182 ,[...] firm, just and durable peace”.

183 Dies konnte unter Umstanden als Hinweis darauf verstanden werden, dass fur die
AAHM der ,Rachegedanke® am Osmanischen Reich an erster Stelle stand und man
sich im Gegensatz zum VSG oder VV nicht einmal darum bemiihte, den Frieden
nach auflen hin als ,gerecht“ darzustellen.
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Hinsicht gleichzustellen.” In der englischen Fassung lautet die Formulierung
hingegen: “The inhabitants of the city of Smyrna] [...] shall be treated on
exactly the same footing as Greek nationals.“ Ubersetzt: ,[Die Einwohner der
Stadt Smyrna] [...] sollen den griechischen Staatsangehorigen genau gleichge-
stellt werden’; oder etwas freier tibersetzt: ,[... ] sind den griechischen Staats-
angehdrigen genau gleichzustellen. Nur wenn man die zweite, etwas freiere
Ubersetzung der englischen Version in Betracht zieht, entsprechen hier die
franzésische und die englische Version einander. Denn abgesehen davon,
dass es in der englischen Fassung an der Formulierung ,,in jederlei Hinsicht*
fehlt, ist hier das Wort ,,shall“ missverstdndlich, zumal es einen Handlungs-
spielraum andeutet, den es in der franzdsischen Fassung so nicht gibt:
Denn es ist nicht blof ein sprachlicher, sondern auch ein Unterschied im
Sinn, ob etwas zu machen ist oder ob man etwas machen soll!

Dass die Ubersetzung aus dem Franzdsischen ins Englische oft besten-
falls sinngemaf erfolgte, zeigt sich unter anderem an Art. 94 der politischen
Bestimmungen: Der erste Absatz lautet hier im franzésischen Original:
[...] a la condition que les conseils et laide d’un mandataire guident leur ad-
ministration jusquau moment o elles seront capables de se conduire seules.”
Abgesehen davon, dass auch die franzdsische Formulierung ungliicklich
gewahlt wurde, fehlt es hinsichtlich dieser Bestimmung in der englischen
Ubersetzung'®! an der Bedingung'®®, und auch, dass die Verwaltung de
facto vom Mandatstriger geleitet wird, ging in der englischen Ubersetzung
verloren.

An manchen Stellen ist die englische Ubersetzung unvollstindig: So fehlt
etwa in der englischen Vertragsfassung in Art. 978 die Formulierung ,dés a
present“ (ibersetzt: ab sofort).

Abschlieflend sei noch angemerkt, dass ein guter Teil der Artikel des
VS wortgleich mit jenen in den Vertrégen von Versailles (VV) und Saint-
Germain (VSG) sind: In diesem Fall wurde in der Regel die offizielle Uber-
setzung der jeweiligen Bestimmung des VSG im Osterreichischen Staats-

184 ,The High Contracting Parties agree that Syria and Mesopotamia shall, in accordance
with the fourth paragraph of Article 22, Part I (Covenant of the League of Nations),
be provisionally recognised as independent States subject to the rendering of adminis-
trative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand
alone

185 ,[...] ala condition que [...]“ bedeutet so viel wie: ,unter der Bedingung, dass [...]“

186 Art. 97 lautet in der franzosischen Fassung: ,La Turquie sengage, dés a present, [... ]
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gesetzblatt iibernommen; Abweichungen von dieser Ubersetzung wurden
kenntlich gemacht.!8”

C. Inhaltsiibersicht: Der Vertrag von Sévres im Kontext
der Pariser Vorortvertrage

a. Praambel und Vertragsunterfertigung

Der VS beginnt, wie die anderen Vorortvertrage auch, mit einer Auflistung
der Vertragsparteien und der Anfithrung der Namen ihrer jeweiligen Ver-
treter. Allerdings wurde der VS tatsdchlich nur von einem Bruchteil der
in der Prdambel genannten auch unterzeichnet. In den jeweiligen Vertra-
gen traten auf der Seite der Alliierten jeweils unterschiedliche Lander auf,
wobei sich der VS hier von den anderen Vertragen vor allem dadurch un-
terscheidet, dass die USA kein Vertragspartner waren. Die USA hatten bei
den iibrigen Vertrdgen darauf bestanden, nicht als ,alliierte®; sondern blof3
als ,assoziierte Hauptmacht bezeichnet zu werden, weshalb in jenen Ver-
tragen regelmaflig von den ,alliierten und assoziierten (Haupt-)Machten®
die Rede ist, wahrend der Tiirkei lediglich ,Alliierte” gegeniiberstehen.!88
Von diesen waren — mit Ausnahme Armeniens — alle Unterzeichner des
VS auch Unterzeichner der vier iibrigen Vertrdge; dagegen hatten einige
andere Staaten, wie namentlich China, Kuba, Nicaragua, Panama und Siam
(heute zum GrofSteil Thailand), zwar alle oder fast alle der vier anderen
Vertrige, nicht aber den VS unterzeichnet. Von besonderem Interesse ist
der Hedschas!®: Er wurde zwar in der Praambel als Vertragspartei genannt,
aber der Konig von Hedschas, Hussein bin Ali, der Vater Faisals, weigerte
sich im Zuge der Vertragsunterzeichnung, den VS zu unterfertigen.!0

Der VS wurde seitens der AHM von Sir George Dixon Grahame fiir das
Britische Reich und das Dominium Neuseeland, Sir George Halsey Perley
fir das Dominium Kanada, Andrew Fisher fiir den Australischen Bund,
Reginald Andrew Blankenberg fiir die Siidafrikanische Union, Sir Arthur
Hirtzel fiir Indien, Ministerpréasident Alexandre Millerand, Finanzminister

187 Staatsgesetzblatt fiir die Republik Osterreich 1920 Nr. 303.

188 Siehe dazu auch OLECHOWSKI Thomas/RATHMANNER Laura, Kommentar
zur Praambel, in: KALB Herbert/OLECHOWSKI Thomas/ZIEGERHOFER Anita
(Hrsg.), Der Vertrag von St. Germain (Wien 2021), Rz. 157.

189 Zum Hedschas siehe auch FN 19. Der Hedschas hatte sowohl den VV als auch den
VT mitunterzeichnet.

190 Vertragsunterzeichnung, Pester Lloyd, 14.8.1920, 2.
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Frédéric Francois-Marsal, Handelsminister Auguste Paul Louis Isaac und
den beiden Diplomaten Jules Cambon und Georges Maurice Paléologue
fiir Frankreich, Graf Lelio Bonin Longare und General Giovanni Marietti
fuir Italien, Avetis Aharonian fiir Armenien, Jules van den Heuvel und Rolin
Jaequemyns fiir das Konigreich Belgien, Eleftherios Venizelos und Athos
Romanos fiir Griechenland, Graf Maurice Zamoyski und Erasme Piltz fiir
die Republik Polen, Affonso Augusto da Costa fiir Portugal, Stefan Osusky
fir die Tschechoslowakei und Prinz Dimitrie Ghika fiir Ruménien sowie
Viscount Sutemi Chinda und Keishiré Matsui fiir Japan unterzeichnet.

Fir das Osmanische Reich erfolgte die Vertragsunterfertigung durch
drei der Offentlichkeit nahezu unbekannte tiirkische Vertreter, namentlich
Mehmed Hadi Pascha, Senator Riza Tevfik Bey und Reschad Halis Bey.
Der Leiter der osmanischen Delegation Damid Ferid Pascha war zwar nach
Frankreich gereist, unterzeichnete aber den Friedensvertrag mit der Tiirkei
nicht.”! Auffallend ist, dass, aufler den Vertretern Japans und des Vertreter
Belgiens (Jules van den Heuvel) - fiir den VSG dariiber hinaus auch der
Vertreter Griechenlands (Athos Romanos) und Portugals (Afonso Costa) -
keine der eben genannten Personen den Vertrag von Versailles (VV) bzw.
den Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (VSG) mitunterzeichnet hat.

Dass beim Abschluss des VS (ebenso wenig wie bei den iibrigen Ver-
tragsabschliissen mit den iibrigen ,Verliererstaaten®) sich nicht zwei gleich-
berechtigte Parteien gegeniiberstanden, wird schon in der Praambel des
VS Kklar: Bereits nach Aufzahlung der Vertragsparteien wird festgehalten,
dass auf Ersuchen der kaiserlich-osmanischen Regierung der Tiirkei am
30. Oktober 1918 ein Waffenstillstand seitens der Alliierten gewdhrt wurde,
mit dem die am 29. Oktober 1914 seitens der Tiirkei gegen die Alliierten
begonnenen Kriegshandlungen beendet werden. Den Begriff des Friedens-
vertrages sucht man im VS vergeblich, lediglich das Ziel des Vertrages,
~einem festen und dauerhaften Frieden Platz zu machen5? findet in der
Praambel Erwahnung. Anders als in der englischen Fassung und in den
tibrigen Pariser Vorortvertrdgen, wo von einem festen, gerechten und dauer-
haften Frieden'? gesprochen wird, findet in der franzésischen - und somit
der ausschlaggebenden Fassung — das Wort ,,gerecht” keine Erwéhnung.

191 MacMillan schreibt in ,Die Friedensmacher®, 590, hingegen, der VS sei seitens der
Tiirkei von Damad Ferid Pascha unterzeichnet worden. Dies ist unrichtig.

192 ,[...] fasse place a une paix solide et durable.

193 ,[...] firm, just and durable peace.*
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b. Volkerbundsatzung und Grenzziehungsbestimmungen

Wie bei allen anderen Pariser Vorortvertragen auch, bildet die 26 Ar-
tikel samt Anhang umfassende Volkerbundsatzung den ersten Teil des
Vertrages (Art.1-26).1°* Da US-Prisident Woodrow Wilson die Verkop-
pelung der Volkerbundsatzung mit dem VV gefordert hatte, damit die
Vélkerbundsatzung so eher in Kraft treten konnte, fand sie auch in die @ib-
rigen Pariser Vorortvertragen, Eingang.®> Im zweiten Teil aller Pariser Vor-
ortvertrage werden die Grenzen der jeweiligen Staaten festgelegt (Art.27-
35). Gemafd Art. 27 sollten die Grenzen der Tirkei wie auf der Landkarte
ersichtlich verlaufen. Die Art. 28ft. regeln die Grenzziehung, wobei sich al-
len voran die die Grenzregelungskommissionen betreffenden Bestimmun-
gen an jene des VSG anlehnen. Art. 28-35 sind bis auf geringfiigige Abwei-
chungen mit den Bestimmungen der VSG, VT und VN ident, der VV kennt
keine derartigen Grenzregelungskommissionen.

194 Zur Volkerbundsatzung siehe ausfithrlich: BAUMGART Winfried, Vom europi-
ischen Konzert zum Volkerbund. Friedensschliisse und Friedenssicherung von
Wien bis Versailles, 2. Aufl. (Darmstadt 1987); PARRY Clive, League of Nations,
in: BERNHARDT Rudolf (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Bd. 3
(Amsterdam 1997).

195 Ebd.; mit Unterzeichnung des VV am 28. Juni 1919 wurde der Vélkerbund offiziell
gegriindet.
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c. Politische Bestimmungen

Der dritte Teil tragt die Uberschrift ,Politische Bestimmungen* (Art. 36—
140). Wahrend VV, VSG und VT die politischen Bestimmungen iiber Euro-
pa und jene Bestimmungen tiber die auflereuropdischen Interessen (bes.
Kolonien) in getrennten Teilen behandeln, erfolgt im VS keine derartige
Unterscheidung. Im dritten Teil des VS wird, vereinfacht ausgedriickt, das
Schicksal all jener Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches geregelt,
die nach Abschluss des VS nicht mehr Teil der ,Restgrofie® Tiirkei sein
sollten.

Wie sich bereits auf der Konferenz von London im Frithjahr 1920 abge-
zeichnet hatte, wurde die urspriingliche Idee, einen Konstantinopel und die
Meerengen umfassenden internationalisierten Staat zu schaffen, aufgrund
des innenpolitischen Drucks, den Indien auf Grof3britannien austibte, ver-
worfen.” So legte Art. 36 schlussendlich fest, dass Konstantinopel bis auf
Weiteres bei der Turkei, und sohin auch weiterhin Sitz des Sultans und des
Kalifats, bleiben konnte. Die Regelung im zweiten Absatz des Art.36 VS
kann in gewisser Weise als Pendant zu Art. 428 ff. im VV fiir das deutsche
Rheinland betrachtet werden, mit dem Unterschied, dass das Rheinland als
Sicherheit fiir die Durchfithrung besetzt gehalten werden sollte, wihrend
die Tiirkei ihre Hauptstadt ,bis auf Widerruf“ zuriickbekam. Der VSG
kennt keine derartige Regelung.

Die Meerengen-Frage wurde in Art.37-61 VS geregelt: Die tiirkischen
Meerengen wurden unter internationale Verwaltung gestellt, die Gewésser
neutralisiert und die Ufer entmilitarisiert. Mit der Kontrolle iiber die Meer-
engen wurde die sog. Meerengen-Kommission betraut, die sich aus Vertre-
tern der Vereinigten Staaten von Amerika, Grofbritannien, Frankreich, Ita-
lien, Japan, Russland, Griechenland, Ruménien, Bulgarien und der Tiirkei
zusammensetzen sollte. Diese Auflistung ist bemerkenswert, da sie Staaten
enthélt, die nicht zu den Signatarstaaten des VS zdhlten; bei Russland,
Bulgarien und der Tiirkei wurde auch angemerkt, dass ihre Teilnahme
von einer Mitgliedschaft im Volkerbund abhinge. Auch sollte der Schiffs-
verkehr zukiinftig auf Kriegsschiffe ausgeweitet werden (,Durchfahrtsfrei-
heit“), innerhalb der Gewasser sollte aber — wohl nach dem Vorbild der

196 MACEFIE, The British Decision regarding the Future of Constantinopel, 396.

56

(e |


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

IL. Der Friedensvertrag vom 10. August 1920

Suezkanalkonvention von 188817 — keine Blockade verhdngt und sollten
keine Kriegshandlungen vorgenommen werden diirfen (Art. 37). Die Kom-
mission, in der die Vertreter der AHM freilich die Stimmenmehrheit hatten
(Art. 40), sollte dem Grundsatz der absoluten Gleichheit aller Schiffe, egal
unter welcher Flagge sie fuhren, verpflichtet sein und sich durch Zoslle und
Abgaben, die die Schiffe beim Passieren der Meerengen zu bezahlen hatten,
finanzieren.

In Bezug auf die Kurden hatte man auf der Konferenz von San Remo
beschlossen, dass es fiir einen eigenen Staat noch zu frith sei.!®® Folglich
wurde die Verwirklichung eines kurdischen Autonomiegebietes mit lokaler
Selbstverwaltung auch nicht im VS selbst geregelt, sondern den Beschliis-
sen einer zu diesem Zweck zu bildenden britisch-franzésisch-italienischen
Kommission tiberantwortet (Art. 62). Im VS selbst wurde aber festgehalten,
dass das kurdische Autonomiegebiet auf das ostanatolische Hochland be-
schrankt sein und Ostlich des Euphrats, stidlich der armenischen erst
festzulegenden Grenze sowie nordlich der Grenze zu Mesopotamien und
Syrien liegen sollte. Mossul, das wegen der Olvorkommen von grofier Be-
deutung fiir Grolbritannien und Frankreich war, sollte jedenfalls nicht Teil
dieses kurdischen Selbstverwaltungsgebiets sein. Art. 64 eréffnete den Kur-
den die Moglichkeit einer volligen Unabhéngigkeit: Voraussetzung dafiir
war, dass sie sich an den Rat des Volkerbundes wandten, die Mehrheit
der im Autonomiegebiet lebenden Bevolkerung diese Unabhéngigkeit be-
fiirwortete und der Rat des Volkerbundes der Auffassung war, dass das kur-
dische Volk fiir die Unabhéngigkeit bereit sei. Bereits bei Unterzeichnung
des VS war klar, dass ein unabhéngiges Kurdistan kaum realisierbar war.

Die Art. 65 bis 83 waren der Smyrna-Frage gewidmet: Ahnlich wie fiir
Kurdistan, war auch fiir die Smyrna-Zone ein provisorisches Autonomie-
statut vorgesehen, wobei allerdings Griechenland umfassende Verwaltungs-
rechte zukommen sollten. Die Stadt Smyrna selbst sollte zwar formell bei
der Tiirkei verbleiben (ausdriicklich wurde in diesem Sinne in Art. 69 fest-
gehalten, dass auf einer sichtbaren, von den Alliierten zu bestimmenden
Festung von Smyrna die osmanische Flagge gehisst werden sollte), jedoch
sollte die Tirkei ,die Ausiibung ihrer Hoheitsrechte an Griechenland
tibertragen. Die tiirkischen Bewohner von Smyrna waren den griechischen

197 REINISCH August (Hrsg.), Osterreichisches Handbuch des Vélkerrechts, Bd. 1,
6. Aufl. (Wien 2021), Rz. 2139; AGSTNER Rudolf, 125 Jahre Suezkanal: Osterreich
(-Ungarn) und seine Prisenz am Isthmus von Suez (Kairo 1995).

198 BANKEN, Die Vertriage von Sevres 1920 und Lausanne 1923, 195.
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in allen Belangen gleichzustellen (Art.79). Griechenland durfte in Smyrna,
soweit es zur Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Ordnung notwendig war,
sogar Truppen unterhalten (Art.71). In Smyrna sollte dariiber hinaus auch
ein Freihafen eingerichtet werden. Auch fiir die Smyrna-Zone war zur
Umsetzung des Autonomiestatuts die Einsetzung einer Kommission vorge-
sehen. (Art. 83).

In Bezug auf Griechenland regelten Art.84-87 Gebietsiibertragungen
der ehemals osmanischen Gebiete in Ostthrakien (das bis dahin bulgari-
sche Westthrakien sollte Griechenland in einem separaten Vertrag iibertra-
gen bekommen) sowie die Agdischen Inseln Lesbos, Imbros und Tenedos.
Hinsichtlich der Inseln des &stlichen Mittelmeeres, insbesondere Limnos,
Samothraki, Mytilene, Chios, Samos und Nikaria, wurde die griechische
Besetzung dieser Inseln bestatigt.

Beziiglich Armeniens legte Art. 88 fest, dass die Tiirkei Armenien als frei-
en und unabhingigen Staat anerkennen musste, die genaue Grenzlegung
zwischen Armenien und der Tiirkei sollte durch einen Schiedsspruch des
US-Prisidenten erfolgen, die Grenzen im Kaukasus mit Aserbaidschan und
Georgien sollten in ,direkten Verhandlungen zwischen den betroffenen
Staaten festgelegt werden® Die Einbeziehung des US-Prisidenten kann
als Vertrag zulasten eines Dritten angesehen werden, zumal die US nicht
Vertragspartner des VS waren und der US-Président diesen auch nicht
unterzeichnete.

Hinsichtlich Syrien und Mesopotamien'®® wurde festgelegt, dass beide,
in Ubereinstimmung mit Artikel 22 der Vélkerbundsatzung, zwar proviso-
risch als unabhéngige Staaten anerkannt werden sollten, aber der adminis-
trativen Beratung und Unterstiitzung durch einen Mandatstréger unterstellt
werden wiirden, ,bis sie in der Lage seien, allein zu bestehen (Art. 94).
Auch Paléstina sollte einer Mandatsmacht unterstellt werden, allerdings
nicht, um eines Tages ,selbst bestehen zu konnen’, sondern zur Umsetzung
der sog. Balfour-Deklaration vom 2. November 1917, der zufolge Paldstina
- unter Wahrung aller Biirgerrechte und religiésen Rechte der nicht jiidi-
schen Bevolkerung - ein Heimatland fiir das jiidische Volk werden sollte
(Art. 95). Die Festlegung der weiteren Grenzen der erwdhnten Staaten und
die Wahl der Mandatare sollten durch die alliierten Hauptmachte erfol-
gen und dem Rat des Volkerbundes zur Genehmigung vorgelegt werden
(Art. 96).

199 Der Staat Mesopotamien sollte sich aus den bisherigen osmanischen Provinzen
(Vilayets) Bagdad, Basra und Mossul zusammensetzen.
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In Art. 98 wurde die Tiirkei verpflichtet, den Hedschas als souverdnen
arabischen Staat anzuerkennen. Diese Bestimmung schwichte das osmani-
sche Kalifat betrdchtlich, zumal mit der Unabhéngigkeit des Hedschas auch
der Verlust der Heiligen Stdtten Mekka und Medina einherging. Der Konig
des Hedschas wurde deshalb verpflichtet, Muslime aller Lander, die dorthin
reisen wollten, ,unter Achtung der frommen Grundlagen und Vorschriften
des Korangesetzes, freien und leichten Zugang zu den Pilgerstitten zu
gewidhren® (Art. 99).

In Hinblick auf Agypten wurde in Art.101 das schon am 18. Dezember
1914 errichtete britische Protektorat von der Tiirkei riickwirkend anerkannt
und in den folgenden Artikeln (Art.102-107) die dgyptische Staatsbiirger-
schaft ausfiihrlich geregelt. Hinsichtlich des fiir das Britische Reich wichti-
gen Suezkanals verzichtete die Tiirkei zugunsten Letzterem auf ihre dorti-
gen Vorrechte. Art. 113 bestdtigte die Umwandlung des Sudan, der bis 1899
ein Teil Agyptens gewesen war, in ein angloigyptisches Kondominium.
Ebenso wie dgyptische Staatsangehdrige sollten auch sudanesische Staats-
angehorige im Ausland das Recht auf britischen diplomatischen und kon-
sularischen Schutz erhalten (Art. 107 bzw. Art. 114).

In Art. 115 erklarten die Vertragspartner, die Annexion Zyperns durch
die britische Regierung vom 5. November 1914 anzuerkennen. Osmanische
Staatsangehorige, die auf der Insel Zypern geboren wurden oder dort ihren
Hauptwohnsitz hatten, sollten unter Aufgabe der osmanischen Staatsbiir-
gerschaft die Britische erhalten (Art. 117).

Auch die franzosischen Protektorate uber Marokko und Tunesien, die
seit Ende des 19. Jahrhunderts bestanden, sollten riickwirkend von der
Tiirkei anerkannt werden (Art. 118 bzw. Art. 120).

Sowohl fiir Libyen als auch fiir die Dodekanes verzichtete die Tiirkei
zugunsten Italiens auf alle Rechte (Art. 121 ff.).

Die Art. 123 bis 131 enthielten Regelungen hinsichtlich der Staatsbiirger-
schaft der Bewohner des ehemaligen Osmanischen Reiches: Demnach soll-
ten alle einstigen osmanischen Staatsbiirger, die nunmehr in einem auf
dem Gebiet des ehemaligen Osmanischen Reiches gegriindeten neuen Staat
ihren Wohnsitz hatten, automatisch die Staatsbiirgerschaft dieses neuen
Staates erhalten (Art.123). Sofern diese Personen volljahrig waren, hatten
sie jedoch innerhalb von einem Jahr ab Inkrafttreten des VS das Recht, fiir
die tiirkische Staatsbiirgerschaft zu optieren (Art.124). Art.125 bestimmt
in diesem Zusammenhang, dass volljahrige Personen, deren Rasse von
der Mehrheit der Bevilkerung in diesem Gebiet abweicht, innerhalb von
einem Jahr ab Inkrafttreten des VS das Recht haben, fiir die armenische,
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aserbaidschanische, georgische, griechische mesopotamische, syrische, bul-
garische, tiirkische Staatsbiirgerschaft — oder die Staatsbiirgerschaft von
Hedschas - zu optieren, sofern die Mehrheit der Bevolkerung des gewihl-
ten Staates derselben Rasse angehorte wie die Person, die das Options-
recht ausiibt. Von besonderer Bedeutung war in diesem Zusammenhang
auch Art.126: Personen, die vom vorgenannten Optionsrecht Gebrauch
machten, mussten demnach innerhalb der folgenden zw6lf Monate ihren
Wohnsitz in jenen Staat verlegen, fiir dessen Staatsangehorigkeit sie optiert
haben. Im Zuge der ,Wohnsitzverlegung® hatten sie das Recht, ihr unbe-
wegliches Vermdgen in dem Staat, aus dem sie de facto auswandern muss-
ten, zu behalten. Auch ihr bewegliches Vermogen durften sie mitnehmen,
ohne dass dafiir ein Zoll oder sonstige Gebiihren erhoben werden durften.

Hinsichtlich der innerhalb der Grenzen Palastinas lebenden Juden be-
stimmte Art. 129, dass diese ipso facto paldstinensische Staatsbiirger werden
sollten und als solche von anderen Staatsbiirgerschaften ausgeschlossen
waren. Die gesamten Bestimmungen der Art.123 bis 131 sind schon allein
deshalb von besonderer Bedeutung, da sie auf Migration abstellen und so
weder im VV noch im VSG eine Entsprechung aufweisen. Sie stellen auf
eine ,ethnische Entflechtung® der ehemaligen osmanischen Bevdlkerung ab
und konnen so als erste Vorboten des Bevolkerungsaustausches angesehen
werden, der nach dem Vertrag von Lausanne ab 1923 tatsdchlich umgesetzt
wurde.

Als letzter Punkt der politischen Bestimmungen wurde schlieflich im
Unterkapitel ,,Allgemeine Bestimmungen® noch festgehalten, dass die Tiir-
kei auf alle Rechte und Anspriiche auflerhalb ihrer neuen Grenzen verzich-
te (Art. 132 bzw. Art. 139). Dabei wird in Art.139 auch auf die Suzeranitat
verzichtet, ein volkerrechtlicher Begriff der sich urspriinglich auf die ,,Halb-
souverdnitit” der dem osmanischen Sultan unterstellten christlichen Fiirs-
tentlimer im osmanischen Stidosteuropa und den islamischen Staaten im
Nahen Osten bezog.2%* Samtliche Vertrdge, die die ehemalige osmanische
Regierung mit der marxistischen Regierung in Russland abgeschlossen hat,
sollten aufgehoben werden. (Art.135) Die ,Allgemeinen Bestimmungen®
dhneln jenen der Art. 116 und 434 des VV bzw. der Art. 87-92 des VSG.

200 Dazu ausfithrlich: SKORDOS, Stidosteuropa und das moderne Volkerrecht, 131-136.
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d. Minderheitenschutz

Einen eigenen Vertragsteil bilden im VS die Minderheitenschutzbestim-
mungen, die in VSG, VT und VN lediglich einen Abschnitt innerhalb des
Teils iiber ,Politische Bestimmungen iiber Europa® ausmachen. (Im VV
existiert kein vergleichbarer Abschnitt oder Teil.) Fiir die einschligigen
Bestimmungen in den Art.140-151 des VS dienten - wie auch fiir jene
im VSG - die Minderheitenschutzbestimmungen des ,kleinen Versailler
Vertrages“ mit Polen vom 28. Juni 1919 als Grundlage und Blaupause.2%!
Daher entsprechen hier auch einige Bestimmungen jenen des VSG.22

Die Minderheitenschutzbestimmungen sollten die Rechte der im tiirki-
schen Rumpfstaat lebenden ethnisch und/oder religios von der tiirkisch-
muslimischen Bevolkerungsmehrheit verschiedenen Menschen regeln. Al-
len voran zielten die Minderheitenschutzbestimmungen im VS wohl auf
den Schutz der griechischen, armenischen und jiidischen Minderheiten
ab. Der Minderheitenschutz war hinsichtlich des ehemaligen Osmanischen
Reiches dreigeteilt, denn abgesehen von den Minderheitenschutzbestim-
mungen im VS wurde am 10. August 1920 auch ein zwanzig Artikel um-
fassender Minderheitenschutzvertrag zum Schutz der ehemaligen osmani-
schen Staatsbiirger in den Griechenland zugesprochenen Teilen des Osma-
nischen Reiches zwischen den AHM und Griechenland sowie ein entspre-
chender Vertrag zwischen den AHM und Armenien unterzeichnet. Der
mit Griechenland abgeschlossene Minderheitenschutzvertrag war weitaus
ausfithrlicher als jener, der zwischen den AHM und Armenien unterzeich-
net wurde, lediglich die ersten beiden Artikel waren in beiden Vertrdgen
wortlich ident. Hinsichtlich der einzelnen Minderheitenschutzbestimmun-
gen ist vor allem Art.144 zu erwdhnen: Demnach hatte sog. ,verlassenes
Eigentum® (Emval-i- Metruke), wie zum Beispiel Hauser oder Geschifte
von osmanischen Staatsangehdrigen nicht tiirkischer Rasse, die gewaltsam
aus ihren Héusern vertrieben worden waren oder diese aus Angst vor Mas-
sakern verlassen hatten, letzteren unentgeltlich zuriickgestellt zu werden.

Auch im Kapitel iiber den Minderheitenschutz findet sich neuerlich ein
~Vorbote“ fiir den spiteren Bevolkerungsaustausch: Art.143 verpflichtete
Griechenland und die Tiirkei zum Abschluss einer speziellen Vereinbarung

201 Siehe dazu auch: KALB Herbert, Kommentar zu Art. 42-82 (Minderheitenschutz),
in: KALB Herbert/OLECHOWSKI Thomas/ZIEGERHOFER Anita (Hrsg.), Der
Vertrag von St. Germain (Wien 2021) Rz. 240.

202 So etwa entsprechen Art. 140, 141, 145, 147 und 148 des VS Art. 62, 63, 66, 67, 68 des
VSG.
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hinsichtlich der gegenseitigen und freiwilligen Auswanderung der tiirki-
schen und griechischen Bevélkerung in jenen Gebieten, die entweder Grie-
chenland {ibertragen wurden oder tiirkisch blieben.

Der Minderheitenschutz folgte in allen Pariser Vorortvertrigen einem
einheitlichen Schema, der Minderheitenschutz im VS ging nicht iber jenen
in den anderen Vertrigen hinaus, was insbesondere hinsichtlich der Tatsa-
che, dass nur wenige Jahre vor Abschluss des VS Massaker an den Armeni-
ern veriibt wurden und es auch immer wieder zu schweren Ubergriffen auf
Griechen kam, erstaunlich ist.

e. Militirische Bestimmungen

Ubereinstimmend mit VV, VSG und VT regelt der V. Teil des VS milité-
rische Bestimmungen betreffend Land-, See- und Luftstreitkréfte. In den
Art.152-207 VS wurde die Demobilisierung der bestehenden osmanischen
Land-, See- und Luftstreitkrafte, die Begrenzung des Militarapparats (ge-
mafd Art.155 sollten etwa die gesamten Landstreitkrifte auf 50.000 Mann
beschrankt werden) sowie das absolute Verbot einer Luftwaffe (Art.191)
verfiigt. Was die Reduktion der Landstreitkrifte betrifft, so wurde diese
zum Vergleich im VV auf 100.000 Mann und im VSG auf maximal 30.000
Mann beschrankt. Bezogen auf das Groflenverhiltnis der drei Lander zu-
einander, waren die Beschriankungen der Tiirkei also die stirksten.

Generell ldsst sich sagen, dass sich die militarischen Bestimmungen in
den Pariser Vorortvertragen iiber weite Strecken entsprechen. So entspre-
chen die Art.181-186, 190-195 und 196-202 VS den Art.136-140, 143-148
und 149-155 VSG beinahe wortlich, wihrend die diesbeziiglichen Regelun-
gen im VV leicht davon abweichen. Uber die iibrigen Pariser Vorortvertrige
hinausgehend wurde im VS die Einrichtung einer entmilitarisierten Meer-
engen-Zone angeordnet, was unter anderem die Zerstérung der Festungs-
anlagen in dieser Zone beinhaltete. (Art. 178 ff. VS)

f. Kriegsgefangene und Grabstitten

Der VI Teil (im VS Art. 208-225) regelt in allen Pariser Vorortvertrigen
(mit Ausnahme des VN: V. Teil) das Schicksal der Kriegsgefangenen und
der Grabstitten. Dabei ging es einerseits darum, wie mit den osmanischen
Kriegsgefangenen weiter zu verfahren sei, und andererseits um die Kriegs-
graberfiirsorge. Hinsichtlich der ,Heimschaffung® von Kriegsgefangenen
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stimmen die Regelungen der Art.208-217 VS grof3teils wortlich mit jenen
der Art. 215 ff. des VV bzw. Art. 160-172 des VSG tiiberein. Die Bestimmun-
gen hinsichtlich der Grabstitten weichen jedoch deutlich von jenen im VV
bzw. VSG ab. So bestimmte etwa Art. 218 VS, dass die tiirkische Regierung
der britischen, der franzésischen und der italienischen Regierung die vol-
len und ausschliefSlichen Eigentumsrechte an dem Land innerhalb der im
gegenwirtigen Vertrag festgelegten Grenzen der Tiirkei zu iibertragen habe,
in dem sich die Graber der Soldaten und Matrosen befanden. Tatsdchlich
war davon aber nur die Halbinsel Gallipoli betroffen, wo 1915 und 1916
mehr als 40.000 alliierte, vor allem australische und neuseeldandische Solda-
ten beim Versuch, die Halbinsel zu erobern, gefallen und grofiteils dort
bestattet worden waren.

g. Strafbestimmungen

Der VII. Teil des VS tragt den Titel ,Strafbestimmungen (Art. 226-230)
und ist der Bestrafung von osmanischen Kriegsverbrechen gewidmet, wo-
bei die Bestimmungen der Art. 226-229 VS nahezu gleich mit jenen in den
anderen Vorortvertrdgen, allen voran der Bestimmungen des Art.227ff.
VV bzw. Art. 173-176 VSG, sind. Lediglich Art. 230 erwihnte die seit Kriegs-
beginn im Osmanischen Reich veriibten Griueltaten an den Armeniern
explizit. Wie zuvor auch Deutschland und Osterreich verpflichtete sich die
Tiirkei im VS die fiir die im ersten Weltkrieg veriibten Kriegsverbrechen
verantwortlichen Personen an die Alliierten auszuliefern.?0> Tatsdchlich
aber lieferten weder Osterreich und Deutschland noch die Tiirkei, Ungarn
oder Bulgarien Kriegsverbrecher aus, sondern wurde ihnen allen nachtrig-
lich zugestanden ihre Kriegsverbrecher selbst abzuurteilen. Bereits mehr
als ein Jahr vor Unterzeichnung des VS hatten am 5. Februar 1919 auf
Druck GrofSbritanniens die ,Istanbuler Prozesse® (,Unionistenprozesse®)
begonnen, die erstmals in der Volkerrechtsgeschichte versuchten Staats-
und Kriegsverbrechen auf Regierungsebene zu ahnden. Angeklagt waren
u.a. auch der ehemalige Grofiwesir Talat Pascha, der ehemalige Kriegsmi-
nister Enver Pascha und der einstige Marineminister Cemal Pascha. Sie

203 Vgl. dazu auch: GARIBIAN Sevane, From the 1915 allied joint declaration to the
1920 treaty of Sévres. Back to an international criminal law in progress, in: The
Armenian Review Vol. 52, No. 1-2, (2010) 87-102.
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hatten sich dem Prozess jedoch durch Flucht nach Deutschland entzogen
und wurden in Abwesenheit zum Tode verurteilt.204

h. Finanzielle Bestimmungen

Die finanziellen Bestimmungen bildeten im VS und im VN den VIIL, in
den anderen Vorortvertragen den IX. Teil. In den Art. 231 bis 260 ging es
um den Ersatz der Besatzungskosten (Art. 236), um Entschadigungen von
Privatpersonen (Art. 235) und um die Einsetzung einer sog. interalliierten
Finanzkommission zur Reformierung und Uberwachung des tiirkischen
Staatshaushalts (Art.2321f.). Ein Novum in der Volkerrechtsgeschichte
stellte die Ausgestaltung der sog. Kriegsschuldartikel in den Pariser Vorort-
vertragen (VSG: Art. 177, VV: Art. 231, VN: Art. 121) dar, die die Grundlage
fiir eine weitreichende - bis dato so nicht dagewesene - ,, Agressorhaftung®
bildeten. In den Kriegsschuldartikeln wurde das jeweilige Land als Urhe-
ber (bzw. Mitverursacher) fiir die Verluste und Schaden verantwortlich
gemacht, die die Alliierten erlitten hatten.

Zwar enthdlt auch der VS einen sog. ,Kriegsschuldartikel® (Art.231),
anders als Osterreich, Ungarn und dem Deutsche Reich wird Bulgarien
und dem Osmanischen Reich aber lediglich eine ,,geminderte Schuld® zuge-
sprochen, zumal sie als blole ,Gehilfen des deutschen Reiches“ gehandelt
hatten. Die in VV, VSG, VN und VT als VIIIL. Teil enthaltenen Wieder-
gutmachungsbestimmungen hatten im VS daher lediglich eine indirekte
Entsprechung: Anders als im VV oder im VSG wurde in Art.231 VS ein
formeller Verzicht auf Reparationsforderungen statuiert, der jedoch durch
Art. 235205, beinahe derogiert wurde. Im Rahmen der finanziellen Bestim-
mungen wurde auch der Versuch unternommen, was mit der Dette publi-
que ottoman, der offentlichen osmanischen Vorkriegsschuld, passieren soll-
te, zu regeln. In Art. 241 ff. wurde eine anteilige Schuldiibernahme durch die
Gebietsnachfolgestaaten vorgesehen, wobei die Tiirkei im Auflenverhaltnis
weiterhin fiir die Staatsschulden haften sollte. Dem osmanischen Schulden-
rat sollten zukiinftig nur noch Vertreter Grofibritanniens, Frankreichs und
Italiens angehoren, deutsche und sterreichische Vertreter wurden entfernt
(Art. 246 ff.).

204 Siehe dazu auch: AKCAM, Armenien und der Vélkermord 77ff. bzw. 353ff.

205 Art. 235 verpflichtete die tiirkische Regierung, fiir alle Verluste oder Schéden zu zah-
len, die Staatsangehorigen der Alliierten wahrend des ersten Weltkrieges entstanden
waren.
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Auch was mit dem osmanischen Aktivvermégen passieren sollte, wurde
im VS geregelt: So statuierte etwa Art.240 VS, dass Staaten, zu deren
Gunsten Territorium von der Tiirkei abgetrennt wurde, entschadigungslos
alle darauf befindlichen Giiter und Besitztiimer des Osmanischen Reiches
erwerben sollten.

i. Wirtschaftliche Bestimmungen

An die finanziellen Bestimmungen kniipften im IX. Teil des VS und des
VN die wirtschaftlichen Bestimmungen (Art.261-317) an, in VV, VSG
und VT stellten diese den X. Teil dar. In diesem Abschnitt finden sich ver-
schiedenste Regelungen hinsichtlich Wirtschaftsbeziehungen, Steuern und
Zolle (Art. 261-268 VS). Das System der Kapitulationen?’¢ wurde erneuert
und geméfl dem Meistbegiinstigungsprinzip auf alle verbiindeten Méchte
ausgeweitet (Art.261ff.). Ferner wurde die ohnehin schon beschrinkte
Finanzhoheit der Tiirkei nunmehr auch im Bereich der Zélle und sons-
tigen Ein- und Ausfuhrabgaben weiter beschrinkt. Art.263 ordnete etwa
in diesem Sinne an, dass die osmanische Regierung ohne Zustimmung
der Finanzkommission keine Verdnderung an Zolltarifen vornehmen oder
neue Verbrauchersteuern einfiithren durfte.

Ein eigener Abschnitt beschiftigte sich mit dem Schicksal internationa-
ler Abkommen (Art.269-280 VS). Alle Vertrige, Ubereinkommen oder
Abmachungen, die die Tiirkei mit Deutschland, Osterreich, Ungarn und
Bulgarien seit dem 1. August 1914 abgeschlossen hatte, wurden aufgehoben
(Art. 275).

Die Art.281-286 VS zielten auf die Beseitigung von Verstéflen gegen
Urheber und Patentrechten seit Kriegsbeginn ab, Ziel war die Wiederein-
setzung in alle fritheren Rechte. Art.287 stellte auf die Umsetzung einer
Totalrestitution ab und ordnete an, dass all jene Giiter, Rechte und Beteili-
gungen, die sich auf einem zum 1. August 1914 unter osmanischer Hoheit
stehenden Gebiet befanden und Staatsangehdrigen der allijerten Michte
gehorten, ihren Eigentiimern unverziiglich und steuerfrei von der osmani-
schen Regierung oder Behdrden zuriickerstattet werden mussten. Art. 287
Abs. 3 bzw. 289 und 291 berechtigten die in ihren Rechten verletzten alliier-
ten Staatsangehorigen sogar zur Befriedigung ihrer Entschadigungsansprii-
che, wenn nétig auf das Privatvermdgen osmanischer Staatsangehoriger
zu greifen, wenn sich ein solches in ihrem Machtbereich befand. Ahnlich,

206 Siehe dazu auch FN 25.
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wenn auch ganz anders formulierte diesbeziigliche Bestimmungen kennen
auch der VV (Art. 297) und der VSG (Art.249 lit e).

Die wirtschaftlichen Bestimmungen in den Art. 294 ff. VS sind als Kehr-
seite der in Art.155ff. VV enthaltenen Bestimmungen zu betrachten und
zielen auf eine Entflechtung der Wirtschaftsbeziehungen der einstigen Mit-
telmachte ab. Generell ldsst sich sagen, dass der IX. Teil des VS iiber
weite Strecken den wirtschaftlichen Bestimmungen in den VV und VSG
entspricht.

j. Luftfahrt, Hifen, Wasserstraf$en und Eisenbahnen

Den wirtschaftlichen Bestimmungen folgten Regelungen iiber das Ver-
kehrswesen (X. Teil), die bis auf wenige Abweichungen den Regelungen
in den anderen Pariser Vorortvertrigen entsprachen: Gemafd Art. 318 ff.
kam den Alliierten innerhalb des tiirkischen Staatsgebietes volle Flug-
und Landefreiheit zu. Thren Flugzeugen sollten dariiber hinaus dieselben
Vergiinstigungen wie tiirkischen Flugzeugen zuteilwerden. In Art. 320 ver-
pflichtete sich die Tirkei dariiber hinaus, an jenen Orten, an denen die
Alliierten dies verlangten, innerhalb einer Frist von einem Jahr ab Inkraft-
treten des VS, Flughdfen einzurichten, die von den allijerten Machten be-
zeichnet werden wiirden.

Von besonderem Interesse sind hinsichtlich des XI. Teils des VS (,Ha-
fen, Wasserstraflen und Eisenbahnen®), die Art.335 bis 345, die die Ein-
richtung von sog. Hifen von internationaler Bedeutung vorsahen. Diese
sollten ihrerseits ,Freizonen® beinhalten. Zu diesen Hifen zdhlten neben
Konstantinopel und Haydar-Pascha (Haydarpasa) - damals in Chalcedon,
heute im asiatischen Teil Istanbuls gelegen - die Mittelmeerhifen Smyrna,
Alexandretta und Haifa, ferner Basra am Persischen Golf sowie Trapezunt
und Batumi am Schwarzen Meer. In den ,,Freizonen® durften — mit Ausnah-
me der sog. statistischen Gebiihr — keine Zolle oder sonstigen Ein- und
Ausfuhrbeschrankungen auferlegt werden. Weder der VV noch der VSG
kennt derartige oder dhnliche Bestimmungen.

k. Internationale Arbeitsorganisation und Schlussbestimmungen

Schlieflich findet sich - wie in allen Pariser Vorortvertrigen — im XII.
Teil das Statut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Der XIIL
Teil enthdlt verschiedene Bestimmungen, von denen insbesondere die
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Art. 4211ff. erwdhnenswert sind, zumal sich diese auf Ausgrabungen und
antike Funde auf tiirkischem Staatsgebiet beziehen und insofern in den
tibrigen Pariser Vorortvertrigen keine Entsprechung aufweisen. Wegen
der bedeutenden Ausgrabungsstitten wie Ephesos oder Troja wollte man
einerseits sicherstellen, dass weiterhin internationale Archédologen mit ihren
Forscherteams der Zutritt zu den Grabungsstatten gesichert war, anderer-
seits sollte aber ein an Kunstraub grenzendes Aufierlandbringen von osma-
nischen Kunstschatzen, wie ihn etwa Schliemann noch betrieben hatte,
verhindert werden.

III. Das ,Nachspiel“von Sévres

Der VS sah nicht blof3 vor, das Osmanische Reich zu zerstiickeln, er strebte
auch die flichenmifiige Reduktion des ehemaligen Weltreiches auf eine
Fliche, die ca. drei Mal so grof§ war wie Osterreich, an.

Das konnten die tiirkischen Nationalisten unter Mustafa Kemal so nicht
hinnehmen: In den zwanzig Monaten, die es gedauert hatte, bis der VS un-
terzeichnet wurde, hatte die Tiirkei die Méglichkeit gehabt, innerstaatlich
eine Widerstandsbewegung gegen das Diktat der Siegerméchte aufzubauen.
Das Sultanat existierte bei Vertragsabschluss nur noch auf dem Papier, was
auch den AHM allméahlich ddmmerte. Wie eine Anmerkung Winston Chur-
chills zeigt,?0” zweifelten die AHM im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
bereits ernsthaft daran, dass der VS so, wie er geschlossen worden war,
jemals ratifiziert werden wiirde. Der ,alte kranke Mann am Bosporus®
war verschwunden und an seine Stelle waren unter der Fithrung Mustafa
Kemals neue Akteure getreten, mit denen man im Zeitpunkt der Vertrags-
verhandlungen nicht in dieser Form gerechnet hatte und deren Popularitat
nun durch den erzwungenen Vertragsabschluss im August 1920 nochmals
stieg.

Dazu kam, dass schon im Zuge der Konstituierung der Groflen Na-
tionalversammlung in Ankara im April 1920 eine Anndherung zwischen
Widerstandsbewegung um Mustafa Kemal und der Sowjetunion stattgefun-
den hatte, welche in die Unterzeichnung des tiirkisch-sowjetischen Freund-
schaftsvertrages miindete.?8 Die Grofle Nationalversammlung unter Mus-

207 WALDER David, The Chanak Affair (London 1969), 81 ff.
208 BANKEN, Die Vertrage von Sevres 1920 und Lausanne 1923, 381.
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tafa Kemal, die von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken auch
als rechtmaflige Regierung der Tiirkei anerkannt wurde,??? betrachtete seit
ihrer Konstituierung sdmtliche von der Regierung getitigte Handlungen
als null und nichtig, eine Ratifizierung des VS stand fiir sie folglich aufler
Frage.

Die Unterzeichnung des VS wurde vom griechisch-tiirkischen Krieg
(1919-1923) iiberschattet, der mit der ,griechischen Katastrophe“ endete.
Auch die ehemals tiirkischen Gebiete im neuen Armenien wurden binnen
kurzer Zeit von den Tiirken zuriickerobert. In den am 1. November 1920 in
Griechenland abgehaltenen Wahlen verlor Venizelos, was in Grof3britanni-
en Entsetzen hervorrief. Und als Konig Konstantin, der beschuldigt worden
war, die Mittelméachte unterstiitzt zu haben, als griechischer Konig wieder-
eingesetzt wurde, beendeten die Alliierten ihre Allianz mit Griechenland
und erklarten im griechisch-tiirkischen Krieg ihre Neutralitét.?!0

Dazu kam, dass die AHM auch die Wiinsche der arabischen Volker, die
sich mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches Selbstbestimmung erhofft
hatten, ignorierten und diese nunmehr gegen sich aufgebracht hatten.?!

Die européischen Grofiméchte waren nach Jahren des Krieges ge-
schwicht, die Bevolkerung kriegsmiide. Eine gewaltsame Durchsetzung des
VS wire daher wohl schon am innenpolitischen Widerstand der beiden
Grofiméchte Grofibritannien und Frankreich gescheitert.

Das wusste auch Mustafa Kemal: Am 29. Oktober 1923 wurde die tiir-
kische Republik mit Ankara als Hauptstadt ausgerufen. Mustafa Kemal,
der spiter den Namen Atatiirk erhielt, wurde ihr erster Président. Das
Kalifat wurde am 3. Mérz 1924 abgeschafft und die Tiirkei zu einem vom
Prinzip der Laizitdt getragenen Staat nach franzésischen Vorbild umgebaut.
Die tiirkischen Nationalisten identifizierten sich nicht mehr mit dem 1918

209 TEKIN Deniz-Osman, Von Sévres nach Lausanne: die Neuordnung Siidosteuropas
(Stuttgart 2015) 64.

210 MACATHUR-SEAL, Intelligence and Lloyd Georges’s secret diplomacy in the near
east 1920-1922, 710.

211 So wird etwa in der ,Neuen Freien Presse“ berichtet, dass auf der Pariser Friedens-
konferenz der Wunsch nach Besitz der kostbaren Olgruben iiberwogen habe und
Grof3britannien dafiir sogar in Kauf genommen habe, samtliche Versprechungen
gegeniiber den Arabern zu brechen. Dafiir habe es sich den Hass und Antipathie
der gesamten islamischen Welt eingehandelt, weswegen Lloyd George nunmehr
versuche, die Ablehnung der Araber auf Frankreich zu tbertragen, indem es die
Forderungen des Delegierten der arabischen Union, Prinz Habib Lotfalah, nach
einem unabhéngigen Groflsyrien gegen den Willen Frankreichs unterstiitze. (Der
Untergang der Tiirkei, Neue Freie Presse, 13.08.1920, 1-2).
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besiegten Osmanischen Reich, sondern begriffen sich als neue Nation. Sie
vertraten die Ansicht, dass das Osmanische Reich durch die Griindung der
Groflen Nationalversammlung im April 1920 untergegangen sei, was die
AHM, die auf eine Kontinuitit des einstigen Osmanischen Reiches mit der
(neuen) Tiirkei beharrten,?'? so freilich nicht gelten lassen wollten.?!®

Fast genau vier Jahre nach dem Waffenstillstand von Moudros am
20. November 1922 versammelten sich das inzwischen geschlagene Grie-
chenland, die Siegerméchte des Ersten Weltkriegs und die neue Tiirkei in
Lausanne, wo dann tatsdchlich mit der Tiirkei ein neuer Friedensvertrag
ausverhandelt wurde: Dieser wurde am 24. Juli 1923 in Lausanne abge-
schlossen und hatte mit dem VS nur periphere Ahnlichkeiten. Der britische
Auflenminister Lord George Curzon duflerte sich dazu folgendermaflen:
»Bisher haben wir unsere Friedensvertrage diktiert. Jetzt verhandeln wir
einen solchen mit einem Feind, der eine Armee unterhalt, wahrend wir
keine haben - eine unerhdérte Situation.?!4

212 Siehe dazu auch unter Erster Teil, II. B. Editionsgrundlage; sprachliche und begrift-
liche Besonderheiten.

213 TEKIN, Von Sévres nach Lausanne, 415.

214 Zitiert bei MACMILLAN, Die Friedensmacher, 596.
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Zweiter Teil: Der Vertrag von Sévres — deutsche Ubersetzung

Ubersetzung aus dem franzosischen Urtext mit editorischen Fuf3noten. Das
Original selbst weist keine FufSnoten auf. An einigen wenigen Stellen wur-
den aus sprachlichen Griinden direkt im Text Worte oder Wortteile ergénzt,
dies wurde mit (Anm.) gekennzeichnet bzw. sind diese kursiv geschrieben
und in Klammern gesetzt.
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Friedensvertrag zwischen den alliierten Méachten
und der Tiirkei

Unterzeichnet in Sevres am 10. August 1920.

Das Britische Reich, Frankreich, Italien und Japan,
die in dem gegenwirtigen Vertrage als die alliilerten Hauptmachte
bezeichnet sind;

Armenien, Belgien, Griechenland, Hedschas, Polen, Portugal, Ruminien,
der serbisch-kroatisch-slowenische Staat und die Tschechoslowakei,

die mit den oben bezeichneten Hauptmachten die alliierten Méchte?' bil-
den

einerseits

und die Turkei,
andererseits.

In Anbetracht, dass auf den Antrag der Regierung des Osmanischen Rei-
ches am 30. Oktober 1918 von den alliierten Hauptméchten der Tiirkei
ein Waffenstillstand gewahrt wurde, damit ein Friedensvertrag geschlossen
werden konne;

dass die alliierten Machte ebenfalls von dem Wunsche geleitet werden, an
die Stelle des Krieges, in den einige von ihnen nacheinander unmittelbar
oder mittelbar gegen die Tiirkei hineingezogen worden sind und der in
der Kriegserklarung der ehemaligen k. u. k. Osterreichisch-ungarischen
Regierung an Serbien vom 28. Juli 1914 und in den von Deutschland, dem
Bundesgenossen der Tiirkei, am 29. Oktober 1914 erdffneten Feindseligkei-
ten gegen die alliierten Michte seinen Ursprung hat, einen festen und
dauerhaften Frieden treten zu lassen;'6

215 Formulierung lautet hier — wohl weil die USA fehlen - ,alliierte Méchte® und nicht
wie im VV und VSG ,alliierte und assoziierte Machte*,

216 Anders als in der englischen und italienischen Version, fehlt in der franzdsischen
Version das Adjektiv ,,gerecht®.
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Zu diesem Zweck sind die Hohen Vertragschliefenden Teile?”, die, wie
folgt, vertreten sind:

Seine Majestdt der Konig des Vereinigten Konigreiches Grofibritannien und
Irland und der Uberseeischen Britischen Lande, Kaiser von Indien, durch:
Sir George Dixon Grahame* K. C. V. O., bevollmichtigter Minister Seiner
britischen Majestdt in Paris

und

fir das Dominium Kanada, durch:

den ehrenwerten Sir George Halsey Perley* K. C. M. G., Hochkommissar
fiir Kanada im Vereinigten Konigreich;

fur den Australischen Bund, durch:

den ehrenwerten Andrew Fisher*, Hochkommissar fiir Kanada im Vereinig-
ten Konigreich;

fur das Dominium Neuseeland, durch:

den ehrenwerten Sir George Dixon Grahame*, bevollméachtigter Minister
Seiner britischen Majestit in Paris

fiir die Stidafrikanische Union, durch:

Herrn Reginald Andrew Blankenberg*, O. B. E., Verwalter des Amtes des
Hochkommissar fiir Stidafrika im Vereinigten Konigreich;

fiir Indien, durch:

Sir Arthur Hirtzel, K. C. B., beigegebener Untersekretér fiir Indien;

Der Prisident der Franzosischen Republik, durch:

Herrn Alexandre Millerand*, Ministerpréasident, Minister der auswértigen
Angelegenheiten;

Herrn Frédéric Frangois-Marsal¥, Finanzminister;

Herrn Auguste Paul-Louis Isaac, Minister fiir Handel und Industrie;

Herrn Jules Cambon;

Herrn Georges Maurice Paléologue*, franzosischer Botschafter, Generalse-
kretar des Ministers der auswértigen Angelegenheiten

Seine Majestdt den Konig von Italien, durch:

den Grafen Lelio Bonin Longare*, Senator des Konigreiches, auflerordentli-
cher und bevollmachtigter Botschafter des Konigs von Italien in Paris;

den General Giovanni Marietti*, italienischer Militdrbevollméachtigter beim
Obersten Kriegsrat;
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Seine Majestét den Kaiser von Japan, durch:

Den Viscount Chinda*, auflerordentlicher und bevollmiachtigter Botschafter
Sr. M. des Kaisers von Japan in London;

Herrn K. Matsui*, auflerordentlicher und bevollmachtigter Botschafter Sr.
M. des Kaisers von Japan in Paris;

Armenien, durch:
Herrn Avetis Aharonian*, Prasident der Delegation der Armenischen Repu-

blik;

Seine Majestat der Konig der Belgier, durch:

Herrn Jules van den Heuvel*, auflerordentlicher Gesandter und bevoll-
maichtigter Minister Seiner Majestdt des Konigs der Belgier, Staatsminister;
Herrn Rolin Jacquemyns*, Mitglied des Instituts fiir Internationales Privat-
recht, Generalsekretir der Belgischen Delegation;

Seine Majestit der Konig der Hellenen, durch:

Herrn Eleftherios K. Venizelos*, Prasident des Ministerrats;

Herrn Athos Romanos* auflerordentlicher Gesandter und bevollméachtigter
Minister bei der Franzdsischen Republik;

Seine Majestat der Konig des Hedschas, durch: [Keine Angaben]

Der Prisident der Polnischen Republik, durch:

den Grafen Maurice Zamoyski* auflerordentlicher Gesandter und bevoll-
machtigter Minister der Polnischen Republik in Paris;

Herrn Erazm Piltz*;

Der Président der Portugiesischen Republik, durch:
Dr. Affonso Costa*, ehemaliger Prasident des Ministerrates;

Seine Majestdt der Konig von Ruménien, durch:

Herrn Nicolae Titulescu, Finanzminister;

der Prinz Dimitriae Ghika* aufSerordentlicher Gesandter und bevollmach-
tigter Minister der Ruménischen Republik in Paris;

217 All jene in der Prdambel genannten Personen, die den Vertrag auch tatsichlich
unterzeichnet haben, sind mit * gekennzeichnet.
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Seiner Majestdt des Konigs der Serben, Kroaten und Slowenen, durch
Herrn Nicolas P. Pachitch, ehemaliger Prasident des Ministerrates;
Herrn Ante Trumbis, AufSenminister;

Der Prisident der Tschechoslowakischen Republik, durch

Herrn Eduard Benes, Minister der auswirtigen Angelegenheiten;

Herrn Stephen Osusky”, auflerordentlicher Gesandter und bevollmachtig-
ter Minister der Tschechoslowakischen Republik in London;

Die Turkei durch:

General Haadi Pascha*, Senator;

Riza Tevfik Bey*, Senator;

Rechad Halis Bey*, Sondergesandter und bevollmichtigter Minister der
Turkei in Bern;

nach Austausch ihrer fiir gut und richtig befundenen Vollmachten iiber
folgende Bestimmungen iibereingekommen:

Mit dem Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages nimmt der Kriegszu-
stand ein Ende.

Von diesem Augenblick an und unter Vorbehalt der Bestimmungen des ge-
genwirtigen Vertrages werden amtliche Beziehungen der alliierten Méchte
mit der Tiirkei bestehen.

L. Teil. Volkerbundsatzung.

In der Erwidgung, dass es zur Forderung der Zusammenarbeit unter den
Nationen und zur Gewihrleistung des internationalen Friedens und der
internationalen Sicherheit wesentlich ist,

bestimmte Verpflichtungen zu iibernehmen, nicht zum Kriege zu schreiten;
in aller Offentlichkeit auf Gerechtigkeit und Ehre gegriindete internationale
Beziehungen zu unterhalten;

die Vorschriften des internationalen Rechtes, die fiirderhin als Richtschnur
fiir das tatsdchliche Verhalten der Regierungen anerkannt sind, genau zu
beobachten,

die Gerechtigkeit herrschen zu lassen und alle Vertragsverpflichtungen in
den gegenseitigen Beziehungen der organisierten Volker peinlich zu achten,
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nehmen die Hohen Vertragschlieflenden Teile die gegenwirtige Satzung,
die den Volkerbund errichtet, an.

Artikel 1

Urspriingliche Mitglieder des Vélkerbundes sind diejenigen Signatarmach-
te, deren Namen in der Anlage zu der gegenwirtigen Satzung aufgefiihrt
sind, sowie die ebenfalls in der Anlage genannten Staaten, die der gegen-
wirtigen Satzung ohne jeden Vorbehalt durch eine binnen zwei Monaten
nach Inkrafttreten der Satzung im Sekretariat niedergelegte Erklarung bei-
treten; die Beitrittserkldrung ist den anderen Bundesmitgliedern bekannt
zu geben.

Alle Staaten, Dominien oder Kolonien mit voller Selbstverwaltung, die
nicht in der Anlage aufgefiihrt sind, konnen Bundesmitglieder werden,
wenn ihre Zulassung von zwei Dritteln der Bundesversammlung ausge-
sprochen wird, vorausgesetzt, dass sie fiir ihre aufrichtige Absicht, ihre
internationalen Verpflichtungen zu beobachten, wirksame Gewihr leisten
und die hinsichtlich ihrer Streitkrafte und Riistungen zu Lande, zur See und
in der Luft von dem Bunde festgesetzte Ordnung annehmen.

Jedes Bundesmitglied kann nach zweijahriger Kiindigung aus dem Bun-
de austreten, vorausgesetzt, dass es zu dieser Zeit alle seine internationalen
Verpflichtungen einschliefllich derjenigen aus der gegenwirtigen Satzung
erfiillt hat.

Artikel 2

Der Bund iibt seine in dieser Satzung bestimmte Tatigkeit durch eine
Bundesversammlung und durch einen Rat, denen ein stdndiges Sekretariat
beigegeben ist, aus.

Artikel 3

Die Bundesversammlung besteht aus Vertretern der Bundesmitglieder.

Sie tagt zu festgesetzten Zeitpunkten und auflerdem dann, wenn die Um-
stande es erfordern, am Bundessitz oder an einem zu bestimmenden ande-
ren Orte.

Die Bundesversammlung befindet {iber jede Frage, die in den Tatigkeitsbe-
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reich des Bundes fillt oder die den Weltfrieden beriihrt.
Jedes Bundesmitglied hat hochstens drei Vertreter in der Bundesversamm-
lung und verfiigt nur tiber eine Stimme.

Artikel 4

Der Rat setzt sich aus Vertretern der alliierten Hauptméchte und aus
Vertretern vier anderer Bundesmitglieder zusammen. Diese vier Bundes-
mitglieder werden von der Bundesversammlung nach freiem Ermessen
und zu den Zeiten, die sie fiir gut befindet, bestimmt. Bis zu der ersten
Bestimmung durch die Bundesversammlung sind die Vertreter Belgiens,
Brasiliens, Spaniens und Griechenlands Mitglieder des Rates.

Mit Zustimmung der Mehrheit der Bundesversammlung kann der Rat
andere Bundesmitglieder bestimmen, die von da ab stindig im Rat vertre-
ten sind. Er kann mit der gleichen Zustimmung die Anzahl der Bundesmit-
glieder, die durch die Bundesversammlung als Vertreter in den Rat gewéhlt
werden, erhdhen.

Der Rat tagt, wenn es die Umstinde erfordern, am Bundessitz oder an
einem zu bestimmenden anderen Orte, und zwar zum mindesten einmal
im Jahre.

Der Rat befindet {iber jede Frage, die in den Tétigkeitsbereich des Bun-
des fallt oder die den Weltfrieden beriihrt.

Jedes im Rate nicht vertretene Bundesmitglied wird eingeladen, zur
Teilnahme an der Tagung einen Vertreter abzuordnen, wenn eine seine
Interessen besonders berithrende Frage auf der Tagesordnung des Rates
steht.

Jedes im Rate vertretene Bundesmitglied verfiigt nur iiber eine Stimme
und hat nur einen Vertreter.

Artikel 5

Beschliisse der Bundesversammlung oder des Rates erfordern Einstimmig-
keit der in der Tagung vertretenen Bundesmitglieder, es sei denn, dass in
den Vorschriften dieser Satzung oder den Bestimmungen des gegenwirti-
gen Vertrages ausdriicklich ein anderes vorgesehen ist.

Alle Verfahrensfragen, die sich im Laufe der Tagung der Bundesver-
sammlung oder des Rates ergeben einschliefSlich der Ernennung von Aus-
schiissen zur Untersuchung besonderer Angelegenheiten, werden durch die
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Bundesversammlung oder den Rat geregelt und durch die Mehrheit der
anwesenden Bundesmitglieder entschieden.

Die erste Tagung der Bundesversammlung und die erste Tagung des
Rates erfolgen auf Einberufung des Présidenten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

Artikel 6

Das stindige Sekretariat befindet sich am Bundessitz. Es besteht aus einen
Generalsekretir sowie den erforderlichen Sekretdren und dem erforderli-
chen Personal.

Der erste Generalsekretir ist in der Anlage benannt. Fiir die Folge wird
der Generalsekretir mit Zustimmung der Mehrheit der Bundesversamm-
lung durch den Rat ernannt.

Die Sekretire und das Personal des Sekretariats werden mit Zustimmung
des Rates durch den Generalsekretdr ernannt.

Der Generalsekretdr des Bundes ist ohne Weiteres auch Generalsekretar
der Bundesversammlung und des Rates.

Die Kosten des Sekretariats werden von den Bundesmitgliedern
nach dem Verhiltnis getragen, das fiir die Umlegung der Kosten des
Internationalen Bureaus des Weltpostvereins mafigebend ist.

Artikel 7

Der Bundessitz ist in Genf.

Der Rat ist berechtigt, ihn jederzeit an jeden anderen Ort zu verlegen.

Alle Amter des Bundes oder seines Verwaltungsdienstes einschliefllich
des Sekretariats sind in gleicher Weise Mannern wie Frauen zuginglich.

Die Vertreter der Bundesmitglieder und die Beauftragten des Bundes
genief8en in der Ausiibung ihres Amtes die Vorrechte und die Unverletzlich-
keit der Diplomaten.

Die dem Bund, seiner Verwaltung oder seinen Tagungen dienenden
Gebéude und Grundstiicke sind unverletzlich.

Artikel 8

Die Bundesmitglieder bekennen sich zu dem Grundsatz, dass die Aufrecht-
erhaltung des Friedens eine Herabsetzung der nationalen Riistungen auf

79

{o) I


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

Friedensvertrag zwischen den alliierten Mdéchten und der Tiirkei

das Mindestmafd erfordert, das mit der nationalen Sicherheit und mit der
Erzwingung internationaler Verpflichtungen durch gemeinschaftliches Vor-
gehen vereinbar ist.

Der Rat entwirft unter Beriicksichtigung der geografischen Lage und
der besonderen Verhiltnisse eines jeden Staates die Abriistungspldne und
unterbreitet sie den verschiedenen Regierungen zur Priifung und Entschei-
dung.

Von zehn zu zehn Jahren sind diese Pline einer Nachpriifung und gege-
benenfalls einer Berichtigung zu unterziehen.

Die auf diese Weise festgesetzte Grenze der Riistungen darf nach ihrer
Annahme durch die verschiedenen Regierungen nicht ohne Zustimmung
des Rates {iberschritten werden.

Mit Riicksicht auf die schweren Bedenken gegen die private Herstellung
von Munition oder Kriegsgerit beauftragen die Bundesmitglieder den Rat,
auf Mittel gegen die daraus entspringenden schlimmen Folgen Bedacht zu
nehmen, und zwar unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse der Bundesmit-
glieder, die nicht in der Lage sind, selbst die fiir ihre Sicherheit erforderli-
chen Mengen an Munition und Kriegsgerit herzustellen.

Die Bundesmitglieder iibernehmen es, sich in der offensten und erschép-
fendsten Weise gegenseitig jede Auskunft tiber den Stand ihrer Riistung,
Uber ihr Heer-, Flotten- und Luftschifffahrtsprogramm und iiber die Lage
ihrer auf Kriegszwecke einstellbaren Industrien zukommen zu lassen.

Artikel 9

Ein standiger Ausschuss wird eingesetzt, um dem Rate sein Gutachten iiber
die Ausfithrung der Bestimmungen in Artikel 1 und 8 und iiberhaupt tiber
Heer-, Flotten- und Luftschifffahrtsfragen zu erstatten.

Artikel 10

Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die Unversehrtheit des Gebiets und
die bestehende politische Unabhéngigkeit aller Bundesmitglieder zu achten
und gegen jeden dufleren Angriff zu wahren. Im Falle eines Angriffs, der
Bedrohung mit einem Angriff oder einer Angriffsgefahr nimmt der Rat auf
die Mittel zur Durchfiihrung dieser Verpflichtung Bedacht.
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Artikel 11

Ausdriicklich wird hiermit festgestellt, dass jeder Krieg und jede Bedrohung
mit Krieg, mag davon unmittelbar ein Bundesmitglied betroffen werden
oder nicht, eine Angelegenheit des ganzen Bundes ist, und dass dieser
die zum wirksamen Schutze des Volkerfriedens geeigneten Mafinahmen
zu ergreifen hat. Tritt ein solcher Fall ein, so beruft der Generalsekretar
unverziiglich auf Antrag irgendeines Bundesmitgliedes den Rat.

Es wird weiter festgestellt, dass jedes Bundesmitglied das Recht hat,
in freundschaftlicher Weise die Aufmerksambkeit der Bundesversammlung
oder des Rates auf jeden Umstand zu lenken, der von Einfluss auf die
internationalen Beziehungen sein kann und daher den Frieden oder das
gute Einvernehmen zwischen den Nationen, von dem der Friede abhangt,
zu storen droht.

Artikel 12

Alle Bundesmitglieder kommen iiberein, eine etwa zwischen ihnen ent-
stehende Streitfrage, die zu einem Bruche fithren konnte, entweder der
Schiedsgerichtsbarkeit oder der Priifung durch den Rat zu unterbreiten. Sie
kommen ferner iiberein, in keinem Falle vor Ablauf von drei Monaten nach
dem Spruch der Schiedsrichter oder dem Bericht des Rates zum Kriege zu
schreiten.

In allen in diesem Artikel vorgesehenen Fillen ist der Spruch der
Schiedsrichter binnen angemessener Frist zu erlassen und der Bericht des
Rates binnen sechs Monaten nach dem Tage zu erstatten, an dem er mit der
Streitfrage befasst worden ist.

Artikel 13

Die Bundesmitglieder kommen tiiberein, dass, wenn zwischen ihnen eine
Streitfrage entsteht, die nach ihrer Ansicht einer schiedsrichterlichen L&-
sung zugdnglich ist und die auf diplomatischem Wege nicht zufriedenstel-
lend geregelt werden kann, die Frage in ihrer Gesamtheit der Schiedsge-
richtsbarkeit unterbreitet werden soll.

Streitfragen tiber die Auslegung eines Vertrages, iiber alle Fragen des in-
ternationalen Rechtes, iiber das Bestehen jeder Tatsache, die die Verletzung
einer internationalen Verpflichtung bedeuten wiirde, oder iiber Umfang
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und Art der Wiedergutmachung im Falle einer solchen Verletzung gelten
allgemein als solche, die einer schiedsrichterlichen Losung zuganglich sind.

Als Schiedsgericht, dem der Streitfall unterbreitet wird, wird das Gericht
titig, das von den Parteien bestimmt wird oder das in fritheren Uberein-
kommen von ihnen vereinbart ist.

Die Bundesmitglieder verpflichten sich, den erlassenen Schiedsspruch
nach Treu und Glauben auszufithren und gegen kein Bundesmitglied, das
sich dem Schiedsspruch fiigt, zum Kriege zu schreiten. Im Falle der Nicht-
ausfithrung des Spruches schlagt der Rat die Schritte vor, die ihm Wirkung
verschaffen sollen.

Artikel 14

Der Rat wird mit dem Entwurf eines Planes zur Errichtung eines stdndigen
internationalen Gerichtshofes betraut und hat den Plan den Bundesmitglie-
dern zu unterbreiten. Dieser Gerichtshof befindet {iber alle ihm von den
Parteien unterbreiteten internationalen Streitfragen. Er erstattet ferner gut-
achtliche Auflerungen {iber jede ihm vom Rate oder der Bundesversamm-
lung vorgelegten Streitfrage oder sonstige Angelegenheit.

Artikel 15

Entsteht zwischen Bundesmitgliedern eine Streitfrage, die zu einem Bruche
fithren konnte, und wird diese Streitfrage nicht, wie im Artikel 13 vorge-
sehen, der Schiedsgerichtsbarkeit unterbreitet, so kommen die Bundesmit-
glieder iiberein, sie vor den Rat zu bringen. Zu diesem Zwecke geniigt
es, wenn eine der Parteien den Generalsekretdr von der Streitfrage benach-
richtigt; dieser veranlasst alles Notige zu erschopfender Untersuchung und
Priifung.

Die Parteien haben ihm binnen kiirzester Frist eine Darlegung ihres
Falles mit allen einschldgigen Tatsachen und Belegstiicken mitzuteilen; der
Rat kann deren sofortige Verdffentlichung anordnen.

Der Rat bemiiht sich, die Schlichtung der Streitfrage herbeizufiihren.
Gelingt es, so veroffentlicht er, soweit er es fiir zweckdienlich hélt, eine
Darstellung des Tatbestandes mit den zugehdrigen Erlduterungen und dem
Wortlaut des Ausgleichs.

Kann die Streitfrage nicht geschlichtet werden, so erstattet und verdffent-
licht der Rat einen auf einstimmigem Beschluss oder Mehrheitsbeschluss
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beruhenden Bericht, der die Einzelheiten der Streitfrage und die Vorschla-
ge wiedergibt, die er zur Losung der Frage als die gerechtesten und
geeignetsten empfiehlt.

Jedes im Rate vertretene Bundesmitglied kann gleichfalls eine Darstel-
lung des Tatbestandes der Streitfrage und seine eigene Stellungnahme dazu
veréffentlichen.

Wird der Bericht des Rates von denjenigen seiner Mitglieder, die nicht
Vertreter der Parteien sind, einstimmig angenommen, so verpflichten sich
die Bundesmitglieder gegen keine Partei, die sich dem Vorschlage fiigt, zum
Kriege zu schreiten.

Findet der Bericht des Rates nicht einstimmige Annahme bei denjenigen
seiner Mitglieder, die nicht Vertreter der Parteien sind, so behalten sich die
Bundesmitglieder das Recht vor, die Schritte zu tun, die sie zur Wahrung
von Recht und Gerechtigkeit fiir notig erachten.

Macht eine Partei geltend und erkennt der Rat an, dass sich der Streit
auf eine Frage bezieht, die nach internationalem Recht zur ausschliefilichen
Zustiandigkeit dieser Partei gehort, so hat der Rat dies in einem Bericht
festzustellen, ohne eine Losung der Frage vorzuschlagen.

Der Rat kann in allen in diesem Artikel vorgesehenen Fillen die Streit-
frage vor die Bundesversammlung bringen. Die Bundesversammlung hat
sich auch auf Antrag einer der Parteien mit der Streitfrage zu befassen; der
Antrag ist binnen vierzehn Tagen zu stellen, nachdem die Streitfrage vor
den Rat gebracht worden ist.

In jedem der Bundesversammlung unterbreiteten Falle finden auf das
Verfahren und die Befugnisse der Bundesversammlung die Bestimmungen
dieses Artikels und des Artikels 12, die sich auf das Verfahren und die
Befugnisse des Rates beziehen, mit der Mafigabe Anwendung, dass ein
Bericht, den die Bundesversammlung unter Zustimmung der Vertreter der
dem Rate angehdrenden Bundesmitglieder und der Mehrheit der anderen
Bundesmitglieder immer mit Ausschluss der Vertreter der Parteien verfasst,
dieselbe Bedeutung hat wie ein Bericht des Rates, den seine Mitglieder mit
Ausnahme der Vertreter der Parteien einstimmig gutheiflen.

Artikel 16
Schreitet ein Bundesmitglied entgegen den in den Artikeln 12, 13 und 15

tibernommenen Verpflichtungen zum Kriege, so wird es ohne Weiteres
so angesehen, als hitte es eine Kriegshandlung gegen alle anderen Bundes-
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mitglieder begangen. Diese verpflichten sich, unverziiglich alle Handels-
und Finanzbeziehungen zu ihm abzubrechen, ihren Staatsangehdrigen je-
den Verkehr mit den Staatsangehdrigen des vertragsbriichigen Staates zu
untersagen und alle finanziellen, Handels- und personlichen Verbindungen
zwischen den Staatsangehorigen dieses Staates und jedes anderen Staates,
gleichviel ob Bundesmitglied oder nicht, abzuschneiden.

In diesem Falle ist der Rat verpflichtet, den verschiedenen beteiligten
Regierungen vorzuschlagen, mit welchen Land-, See- oder Luftstreitkraften
jedes Bundesmitglied fiir sein Teil zu den Streitkréften beizutragen hat, die
den Bundesverpflichtungen Achtung zu verschaffen bestimmt ist.

Die Bundesmitglieder sagen sich aufierdem wechselseitige Unterstiitzung
bei Ausfithrung der aufgrund dieses Artikels zu ergreifenden wirtschaftli-
chen und finanziellen Mafinahmen zu, um die damit verbundenen Verluste
und Nachteile auf das Mindestmafl herabzusetzen. Sie unterstiitzen sich
gleichfalls wechselseitig in dem Widerstand gegen jede Sondermafinahme,
die der vertragsbriichige Staat gegen eines von ihnen richtet. Sie veranlas-
sen alles Erforderliche, um den Streitkréften eines jeden Bundesmitgliedes,
das an einem gemeinsamen Vorgehen zur Wahrung der Bundesverpflich-
tungen teilnimmt, den Durchzug durch ihr Gebiet zu ermdglichen.

Jedes Mitglied, das sich der Verletzung einer aus der Satzung
entspringenden Verpflichtung schuldig macht, kann aus dem Bund ausge-
schlossen werden. Die Ausschliefflung wird durch Abstimmung aller ande-
ren im Rate vertretenen Bundesmitglieder ausgesprochen.

Artikel 17

Bei Streitfragen zwischen einem Bundesmitglied und einem Nichtmitglied
oder zwischen Staaten, die Nichtmitglieder sind, werden der Staat oder die
Staaten, die Nichtmitglieder sind, aufgefordert, sich fiir die Beilegung der
Streitfrage den den Bundesmitgliedern obliegenden Verpflichtungen zu un-
terwerfen, und zwar unter den vom Rate fiir gerecht erachteten Bedingun-
gen. Wird dieser Aufforderung Folge geleistet, so gelangen unter Vorbehalt
der Anderungen, die der Rat fiir erforderlich erachtet, die Bestimmungen
der Artikel 12 bis 16 zur Anwendung.

Zugleich mit dem Erlass dieser Aufforderung eroffnet der Rat eine Unter-
suchung tiber die Einzelheiten der Streitfrage und schldgt die Schritte vor,
die er in dem besonderen Falle fiir die besten und wirksamsten halt.

Lehnt der so aufgeforderte Staat es ab, die Verpflichtungen eines Bundes-
mitglieds fiir die Beilegung der Streitfrage auf sich zu nehmen, und schrei-
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tet er zum Kriege gegen ein Bundesmitglied, so finden die Bestimmungen
des Artikels 16 auf ihn Anwendung.

Weigern sich beide Parteien, auf die Aufforderung hin, die Verpflichtun-
gen eines Bundesmitgliedes fiir die Beilegung der Streitfrage auf sich zu
nehmen, so kann der Rat alle zur Vermeidung von Feindseligkeiten und zur
Schlichtung des Streites geeigneten Mafinahmen ergreifen und Vorschlage
machen.

Artikel 18

Jeder Vertrag oder jede internationale Abmachung, die ein Bundesmitglied
kiinftig abschliefit, ist unverziiglich beim Sekretariat einzutragen und so-
bald wie méglich von ihm zu veréffentlichen. Kein solcher Vertrag und
keine solche internationale Abmachung ist vor dieser Eintragung rechtsver-
bindlich.

Artikel 19

Die Bundesversammlung kann von Zeit zu Zeit die Bundesmitglieder zu
einer Nachpriifung der unanwendbar gewordenen Vertrdge und solcher
internationalen Verhaltnisse auffordern, deren Aufrechterhaltung den Welt-
frieden gefahrden konnte.

Artikel 20

Die Bundesmitglieder erkennen, ein jedes fiir seinen Teil, an, dass die
gegenwirtige Satzung Verpflichtungen und Einzelverstindigungen aufhebt,
die mit ihren Bestimmungen unvereinbar sind; und verpflichten sich feier-
lich, solche in Zukunft nicht mehr einzugehen.

Hat ein Mitglied vor seinem Eintritt in den Bund Verpflichtungen tiber-
nommen, die mit den Bestimmungen der Satzung unvereinbar sind, so hat
es die Pflicht, unverziiglich Mafinahmen zur Losung dieser Verpflichtungen
zu ergreifen.

Artikel 21

Internationale Abreden wie Schiedsgerichtsvertrige und Abmachungen
tiber bestimmte Gebiete wie die Monroedoktrin, die die Erhaltung des
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Friedens sicherstellen, gelten nicht als mit einer der Bestimmungen der
gegenwdrtigen Satzung unvereinbar.

Artikel 22

Auf die Kolonien und Gebiete, die infolge des Krieges aufgehort haben, un-
ter der Souverénitét der Staaten zu stehen, die sie vorher beherrschten und
die von solchen Vélkern bewohnt sind, die noch nicht imstande sind, sich
unter den besonders schwierigen Bedingungen der heutigen Welt selbst
zu leiten, finden die nachstehenden Grundsitze Anwendung: Das Wohler-
gehen und die Entwicklung dieser Volker bilden eine heilige Aufgabe der
Zivilisation und es ist geboten, in die gegenwirtige Satzung Biirgschaften
fiir die Erfiillung dieser Aufgabe aufzunehmen.

Der beste Weg, diesen Grundsatz durch die Tat zu verwirklichen, ist die
Ubertragung der Vormundschatft iiber diese Volker an die fortgeschrittenen
Nationen, die aufgrund ihrer Hilfsmittel, ihrer Erfahrung oder ihrer geo-
grafischen Lage am besten imstande sind, eine solche Verantwortung auf
sich zu nehmen, und die hierzu bereit sind; sie hatten die Vormundschaft
als Mandatare des Bundes und in seinem Namen zu fiihren.

Die Art des Mandates muss nach der Entwicklungsstufe des Volkes,
nach der geografischen Lage des Gebietes, nach seinen wirtschaftlichen
Verhiltnissen und allen sonstigen Umstanden dieser Art verschieden sein.

Gewisse Gemeinwesen, die ehemals zum Osmanischen Reiche gehorten,
haben eine solche Entwicklungsstufe erreicht, dass sie in ihrem Dasein
als unabhéngige Nationen vorldufig anerkannt werden konnen, unter der
Bedingung, dass die Ratschlige und die Unterstiitzung eines Mandatars
ihre Verwaltung bis zu dem Zeitpunkt leiten, wo sie imstande sein werden,
sich selbst zu leiten. Bei der Wahl des Mandatars sind in erster Linie die
Wiinsche jener Gemeinwesen zu beriicksichtigen.

Die Entwicklungsstufe, auf der sich andere Voélker, insbesondere die
mittelafrikanischen befinden, erfordert, dass der Mandatar dort die Verwal-
tung des Gebietes iibernimmt. Doch ist dies an Bedingungen gekniipft.
Aufler der Abstellung von Missbrauchen, wie Sklaven-, Waffen- und Alko-
holhandel, muss Gewissens- und Religionsfreiheit lediglich mit den Ein-
schrankungen, die die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Ordnung und der
guten Sitten erfordert, gewéhrleistet sein. Verbiirgt muss weiter sein das
Verbot der Errichtung von Befestigungen oder von Heeres- oder Flotten-
stiitzpunkten sowie das Verbot militarischer Ausbildung der Eingeborenen,
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soweit sie nicht lediglich polizeilichen oder Landesverteidigungszwecken
dient. Dem Giiteraustausch und Handel der anderen Bundesmitglieder
muss ferner die gleiche Moglichkeit der Betitigung gesichert sein.

Endlich gibt es Gebiete, wie Siidwestafrika und gewisse Inseln des austra-
lischen Stillen Ozeans, die infolge ihrer schwachen Bevélkerungsdichte und
geringen Ausdehnung, ihrer Entfernung von den Mittelpunkten der Zivili-
sation, ihrer geografischen Nachbarschaft zum Gebiete des Mandatars oder
infolge anderer Umstidnde nicht wohl besser verwaltet werden konnen, als
nach den Gesetzen des Mandatars und als integraler Bestandteil seines
Gebietes, unter Vorbehalt der Biirgschaften, die vorstehend dem Interesse
der eingeborenen Bevdlkerung vorgesehen sind.

In allen Fillen hat der Mandatar dem Rate jéhrlich einen Bericht iiber
die seiner Fiirsorge anvertrauten Gebiete vorzulegen.

Ist der Grad von behérdlicher Machtbefugnis, Uberwachung und Ver-
waltung, die der Mandatar ausiiben soll, nicht bereits Gegenstand eines
vorgingigen Ubereinkommens zwischen den Bundesmitgliedern, so trifft
der Rat hieriiber ausdriickliche Entscheidung.

Ein stindiger Ausschuss wird beauftragt, die Jahresberichte der Manda-
tare entgegenzunehmen und zu priifen und dem Rate iiber alle die Ausfiih-
rung der Mandatsverpflichtungen angehenden Fragen sein Gutachten zu
erstatten.

Artikel 23

Unter Vorbehalt der Bestimmungen der schon bestehenden oder kiinftig
abzuschlieflenden internationalen Ubereinkommen und im Einklang mit
diesen Bestimmungen tibernehmen die Bundesmitglieder Folgendes:

a) sie werden sich bemihen, angemessene und menschliche
Arbeitsbedingungen fiir Ménner, Frauen und Kinder zu schaffen und
aufrechtzuerhalten, sowohl in ihren eigenen Gebieten, wie in allen Lan-
dern, auf die sich ihre Handels- und Gewerbebeziehungen erstrecken,
und zu diesem Zwecke die erforderlichen internationalen Stellen zu
errichten und zu unterhalten;

b) sie verbiirgen der eingeborenen Bevolkerung in den ihrer Verwaltung
unterstellten Gebieten eine gerechte Behandlung;

c) sie betrauen den Bund mit der allgemeinen Uberwachung der
Abmachungen, betreffend den Méadchen- und Kinderhandel sowie iiber
den Handel mit Opium und anderen schédlichen Mitteln;
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d) sie betrauen den Bund mit der allgemeinen Uberwachung des Waffen-
und Munitionshandels mit den Lindern, bei denen die Uberwachung
dieses Handels im allgemeinen Interesse unumganglich ist;

e) sie werden die notigen Anordnungen treffen, um die Freiheit des Ver-
kehres und der Durchfuhr sowie die gerechte Regelung des Handels
aller Bundesmitglieder zu gewdhrleisten und aufrechtzuerhalten mit der
Mafigabe, dass die besonderen Bediirfnisse der wihrend des Krieges
1914-1918 verwiisteten Gegenden beriicksichtigt werden sollen;

f) sie werden sich bemiihen, internationale Mafinahmen zur Verhiitung
und Bekdampfung der Krankheiten zu treffen.

Artikel 24

Alle frither durch Gesamtvertrdge errichteten internationalen Stellen wer-
den vorbehaltlich der Zustimmung der vertragschliefSenden Teile dem Bun-
de untergeordnet. Alle anderen kiinftig gebildeten internationalen Stellen
und mit der Regelung von Angelegenheiten internationalen Interesses be-
trauten Ausschiisse werden dem Bunde untergeordnet.

In allen durch allgemeine Ubereinkommen geregelten Angelegenheiten
internationalen Interesses, die der Aufsicht internationaler Ausschiisse oder
Stellen nicht unterstehen, hat das Sekretariat des Bundes, auf Antrag der
vertragschlielenden Teile und mit Zustimmung des Rates, alle geeigneten
Unterlagen zu sammeln und weiterzuleiten sowie jede nétige oder wiin-
schenswerte Unterstiitzung zu gewéhren.

Der Rat kann bestimmen, dass zu den Ausgaben des Sekretariats auch
die Ausgaben der dem Bunde untergeordneten Stellen oder Ausschiisse
gehoren sollen.

Artikel 25

Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die Errichtung und Zusammenar-
beit anerkannter freiwilliger nationaler Organisationen des Roten Kreuzes
zur Hebung der Gesundheit, Verhiitung von Krankheiten und Milderung
der Leiden in der Welt zu férdern und zu begiinstigen.
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Artikel 26

Abdnderungen der gegenwirtigen Satzung treten mit der Ratifikation
durch die Gesamtheit der im Rate und die Mehrheit der in der Bundesver-
sammlung vertretenen Bundesmitglieder in Kraft.

Jedem Bundesmitglied steht es frei, solche Abdanderungen abzulehnen, in
diesem Falle scheidet es aus dem Bunde aus.

Anhang.

Urspriingliche Mitglieder des Vélkerbundes.

Vereinigte Staaten von Amerika Haiti

Belgien Hedschas
Bolivien Honduras
Brasilien Italien

Britisches Reich Japan

Kanada Liberia
Australien Nicaragua
Stdafrika Panama
Neuseeland Peru

Indien Polen

China Portugal

Kuba Ruménien
Ecuador Serbisch-Kroatisch-Slowenischer Staat
Frankreich Siam
Griechenland Tschechoslowakei
Guatemala Uruguay.

Zum Beitritt zu der Satzung eingeladene Staaten.

Argentinien Niederlande
Chile Persien
Kolumbien Salvador
Didnemark Schweden
Spanien Schweiz
Norwegen Venezuela.
Paraguay
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II. Erster Generalsekretdr des Volkerbundes.

Der ehrenwerte Sir James Eric Drummond, K. C. M. G,, C. B.

Die alliierten Hauptmachte, die Art. 4 des 1. Teiles (Volkerbundsatzung) im
Auge hat, sind die alliierten Hauptmaichte im Sinne des Friedensvertrages
mit Deutschland vom 28. Juni 1919.

II. Teil. Die Grenzen der Tiirkei.

Artikel 27

I. In Europa sind die Grenzen der Tiirkei wie folgt festgelegt:

90

1. Das Schwarze Meer:

Vom Eintritt des Bosporus bis zu dem im nachstehenden definierten
Punkt:

. Mit Griechenland:

Von einem auf dem Schwarzen Meer ungeféhr 7 Kilometer nordwest-
lich von Podima nach Siidwesten festgelegten Punkt bei der Flussmiin-
dung Biiyiik Dere, bis zum nordwestlichsten Punkt der Begrenzung
des Beckens der Istranca Deresi (der Punkt befindet sich ungefahr 8
Kilometer nordwestlich von Istranca);

Entlang einer im Geldnde noch zu bestimmenden Linie, die durch den
Kaplica Dag1 und Uchbunar Tepesi hindurch verlduft;

Von dort, nach Sudstudost bis zu einem Punkt, der auf der Eisenbahn-
linie von Chorlu nach Chatalca, ungefahr einen Kilometer im Westen
des Bahnhofes von SineKkli, festzulegen ist;

Eine Linie, die so weit wie moglich der westlichen Begrenzung des
Beckens von Istranca Deresi folgt;

Von dort, nach Sudost bis zu einem zu bestimmenden Punkt zwischen
Fener und Kurfalli auf der Wasserscheide zwischen den Becken der
Fliisse, die nach Biiyiik Chekmece Go6lii im Nordosten und den Be-
cken der Flusse, die direkt ins Marmarameer fliefSen im Stidwesten;
Entlang einer auf dem siidlich von Sinekli gelegenen Geldnde noch zu
bestimmenden Linie;

Von dort, nach Siidosten bis zu einem festzulegenden Punkt im Mar-
marameer, ungefihr einen Kilometer siidwestlich von Kalikratia;
Einer Linie, die so weit wie mdglich der oben festgelegten Wasser-
scheidenlinie folgt.
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II. Teil. Die Grenzen der Tiirkei.

3. Das Marmarameer:
Vom oben festgelegten Punkt bis zum Eintritt des Bosporus.

In Asien sind die Grenzen der Tiirkei wie folgt festgelegt:
1. Im Westen und im Siiden:

Von der Miindung des Bosporus in das Marmarameer und bis zum
im Folgenden im Ostlichen Mittelmeer festgelegten Punkt am Ufer
des Golfs von Alexandretta, nahe Karatasch Burnu:

Das Marmarameer, die Dardanellen und das 0Ostliche Mittelmeer;
die Inseln im Marmarameer und die Inseln, die sich innerhalb 3
Meilen von der Kuste entfernt befinden, bleiben turkisch, unter
Vorbehalt des IV. Abschnitts und der Artikel 84 bis 122 des III. Teils
(Politische Bestimmungen).

. Mit Syrien:

Von einem auf dem 0stlichen Flussufer gelegenen Punkt vom Pass
Hassan Dede, ungefihr 3 Kilometer im Nordwesten von Karatasch
Burnu nach Nordost und bis zu einem auf dem Djaihun Irmagi
festzulegenden Punkt, ungefahr einen Kilometer im Norden von
Bebeli:

eine im Geldnde im Norden von Karatasch noch zu bestimmende
Linie;

von dort bis Kesikkale:

den Lauf des Ceyhun Irmagi flussaufwirts;

von dort, gegen Nordost bis zu einem zu bestimmenden Punkt auf
dem Djaihun Irmagi ungefdhr 15 Kilometer Ostsiidost von Karsba-
zar:

eine im Geldnde im Norden von Kara Tepe noch zu bestimmende
Linie;

von dort, bis zur Biegung des Djaihun Irmagi, im Westen von Dul-
dul Dagi:

dem Flusslauf des Djaihun Irmagi flussaufwirts;

von dort in siidostlicher Richtung bis zu einem auf dem Emir Musa
Dagi festgelegten Punkt, ungefdhr 15 Kilometer Siidsiidwest von
Giaour Golu,

eine im Geldnde ungefdhr 18 Kilometer von der Eisenbahnlinie
noch zu bestimmende Linie, die den Djaihun Irmagi bei Syrien
belasst;
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von dort, in Richtung Osten, bis ungefdhr 5 Kilometer im Norden
von Urfa,

eine gerade, von West nach Ost verlaufende, nérdlich an den Stra-
len, die die Stadte Baghche, Aintab, Birecik und Urfa verbinden,
zu bestimmenden Linie; die drei letztgenannten Stiddte bei Syrien
beldsst;

von dort, nach Osten bis zum duflersten Siidwesten der Biegung, die
der Tigris ungefihr 6 Kilometer im Norden von Azek (27 Kilometer
im Westen von Djezire-Ibn-Omar) macht:

eine gerade, im Geldnde von West nach Ost verlaufende noch zu
bestimmenden Linie; wobei die Stadt Mardin bei Syrien belassen
wird;

von dort, bis zu einem zwischen der Stelle des Zusammenflusses
des Khabur Chayi und der Tigris auf der Tigris zu bestimmenden
Punkt, wobei die Biegung der Tigris ungefihr 10 Kilometer im Nor-
den dieses Punktes liegt:

den Flusslauf der Tigris flussabwirts, wobei die Insel, auf der die
Stadt Djezire-Ibn-Omar liegt, bei Syrien verbleibt.

. Mit Mesopotamien:

Von dort, in allgemeiner dstlicher Richtung, bis zu einem an der
nordlichen Grenze der Provinz Mossul gelegenen Punkt;

Eine im Geldnde noch zu bestimmende Linie;

Von dort, nach Osten bis zu jenem Punkt, bei dem sie auf die
Grenze zwischen der Tiirkei und Persien triftt:

Allerdings wird die nordliche Grenze der Provinz Mossul derart
abgedndert, dass sie im Siiden von Amadia verlauft.

. Im Osten und Nordosten:

Vom oben definierten Punkt bis zum Schwarzen Meer, die derzeitige
Grenze zwischen der Tiirkei und Persien und die alte Grenze zwi-
schen der Tiirkei und Russland, vorbehaltlich den Bestimmungen
des Artikels 89.

. Das Schwarze Meer.

[keine Angaben)]
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Artikel 28

Die im vorliegenden Vertrage beschriebenen Grenzen sind auf den Kar-
ten?!® im Maf3stabe 1:1.000.000 eingezeichnet und dem gegenwirtigen Ver-
trage angeschlossen. Im Falle von Abweichungen zwischen Text und Karte
ist der Text mafigebend.

Artikel 29

Den Grenzregelungskommissionen, deren Zusammensetzung durch den
gegenwirtigen Vertrag bestimmt ist oder durch Zusatzvertrage oder -kon-
ventionen bestimmt werden wird, obliegt es, diese Grenzlinien im Geldnde
zu ziehen.

Sie besitzen jegliche Machtbefugnis, nicht nur zur Bestimmung der als
»im Geldnde noch zu bestimmende Linie“ bezeichneten Teilstrecken, son-
dern, wenn sie es fiir notwendig erachten, auch zur Revision im Detail der
durch Verwaltungs- oder andere Grenzen bestimmten Teilstrecken, sofern
einer der beteiligten Staaten eine solche Revision verlangt und die Kom-
mission sie als zweckdienlich anerkennt. In diesen beiden Féllen werden
sie es sich angelegen sein lassen, unter tunlichster Beriicksichtigung der
politischen Grenzen und der ortlichen wirtschaftlichen Interessen den in
den Vertragen gegebenen Festlegungen nach Méglichkeit zu folgen.

Die Kommissionen entscheiden mit Stimmenmehrheit. Thre Entschei-
dungen sind fiir die Beteiligten bindend.

Die Kosten der Grenzregelungskommissionen werden zu gleichen Teilen
von den beteiligten Staaten getragen.

Artikel 30

Wenn die Grenzen durch einen Wasserweg bezeichnet sind, so bedeu-
ten die in den Beschreibungen des gegenwirtigen Vertrages gebrauchten
Ausdriicke ,Lauf® oder ,Fahrrinne® bei nicht schiffbaren Fliissen die
Mittellinie des Wasserlaufes oder seines Hauptarmes und bei schiffbaren
Flussen die Mittellinie der Hauptfahrrinne. Jedoch bleibt es den durch
den gegenwirtigen Vertrag vorgesehenen Grenzregelungsausschiissen iiber-
lassen, im Einzelnen festzusetzen, ob die Grenzlinie den jeweiligen Ver-

218 Hier nicht abgedruckt.
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dnderungen des so bezeichneten Wasserlaufes oder der so bezeichneten
Fahrrinne folgen oder endgiiltig durch die Lage des Wasserlaufes oder der
Fahrrinne bei Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages bestimmt werden
soll. Mit Ausnahme von gegenteiligen Bestimmungen des vorliegenden Ver-
trages umfassen die Meeresgrenzen Inseln und Eilande, die mindestens drei
Meilen von der Kiiste entfernt gelegen sind.

Artikel 31

Die verschiedenen beteiligten Staaten verpflichten sich, den Kommissionen
alle fiir ihre Arbeiten notigen Belege zu liefern, insbesondere authentische
Abschriften der Protokolle {iber die Absteckung gegenwértiger oder friithe-
rer Grenzen, alle vorhandenen Karten im groflen Maf3stab, die geodati-
schen Daten, die durchgefithrten und nicht verdffentlichen Aufnahmen,
die Auskiinfte tiber das Austreten der Grenzflussldufe. Die Karten, geodati-
schen Daten und selbst die nicht veroffentlichten Aufnahmen, die sich im
Besitz der osmanischen Behdrden befinden, miissen in den dreiflig Tagen,
die dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages folgen, in Konstantinopel
an jenen Vertreter der beteiligten Kommissionen, den die alliierten Haupt-
maichte bezeichnen, ibergegeben werden.

Die beteiligten Staaten verpflichten sich iiberdies, die Lokalbehorden
anzuweisen, den Ausschiissen alle Dokumente zu {ibermitteln, insbesonde-
re die Pline, Kataster und Grundbiicher, und ihnen auf Verlangen alle
Auskiinfte iiber das Eigentum, die wirtschaftlichen Stromungen und andere
notige Informationen zu liefern.

Artikel 32

Die verschiedenen beteiligten Staaten verpflichten sich, den Grenzrege-
lungskommissionen, sei es direkt, sei es durch Vermittlung der Ortsbehor-
den, in allem behilflich zu sein, was die zur Ausfithrung ihrer Aufgabe
notigen Transporte, Bequartierung, Arbeitskréfte und Materialien (Grenz-
pfihle, Grenzsteine) betriftt.

Insbesondere verpflichtet sich die osmanische Regierung, den alliierten
Hauptméchten das technische Personal zu liefern, das diese zur Unterstiit-
zung der Grenzkommissionen bei der Erfiillung ihrer Aufgabe fiir notwen-
dig erachten.
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Artikel 33

Die verschiedenen beteiligten Staaten verpflichten sich, den von den Kom-
missionen aufgestellten trigonometrischen Zeichen, Signalstangen, Grenz-
pfahlen oder Grenzsteinen Achtung zu verschaffen.

Artikel 34

Die Grenzsteine werden auf Sehweite voneinander aufgestellt; sie werden
nummeriert und mit ihrem Aufstellungsort und ihrer Nummer auf einem
kartografischen Dokument verzeichnet.

Artikel 35

Die endgiiltigen Grenzregelungsprotokolle, die Karten und Beilagen wer-
den in drei Urschriften ausgefertigt, von denen zwei den Regierungen der
Grenzstaaten, die dritte der Regierung der franzésischen Republik iiberge-
ben werden, die letztere authentische Ausfertigungen derselben den Signat-
armdachten des gegenwirtigen Vertrages zugehen lassen wird.

III. Teil. Politische Bestimmungen.

I. Abschnitt
Konstantinopel

Artikel 36

Vorbehaltlich der Bestimmungen des gegenwirtigen Vertrages, sind die Ho-
hen Vertragschlieflenden Teile tibereingekommen, dass die Rechte und der
(Besitz-)Anspruch der osmanischen Regierung auf Konstantinopel nicht
beeintrachtigt werden und dass die besagte Regierung und seine Majestdt
der Sultan das Recht hat, dort zu residieren und es als die Hauptstadt des
osmanischen Staates beizubehalten.

Sollte jedoch die Tiirkei die Bestimmungen dieses Vertrages oder einer
diesen Vertrag ergdnzenden Vereinbarung - insbesondere betreffend die
Wahrung von Rechten der ethnischen, religiésen oder sprachlichen Min-
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derheiten - verletzen, behalten sich die alliierten Michte ausdriicklich
das Recht vor, die vorstehende Bestimmung abzudndern und die Tiirkei
verpflichtet sich schon jetzt, jede in diesem Zusammenhang stehende Be-
stimmung anzuerkennen.

I1. Abschnitt
Meerengen

Artikel 37

Die Schifffahrt auf den Meerengen einschliefilich der Dardanellen, dem
Marmarameer und dem Bosporus hat in Zukunft - in Kriegs- wie auch in
Friedenszeiten — sowohl allen Handels- und Kriegsschiffen als auch allen
Kriegs- und Handelsluftschiffen offenzustehen, egal unter welcher Flagge
sie fahren.

Die (Anm.: in Abs.I genannten) Gewdsser diirfen nicht Gegenstand von
Blockaden sein, und es diirfen dort keine kriegerischen oder feindseligen
Handlungen gesetzt werden, aufler es handelt sich dabei um die Umsetzung
eines Beschlusses des Rates des Volkerbundes.

Artikel 38

Die osmanische Regierung anerkennt, dass es notwendig ist, weitere
Mafinahmen zu setzen, um die in Artikel 37 vorgesehene freie Schiff-
fahrt zu gewidhrleisten und delegiert folglich die Kontrolle iiber die in
Artikel 39 festgelegten Gewisser einer Kommission, der sogenannten
»Meerengenkommission®, die im Folgenden lediglich als , Kommission®
bezeichnet wird.

Die griechische Regierung delegiert — insoweit wie sie betroffen ist — an
die Kommission dieselben Befugnisse und verpflichtet sich zu denselben
Zugestandnissen.

Die Kontrolle wird im Namen der osmanischen beziehungsweise grie-
chischen Regierung in der in den Bestimmungen dieses Abschnittes darge-
legten Art und Weise ausgeiibt.
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Artikel 39

Der Zustandigkeitsbereich der Kommission erstreckt sich iiber alle Gewis-
ser zwischen dem Anfang der Dardanellen auf der Seite des Mittelmeeres
und dem Anfang des Bosporus auf der Seite des Schwarzen Meeres, bis zu
einer Entfernung von drei Meilen vor jeder dieser Buchten.

Die Entscheidungsgewalt kann auch am Ufer ausgeiibt werden, soweit
dies fiir die Umsetzung der Bestimmungen dieses Vertrages notwendig ist.

Artikel 40

Die Kommission setzt sich aus Vertretern, die von den Vereinigten Staaten
von Amerika (sofern die USA daran teilnehmen mdochten, ab dem Tag,
wo sie dies kundtun), dem Britischen Reich, Frankreich, Italien, Japan,
Russland (sofern Russland dem Vélkerbund beitritt, von diesem Tag an),
Griechenland, Ruménien sowie Bulgarien und der Tiirkei (sofern die bei-
den letztgenannten Staaten Mitglieder des Volkerbundes werden) ernannt
werden, zusammen. Jeder Staat entsendet einen Vertreter. Die Vertreter der
Vereinigten Staaten, des Britischen Reiches, Frankreichs, Italiens, Japans
und Russlands haben zwei Stimmen. Jeder Kommissar kann nur von der
Regierung, die ihn ernannt hat, seines Amtes enthoben werden.

Artikel 41

Die Kommissare genieflen, innerhalb der Grenzen des Artikels 39, diplo-
matische Privilegien und Immunitét.

Artikel 42
Die Kommission wird die ihr in diesem Vertrag iibertragenen Befugnisse

vollkommen unabhingig von den lokalen Behorden ausiiben. Sie wird eine
eigene Flagge, ein eigenes Budget und eigene Einrichtungen haben.

Artikel 43

Innerhalb  der  Grenzen ihres in  Artikel 39 festgelegten
Zustandigkeitsbereiches hat die Kommission folgende Aufgaben:
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a) die Ausfithrung aller Aufgaben, die sie fiir notwendig erachtet, um die
Durchfahrt und den Zugang zu den Héfen zu erleichtern;

b) die Beleuchtung und den Auftrieb der Kanile;

c) Kontrolle iiber die Fahrten und Abschleppen;

d) die Uberwachung der Ankerplitze;

e) die notwendige Kontrolle, um sicherzustellen, dass in den Hifen von
Konstantinopel und Haydar-Pascha die Vorschriften der Artikel 335
bis 344, Teil XI, des vorliegenden Vertrages, Anwendung finden;

f) die Kontrolle aller Angelegenheiten betreffend Wracks und Bergungen;

g) die Kontrolle iiber das Leichtern.

Artikel 44

In jenen Féllen, in denen die Kommission vermutet, dass die Durchfahrts-
freiheit durch die Meerengen behindert wird, setzt sie die Vertreter der
alliierten Michte in Konstantinopel davon in Kenntnis, die dann gemaf3
Artikel 178 zu handeln haben. Diese Vertreter verstdndigen sich dann mit
den Militér- und Schiffskommandanten der Besatzungsméchte auf die Er-
greifung von Mafinahmen, die notwendig sind, um die Freiheit der Meer-
engen zu gewihrleisten. Ahnliche Handlungen sind von den Vertretern
zu setzen, wenn die Durchfahrtsfreiheit durch die Meerenge durch eine
duflere Handlung bedroht ist.

Artikel 45

Um den Ankauf von Eigentum oder die Durchfiihrung von notwendigen
Arbeiten zu ermdglichen, hat die Kommission das Recht, sofern sie es fiir
notwendig erachtet, Kredite aufzunehmen. Diese Kredite sind so weit wie
moglich mit den Gebiihren, die von Schiffen bei der Durchfahrt durch die
Meerengen gemifd Artikel 53 eingehoben werden, zu besichern.

Artikel 46
Jene Funktionen, die frither durch den Obergesundheitsrat von Konstanti-
nopel und der osmanischen Gesundheitsverwaltung, die wiederum dem

vorgenannten Rat unterstand, ausgeiibt wurden, sowie jene Funktionen,
die vom nationalen Schiffsrettungsdienst am Bosporus ausgeiibt werden,
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werden nunmehr - innerhalb der Grenzen des Artikels 39 - unter die
Kontrolle der Kommission gestellt, die diesbeziiglich Vorschriften erlassen
darf.

Die Kommission wird, um die Verbreitung von Krankheiten zu bekdmp-
fen, bei der Ausiibung ihrer Befugnisse in Ubereinstimmung mit der vom
Volkerbund erarbeiteten einheitlichen Politik handeln.

Artikel 47

Ausgenommen von den umfangreichen an die Kommission iibertragenen
Befugnisse sind die Rechte jener Personen oder Unternehmen, die Kon-
zessionen in Zusammenhang mit Leuchttiirmen, Docks, Kais oder Ahnli-
chem unterhalten. Jedoch hat die Kommission das Recht, wenn sie es im
allgemeinen Interesse fiir notwendig erachtet, diese Rechte geméf$ den in
Artikel 311, Teil IX (Wirtschaftliche Bestimmungen) festgelegten Bedingun-
gen zuriickzukaufen oder zu dndern oder selbst eine neue Konzession zu
erteilen.

Artikel 48

Um die Ausiibung der in diesem Abschnitt ihr iibertragenen Befugnisse zu
erleichtern, hat die Kommission die Méglichkeit, wenn nétig, eine Spezial-
einheit der Polizei aufzustellen. Diese Einheit hat — so weit wie moglich -
aus Einheimischen der Meerengen und Inseln, wie in Artikel 178, Teil V,
nédher ausgefiihrt, ausgenommen der Inseln Limnos, Imbros, Samothraki,
Tenedos und Mytilini, zu bestehen. Die besagte Einheit sollte von ausldndi-
schen Polizisten, die von der Kommission ernannt werden, kommandiert
werden.

Artikel 49

In jenen Teilen der Zone um die Meerengen einschliefilich des Marmara-
meeres, die osmanisch bleiben, werden bis zur Umsetzung der in Artikel
136 des vorliegenden Vertrages vorgesehenen Reform des osmanischen
Gerichtswesens alle Ubertretungen der von der Kommission erlassenen
Vorschriften und Statuten durch Staatsbiirger der kapitulierenden Méch-
te von Konsulargerichten der alliierten Michte bearbeitet. Die alliierten
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Michte stimmen der Ubertragung von Befugnissen an ihre Konsulargerich-
te und Behorden zu. Ubertretungen durch osmanische Staatsangehérige
oder Staatsangehdriger nicht kapitulierender Méchte werden von den zu-
standigen osmanischen Behdrden bearbeitet.

In jenen Teilen der Zone, die Griechenland unterstellt sind, werden
Ubertretungen durch die zustindigen griechischen Behérden und Gerich-
ten bearbeitet.

Artikel 50

Die Besatzung jener Handelsschiffe, die innerhalb der Gerichtsbarkeit der
Kommission am Ufer oder in den Gewdssern fiir dort begangene Verbre-
chen, Delikte oder Ubertretungen festgenommen werden, sind von der
~Kommissions-Polizei“ an die zustindigen Gerichtsbehorden zu {iberge-
ben. Fiir den Fall, dass der Beschuldigte auf andere Art und Weise als durch
die ,Kommissions- Polizei“ festgenommen wurde, hat er dieser unverziig-
lich {ibergeben zu werden.

Artikel 51

Die Kommission ernennt all jene Offiziere und untergeordnete Beamte, die
sie zur Ausiibung ihrer Aufgaben bendtigt.

Artikel 52

In allen Schifffahrtsangelegenheiten innerhalb der Zustidndigkeit der
Kommission werden alle Schiffe, auf die Artikel 37 Bezug nimmt,
gleichbehandelt.

Artikel 53

Unter Vorbehalt der Bestimmungen des Artikels 47 werden alle bestehen-
den Rechte, auf deren Grundlage entweder die osmanische Regierung
direkt oder internationale Korperschaften oder private Firmen innerhalb
dem Zustandigkeitsgebiet der Kommission zu welchen Zwecken auch im-
mer Steuern oder andere Abgaben von Schiffen oder deren Ladung ein-
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heben diirfen, auf die Kommission iibertragen. Die Kommission legt die
Steuern und Abgaben dabei so fest, wie es verniinftigerweise notwendig
ist, um die Kosten fiir die durchgefithrten Arbeiten und den Diensten an
den Schiffen sowie auch die allgemeinen Kosten der Verwaltung durch die
Kommission und die durch Paragraf 3 des Anhangs zu diesem Abschnitt
vorgesehenen Gehilter und Entlohnungen abzudecken.

Einzig und alleine aus diesem Grund, und nach vorheriger Zustimmung
des Rates der Vereinten Nationen, darf die Kommission auch Steuern und
Gebiihren tiber die bestehenden hinaus erheben und deren Hohe festlegen.

Artikel 54

Alle von der Kommission festgesetzten Steuern und Gebiihren sollen ohne
Diskriminierung von allen Schiffen genau gleich eingehoben werden, un-
geachtet deren Herkunftshafen, Abfahrt- oder Fahrtrichtung, ihrer Fahne
oder Besitzverhiltnisse oder wem ihre Ladung gehort.

Diese Bestimmung beriihrt das Recht der Kommission, das Frachtgeld
gemaf3 den Bestimmungen dieses Abschnittes festzusetzen, nicht.

Artikel 55

Die osmanische und die griechische Regierung verpflichten sich wechsel-
seitig, der Kommission den Kauf jener Grundstiicke und Gebéude zu er-
leichtern, deren Kauf die Kommission als notwendig erachtet, um die ihr
ibertragenen Befugnisse auszuiiben.

Artikel 56
Kriegsschiffe, die die in Artikel 39 festgelegten Gewdsser durchqueren,
miissen sich in jeder Hinsicht den von der Kommission erlassenen Re-

geln konform verhalten und den allgemeinen Schiftfahrtsanforderungen
entsprechen.

Artikel 57

L. - Kriegfithrende Kriegsschiffe diirfen sich in den unter der Kontrolle
der Kommission stehenden Gewdssern, nur soweit es unbedingt er-
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II.

I1I.

Iv.

forderlich ist, um durch die Meerenge durchzufahren und den nichs-
ten Hafen zu erreichen, den sie anlaufen kdnnen, versorgen. Auch
diirfen sie ihre Vorrite an Kriegsmaterial weder aufstocken noch
vergrofern oder ihre Bewaffnung oder Besatzung vervollstindigen.
Es diirfen nur solche Reparaturen ausgefithrt werden, die unbedingt
erforderlich sind, um sie seetiichtig zu machen, und sie diirfen ihre
Kampfkraft in keiner Weise erhohen. Die Kommission entscheidet,
welche Reparaturen erforderlich sind, und diese miissen so schnell
wie méglich durchgefiihrt werden.

- Die Durchfahrt kriegfithrender Kriegsschiffe durch die Gewisser
unter der Kontrolle der Kommission hat mit der geringstmoglichen
Verzogerung und ohne jede andere Unterbrechung als die, die sich
aus den dienstlichen Notwendigkeiten ergibt, zu erfolgen.

- Der Aufenthalt solcher Kriegsschiffe in Héfen im Zustdndigkeitsbe-
reich der Kommission darf auf3er in Notféllen 24 Stunden nicht tiber-
schreiten. In diesem Fall sind sie verpflichtet, so schnell wie méglich
auszulaufen. Zwischen dem Auslaufen eines kriegfithrenden Schiffes
aus den Gewissern unter der Kontrolle der Kommission und dem
Auslaufen eines Schiffes eines gegnerischen kriegfithrenden Schiffes
miissen immer mindestens 24 Stunden liegen.

— Alle weiteren Vorschriften, die in Kriegszeiten die Gewdsser un-
ter der Kontrolle der Kommission betreffen und insbesondere die
Durchleitung von Kriegsmaterial und Schmuggelware fiir die Feinde
der Tiirkei oder die Wiederverwertung, Einlagerung oder Reparatur
in diesen Gewissern regeln, werden vom Voélkerbund festgelegt.

Artikel 58

Kriegfiihrende Prisen unterliegen in jeder Hinsicht den gleichen Bedingun-
gen wie kriegfithrende Kriegsschiffe.

Artikel 59

Keine kriegfithrende Prise darf Kriegsmunition oder kriegsdahnliches Mate-
rial in den Gewassern, die unter der Kontrolle der Kommission stehen,
ein- oder ausschiffen, aufler im Falle einer zufilligen Behinderung der
Durchfahrt, in diesen Fillen ist die Durchfahrt mdglichst ziigig wiederauf-
zunehmen.
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Artikel 60

Die Bestimmungen der Artikel 57, 58 und 59 diirfen nicht so ausgelegt wer-
den, dass sie die Befugnisse der kriegfiihrenden Méchte in der Umsetzung
einer Entscheidung des Rates des Volkerbundes einschranken.

Artikel 61

Alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit der Auslegung oder
Ausfithrung der Bestimmungen dieses Abschnitts zwischen den Méchten
ergeben und Konstantinopel und Haydar-Pascha entsprechend der Artikel
335 und 344, Teil XI (Hafen, Wasserstraflen und Eisenbahnen) betreffen,
sind an die Kommission heranzutragen. Wenn die Entscheidung der Kom-
mission von den Méchten nicht akzeptiert wird, soll die Streitfrage, auf
Gesuch jeder betroffenen Macht, wie vom Volkerbund vorgesehen, geregelt
werden. Bis dahin behilt die Entscheidung der Kommission ihre Giltig-
keit.

Anhang

L

Der Vorsitz der Meerengen-Kommission rotiert in einem Zeitraum von
2 Jahren zwischen jenen Mitgliedern der Kommission, die mit zwei Stim-
men ausgestattet sind. Entscheidungen werden durch Stimmenmehrheit
getroffen, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag. Stimmenthaltungen sind als Gegenstimmen zu werten. Jeder
Kommissar hat das Recht, bei Abwesenheit einen Stellvertreter zu nominie-
ren.

2.

Jeder Kommissar bezieht sein Gehalt von der Regierung, die ihn ernannt
hat; die Gehilter werden von Zeit zu Zeit von den in der Kommission
vertretenen Regierungen in verniinftiger Hohe festgelegt.

3.

Die Bezahlung der Gehdlter der Polizeibeamten, auf die Artikel 48 Be-
zug nimmt, und jener anderen gemifd Artikel 51 zu ernennenden Beam-
ten und Offiziere, sowie die Kosten der lokalen Polizei, auf die Artikel
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48 Bezug nimmt, erfolgt aus den Einnahmen aus der Schifffahrt. Die
arbeitsrechtlichen Bedingungen aller Beamten und Offiziere werden von
der Kommission festgelegt.

4.
Die Kommission verfiigt iiber Schiffe, die es ihr ermdglichen, die ihr in
diesem Abschnitt iibertragenen Funktionen auszuiiben.

5.

Um die in diesem Abschnitt und Anhang enthaltenen Bestimmungen um-
setzen zu konnen, hat die Kommission unter Einhaltung der Beschrankun-
gen dieses Abschnitts die Befugnis, die notwendigen Vorschriften vorzube-
reiten, zu erlassen und umzusetzen; die Befugnis beinhaltet das Recht,
Anderungen vorzunehmen und bestehende Bestimmungen so weit wie
moglich abzuidndern.

6.

Die Kommission erldsst Vorschriften iiber die Buchfithrung aller Einnah-
men und Ausgaben der von ihr kontrollierten Mittel, die Priifung dieser
Buchfithrung und die jéhrliche Veroffentlichung eines vollstindigen und
genauen Berichts dariiber.

II1. Abschnitt
Kurdistan

Artikel 62

Eine in Konstantinopel ihren Sitz habende Kommission, die aus drei Mit-
gliedern besteht, die ihrerseits von der britischen, franzésischen und italie-
nischen Regierung ernannt werden, wird in den sechs auf das Inkrafttreten
dieses Vertrages folgenden Monaten einen Plan lokaler Selbstverwaltung
fiir die Ostlich des Euphrat, siidlich der siidlichen armenischen Grenze, und
nordlich der osmanischen Grenze mit Syrien und Mesopotamien gelegenen
Gebiete, in denen das kurdische Element iiberwiegt, wie in Artikel 27, II.
(2) und (3) ndher bestimmt, ausarbeiten. Wenn in einer Frage keine Ein-
stimmigkeit erzielt werden kann, werden die Mitglieder der Kommission
ihre jeweiligen Regierungen davon in Kenntnis setzen. Der Plan sollte voll-
standige Garantien zum Schutze der Assyro-Chaldder und anderer rassi-
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scher oder religioser Minderheiten innerhalb dieses Gebietes enthalten und
eine Kommission bestehend aus britischen, franzdsischen, italienischen,
persischen und kurdischen Vertretern soll zu diesem Zweck diese Orte
besuchen, um festzustellen, ob und wenn ja, welche Verbesserungen an der
tiirkisch-persischen Grenze dafiir zu treffen sind.

Artikel 63

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, innerhalb von drei Monaten
ab Verstindigung, alle Entscheidungen beider in Artikel 62 genannter
Kommissionen anzuerkennen und umzusetzen.

Artikel 64

Wenn sich innerhalb eines Jahres ab dem Inkrafttreten dieses Vertrages die
kurdische Bevolkerung in den in Artikel 62 genannten Gebieten an den Rat
des Volkerbundes wendet und darlegt, dass die Mehrheit der Bevolkerung
dieser Gebiete die Unabhéngigkeit von der Tiirkei mdchte, und wenn der
Rat der Auffassung ist, dass diese Volker fiir die Unabhéngigkeit bereit
sind, und empfiehlt, ihnen diese zuteilwerden zu lassen, verpflichtet sich
die Tiirkei bereits jetzt, sich an die Empfehlung (Anm.: des Rates) zu halten
und auf alle Rechte und Anspriiche iiber diese Gebiete zu verzichten.

Die genauen Bestimmungen fiir den Verzicht wird Gegenstand eines
separaten Vertrages zwischen den alliierten Hauptméchten und der Tirkei
sein. Wenn und wann auch immer ein solcher Verzicht erfolgt, werden
die allilerten Hauptmichte keine Einwendungen gegen einen freiwilligen
Anschluss an einen unabhéngigen kurdischen Staat jener Kurden, die den
Teil Kurdistans bewohnen, der bisher in die Provinz von Mossul integriert
war, erheben.
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IV. Abschnitt
Smyrna

Artikel 65

Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden auf die Stadt Smyrna und das
in Artikel 66 ndher definierte angrenzende Gebiet unter Beriicksichtigung
ihres endgiiltigen Status entsprechend Artikel 83 Anwendung.

Artikel 66

Die geografische Grenze des an die Stadt Smyrna angrenzenden Gebiets
wird wie folgt festgelegt:

Von der Miindung des Flusses, der in das Agiische Meer flief3t, ungefihr
5 Kilometer nordlich nach Skalanova, ostwarts;

dem Flusslauf stromaufwarts;

dann stidostwirts, dem Laufe des siidlichen Flussarms nach;

dann stidostwarts, zum westlichen Punkt des Kammes des Giimiisch
Dagi;

eine im Gelande westlich vom Chinar K. und 6stlich des Akchaova noch
zu bestimmende Linie;

von dort nordwestwirts, der Kammlinie entlang;

von dort nordwestwirts, zu einem auf der Eisenbahnstrecke von Ayaso-
luk nach Degirmendik festzulegenden Punkt, ungefdhr einen Kilometer
westlich von der Haltestelle Balchik,

eine im Geldnde noch zu bestimmende Linie, die die StrafSe und Eisen-
bahnlinie von Sokia zur Haltestelle Balchik ginzlich auf osmanischen
Gebiet belasst;

von dort nordwestwirts, zu einem auf der Eisenbahnstrecke von Ayaso-
luk nach Degirmenlik festzulegenden Punkt;

von dort nordwarts, zu einem an der sudlichen Grenze der Provinz
(Sandschak) Smyrna gelegenen Punkt; entlang einer festzulegenden Bo-
denlinie;

von dort zu einem Punkt in der Nachbarschaft des Bozdag, ungefahr 15
Kilometer nordéstlich von Odemish gelegen;

die siidliche und 6stliche Grenze der Provinz (Sandschak) von Smyrna;
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von dort nordwirts zu einem auf der Eisenbahnstrecke von Manisa
nach Alashehir festzulegenden Punkt, ungefiahr 6 Kilometer westlich von
Salihli; entlang einer festzulegenden Bodenlinie;

von dort nordwirts nach Gorenez Dag1

entlang einer festzulegenden Bodenlinie, die dstlich an Mermer Golii
und westlich von Kemer vorbeifiihrt, den Kum Cay1 ungeféhr siidlich
von Akschalan tberquert und dann der Wasserscheide westlich von
Kavakalan folgend;

von dort nordwarts, zu einem an der Grenze zwischen dem Gerichts-
sprengel (Cazas) von Kirkagach und Akhisar ungefahr 18 Kilometer
6stlich von Kirkagach und 20 Kilometer nordlich von Akhisar gelegenen
Punkt; entlang einer festzulegenden Bodenlinie;

von dort westlich zur Kreuzung mit der Grenze des Caza von Soma;

die siidliche Grenze des Caza von Kirkagach, dann westwirts zur Kreu-
zung mit der Grenze der Provinz Smyrna; die siidliche Grenze von Caza
von Soma, von dort nordwirts, zur Kreuzung mit der Grenze von der
Provinz Smyrna, die ndrdostliche Grenze der Provinz Smyrna; von dort
bis zu einem in der Gegend um Charpajik (Tepe) festzulegenden Punkt;
die nordliche Grenze der Provinz Smyrna; von dort nordwirts zu einem
am Boden ungefahr 4 Kilometer siidwestlich von Keuiluje gelegenen
Punkt; von dort westwirts zu einem am Boden festzulegenden Punkt
zwischen Baglarburnu Dahlina und Kemer Iskelesi, eine siidlich von
Kemer und Kemer Iskelesi am Boden verlaufende festzulegende Linie,
die entlang der Strafie die beiden Orte verbindet, verlduft.

Artikel 67

Innerhalb von 15 Tagen nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages ist eine

Kommission zusammenzusetzen, die die Grenzen des in Artikel 66 be-

schriebenen Gebietes festlegt. Diese Kommission wird aus drei Mitglie-
dern, die jeweils von der britischen, der franzdsischen und der italienischen
Regierung ernannt werden, sowie von einem von der griechischen und
einem von der osmanischen Regierung zu ernennenden Mitglied bestehen.

Artikel 68

Unter Vorbehalt der Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts wer-
den die Stadt Smyrna und das in Artikel 66 definierte Gebiet bei der
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Anwendung dieses Vertrags den von der Tiirkei abgetrennten Gebieten
gleichgestellt.

Artikel 69

Die Stadt Smyrna und das in Artikel 66 definierte Gebiet bleiben osma-
nisch. Allerdings {ibertrdgt die Tiirkei der griechischen Regierung die Aus-
ibung ihrer Hoheitsrechte tiber die Stadt Smyrna und die besagten Gebiete.
Als Zeichen dieser Souverinitit wird die osmanische Flagge dauerhaft iiber
einem duferen Fort in der Stadt Smyrna gehisst. Das Fort wird von den
alliierten Hauptmachten bestimmt.

Artikel 70

Die griechische Regierung ist fiir die Verwaltung der Stadt Smyrna und
des in Artikel 66 beschriebenen Gebietes verantwortlich. Sie {ibt die Ver-
waltung durch dafiir eigens zu ernennende 6ffentliche Bedienstete aus.

Artikel 71

Die griechische Regierung darf in Smyrna und dem in Artikel 66 definier-
ten Gebiet die fiir die Aufrechterhaltung der offentlichen Sicherheit und
Ordnung notigen Streitkréfte stationieren.

Artikel 72

Auch wird ein Lokalparlament eingerichtet mit eigenem Wahlsystem, das
die proportionale Vertretung aller Teile der Bevélkerung einschlief3lich
rassischer, sprachlicher und religiéser Minderheiten sicherstellt. Innerhalb
von 6 Monaten ab Inkrafttreten des gegenstindlichen Vertrages hat die
griechische Regierung dem Rat der Vereinten Nationen den Entwurf eines
Wahlsystems vorzulegen, das den eben erwahnten Kriterien entspricht. Erst
nach Annahme durch die Mehrheit im Rat soll der vorgeschlagene Entwurf
in Kraft treten.

Die griechische Regierung darf die Wahlen so lange verschieben, bis
all jene Einwohner, die von den osmanischen Behdrden vertrieben oder

108

(e |


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

III. Teil. Politische Bestimmungen.

deportiert wurden, wieder zuriickgekehrt sind. Die Verschiebung um mehr
als ein Jahr ab Inkrafttreten dieses Vertrages ist nicht moglich.

Artikel 73

Die Beziehungen zwischen der griechischen Verwaltung und dem Lokal-
parlament soll von der besagten Verwaltung geméfl den Prinzipien der
griechischen Verfassung erfolgen.

Artikel 74

Solange der endgiiltige Status gemaf Artikel 83 nicht festgelegt ist, gibt es in
Smyrna und den in Artikel 66 definierten Gebieten keinen verpflichtenden
Militardienst.

Artikel 75

Die Bestimmungen des separaten Vertrages, auf die Artikel 86 Bezug
nimmt, beziiglich der rassischen, sprachlichen und religiosen Minderheiten
und des freien Handels- und Durchreiseverkehrs sind auch auf Smyrna und
das in Artikel 66 festgelegte Gebiet anzuwenden.

Artikel 76

Die griechische Regierung kann eine Zollgrenze entlang der in Artikel 66
festgelegten Grenzlinie errichten und die Stadt Smyrna und das in Artikel
66 festgelegte Gebiet in das griechische Zollsystem integrieren.

Artikel 77

Die griechische Regierung verpflichtet sich, keine Mafinahmen zu ergrei-
fen, die zu einer Abwertung der bestehenden osmanischen Wahrung fiih-
ren wiirden, die ihren Charakter als gesetzliches Zahlungsmittel bis zur
Feststellung des endgiiltigen Status des Hoheitsgebiets gemdfS Artikel 83
behilt.
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Artikel 78

Die Bestimmungen des XI. Teils (Héfen, Wasserwege und Eisenbahn) be-
ziglich der Vorschriften fiir Héfen von internationaler Bedeutung, freie
Hifen und Durchfahrt hat auch auf die Stadt Smyrna und das in Artikel 66
festgelegte Gebiet Anwendung zu finden.

Artikel 79

Was die Staatsbiirgerschaft betrifft, werden die Bewohner von Smyrna
und des in Artikel 66 festgelegten Gebietes, die osmanische Staatsbiirger
sind und aufgrund der Bestimmungen des vorliegenden Vertrages keine
andere Staatsbiirgerschaft wihlen kénnen, den griechischen Staatsbiirgern
in jederlei Hinsicht gleichgestellt. Griechenland hat im Ausland fiir deren
diplomatischen und konsularischen Schutz Sorge zu tragen.

Artikel 80

Die Bestimmungen des Artikels 241, VIII. Teil (Finanzielle Bestimmungen),
finden auf Smyrna und das in Artikel 66 festgelegte Gebiet Anwendung,
die Bestimmung des Artikels 293, IX. Teil (Wirtschaftliche Bestimmungen),
nicht.

Artikel 81

Bis zur Feststellung des endgiiltigen Status von Smyrna und des in Artikel
66 festgelegten Gebiets diirfen gemifl den Bestimmungen des Artikels 83
die Rechte zur Nutzung der Salzwiesen von Phocea, die der Verwaltung
der osmanischen Staatsschuld gehoren, einschliefSlich aller Anlagen und
Maschinen fiir den Transport zu Land oder Meer nicht verdndert oder
beeintrachtigt werden. Keine Steuern oder sonstigen Abgaben diirfen in
dieser Zeitspanne auf die Erzeugung, den Export oder Transport von Salz,
das den genannten Salzwiesen entstammt, eingehoben werden. Die griechi-
sche Verwaltung hat das Recht, die Konsumation von Salz in Smyrna und
dem in Artikel 66 festgelegten Gebiet zu reglementieren und zu besteuern.
Wenn es Griechenland nach dem Verstreichen der im vorigen Absatz
genannten Zeitspanne fiir opportun erachtet, Anderungen in den obigen
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Bestimmungen vorzunehmen, werden die Salzwiesen von Phocea als eine
Konzession behandelt und die Garantien des Artikels 312, IX. Teil (Wirt-
schaftliche Bestimmungen) finden vorbehaltlich der Bestimmungen des
Artikels 246, Teil VIII (Finanzielle Bestimmungen) des vorliegenden Ver-
trages Anwendung.

Artikel 82

Nachfolgende Vereinbarungen werden alle Fragen regeln, die nicht durch
diesen Vertrag geregelt werden und die sich aus der Durchfithrung der
Bestimmungen dieses Abschnitts ergeben.

Artikel 83

Nach Ablauf einer fiinfjahrigen Frist ab dem Inkrafttreten dieses Vertrags
kann das in Artikel 72 genannte Lokalparlament den Rat des Volkerbundes
mit Stimmenmehrheit um die endgiiltige Eingliederung der Stadt Smyrna
und des in Artikel 66 festgelegten Gebietes in das Konigreich Griechenland
ersuchen. Der Rat kann unter den Bedingungen, die er festlegt, vorab eine
Volksabstimmung verlangen.

Im Falle einer solchen Eingliederung infolge der Anwendung des vorste-
henden Absatzes erlischt die in Artikel 69 genannte osmanische Herrschaft.
In einem solchen Fall verzichtet die Tiirkei bereits jetzt zugunsten von
Griechenland auf alle Rechte und Anspriiche iiber die Stadt von Smyrna
und das in Artikel 66 festgelegte Gebiet.

V. Abschnitt
Griechenland

Artikel 84

Unbeschadet der im Friedensvertrag von Neuilly-sur-Seine vom 27. No-
vember 1919 festgelegten Grenzen Bulgariens, verzichtet die Tiirkei zuguns-
ten von Griechenland auf alle Rechte und Anspriiche iiber die europaischen
Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches, die sich auflerhalb der in
diesem Vertrag festgelegten Grenzen der Tiirkei befinden.
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Die Inseln des Marmarameeres sind von der Ubertragung der Souverani-
tat im Sinne des vorstehenden Absatzes nicht betroffen.

Dariiber hinaus verzichtet die Tiirkei zugunsten Griechenlands auf all
ihre Rechte und Anspriiche beziiglich der Inseln Imbros und Tenedos. Der
Beschluss der Botschafterkonferenz in London in Ausfiihrung von Artikel 5
des Londoner Vertrages vom 17./30. Mai 1913 und Artikel 15 des Vertrages
von Athen vom 1./14. November 1913, der der griechischen Regierung am
13. Februar 1914 die Souverdnitit Griechenlands iiber die anderen Inseln
des Ostlichen Mittelmeeres, insbesondere Limnos, Samothraki, Mytilini,
Chios, Samos und Nikaria, eingerdumt hat, wird unbeschadet der Bestim-
mungen dieses Vertrags beziiglich der gemiaf3 Artikel 122 unter italienische
Vorherrschaft gestellten Inseln und jener Inseln, die sich weniger als 3
Meilen von der asiatischen Kiiste entfernt befinden, bestatigt.

Dennoch tibernimmt Griechenland in dem in Artikel 178 genannten
Teil der Meerengen-Zone und jener Inseln, die nach dem gegenwirtigen
Vertrag der griechischen Souverdnitdt unterliegen, alle Auflagen und ver-
pflichtet sich, diese zu beachten, sofern keine gegenteiligen Bestimmungen
des gegenwirtigen Vertrages zu Absicherung der Freiheit der Meerengen
vorliegen. Um die Freiheit der Meerengen zu gewihrleisten, erlegt der ge-
genwartige Vertrag der Tiirkei in dem Teil der genannten Zone einschlief3-
lich der Inseln des Marmarameeres, die unter osmanischer Souveranitat
verbleiben, Auflagen auf.

Artikel 85

Eine Kommission ist innerhalb von 15 Tagen ab dem Inkrafttreten dieses
Vertrages einzurichten, um die in Artikel 27 I (2) beschriebene Grenzlinie
an Ort und Stelle zu ermitteln. Diese Kommission wird aus vier Mitglie-
dern, die von den alliierten Hauptmichten ernannt werden, sowie aus
einem von Griechenland und einem von der Tiirkei zu ernennenden Mit-
glied bestehen.

Artikel 86

Griechenland stimmt der Aufnahme von Bestimmungen in einen separaten
Vertrag, die speziell beztiglich Adrianopel fiir notwendig erachtet werden,
um die Interessen jener Bewohner, die von der Mehrheit der Bevolkerung
rassisch, sprachlich oder religis abweichen, zu schiitzen, zu.
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Weiters stimmt Griechenland der Aufnahme von Bestimmungen in einen
separaten Vertrag zu, die notwendig sind, um die Durchfahrtsfreiheit und
die Gleichbehandlung des Handels mit anderen Nationen zu gewihrleisten.

Artikel 87

Ausmaf3 und Art der finanziellen Verpflichtungen der Tiirkei, die Griechen-
land aufgrund des ihm unterstellten Territoriums zu tibernehmen hat, wer-
den gemaf3 den Artikeln 241 bis 244, Teil VIII (Finanzielle Bestimmungen),
des gegenwirtigen Vertrages festgelegt. Spatere Vereinbarungen werden alle
Fragen regeln, die durch diesen Vertrag nicht geregelt werden und die sich
aus der Ubertragung der genannten Gebiete ergeben kénnen.

VI. Abschnitt
Armenien

Artikel 88

Die Tiirkei erkennt in Ubereinstimmung mit den Handlungen der alliierten
Michte Armenien als freien und unabhéngigen Staat an.

Artikel 89

Die Tiirkei und Armenien wie auch die anderen Hohen Vertragsparteien
kommen {iiberein, sich hinsichtlich der Frage der Grenzen zwischen der
Tirkei und Armenien in den Provinzen Erzurum, Trapezunt, Van und
Bitlis der Schiedsgerichtsbarkeit des Prasidenten der Vereinigten Staaten
zu unterwerfen und seine in diesem Zusammenhang ergehenden Entschei-
dungen, wie auch von ihm erlassene Bestimmungen iiber den Zugang
Armeniens zum Meer und iiber die Entmilitarisierung aller an diese Grenze
angrenzenden Teile des osmanischen Gebietes, anzuerkennen.

Artikel 90

Im Falle der Grenzfestlegung nach Artikel 89, die die Ubertragung des
gesamten oder eines Teils des Gebietes der genannten Vilayets an Armenien
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beinhaltet, verzichtet die Tiirkei hiermit ab dem Tag dieser Entscheidung
auf alle Rechte und Anspriiche an dem iibertragenen Territorium.

Die Bestimmungen dieses Vertrages, die fiir das von der Tiirkei abge-
trennte Gebiet gelten, werden sodann auf dieses Gebiet anwendbar.

Ausmaf’ und Art der finanziellen Verpflichtungen der Tiirkei, die Arme-
nien aufgrund der Ubertragung dieses Gebietes zu iibernehmen hat, oder
der Rechte, die auf sie {ibergehen, werden gemaf3 den Artikeln 241 bis 244
(Finanzielle Bestimmungen) dieses Vertrages festgelegt.

Spitere Vereinbarungen werden alle Fragen regeln, die durch diesen Ver-
trag nicht geregelt werden und die sich aus der Ubertragung der genannten
Gebiete ergeben konnen.

Artikel 91

Fiir den Fall, dass ein Teil des in Artikel 89 genannten Gebietes an Arme-
nien iibertragen wird, wird innerhalb von drei Monaten ab Zustellung
der im besagten Artikel genannten Entscheidung eine Grenzkommission

eingesetzt, die die Grenze zwischen Armenien und der Tiirkei festzulegen
hat.

Artikel 92

Die Grenzen zwischen Armenien, Aserbaidschan und Georgien werden in
direkter Vereinbarung zwischen den betroffenen Staaten festgelegt.

Wenn aus welchen Griinden auch immer es den Staaten nicht gelingt, die
Grenzen bis zum Tag der in Artikel 89 genannten Entscheidung vertrag-
lich festzulegen, wird die davon betroffene Grenzlinie durch die alliierten
Hauptmichte festgelegt, die auch dafiir sorgen werden, dass die Grenze an
Ort und Stelle festgestellt wird.

Artikel 93

Armenien erkldrt sich damit einverstanden, in einen Vertrag mit den
alliierten Hauptméchten all jene Bestimmungen aufzunehmen, die von
diesen Michten als notwendig erachtet werden, um die Interessen der
Einwohner, die sich von der Mehrheit der Bevolkerung in Rasse, Sprache
oder Religion unterscheiden, zu schiitzen.
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Dariiber hinaus stimmt Armenien schon jetzt der Aufnahme jener Be-
stimmungen in einen Vertrag mit den alliierten Hauptmaichten zu, die
die Méchte fiir notwendig erachten, um die Durchfahrtsfreiheit und die
Gleichbehandlung des Handels mit anderen Nationen zu gewdhrleisten.

VII. Abschnitt
Syrien, Mesopotamien, Paldstina

Artikel 94

Die Hohen Vertragsparteien kommen {iberein, dass Syrien und Mesopota-
mien, in Ubereinstimmung mit Absatz 4 des Artikels 22 der Vlkerbundsat-
zung, zwar provisorisch als unabhédngige Staaten anerkannt werden, dies
jedoch unter der Bedingung, dass ein Mandatstriger die Verwaltung mittels
Beratung und Hilfe so lange leitet, bis sie in der Lage sind, allein zu beste-
hen.

Innerhalb von 15 Tagen ab Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages wird
eine Kommission eingerichtet, die gemédfl Artikel 27 II (2) und (3) auf
dem Gebiet die Grenzlinie festlegt. Diese Kommission wird aus drei Mit-
gliedern, die von Frankreich, Grofbritannien und Italien ernannt werden,
sowie einem von der Tiirkei zu ernennenden Mitglied bestehen. Sie wird
von einem Vertreter Syriens hinsichtlich der syrischen und einem Vertreter
Mesopotamiens hinsichtlich der mesopotamischen Grenze unterstiitzt.

Die Festlegung der weiteren Grenzen der erwiahnten Staaten sowie auch
die Wahl der Mandatare erfolgt durch die alliierten Hauptmaéchte.

Artikel 95

Die Hohen Vertragsparteien kommen iiberein, im Zuge der Anwendung
des Artikels 22, die Verwaltung Paldstinas innerhalb der von den alliierten
Hauptmichten festgelegten Grenzen einem von den genannten Méchten
auszuwédhlenden Mandatstrager zu iibertragen. Der Mandatstrdger ist fiir
die Umsetzung der Deklaration der britischen Regierung vom 2. November
191729, die von den alliierten Méchten tibernommen wurde und der zufol-
ge Paldstina unter Wahrung aller Biirgerrechte und religiosen Rechte der

219 Siehe zur zur ,Balfour-Erklarung® vom 2. November 1917 auch FN 74.
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nicht jiidischen Bevolkerung Paldstinas, der kein Nachteil daraus entstehen
darf, dass Palédstina ein Heimatland fiir das jiidische Volk werden soll,
verantwortlich. Die Rechte und der politische Status von Juden in anderen
Landern wird davon nicht beriihrt.

Der Mandatstrager verpflichtet sich, so bald als méglich eine spezielle
Kommission einzurichten, die zur Aufgabe hat, alle Fragen und Beschwer-
den der verschiedenen religiésen Gemeinden zu untersuchen und zu re-
geln. Dabei ist auf alle betroffenen religiosen Interessen Riicksicht zu
nehmen. Der Vorsitzende der Kommission wird durch den Rat des Volker-
bundes ernannt.

Artikel 96

Die Einzelheiten des Mandates hinsichtlich der oben erwéhnten Gebiete
werden durch die alliierten Hauptmichte festgelegt und dem Rat des
Volkerbundes zur Genehmigung vorgelegt.

Artikel 97

Die Tiirkei verpflichtet sich, ab sofort, entsprechend der Bestimmung des
Artikels 132, alle Entscheidungen, die im Zusammenhang mit diesem Ab-
schnitt getroffen werden konnen, anzuerkennen.

VIII. Abschnitt
Hedschas
Artikel 98

Die Tiirkei anerkennt den Hedschas als freien und unabhingigen Staat
und verzichtet zugunsten des Hedschas auf alle Anspriiche und Rechte hin-
sichtlich der Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches aufierhalb der
Grenzen der Tiirkei, wie sie im vorliegenden Vertrag festgelegt wurden und
dariiber hinaus auch betreffend jene Grenzen, die noch festgelegt werden.

Artikel 99

Angesichts des heiligen Charakters, den Muslime aller Linder den Stidten
und Heiligen Stitten von Mekka und Medina zuschreiben, verpflichtet sich
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Seine Majestit, der Konig der Hedschas, Muslime aller Lander, die dorthin
reisen mochten, unter Achtung der frommen Grundlagen und Vorschriften
des Korangesetzes, freien und leichten Zugang zu den bereits bestehenden
oder noch zu errichtenden Pilgerstitten oder fiir andere religiose Zwecke
zu gewiahren.

Artikel 100

Seine Majestdt der Konig der Hedschas verpflichtet sich in Handelsange-
legenheiten zur Gleichbehandlung aller Personen, Schiffe und Staatsange-
horiger der Alliierten oder aller neuen Staaten, die auf dem Gebiet des
ehemaligen Osmanischen Reiches entstanden sind, wie auch von Personen,
Schiffen oder Angehorigen von Staaten, die Mitglied des Volkerbundes
sind.

IX. Abschnitt
Agypten, Sudan, Zypern

1. Agypten

Artikel 101

Die Tiirkei verzichtet auf alle Anspriiche und Rechte iiber und auf Agypten.
Dieser Verzicht tritt am 5. November 1914 in Kraft. Die Tiirkei erkldrt in
Ubereinstimmung mit den Handlungen der Alliierten, das britische Protek-
torat {iber Agypten vom 18. Dezember 1914 anzuerkennen.

Artikel 102

All jene osmanischen Staatsangehorige, die am 18. Dezember 1914 ihren
gewdhnlichen Aufenthaltsort in Agypten hatten, werden ipso facto die
agyptische Staatsbiirgerschaft erhalten und ihre osmanische Staatsbiirger-
schaft verlieren, aufler die betreffende Person war damals abwesend und
ist seither nicht zuriickgekehrt. In diesem Fall bedarf es einer Sondergeneh-
migung seitens der dgyptischen Regierung, um die dgyptische Staatsbiirger-
schaft zu erhalten.
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Artikel 103

Osmanische Staatsangehorige, die nach dem 18. Dezember 1914 ihren ge-
wohnlichen Aufenthaltsort in Agypten begriindet haben und diesen am
Tage des Inkrafttretens dort haben, konnen gemifl der Bestimmung des
Artikels 105, die ein Optionsrecht vorsieht, um die dgyptische Staatsange-
horigkeit ansuchen, jedoch kann ein solches Gesuch in individuellen Fallen
von den zustindigen dgyptischen Behorden abgelehnt werden.

Artikel 104

Fir alle mit diesem Vertrag in Verbindung stehenden Angelegenheiten
werden Agypten und adgyptische Staatsbiirger, ihre Giiter und Schiffe den
alliierten Michten, ihren Staatsbiirgern, Giitern und Schiffen ab den 1. Au-
gust 1914 gleichgestellt. Die Bestimmungen dieses Vertrages hinsichtlich der
unter osmanischer Hoheit stehenden oder von der Tiirkei abgetrennten
Gebiete gelten nicht fiir Agypten.

Artikel 105

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrags konnen Personen
iber 18 Jahre, die die dgyptische Staatsangehorigkeit nach den Bestimmun-
gen des Artikels 102 erwerben, die osmanische Staatsangehorigkeit anneh-
men. Solche Personen, die gemaf3 Artikel 103 Anspruch auf die dgyptische
Staatsangehorigkeit hitten, sich in ihrer Rasse von der Mehrheit der agyp-
tischen Bevolkerung aber unterscheiden, haben innerhalb derselben Frist
das Recht, sich fiir die Staatsangehorigkeit eines jeden Staates zu entschei-
den, dessen Hoheitsgebiet von der Tiirkei losgetrennt wurde, sofern die
Mehrheit der Bevolkerung dieses Staates derselben Rasse angehdrt wie die
Person, die das Wahlrecht ausubt.

Die Option des Ehemanns gilt fiir eine Ehefrau und die Option der
Eltern fiir deren Kinder unter 18 Jahren.

Personen, die von dem vorstehenden Wahlrecht Gebrauch gemacht ha-
ben, miissen ihren Wohnsitz innerhalb der folgenden zwo6lf Monate in den
Staat, fiir den sie sich entschieden haben, verlegen, es sei denn, sie diirfen
sich weiterhin in Agypten aufhalten. Sie haben das Recht, ihr unbewegli-
ches Eigentum in Agypten zu behalten und kénnen ihr bewegliches Eigen-
tum jeder Art mit sich fithren. Im Zusammenhang mit der Entfernung
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solchen Eigentums diirfen ihnen keine Ausfuhr- oder Einfuhrzolle oder
Abgaben auferlegt werden.

Artikel 106
Die agyptische Regierung ist hinsichtlich der Regelung der rechtlichen
Stellung von osmanischen Staatsangehdrigen in Agypten vollkommen frei

sowie auch hinsichtlich der Bedingungen, unter denen sie sich im agypti-
schen Staatsgebiet niederlassen kénnen.

Artikel 107

Agyptische Staatsangehorige haben im Ausland das Recht auf britischen
diplomatischen und konsularischen Schutz.

Artikel 108

Agyptischen Giitern hat in der Tiirkei dieselbe Behandlung wie britischen
Giitern zuteilzuwerden.

Artikel 109
Die Tiirkei verzichtet zugunsten von Grofibritannien auf alle Seiner Majes-

tat dem Sultan in der Konvention vom 29. Oktober 1888 hinsichtlich der
freien Schifffahrt auf dem Suezkanal iibertragenen Rechte.

Artikel 110
Alle der osmanischen Regierung gehérenden Giiter und Besitzungen in

Agypten gehen ohne (Anm.: Ausgleichs-)Zahlung an die dgyptische Regie-
rung iiber.

Artikel 111

Alle beweglichen und unbeweglichen Giiter, die in Agypten osmanischen
Staatsangehorigen, die nicht iiber die dgyptische Staatsangehorigkeit verfii-
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gen, gehoren, werden gemaf$ den Bestimmungen des IX. Teils (Wirtschaft-
liche Bestimmungen) des vorliegenden Vertrages behandelt.

Artikel 112

Die Tiirkei verzichtet auf jeglichen Anspruch hinsichtlich der frither von
Agypten gezahlten Tribute. Grofibritannien verpflichtet sich, die Tiirkei
von jeglicher Haftung fiir die auf dem dgyptischen Tribut besicherten os-
manischen Darlehen zu befreien.

Diese Darlehen sind:
die besicherte Anleihe aus dem Jahr 1855;
die Anleihe aus dem Jahr 1894, die die umgewandelten Anleihen von 1854
und 1871 darstellt;
die Anleihe aus dem Jahr 1891, die die umgewandelte Anleihe aus 1877
darstellt;

Die Summen, die die Khediven von Agypten von Zeit zu Zeit an das
Haus, von dem diese Anleihen ausgegeben wurden, zu zahlen verpflichtet
sind, werden wie bisher auf die Zinsen und die sinkenden Mittel der Anlei-
hen von 1894 und 1891 bis zur endgiiltigen Ausloschung dieser Anleihen
angerechnet. Auch die dgyptische Regierung rechnet den bisher gezahlten
Betrag weiterhin auf die Zinsen des garantierten Darlehens von 1855 an.
Mit dem Erloschen dieser Anleihen von 1894, 1891 und 1855 erlischt jegliche
Haftung der dgyptischen Regierung aus dem Tribut, der frither von Agyp-
ten an die Tiirkei gezahlt wurde.

2. Sudan

Artikel 113

Die Hohen Vertragsteile erklaren die am 19. Jainner 1889 zwischen der briti-
schen und dgyptischen Regierung geschlossene Vereinbarung hinsichtlich
des Status und der Regelung der Verwaltung des Sudan, die ihrerseits durch
die erganzende Konvention hinsichtlich der Stadt Souakin vom 10. Juli 1899
abgedndert wurde, zur Kenntnis zu nehmen.
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Artikel 114

Sudanesische Staatsangehorige haben im Ausland das Recht auf britischen
diplomatischen und konsularischen Schutz.
3. Zypern

Artikel 115

Die Hohen Vertragsparteien erkldren die Annexion Zyperns durch die briti-
sche Regierung vom 5. November 1914 anzuerkennen.

Artikel 116

Die Tiirkei verzichtet auf alle Anspriiche und Rechte hinsichtlich Zyperns,
darunter auch auf den an den Sultan von dieser Insel frither bezahlten
Tribut.

Artikel 117

Die osmanischen Staatsangehdrigen, die auf der Insel Zypern geboren wur-
den oder dort ihren Hauptwohnsitz haben, erhalten zu den Bedingungen
des lokalen Rechts unter Aufgabe der osmanischen Staatsbiirgerschaft die
britische.

X. Abschnitt
Marokko, Tunis
Artikel 118

Die Tiirkei anerkennt das franzosische Protektorat in Marokko mit all
seinen Konsequenzen. Diese Anerkennung entfaltet vom 30. Mérz 1912 an
Wirkung.
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Artikel 119

Marokkanische Giiter, die in die Tiirkei eingefithrt werden, unterliegen
derselben Behandlung wie franzdsische Giiter.

Artikel 120

Die Tiirkei anerkennt das franzdsische Protektorat tiber Tunesien mit all
seinen Konsequenzen. Diese Anerkennung entfaltet vom 12. Mai 1881 an
Wirkung. Tunesische Giiter, die in die Tiirkei eingefithrt werden, unterlie-
gen derselben Behandlung wie franzdsische Giiter.

XI. Abschnitt
Libyen, Agéische Inseln

Artikel 121

Die Turkei verzichtet endgiiltig auf alle Rechte und Vorrechte, die unter
dem Vertrag von Lausanne am 18. Oktober 1912 dem Sultan hinsichtlich
Libyen iibertragen wurden.

Artikel 122

Die Tiirkei verzichtet zugunsten Italiens auf alle Rechte und Anspriiche
ber die folgenden &dgdischen Inseln: Astypalea (Stampalia), Rhodos, Calki,
Karpathos, Kasos, Tilos, Nisyros, Kalymnos, Leros, Patmos, Lipsos, Symi
und Kos sowie die daran hingenden Inselchen, die jetzt von Italien besetzt
sind, und auch die Insel Castellorizzo.

XII. Abschnitt
Staatsbiirgerschaft

Artikel 123

All jene osmanischen Staatsangehorigen, die ihren gewohnlichen Aufent-
haltsort in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des vorliegenden
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Vertrages in einem von der Tiirkei abgetrennten Gebiet haben, werden
ipso facto, gemdfl der Bestimmungen des jeweiligen ortlichen Rechts,
Angehorige jenes Staates, an den das Gebiet ibertragen wird.

Artikel 124

Personen iiber 18 Jahre, die die osmanische Staatsbiirgerschaft unter Artikel
123 verlieren und ipso iure eine neue Staatsbiirgerschaft erhalten, haben
innerhalb von einem Jahr ab Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages das
Recht, fiir die osmanische Staatsbiirgerschaft zu optieren.

Artikel 125

Personen {iiber 18 Jahre, die ihren gewdhnlichen Aufenthaltsort in einem
von der Tiirkei abgetrennten Gebiet haben und deren Rasse von der Mehr-
heit der Bevélkerung in diesem Gebiet abweicht, haben innerhalb von
einem Jahr ab Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages das Recht, fiir die
armenische, aserbaidschanische, georgische, griechische, mesopotamische,
syrische, bulgarische, osmanische Staatsbiirgerschaft — oder die Staatsbiir-
gerschaft von Hedschas - zu optieren, sofern die Mehrheit der Bevolkerung
des gewidhlten Staates derselben Rasse angehort wie die Person, die das
Optionsrecht ausiibt.

Artikel 126

Personen, die vom Optionsrecht entsprechend der Bestimmungen des Ar-
tikels 124 oder 125 ausgeiibt haben, miissen innerhalb der folgenden 12
Monate ihren Wohnsitz in jenen Staat, fiir dessen Staatsangehorigkeit sie
optiert haben, verlegen.

Es steht ihnen frei, das unbewegliche Vermdgen zu behalten, das sie in
dem Gebiet des anderen Staates besitzen, in dem sie vor der Optionsaus-
ibung wohnten.

Sie konnen ihr gesamtes bewegliches Vermogen mitnehmen. Es wird aus
diesem Anlasse keinerlei Zoll oder Gebiihr fiir die Aus- oder Einfuhr von
ihnen erhoben.
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Artikel 127

Die Hohen Vertragschlieflenden Teile verpflichten sich, in keiner Weise
die Ausiibung des Optionsrechtes zu behindern, das durch den gegenwiérti-
gen Vertrag oder durch die mit Deutschland, Osterreich, Bulgarien oder
Ungarn geschlossenen Friedensvertrdge oder durch einen von den alliier-
ten Méchten oder einer alliierten Macht mit Russland oder zwischen den
alliierten Méchten selbst abgeschlossenen Vertrag vorgesehen ist, und den
Beteiligten die Erwerbung jeder anderen, sich ihnen offenstehenden Staats-
biirgerschaft zu gestatten.

Vor allem verpflichtet sich die Tiirkei, mit allen ihr zur Verfiigung
stehenden Mitteln, die freiwillige Auswanderung der Personen zu unter-
stiitzen, die das durch Artikel 125 vorgesehene Optionsrecht auszuiiben
wiinschen, und alle durch den Vélkerbundrat zu diesem Zweck vor-
geschriebenen Mafinahmen auszufiihren.

Artikel 128

Die Tiirkei verpflichtet sich, jede neue Staatsangehorigkeit, die von ihren
Staatsangehorigen nach dem Recht der alliierten Méachte oder neuer Staa-
ten und gemaf3 der Entscheidung der zustdndigen Behorden dieser Machte
hinsichtlich der Einbiirgerung erworben wurde oder werden kann, anzuer-
kennen und diese Personen zu betrachten, als haben sie in jeder Hinsicht
ihrer Treue zu ihrem Herkunftsland gedient.

Insbesondere und ungeachtet allfalliger dem entgegenstehender osma-
nischer Bestimmungen hat die osmanische Regierung Personen, die vor
Inkrafttreten dieses Vertrages die Staatsbiirgerschaft eines der alliierten
Staaten in Ubereinstimmung mit dessen Gesetze erworben und die osma-
nische Staatsbiirgerschaft verloren haben, als Staatsangehdorige dieses Staa-
tes anzuerkennen. Aufgrund des Erwerbs einer solchen Staatsangehorigkeit
darf keine Vermdgenseinziehung oder andere nach osmanischem Recht
vorgesehene Strafe verhdngt werden.

Artikel 129
Juden, die iiber keine osmanische Staatsbiirgerschaft verfiigen, und zum

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages innerhalb der Grenzen Palis-
tinas — wie in Artikel 95 niher festgelegt — ihren gewohnlichen Aufenthalts-
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ort haben, werden ipso facto paldstinensische Staatsbiirger und sind als
solche von anderen Staatsbiirgerschaften ausgeschlossen.

Artikel 130

Die verheirateten Frauen folgen dem Stand ihrer Gatten und die Kinder
unter 18 Jahren dem Stand ihrer Eltern in allem, was die Anwendung der
Bestimmungen des gegenwértigen Abschnitts anlangt.

Artikel 131

Die Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts sind auf die Stadt Smyrna
und das in Artikel 66 beschriebene Gebiet anwendbar, sobald der in Artikel
83 vorgesehene endgiiltige Status erreicht ist.

XIII. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 132

Die Tiirkei verzichtet, sofern im vorliegenden Vertrag nichts anderes gere-
gelt ist, zugunsten der alliierten Hauptmichte auf alle ihre Rechte und
Anspriiche, die sie tiber Gebiete auflerhalb Europas fiir sich beansprucht.

Die Tiirkei anerkennt und verpflichtet sich gegeniiber den alliierten
Hauptmichten und etwaigen Dritten, alles Notwendige jetzt und in Zu-
kunft zu unternehmen, um die auferlegte Verpflichtung umzusetzen.

Artikel 133

Die Tiirkei verpflichtet sich, die volle Giiltigkeit der Friedensvertrige und
der Zusatzabkommen anzuerkennen, die von den alliierten Machten mit
den Michten abgeschlossen sind oder abgeschlossen werden, die an der
Seite der Tiirkei gekdmpft haben, den Bestimmungen, die iber die Gebiete
des ehemaligen deutschen Kaiserreiches, Osterreichs, Ungarns, des Konig-
reiches Bulgarien und des osmanischen Kaiserreiches getroffen sind oder
getroffen werden, zuzustimmen und die neuen Staaten in den Grenzen
anzuerkennen, die auf diese Weise fiir sie festgesetzt werden.
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Artikel 134

Die Tiirkei erklirt schon jetzt, dass sie die Grenzen Deutschlands, Oster-
reichs, Bulgariens, Griechenlands, Ungarns, Polens, Ruméniens, des SHS-
Staat und des tschechoslowakischen Staates, wie sie von den alliierten
Hauptmichten gemdfd Artikel 133 festgesetzt werden, anerkennt und an-
nimmt.

Artikel 135

Die Tiirkei verpflichtet sich, die vollstindige Geltung von allen Vertrigen
und Vereinbarungen, die die alliierten Michte mit jenen Staaten, die auf
dem Gebiet des ehemaligen russischen Reiches, wie es zum 1. August 1914
bestand, entstanden sind oder noch entstehen werden, abschlieflen werden,
ebenso anzuerkennen wie die Grenzen dieser Staaten, (und zwar) so, wie
sie festgelegt werden.

Die Tiirkei verpflichtet sich, die Unabhéngigkeit dieser besagten Staaten
dauernd und unabénderlich zu achten.

Entsprechend den im Artikel 259 des VIII. Teiles (Finanzielle Bestim-
mungen) und im Artikel 277 des IX. Teiles (Wirtschaftliche Bestimmun-
gen) des gegenwirtigen Vertrages enthaltenen Bestimmungen anerkennt
die Tiirkei endgiiltig die Authebung der Vertrige von Brest-Litowsk sowie
aller anderen Vertrége, Vereinbarungen und Ubereinkommen, die die ehe-
malige osmanische Regierung mit der marxistischen Regierung in Russland
abgeschlossen hat.

Artikel 136

Eine aus vier Mitgliedern bestehende Kommission, deren Mitglieder vom
Britischen Reich, Frankreich, Italien und Japan ernannt werden, hat in-
nerhalb von 3 Monaten, ab Inkrafttreten des gegenwartigen Vertrages
eingerichtet zu werden, um mithilfe von technischen Experten, die die
kapitulierenden Michte, die Alliierten und die Neutralen (Anm.: Staaten)
vertreten, die jeweils das Recht haben, einen Vertreter zu ernennen, einen
Entwurf fiir eine Reform des Rechtswesens, die das derzeit geltende Kapi-
tulationssystem der Tiirkei ersetzt, vorzubereiten. Diese Kommission kann
nach Beratungen mit der osmanischen Regierung ein vereinheitlichtes oder
gemischtes Rechtssystem vorschlagen.
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Der von der Kommission erstellte Plan wird den Regierungen der be-
teiligten alliierten und neutralen Méchte vorgelegt. Sobald die alliierten
Hauptmaichte dem Plan zugestimmt haben, informieren sie die osmanische
Regierung, die sich hiermit ab sofort bereit erklért, das neue System anzu-
erkennen.

Die allijerten Hauptméchte behalten sich das Recht vor, untereinander
und gegebenenfalls mit den anderen betroffenen alliierten oder neutra-
len Michten, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Systems zu
vereinbaren.

Artikel 137

Unbeschadet der Bestimmungen von Teil VII (Strafen) darf kein Einwoh-
ner der Tiirkei unter irgendeinem Vorwand wegen einer von ihm ergriffe-
nen politischen oder militdrischen Aktion oder irgendeiner von ihm an
die alliierten Méchte oder deren Staatsangehoriger zwischen dem 1. August
1914 und dem Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages geleisteten Hilfe,
gestort oder beldstigt werden. Alle aus den vorstehenden Griinden gegen
einen Einwohner der Tiirkei ausgesprochenen Urteile werden vollstandig
aufgehoben und alle bereits eingeleiteten Verfahren werden ruhend gestellt.

Artikel 138

Kein Bewohner der von der Tiirkei getrennten Gebiete kann wegen seiner
politischen Haltung seit dem 1. August 1914 oder wegen der Regelung seiner
Staatsangehorigkeit aufgrund des vorliegenden Vertrages behelligt oder be-
lastigt werden.

Artikel 139

Die Turkei verzichtet formlich auf alle Rechte der Suzeranitat (Anm.: Ober-
hoheit) oder Gerichtsbarkeit jeglicher Art gegeniiber Muslimen, die der
Suzerinitit oder dem Protektorat eines anderen Staates unterliegen.

Keine osmanische Behorde darf direkt oder indirekt Befugnisse in einem
Gebiet ausiiben, das von der Tirkei (ab-)getrennt wurde oder dessen Status
gemafl diesem Vertrag von der Tiirkei anerkannt wird.
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IV. Teil. Minderheitenschutz.
Artikel 140

Die Tiirkei verpflichtet sich, dass die in Artikel 141, 145 und 147 enthaltenen
Bestimmungen als Grundgesetze anerkannt werden und dass kein Gesetz,
keine zivilen und militarischen Vorschriften, kein kaiserlicher Befehl oder
amtliche Handlung im Widerspruch dazu steht bzw. dagegen versto3t oder
ihnen vorgeht.

Artikel 141

Die Tiirkei verpflichtet sich allen Einwohnern der Tiirkei ohne Unterschied
der Geburt, Staatsangehdorigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und
ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewahren.

Alle Einwohner der Tiirkei haben das Recht, offentlich oder privat jede
Art Glauben, Religion oder Bekenntnis frei auszuiiben.

Die Beeintrachtigungen der freien Ausiibung des im vorhergehenden
Artikel festgelegten Rechts wird mit denselben Strafen bestraft, welche Reli-
gionsausiibung auch immer davon betroffen ist.

Artikel 142

Da Ubertritte zum Islam aufgrund des seit dem 1. November 1914 in
der Tirkei herrschenden terroristischen Regimes nicht unter normalen
Umstinden stattfinden konnten, werden keine Ubertritte ab diesen Tag
anerkannt, und alle die vor diesem Tag Nicht-Muslime waren, bleiben dies
auch nach diesem Tag - es sei denn, sie erfiillen nach Wiedererlangung
ihrer Freiheit freiwillig die notwendigen Formalitdten, um den islamischen
Glauben anzunehmen.

Um das Unrecht, das Einzelpersonen im Zuge der Massaker in der
Tiirkei wihrend des Krieges zugefiigt wurde, so weit wie mdglich wieder-
gutzumachen, verpflichtet sich die osmanische Regierung, bei der Suche
nach und Befreiung von allen Personen jeglicher Rasse oder Religion, die
seit 1. November 1914 verschwunden, verschleppt, interniert oder in Gefan-
genschaft gehalten wurden, jegliche mégliche Art von Hilfe zu leisten.

Sie (Anm.: Die osmanische Regierung) verpflichtet sich, die Arbeit ge-
mischter Kommissionen zu erleichtern, die vom Rat des Volkerbundes ein-
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gesetzt werden, um die Beschwerden der Opfer selbst, ihrer Familien oder
ihrer Verwandten entgegenzunehmen, die erforderlichen Ermittlungen an-
zustellen und die Befreiung der betroffenen Personen anzuordnen.

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, die Beschliisse dieser Kom-
missionen anzuerkennen und die Sicherheit und Freiheit jener Personen,
die so den vollen Genuss ihrer Rechte wiedererlangt haben, zu gewéhrleis-
ten.

Artikel 143

Die Tiirkei verpflichtet sich, die Bestimmungen anzuerkennen, die die alli-
ierten Michte in Bezug auf die gegenseitige und freiwillige Auswanderung
von Angehorigen rassischer Minderheiten fiir angebracht halten.

Die Tiirkei verzichtet auf jegliches Recht, von Artikel 16 des zwischen
Griechenland und Bulgarien iiber die gegenseitige Auswanderung in
Neuilly-sur-Seine am 27. November 1919 unterzeichneten Abkommens Ge-
brauch zu machen. Innerhalb von sechs Monaten, ab dem Inkrafttreten des
gegenstandlichen Vertrages, werden Griechenland und die Tiirkei eine spe-
zielle Vereinbarung hinsichtlich der gegenseitigen und freiwilligen Auswan-
derung der osmanischen und griechischen Bevolkerung in jenen Gebieten,
die entweder Griechenland iibertragen wurden oder tiirkisch bleiben, tref-
fen.

Sollte eine Einigung iiber eine solche Regelung nicht zustande kommen,
haben Griechenland und die Tiirkei das Recht, den Rat des Volkerbundes
anzurufen, der die Bedingungen einer solchen Vereinbarung dann festlegt.

Artikel 144

Die osmanische Regierung anerkennt das Unrecht des Gesetzes aus dem
Jahr 1915 betreffend ,verlassenes Eigentum® (Emval-i-Metruke) und die er-
gianzenden Bestimmungen dazu und erklart dieses, sowohl jetzt als auch in
Zukunft fiir null und nichtig.

Die osmanische Regierung erklért feierlich, weitest moglich die Riickga-
be von Héusern und die Wiederherstellung von Geschiften an osmanische
Staatsangehorige nicht osmanischer Rasse, die seit 1. Janner 1914 entweder
gewaltsam aus ihren Hausern vertrieben worden waren oder diese aus
Angst vor Massakern oder durch jede andere Form von Druck verlassen
hatten, zu erleichtern. Weiters anerkennt sie, dass jede Art von beweglichen
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oder unbeweglichen Eigentum der besagten osmanischen Staatsangehori-
gen oder der Gemeinschaft, zu der sie gehoren, schnellstmdglich an diese
zuriickgegeben werden muss, in wessen Hianden auch immer es sich jetzt
befindet. Die Riickgabe des Eigentums muss frei von jeglichen Gebiihren
oder sonstigen Belastungen erfolgen. Auch ist fiir die Riickgabe keine Ent-
schidigung, in welcher Form auch immer, an die gegenwirtigen Eigentii-
mer bzw. Besitzer zu leisten, und kann dies nicht Gegenstand einer Klage
gegen den rechtlichen Vormann, von dem der Besitztitel abgeleitet wird,
sein.

Die osmanische Regierung erteilt ijhre Zustimmung, dass Schiedsge-
richtskommissionen vom Rat des Volkerbundes, wann immer es fir not-
wendig befunden wird, eingesetzt werden konnen. Diese Kommissionen
sollen jeweils von einem Mitglied der osmanischen Regierung, einem
Mitglied der Gemeinde, die behauptet, dass sie oder ein Mitglied ihrer
Gemeinde in ihren Rechten verletzt wurde, und einem Vorsitzenden, der
vom Volkerbund ernannt wird, bestehen.

Diese Schiedsgerichtskommissionen haben tiber alle Klagen, die sich auf
diesen Artikel stiitzen, zu entscheiden. Die Schiedsgerichtskommissionen
haben folgende Anordnungsbefugnisse:

1) die Bereitstellung von Arbeitskréften durch die osmanische Regierung
fiir alle als notwendig erachteten Wiederaufbau- oder Restaurierungs-
arbeiten. Diese Arbeitskrifte werden aus den Rassen rekrutiert, die
das Gebiet bewohnen, in dem die Schiedskommission die Ausfithrung
dieser Arbeiten fiir erforderlich halt;

2) die Abschiebung einer Person, die nach Ermittlungen als aktive Mitwir-
kende an Massakern oder Deportationen oder als Verursacherin dieser
festgestellt wird; die in Bezug auf den Besitz dieser Person zu treffenden
MafSnahmen werden von der Kommission angeordnet;

3) die Verduflerung von Eigentum von Mitgliedern einer Gemeinschatft,
die seit 1. Janner 1914 verstorben oder verschwunden sind, ohne Erben
zu hinterlassen; dieses Eigentum kann anstelle des Staates an die Ge-
meinde tibergeben werden;

4) die Authebung aller nach 1. Janner 1914 abgeschlossenen Verkaufshand-
lungen oder Handlungen, die Rechte an unbeweglichem Vermdgen
begriinden. Die Entschiddigung der Inhaber wird von der osmanischen
Regierung in Rechnung gestellt, darf jedoch nicht als Vorwand fiir
eine Verzogerung der Riickgabe dienen. Die Schiedskommission ist
jedoch befugt, gerechte Vereinbarungen zwischen den beteiligten Par-
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teien durchzusetzen, wenn der derzeitige Eigentiimer dieses Eigentums
Zahlungen geleistet hat.

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, die Arbeit der Kommissionen
so weit wie mdoglich zu erleichtern und die Ausfithrung ihrer endgiiltigen
Entscheidungen sicherzustellen. Entscheidungen der osmanischen Justiz-
oder Verwaltungsbehorden diirfen diesen Entscheidungen nicht entgegen-
stehen.

Artikel 145

Alle osmanischen Staatsangehdrigen ohne Unterschied nach Rasse, Sprache
oder Religion sind vor dem Gesetz gleich und geniefien dieselben biirgerli-
chen und politischen Rechte.

Unterschiede in Religion, Glauben oder Bekenntnis sollen keinem
osmanischen Staatsangehdrigen im Zusammenhang mit der Ausiibung
(staats-)biirgerlicher und politischer Rechte nachteilig sein, wie namentlich
bei Zulassung zu 6ffentlichen Stellungen, Amtern und Wiirden oder bei den
verschiedenen Berufs- und Erwerbstatigkeiten.

Innerhalb einer Zeitspanne von zwei Jahren ab Inkrafttreten des gegen-
wartigen Vertrages hat die osmanische Regierung den alliierten Méchten
einen Entwurf {iber die Organisation eines auf dem Prinzip der verhaltnis-
mafligen Reprisentation von rassischen Minderheiten beruhenden Wahl-
systems vorzulegen.

Keinem osmanischen Staatsangehorigen diirfen beziiglich des freien Ge-
brauchs einer Sprache im Privat- oder Geschiftsverkehr, oder in Religi-
ons-, Presse- oder Verdffentlichungsangelegenheiten bzw. in offentlichen
Versammlungen, Beschrankungen auferlegt werden. Unbeschadet der Ein-
fithrung einer Staatssprache durch die osmanische Regierung haben nicht
tirkisch sprechende Staatsangehorige angemessene Erleichterungen beim
Gebrauch ihrer Sprache vor Gericht in Wort oder Schrift angeboten zu
bekommen.

Artikel 146

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, von anerkannten ausldndi-
schen Universititen und Schulen stammende Abschliisse als giiltig anzu-
erkennen, und lasst die Inhaber zur freien Ausiibung von Berufen und
Gewerben zu, fiir die diese Abschliisse die Befdhigung verleihen.
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Die gegenwirtige Bestimmung findet gleichermafien Anwendung auf die
Staatsangehorigen der alliierten Méchte, die in der Tiirkei anséssig sind.

Artikel 147

Osmanische Staatsangehorige, die einer Minderheit nach Rasse, Religion
oder Sprache angehoren, genieflen dieselbe Behandlung und dieselben
Garantien, rechtlich und faktisch, wie die anderen osmanischen Staatsange-
horigen; insbesondere haben sie dasselbe Recht, auf ihre eigenen Kosten
unabhingig und ohne irgendeine Einflussnahme der osmanischen Behor-
den, Wohltitigkeits-, religiose oder soziale Einrichtungen, alle priméren,
sekunddren und héheren Schulen und alle anderen schulischen Anstalten
zu errichten, zu verwalten und zu beaufsichtigen mit der Berechtigung,
in denselben ihre eigene Sprache nach Belieben zu gebrauchen und ihre
Religion frei auszuiiben.

Artikel 148

In Stadten und Regionen, wo eine verhiltnismaf3ig betrdchtliche Anzahl
osmanischer Staatsangehoriger wohnt, die einer Minderheit nach Rasse,
Religion oder Sprache angehdren, wird diesen Minderheiten von allen
Betrédgen, die etwa fiir Erziehungs- oder Wohltitigkeitszwecke aus offent-
lichen Mitteln in Staats-, Gemeinde- oder anderen Budgets ausgeworfen
werden, ein angemessener Teil zu Nutzen und Verwendung gesichert.

Die jeweiligen Betrage sollen an qualifizierte Vertreter der betroffenen
Gemeinden ausbezahlt werden.

Artikel 149

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, die kirchliche und schulische
Autonomie der gesamten ethnischen Minderheiten in der Tiirkei anzuer-
kennen und zu achten. Zu diesem Zweck und vorbehaltlich anderslauten-
der Bestimmungen dieses Vertrages bestitigt und unterstiitzt die osmani-
sche Regierung kiinftig in vollem Umfang die Vorrechte und Immunititen
religioser, schulischer oder gerichtlicher Art, die den nicht muslimischen
Rassen von den Sultanen aufgrund von Sonderverordnungen oder imperia-
len Erlassen (Fermans, Battis, Berats usw.) sowie durch ministerielle Befehle
oder Befehle des Grofiwesirs gewahrt wurden.
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Alle Dekrete, Gesetze, Verordnungen und Rundschreiben der osmani-
schen Regierung, die eine Aufhebung, Einschrinkung oder Anderung der
genannten Vorrechte und Immunititen beinhalten, werden in diesem Zu-
sammenhang als null und nichtig betrachtet.

Jede Anderung des osmanischen Rechtssystems, die in Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen dieses Vertrages vorgenommen wird, gilt
als vorrangig vor den Bestimmungen dieses Artikels, soweit diese Anderung
Angehorige ethnischer Minderheiten betrifft.

Artikel 150

In jenen Stddten und Bezirken, in denen ein erheblicher Anteil osmani-
scher Staatsangehoriger der christlichen oder jiidischen Religion wohnt,
verpflichtet sich die osmanische Regierung, dass diese osmanischen Staats-
angehorigen zu keiner Handlung gezwungen werden, die eine Verletzung
ihres Glaubens oder ihrer religiosen Gepflogenheiten darstellt. Sie diirfen
nicht dadurch benachteiligt werden, dass sie sich an ihrem wochentlichen
Ruhetag weigern, Gerichte zu besuchen oder andere Rechtsgeschifte zu er-
ledigen. Diese Bestimmung entbindet osmanische Staatsangehdrige jedoch
nicht von den Verpflichtungen, die allen anderen osmanischen Staatsange-
horigen zur Wahrung der 6ffentlichen Ordnung auferlegt werden.

Artikel 151

Die alliferten Hauptmichte setzen nach einer mit dem Vélkerbundrat
gemeinsamen Untersuchung fest, welche Mafinahmen notwendig sind,
um die Ausfithrung der Bestimmungen des gegenwirtigen Teiles zu
gewihrleisten. Die osmanische Regierung erklart schon jetzt, alle Entschei-
dungen anzuerkennen, die diesbeziiglich getroffen werden.

V. Teil. Bestimmungen iiber Land-, See- und Luftstreitkrdfte
Im Hinblick auf den Versuch, eine Beschrankung der Militarisierung aller
Nationen zu erreichen, verpflichtet sich die Tiirkei, die im folgenden for-

mulierten Bestimmungen hinsichtlich der Land-, See- und Luftstreitkrafte
zu beachten:

133

{o) I


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

Friedensvertrag zwischen den alliierten Mdchten und der Tiirkei

L. Abschnitt
Militarische Bestimmungen

I. Kapitel
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 152

Die Landstreitkrifte, {iber die die Tiirkei kiinftig verfiigen darf, diirfen nur
aus:

1. Der Leibgarde des Sultans;

2. Den zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren und
der Gewihrleistung des Schutzes der Minderheiten bestimmten Truppen
der Gendarmerie,

3. Den zur Verstirkung des Einsatzes der Gendarmerie-Truppen im Falle
schwerer Unruhen und etwa zur Uberwachung der Grenzen bestimmten
Spezialeinheiten;

bestehen.

Artikel 153

Innerhalb von sechs Monaten, ab dem Inkrafttreten des gegenwirtigen
Vertrages, miissen die Landstreitkrafte, mit Ausnahme der in Artikel 152
vorgesehenen bewaffneten Verbande, demobilisiert und aufgeldst sein.

I1. Kapitel
Gesamtstand, Organisation,
Rahmen der osmanischen Streitkrdfte

Artikel 154

Die Leibgarde des Sultans besteht aus einem Generalstab und Einheiten
der Infanterie und der Kavallerie, deren Angehoérige die Zahl von 700
Offizieren und Soldaten nicht {iberschreiten darf. Diese Zahl ist nicht in
dem in Artikel 155 vorgesehenen Gesamtstand enthalten.

Die Zusammensetzung dieser Garde ist in der diesen Abschnitt ange-
schlossenen Abbildung 1 ersichtlich.
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Artikel 155

Der Gesamtstand der in Zeile 1 und 2 des Artikels 152 aufgezihlten
Landstreitkrafte darf 50.000 Mann einschliefflich der Stabe, des Offi-
zierskorps, des Ausbildungspersonals und der Versorgungseinheiten nicht
iberschreiten.

Artikel 156

Die Truppen der Gendarmerie werden auf das Staatsgebiet der Tiirkei zu-
riickgebracht, das zu diesem Zweck in territoriale Regionen, deren Grenzen
gemaf3 Artikel 200 festgelegt werden, geteilt wird.

Eine Legion der Gendarmerie, die sich aus Truppen zu Fufl und zu
Pferd zusammensetzt und mit Maschinengewehren und administrativen
sowie medizinischen Diensten ausgestattet ist, wird in jeder territorialen
Region organisiert, die ihrerseits die Provinzen (Anm.: und weitere territo-
riale Subeinheiten) mit Sicherheitsdiensten versorgen und an einen oder
mehreren Punkten des Gebietes {iber mobile Reserven verfiigen. Aufgrund
ihrer speziellen Rolle verfiigen diese Legionen weder iiber Artillerie noch
tiber technische Waffen.

Der Gesamtstand der Legionen darf 35.000 Mann nicht {iberschreiten,
wobei darin schon der in Artikel 155 enthaltene Gesamtstand enthalten ist.

Der maximale Gesamtstand einer solchen Legion darf ein Viertel des
Gesamtstandes der Legionen nicht iiberschreiten. Teile von ein und der-
selben Legion diirfen auflerhalb des Territoriums ihrer Region nicht einge-
setzt werden, aufier es liegt eine Sondergenehmigung seitens der interalli-
ierten Kommission, die in Artikel 200 vorgesehen ist, vor.

Artikel 157

Zu den besonderen Verstarkungselementen konnen Einheiten der Infante-
rie, Kavallerie, Gebirgsartillerie, Pioniere und die entsprechenden techni-
schen und allgemeinen Dienste gehoren; ihre Gesamtstirke darf 15.000
Mann nicht iiberschreiten und ist in den Gesamtstand nach Artikel 155
einzubeziehen.

Die Anzahl solcher Verstirkungen fiir eine Legion darf ohne die in
Artikel 200 vorgesehene Sondervollmacht der interalliierten Kommission
ein Drittel der Gesamtstarke dieser Einheit nicht tiberschreiten.
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Der Anteil der verschiedenen Waffen und Dienste, die in die Zusammen-
setzung dieser besonderen Elemente einflieflen, ist in Tabelle IT im Anhang
zu diesem Abschnitt aufgefithrt. Thre Vierteilung wird, wie in Artikel 200
vorgesehen, festgelegt.

Artikel 158

In den in Artikel 156 und 157 genannten Einheiten darf das Verhaltnis
der Offiziere einschliefSlich des Personals der Stibe und Dienste ein Zwan-
zigstel des Gesamtprasenzstandes, jener der Unteroffiziere ein Zwolftel des
Gesamtprasenzstandes, nicht tiberschreiten.

Artikel 159

Die von den verschiedenen alliierten oder neutralen Michten gestellten
Offiziere sollen unter der Leitung der osmanischen Regierung hinsichtlich
der Fithrung, Organisation und Ausbildung der Gendarmerie zusammen-
arbeiten. Diese Offiziere diirfen nicht in die Stirke der nach Artikel 158
ermichtigten Gendarmerie-Offiziere aufgenommen werden, ihre Zahl darf
jedoch fiinfzehn Prozent dieser Stdrke nicht iiberschreiten. Besondere Ver-
einbarungen, die von der in Artikel 200 genannten interalliierten Kommis-
sion auszuarbeiten sind, bestimmen den Anteil dieser Offiziere nach deren
Staatsangehorigkeit und legen die Bedingungen fiir ihre Teilnahme an den
verschiedenen, ihnen durch diesen Artikel zugewiesenen Missionen fest.

Artikel 160

In jeder territorialen Region miissen alle Beamte, die der osmanischen
Regierung unter den Bedingungen des Artikels 159 zur Verfiigung gestellt
werden, grundsitzlich dieselbe Staatsangehdrigkeit haben.

Artikel 161

In der Zone der Meerengen und Inseln nach Artikel 178, mit Ausnahme der
Inseln von Limnos, Embros, Samotharki, Tenedos und Mytilini, werden die
griechischen und osmanischen Gendarmeriestreitkréfte dem interalliierten
Kommando der Truppen unterstehen, die diese Zone besetzen.
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Artikel 162

Alle Mobilisierungsmafinahmen oder auf die Mobilisierung oder die Ver-
starkung des Effektivstandes abzielende Mafinahmen, auf die sich das ge-
genwirtige Kapitel bezieht, sind verboten.

Die verschiedenen Formationen (Einheiten), Staibe und das Personal diir-
fen keinesfalls Erganzungskader haben.

Artikel 163

Innerhalb der in Artikel 153 festgesetzten Frist werden alle bestehenden
Gendarmeriestreitkrifte mit den in Artikel 156 vorgesehenen Legionen zu-
sammengelegt.

Artikel 164

Jede Truppenformation, die nicht im vorstehenden Abschnitt vorgesehen
ist, ist verboten.

Die Auflosung der Einheiten, die {iber die gestattete Prisenzstirke von
50.000 Mann hinaus vorhanden wiren, nicht eingeschlossen der Leibgar-
de des Sultans, wird nach und nach vom Zeitpunkt der Unterzeichnung
des gegenwirtigen Vertrages an auf eine solche Weise erfolgen, dass sie
spatestens sechs Monate nach dem Inkrafttreten des Vertrags gemiaf den
Bestimmungen des Artikels 153 vollstindig abgeschlossen ist.

Das Offiziers- oder ihnen gleichzuhaltendes Personal des Kriegsministe-
riums und des allgemeinen osmanischen Stabs sowie die Verwaltungsbe-
diensteten, die ihnen zugeordnet sind, sind innerhalb derselben Frist der
Présenzstirke anzugleichen, die die in Artikel 200 vorgesehene interalliierte
Kommission fiir das gute Funktionieren der allgemeinen Dienste der osma-
nischen Streitkréfte als unbedingt erforderlich erachtet; diese Gesamtstirke
ist in dem in Artikel 158 vorgesehenen Hochststand inbegriffen.
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II1. Kapitel
Rekrutierung

Artikel 165

Die osmanischen Streitkrafte werden kiinftighin nur auf dem Wege freiwil-
liger Verpflichtung aufgestellt und erginzt.

Die Rekrutierung steht allen Untertanen des osmanischen Staates glei-
chermaflen ohne Unterschied von Rasse oder Religion offen.

Hinsichtlich der in Artikel 156 genannten Legionen erfolgt deren Rekru-
tierung grundsitzlich regional und wird derart geregelt, dass muslimische
und nicht muslimische Einheiten aus der Bevolkerung jeder Region nach
Maf3gabe der Moglichkeiten, im Bestand der entsprechenden Legion ver-
treten sind.

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf Offiziere wie alle sonstigen
Mannschaften anzuwenden.

Artikel 166

Die Verpflichtung von Unteroffizieren und Soldaten muss zwdlf Jahre hin-
tereinander betragen.

Die jahrliche Nachbesetzung der Mannschaften, die aus welchem Grun-
de auch immer vor Ablauf ihrer Dienstverpflichtung vom Dienst befreit
werden, darf fiinf Prozent der Gesamtheit der durch Artikel 155 festgelegten
Présenzstérke nicht iberschreiten.

Artikel 167

Alle Offiziere miissen Berufsoffiziere sein.

Die gegenwirtig dienenden Offiziere, die im Heere verbleiben, miissen
sich verpflichten, wenigstens bis zum Alter von 45 Jahren zu dienen.

Die jetzt dienenden Offiziere, die nicht in die neuen Streitkrifte {iber-
nommen werden, werden endgiiltig von jeder militdrischen Dienstpflicht
befreit und diirfen sich an keiner theoretischen oder praktischen militari-
schen Ubung beteiligen.

Die Offiziere, die neu ernannt werden, miissen sich verpflichten, wenig-
stens 25 Jahre hintereinander effektiv zu dienen.

Der Satz an Offizieren, die aus welchem Grund auch immer vor Ablauf
ihrer Dienstverpflichtung aus dem Dienste ausscheiden, darf im Jahre nicht
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fiinf Prozent des im Artikel 158 vorgesehenen Gesamtstandes der Offiziere
tiberschreiten.

IV. Kapitel
Schule, Bildungsanstalten, Militdrische Versammlungen und
Gesellschaften

Artikel 168

Nach drei Monaten ab Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages darf in
der Tiirkei blof3 die fiir die Ausbildung von Offizieren und Unteroffizieren
der erlaubten Einheiten unbedingt notwendige Anzahl an militdrischen
Schulen bestehen bleiben, und zwar:

eine Schule fiir die Offiziere;

eine Schule pro Region fiir die Unteroffiziere.

Die Anzahl der zur Ausbildung an diesen Schulen zugelassenen Schiiler
muss genau den Abgingen im Offiziers- und Unteroffizierskorps entspre-
chen.

Artikel 169

Andere Unterrichtsanstalten als die im Artikel 168 genannten, ebenso wie
alle sportlichen oder sonstigen Vereine, diirfen sich nicht mit militérischen
Angelegenheiten beschiftigen.

V. Kapitel
Zollwdchter, Lokale Stadt- und Landpolizei, Forstwdchter

Artikel 170

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 48, Teil III (Politische Be-
stimmungen), darf die Zahl der Zollwéchter, der ortlichen Stadt- oder
Landpolizisten, Forstwachter oder anderer dhnlicher Angestellter nicht die
Zahl an Ménnern, die 1913 einen gleichartigen Beruf innerhalb der Gebiets-
grenzen der Tiirkei, wie sie durch den gegenwirtigen Vertrag bestimmt
sind, ausiibten, tibersteigen.
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Die Zahl dieser Angestellten darf kiinftighin nur entsprechend der Be-
volkerungszunahme in den Orten oder Gemeinden, die sie verwenden,
vermehrt werden.

Diese Beamten und Angestellten sowie jene des Eisenbahndienstes diir-
fen nicht zur Teilnahme an einer militirischen Ubung zusammengezogen
werden.

In jedem Verwaltungsbezirk werden die Lokal-, Stadt- und Landpolizei
sowie die Forstwéchter gemédfl den im Artikel 165 fiir die Gendarmarie
festgelegten Grundsitzen befehligt und eingegliedert.

Innerhalb der osmanischen Polizei, die als Teil der zivilen Verwaltung
der Tiirkei von den osmanischen Streitkriften getrennt bleibt, wirken
durch die verschiedenen alliierten oder neutralen Machte zur Verfiigung
gestellten Offiziere oder Beamte, unter der Leitung der osmanischen Regie-
rung, an der Organisation, der Fithrung und der Ausbildung der besagten
Polizei mit. Der Bestand dieser Offiziere oder Beamten darf nicht fiinfzehn
Prozent dhnlicher osmanischer Bestidnde tiberschreiten.

VI. Kapitel
Bewaffnung, Munition und Material

Artikel 171

Nach Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages darf
die Bewaffnung, die in den verschiedenen Formationen der osmanischen
Streitkrafte in Dienst gestellt oder als Ersatzreserve gehalten werden kann,

die in Tabelle IIT im Anhang zu diesem Abschnitt festgelegten Zahlen pro
tausend Mann nicht tiberschreiten.

Artikel 172

Die Munitionsvorrite, iiber die die Tiirkei verfiigen darf, diirfen die in der
Ubersicht I1T dieses Abschnittes festgelegten Mengen nicht iibersteigen.

Artikel 173

Innerhalb der Frist von sechs Monaten, die auf das Inkrafttreten des gegen-
wartigen Vertrages folgen, haben die Waffen, die Munition der verschiede-
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nen Kategorien und das Kriegsmaterial, das iiber das erlaubte Ausmaf}
hinaus noch besteht, an die in Artikel 200 vorgesehene interalliierte milité-
rische Kontrollkommission an den durch diese Kommission festgesetzten
Orten abgeliefert zu werden.

Die alliierten Hauptmichte werden dariiber entscheiden, was weiter mit
diesem Material zu geschehen hat.

Artikel 174

Die Erzeugung von Waffen, Munition sowie Kriegsmaterial einschlief3lich
von Luftfahrzeugen und Teilen solcher aller Art darf nur in von der in Arti-
kel 200 vorgesehenen interalliierten Kommission zugelassenen Werkstitten
oder Betriebsstitten oder vorgesehenen Einrichtungen stattfinden.

Binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten des gegenwértigen Vertrages
sind alle anderen Anlagen, die der Erzeugung, Fertigstellung, Lagerung
von Waffen, Munition oder Kriegsgerit aller Art oder der Herstellung von
entsprechenden Entwiirfen dienen, zu schlieflen oder fiir einen rein wirt-
schaftlichen Gebrauch umzuwandeln.

Das Gleiche gilt fiir alle anderen Arsenale, als die, die fiir die Lagerung
der erlaubten Munitionsvorrate Verwendung finden.

Die Einrichtung der Anlagen oder Arsenale, die die Bediirfnisse der
erlaubten Erzeugung tiberschreitet, muss aufler Gebrauch gesetzt oder fiir
einen rein wirtschaftlichen Zweck gemiaf3 den Entscheidungen der in Ar-
tikel 200 vorgesehenen interalliierten militdrischen Kontrollkommission
umgestaltet werden.

Artikel 175

Die Einfuhr von Waffen, Munition und Kriegsmaterial aller Art sowie
Kriegsmaterial einschliefllich Flugzeugen und Flugzeugteilen jeder Art in
die Tiirkei ist strengstens untersagt, es sei denn, die im Artikel 200 vorgese-
hene interalliierte Kommission erteilt eine besondere Genehmigung.

Dasselbe gilt fiir die Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsgerit
aller Art, die zur Ausfuhr in das Ausland bestimmt sind.
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Artikel 176

Mit Riicksicht darauf, dass der Gebrauch von Flammenwerfern, ersticken-
den, giftigen oder dahnlichen Gasen, ebenso wie von allen derartigen Fliis-
sigkeiten, Stoffen oder Verfahren verboten ist, wird ihre Herstellung in der
Tiirkei und ihre Einfuhr streng untersagt.

Dasselbe gilt fiir alle Gerite, die eigens fiir die Herstellung, die Erhaltung
oder den Gebrauch der genannten Erzeugnisse oder Verfahren bestimmt
sind.

Desgleichen ist die Herstellung in und die Einfuhr in die Tiirkei von
Panzerwagen oder anderen dhnlichen Maschinen, die Kriegszwecken die-
nen kénnen, verboten.

VIL Kapitel
Befestigungsanlagen

Artikel 177

In der Zone der Meerengen und Inseln, auf die Artikel 178 Bezug nimmt,
sind die Befestigungsanlagen zu entwaffnen und zu zerstéren. Auflerhalb
dieser Zonen diirfen die Befestigungsanlagen in ihrem derzeitigen Zustand
bestehen bleiben, miissen aber innerhalb derselben drei Monate entwaftnet
werden.

VIIL. Kapitel
Erhaltung der Freiheit der Meerengen

Artikel 178

Um die Freiheit der Meerengen zu gewihrleisten, kommen die Hohen
Vertragsteile wie folgt {iberein:

(1) Innerhalb ab 3 Monate ab Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages
sind alle Gebdude, Befestigungsanlagen und Stellungen innerhalb der in
Artikel 179 festgelegten Zone einschliefilich der Kiiste und Inseln des Mar-
marameeres und der Kiisten der Meerengen, aber auch jener der Inseln
Limnos, Imbros, Samotharki, Tenedos und Mytilini, zu entwaffnen und zu
zerstoren.

Der Wiederaufbau dieser Gebdude und dhnlicher Bauwerke ist in der
oben erwdhnten Zone und Inseln verboten. Frankreich, Grofibritannien
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und Italien sind innerhalb der besagten Zone und der Inseln Limnos, Im-
bros, Samotharki und Tenedos dazu berechtigt, den Abriss aller bestehen-
den Stralen und Eisenbahnen vorzubereiten, die den schnellen Transport
von mobilen Batterien ermdglichen; der Bau von Straflen und Eisenbahn-
verbindungen bleibt verboten. Auf den Inseln Limnos, Imbros, Samotharki,
Tenedos und Mytilini darf der Bau neuer Straflen und Eisenbahnen nur mit
Zustimmung der eben genannten Méchte durchgefiihrt werden.

(2) Die in Absatz 1 naher beschriebenen Mafinahmen sollen auf Kosten
Griechenlands und der Tiirkei unter Kontrolle des Artikels 203 durchge-
fithrt werden, zumal es auch ihr Staatsgebiet betrifft.

(3) Die Territorien der Zone und der Inseln von Limnos, Imbros,
Samothraki, Tenedos und Mytilini diirfen nicht fiir militarische Zwecke
genutzt werden, aufler durch die drei oben genannten alliierten Méchte,
die gemeinsam zu handeln haben. Die Bestimmung schlieft nicht aus, dass
in der genannten Zone und auf den Inseln Truppen der griechischen und
osmanischen Gendarmerie stationiert sind, die gemif den Bestimmungen
des Artikels 161 dem interalliierten Kommando der Besatzungstruppen un-
terstehen. Auch schlieft sie die Aufrechterhaltung einer Garnison griechi-
scher Truppen auf der Insel Mytilini und die Anwesenheit der Leibwache
des Sultans gemaf3 Artikel 152 nicht aus.

(4) Die genannten Michte haben in gemeinsamer Absprache das Recht,
in den genannten Gebieten und Inseln Militir- und Luftstreitkrifte zu
unterhalten, die sie fiir erforderlich halten, um zu verhindern, dass Mafs-
nahmen ergriffen oder vorbereitet werden, die die Freiheit der Meerengen
direkt oder indirekt beeintrichtigen kénnten. Diese Uberwachung wird
in Marineangelegenheiten durch ein Wachschiff jeder der genannten alliier-
ten Méchte durchgefiihrt. Die oben genannten Besatzungstruppen kénnen
im Bedarfsfall von Land aus das Requisitionsrecht unter den gleichen Be-
dingungen ausiiben, wie sie in der dem Vierten Haager Ubereinkommen
von 1907 beigefiigten Verordnung oder einem dieses ersetzende Uberein-
kommen, zu dem alle besagten Méchte Parteien sind, vorgesehen werden.
Abrufe erfolgen jedoch nur gegen Zahlung vor Ort.

Artikel 179

Die Zone, auf die Artikel 178 Bezug nimmt, wird wie folgt festgelegt:

(1) In Europa:
Von Karachali am Golf von Saros nordostlich,
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eine Linie, die die siidliche Grenze des Beckens des Beylik Dere bis
zum Kamm des Kuru Dagi erreicht,

von dort der Kammlinie folgend, entlang einer geraden Linie nérdlich
vorbei an Emirli und siidlich von Dereler, dann eine Kurve nach
Nord-Nordost und die Strafe von Tekirdag nach Malkara iiberquerend
3 Kilometer westlich von Aynarcik und dann 6 Kilometer stiddstlich
vorbei an Ortaca Koyt,

von dort eine Kurve nach Nordosten und die Strafie von Rodosto nach
Hayrabolu tiberquerend, 10 Kilometer nordwestlich von Rodosto,

von dort zu einem Punkt auf der Strafle von Muradli nach Rodosto,
ungefahr 1 Kilometer siidlich von Muradli,

eine gerade Linie; dann ost-nordostwérts nach Yeni Koy

eine gerade Linie, die jedoch so gedndert wurde, dass sie in einem
Mindestabstand von 2 Kilometern nérdlich der Eisenbahn von Chorlu
nach Chatalca verlauft;

von dort nord-nordostwarts zu einem Punkt westlich von Istiranca, auf
der osmanischen Grenze in Europa gelegen, wie in Artikel 27, I (2)
festgelegt, eine gerade Linie das Dorf Yenikdy verlassend innerhalb der
Zone, danach zum Schwarzen Meer, die Grenze der Tiirkei in Europa,
wie in Artikel 27, I (2) festgelegt.

In Asien:

Von einem von den allijerten Hauptmachten zu bestimmenden Punkt
zwischen Cape Dahlina und Kemer Iskelesi am Golf von Edremit
ost-nordostwarts,

eine Linie siidlich von Kemer Iskelesi und Kemer verlaufend zusam-
men mit der Strafle, die zu diesen Orten fiihrt;

von dort zu einem Punkt unmittelbar siidlich des Punktes, wo die
Decauville-Eisenbahn von Osmanlar nach Orschanlar die Deirmen
Dere iiberquert; eine gerade Linie, dann nordostwirts nach Manyas
Golii;

eine Linie dem rechten Ufer des Degirmendere und Karadere Suyu
folgend; dann ostwirts, das siidliche Ufer des Manyas Go6li;

von dort zu dem Punkt, wo der Lauf des Karadere von der Eisenbahn-
linie von Panderma nach Susighirli iiberquert wird,

dem Laufe des Karadere stromaufwarts,

von dort ostwirts zu einem Punkt auf dem Adranos Chayi, ungefahr 3
Kilometer von seiner Miindung nahe Karaoglan,

eine gerade Linie;
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von dort ostwarts, dem Laufe des Flusses abwirts; dann dem Siidufer
des Apolyont entlang;

von dort zu dem Punkt, wo die Eisenbahn von Mudanya nach Bursa
das Nilufer Cay1 quert, ungefahr 5 Kilometer nordwestlich von Bursa,
eine gerade Linie, dann nordostwirts zum Zusammenfluss der Fliisse,
ungefdhr 6 Kilometer nérdlich von Bursa, dem Laufe des Nilufer Cay:
flussabwarts,

von dort ostwirts zum siidlichsten Punkt des Iznik Go6li, eine gerade
Linie;

von dort zu einem Punkt 2 Kilometer nordlich von Iznik, das stidliche
und ostliche Ufer des Sees, dann nordostwarts zum westlichsten Punkt
des Sapanca Gold,

eine Linie der Kammlinie Chirchir Cheschme folgend, Siradag, El-
malidag, Kalpakdag, Ayutepe, Hekimtepe; dann nordwirts zu einem
Punkt auf der Strafle von Izmit nach Armasha, 8 Kilometer sidwestlich
von Armasha,

eine Linie der Ostlichen Grenze des Beckens von Shocalidere so weit
wie moglich folgend,

von dort zu einem Punkt im Schwarzen Meer, 2 Kilometer ostlich der
Miindung des Akabedr, eine gerade Linie.

Artikel 180

Innerhalb von 15 Tagen nach Inkrafttreten dieses Vertrages wird eine Kom-
mission eingesetzt, um an Ort und Stelle die Grenzen der in Artikel 178
genannten Zone zu ermitteln, es sei denn, diese Grenzen fallen mit der in
Artikel 27 beschriebenen Grenzlinie zusammen.

Diese Kommission besteht aus drei Mitgliedern, die von den Militdrbe-
horden Frankreichs, Grofibritanniens bzw. Italiens ernannt werden, und, je
nachdem fiir den Teil der Zone, der unter griechischer Herrschaft steht,
einem von der griechischen Regierung ernannten Mitglied, und fiir den
Teil der Zone, der unter osmanischer Herrschaft steht, einem von der
osmanischen Regierung ernannten Mitglied. Die mit Stimmenmehrheit
gefassten Beschliisse der Kommission sind fiir die beteiligten Parteien bin-

dend.
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Die Ausgaben dieser Kommission werden in die Ausgaben fiir die Beset-
zung der genannten Zone eingerechnet.

Abbildung 1- Zusammensetzung der Leibgarde des Sultans

Einheiten Max. Stirke Bemerkungen
Stabe (Etat-major) 100! ! Darin eingeschlossen sind:
Infanterie 425 (a) Der Stab der Leibgarde des
Offiziere und ;:
Kavallerie Abteilungen 125 Sultans;
Mann
(services) 50 (b) Generile, Offiziere aller Ringe

und Waffengattungen, sowie auch
Militirbeamte, die zum
militarischen Haushalt des Sultans

gehdren.

Insgesamt: 700

Abbildung 2 - Stirke der verschiedenen Waffengattungen und Dienste, die in die
Zusammensetzung der besonderen Verstirkungseinheiten®?’ einbezogen werden

Einheiten Hochststand
Stab (Kommando, Offiziere und Personal) 100
Infanterie 8.200
Artillerie 2.500
Kavallerie 700 Offiziere und Mann
Pioniere und technische Truppen 2.000
Technische und allgemeine Dienste 1.500
Insgesamt: 15.000

220 Gemeint sind hier die Einheiten zur Verstirkung der Gendarmerie gemaf3 Art. 152
Abs. 3 des Vertrags.
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Abbildung 3 - Maximal zuldssige Menge an Waffen und Munition

Material Menge fiir 1000 Mann?2! Munitionsmenge pro Waffe (Ge-
webhr, Pistole, etc.)
Leibgarde | Legio- | besondere Leibwache | Legionen | besondere
des Sul- | nen Verstar- des Sultans | (Gendar- | Verstar-
tans (Gen- | kungseinhei- merie) kungsein-
darme- | ten heiten
rie)?2
Gewehre/Karabi- | 1.150 1.150 1.150 1.000 1.000 1.000
ner’?
Revolver 1 Revol- | pro Offizier | 100 Schuss pro Revol-
ver und pro be- ver
rittenem Un-
teroffizier
Maschinengeweh- | 15 10 15 50.000 100.000 | 100.000
re, schwere, leichte
Gebirgskano- 5225 1500
nen?**

II. Abschnitt
Bestimmungen tiber die Seestreitkrifte

Artikel 181

Vom Inkrafttreten dieses Vertrages an sind alle in der Tiirkei internierten
Kriegsschiffe, die in osmanischen Hifen in Ubereinstimmung mit dem
Waffenstillstand vom 30. Oktober 1918 interniert sind, als endgiiltig an die
alliierten Hauptmachte iibergeben zu betrachten.

Die Tiirkei erhdlt jedoch das Recht, an ihren Kiisten zu Polizei- und
Fischereizwecken eine Anzahl von Schiffen zu unterhalten, die folgende
Werte nicht iiberschreiten darf:

221 Inklusive einer Aufstockung als Ersatz.

222 In Art. 156 Abs.2 des Vertrags werden die Einheiten der Gendarmerie als ,Legio-
nen“ bezeichnet.

223 Automatische Gewehre und Karabiner werden als leichte Maschinengewehre ge-
zahlt.

224 Keine Feldkanonen oder schweren Kanonen sind gestattet.

225 Eine Batterie bestehend aus vier Kanonen plus eine Kanone als Ersatz. Insgesamt
maximal 15 Batterien.
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7 Schaluppen,
6 Torpedoboote.

Diese Schiffe bilden die osmanische Marine und werden von der interal-
liierten Marineiiberwachungskommission nach Artikel 201 aus den folgen-
den Schiffen ausgewdhlt:

Schaluppen: Torpedoboote:
Aydin Reis. Sivrihisar.
Burak Reis.

Sakiz. Sultanhisar.
Preveze. Drach.

Hizir Reis. Moussoul.
Kemal Reis. Akhisar.

Issa Reis. Yunua.

Die fiir die Kontrolle des Zolls eingerichtete Behorde ist berechtigt, sich an
die drei in Artikel 178 genannten alliierten Méachte zu wenden, um eine gro-
8ere Truppenstérke zu erhalten, wenn eine solche Aufstockung als fiir das
zufriedenstellende Funktionieren der betreffenden Dienste als unerldsslich
erachtet wird.

Schaluppen kdnnen eine leichte Bewaffnung von zwei Kanonen unter 77
m/m und zwei Maschinengewehren haben. Torpedoboote (oder Patrouil-
lenboote) konnen mit einer leichten Bewaffnung von einer Kanone unter
77 m/m ausgestattet sein. Alle Torpedos und Torpedo-Rohre an Bord wer-
den entfernt.

Artikel 182

Der Tiirkei ist es verboten, andere Kriegsschiffe zu bauen oder zu erwer-
ben als die, die die in Artikel 181 genannten Einheiten ersetzen sollen.
Torpedoboote werden durch Patrouillenboote ersetzt. Die fiir Ersatzzwecke
vorgesehenen Schiffe diirfen nicht {iberschreiten:
600 Tonnen bei Schaluppen,
100 Tonnen bei Benzinbarkassen.

AufSer bei Schiffsverlust diirfen Schaluppen und Torpedoboote erst nach
zwanzig Jahren, gerechnet ab dem Stapellauf des Schiffes, ersetzt werden.
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Artikel 183

Die nachstehend aufgezédhlten osmanischen Hilfskreuzer und Hilfsfahrzeu-
ge werden abgeriistet und wie Handelsschiffe behandelt:

Rechid Pascha (spéter Port Antonio).

Tir-i-Mujghian (spéter Pembroke Castle)

Kiresund (spater Warwick Castle)

Millet (spater Seagull)

Akdeniz

Bosphorus Fihre Nr. 60, 61, 63 und 70.

Artike] 184

Alle Kriegsschiffe, einschliefSlich der Unterseeboote, die sich gegenwirtig in
den ehemals tiirkischen Hafen im Bau befinden, diirfen mit Ausnahme der
Uberwasserschiffe, die zu Handelszwecken bestimmt werden koénnen, nicht
fertiggestellt werden.

Die Arbeiten des Abbruches dieser Schiffe werden ab dem Inkrafttreten
des vorliegenden Vertrages begonnen.

Artikel 185

Die vom Abbruch der osmanischen Kriegsschiffe aller Art, seien es Uber-
wasserschiffe oder Unterseeboote, herrithrenden Gegenstinde, Maschinen
und Material, seien es Uberwasserschiffe oder Unterseeboote, diirfen nur

zu rein gewerblichen oder reinen Handelszwecken Verwendung finden.
An das Ausland diirfen sie weder verkauft noch abgetreten werden.

Artikel 186

Der Bau und der Erwerb von Unterwasserfahrzeugen, selbst zu Handels-
zwecken, ist in der Tiirkei untersagt.

Artikel 187

Die in Artikel 181 aufgezéhlten Schiffe der osmanischen Marine diirfen
an Bord oder in Reserve nur die von der in Artikel 201 vorgesehenen inte-
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ralliierten Marineiiberwachungskommission festgesetzte Menge an Kriegs-
material und Waffen mitfiihren. Festgelegt werden alle Waffen, Munition
oder sonstiges Seekriegsmaterial einschliefSlich Minen und Torpedos, die
der Tiirkei zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Waffenstillstands vom
30. Oktober 1918 gehoren. Diese miissen endgiiltig an die alliierten Haupt-
machte abgegeben werden.

Die Herstellung dieser Artikel auf osmanischem Gebiet fiir das Ausland
und ihre Ausfuhr ins Ausland sind verboten.

Alle anderen Bestdnde, Depots oder Reserven an Waffen, Munition oder
Seekriegsmaterial aller Art sind verboten.

Artike] 188

Die interalliierte Marinetiberwachungskommission legt die Zahl der Offi-
ziere und Mannschaften aller Garden und Korps fest, die gemaf Artikel 189
in die osmanische Marine aufgenommen werden. Diese Zahl umfasst das
Personal fiir die Besatzung der nach Artikel 181 in die Tiirkei abgelassenen
Schiffe sowie das Verwaltungspersonal der Polizei und des Fischereischut-
zes sowie der Semaphorenstationen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Festsetzung der oben genannten Zahl
wird das Personal der ehemaligen osmanischen Marine, das diese Zahl
uberschreitet, demobilisiert.

Keine Marine- oder Militdreinheiten oder Reservetruppen diirfen in der
Tiirkei fiir Marinedienste organisiert werden, aufSer es ist in den vorgehen-
den Bestimmungen vorgesehen.

Artikel 189

Das Personal der osmanischen Marine wird ausschliefllich durch freiwillige
Verpflichtungen rekrutiert, die fiir mindestens fiinfundzwanzig aufeinan-
derfolgende Jahre fiir Offiziere und zwo6lf aufeinanderfolgende Jahre fiir
Unteroffiziere und Mannschaften eingegangen wurden.

Die Zahl der Personen, die aus einem anderen Grund als dem Ablauf
ihrer Dienstzeit entlassen wurden, darf fiinf Prozent des von der inter-
alliierten Marineiiberwachungskommission festgesetzten Gesamtpersonals
pro Jahr nicht tiberschreiten.

Das aus der ehemaligen osmanischen Marine entlassene Personal darf
keine Marine- oder Militdrausbildung erhalten.
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Offiziere der ehemaligen osmanischen Marine, die nicht demobilisiert
sind, miissen sich verpflichten, bis zum Alter von fiinfundvierzig Jahren zu
dienen, es sei denn, sie werden aus triftigen Griinden entlassen.

Offiziere und Mannschaften der osmanischen Handelsmarine diirfen
keine Art von Marine- oder Militdrausbildung erhalten.

Artikel 190

Die drahtlosen Telegrafenposten der in Artikel 178 vorgesehenen Zone
sind den alliierten Hauptméchten mit dem Inkrafttreten des gegenwértigen
Vertrages abzugeben. Griechenland und die Tiirkei diirfen in der besagten
Zone keinen drahtlosen Telegrafenposten errichten.

II1. Abschnitt
Luftfahrt- und Schifffahrtbestimmungen
Artikel 191

Die Turkei darf weder zu Lande noch zu Wasser Luftstreitkrafte als Teil
ihres Heerwesens unterhalten. Kein Lenkluftschiff darf behalten werden.

Artikel 192

Binnen zweier Monate vom Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages an
ist das Personal des Luftfahrtwesens, das gegenwirtig in den Listen der
osmanischen Streitkrafte zu Land und zu Wasser gefiihrt wird, zu demobili-
sieren.

Artikel 193
Bis zur volligen Raumung des osmanischen Gebietes durch die alliierten

Truppen sollen die Luftfahrzeuge der alliierten Méchte in der Tiirkei freie
Fahrt im Luftraum sowie Durchflugs- und Landungsfreiheit haben.

Artikel 194

Wihrend einer Frist von sechs Monaten nach Inkrafttreten des gegenwarti-
gen Vertrages ist die Herstellung, Einfuhr und Ausfuhr von Luftfahrzeugen
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und Teilen solcher, ebenso wie von Luftfahrzeugmotoren und Teilen von
solchen fiir das gesamte Gebiet der Tiirkei verboten.

Artikel 195

Mit Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages ist das ganze militdrische
und Marine-Luftfahrzeug-Material auf Kosten der Tiirkei den alliierten
Hauptméchten abzuliefern.

Diese Ablieferung muss binnen einer Frist von sechs Monaten beendet
sein und hat an den von der interalliierten Luftfahrtiiberwachungskommis-
sion zu bestimmenden Orten zu erfolgen. Die Regierungen der alliierten
Hauptméchte werden iiber den Verbleib dieses Materials entscheiden.

Zu diesem Material gehort im Besonderen dasjenige, das fiir kriegerische
Zwecke im Gebrauch oder bestimmt gewesen ist, ndmlich:

Die vollstindigen Land- und Wasserflugzeuge, ebenso solche, die sich in
Herstellung, Ausbesserung oder Aufbau befinden.

Die flugfdhigen Lenkluftschiffe, ebenso solche, die sich in Herstellung,
Ausbesserung oder Aufbau befinden.

Die Gerite fiir die Herstellung von Wasserstoftgas.

Die Lenkluftschifthallen und Behausungen aller Art fiir Luftfahrzeuge.
Bis zu ihrer Auslieferung sind die Lenkluftschiffe auf Kosten der Tiirkei
mit Wasserstoffgas gefiillt zu halten. Die Gerite zur Herstellung von
Wasserstoffgas, ebenso wie die Behausungen fiir Luftschiffe konnen nach
freiem Ermessen der genannten Michte der Tiirkei bis zur Auslieferung
der Lenkluftschiffe belassen werden.

Die Luftfahrzeugmotoren.

Die Zellen.

Die Bewaffnung (Kanonen, Maschinengewehre, leichte Maschinenge-
wehre, Bombenwerfer, Torpedolanciervorrichtungen, Apparate fiir Syn-
chronismus, Zielapparate).

Die Munition (Patronen, Granaten, geladene Bomben, Bombenkérper.
Vorrite von Sprengstoffen oder deren Rohstoffe).

Die Bordinstrumente.

Die Apparate fiir drahtlose Telegrafie, die fotografischen und kinemato-
grafischen Gerite fiir die Luftfahrt.

Einzelteile, die einer der vorstehenden Gattungen angehdoren.

Das ganze sich in der Tiirkei befindende Luftfahrzeug-Material aller Art
wird als Kriegsmaterial behandelt und darf als solches weder ausgefiihrt
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noch verduflert, noch verliehen, noch verwendet, noch zerstort werden,
sondern muss bis zu dem Zeitpunkt, an dem die in Artikel 202 vorge-
sehene interalliierte Luftfahrtiiberwachungskommission sich tiber seine
Einordnung ausgesprochen hat, verwahrt werden. Diese Kommission
hat in dieser Hinsicht die alleinige Entscheidungsbefugnis.

IV. Abschnitt
Interalliierte Uberwachungs- und Organisationskommissionen

Artikel 196

Vorbehaltlich besonderer Bestimmungen des gegenwirtigen Teiles, sind die
Bestimmungen iiber Land-, Seestreitkrifte und Luftfahrt, die in diesem
Vertrag enthalten sind, von der Tiirkei auf ihre Kosten und unter Uberwa-
chung interalliierter Kommissionen durchzufiithren, die zu diesem Zweck
von den alliierten Hauptméchten ernannt werden.

Die erwdhnten Kommissionen werden die alliierten Hauptméchte in
allen Belangen mit der osmanischen Regierung vertreten, die die Durch-
fihrung der Bestimmungen tiber Land- und Seestreitkréfte und Luftfahrt
betreffen. Sie bringen den osmanischen Behorden die Entscheidungen zur
Kenntnis, die die Regierungen der alliierten Hauptmachte sich zu treffen
vorbehalten haben oder die die Durchfithrung der erwihnten Bestimmun-
gen notig machen konnte.

Artikel 197

Die interalliierten Uberwachungs- und Organisationskommissionen diirfen
ihre Dienststellen in Konstantinopel einrichten und sind befugt, so oft sie
es fiir angebracht erachten, sich an einem beliebigen Ort des osmanischen
Staatsgebietes zu begeben, Unterausschiisse dorthin zu entsenden oder ei-
nes oder mehrere ihrer Mitglieder zu beauftragen, sich dorthin zu begeben.

Artikel 198
Die osmanische Regierung hat den interalliierten Uberwachungs- und Or-

ganisationskommissionen alle Auskiinfte und Dokumente zu geben, die
diese zur Erfiillung ihrer Aufgaben fiir notwendig erachten, sowie alle Mit-
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tel, sowohl an Personal als an Material, die die erwédhnten Kommissionen
benétigen konnten, um die vollstaindige Durchfithrung der Bestimmungen
tiber Land-, See und Luftstreitkréfte zu sichern, zu Verfiigung zu stellen.

Die osmanische Regierung muss fiir jede Kommission einen geeigneten
Beauftragten bezeichnen, dessen Aufgabe es ist, von dem Ausschuss die fiir
die osmanische Regierung bestimmten Mitteilungen entgegenzunehmen
und dem Ausschuss alle verlangten Auskiinfte oder Schriftstiicke zu liefern
oder zu beschaffen.

Artikel 199

Der Unterhalt und die Kosten der interalliierten Uberwachungs- und Orga-
nisationskommissionen und die Aufwendungen, die durch ihre Tiatigkeit
anfallen, sind von der Tiirkei zu tragen.

Artikel 200

Die interalliierte militdrische Kontroll- und Organisationskommission wird
beauftragt: - einerseits, die Umsetzung der Bestimmungen iiber Landstreit-
krifte sowohl beziiglich der Herabsetzung der osmanischen Streitkréfte bis
zu den erlaubten Grenzen und die in Kapitel VI des Abschnitts I vorgese-
hene Ablieferung von Waffen und Kriegsmaterials sowie der in Kapitel
VII und VIII dieses Abschnitts vorgesehene Entwaffnung der befestigten
Gegenden, zu iiberwachen; - und andererseits, mit der Organisation und
der Kontrolle der Verwendung der neuen osmanischen Streitkrifte.

1. Als interalliierte militdrische Kontrollkommission wird sie folgende Auf-
gaben haben:

a) die Zahl der Zollwichter, ortlichen Stadt- und Landpolizisten, Forst-
wichter und anderen dhnlichen Angestellten festzusetzen, die die
Tiirkei gemafd Artikel 170 behalten darf;

b) von der osmanischen Regierung Mitteilungen entgegenzunehmen;

c) die Ablieferung von Waffen und deren durch den gegenwirtigen Ver-
trag vorgesehene Vernichtung oder Umwandlungen zu iiberwachen.

2. Als interalliierte militarische Organisationskommission wird es ihre be-
sondere Aufgabe sein:

a) in Zusammenarbeit mit der osmanischen Regierung, die Organisati-
on der osmanischen Streitkréfte auf Grundlage der in den Kapiteln
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I bis IV Abschnitt I dieses Teils festgelegten Grundsétze voranzu-
treiben sowie die Abgrenzung der in Artikel 156 vorgesehenen terri-
torialen Gebiete fortzufithren und die Verteilung der Truppen der
Gendarmerie und besonderen Verstirkungselementen zwischen den
verschiedenen territorialen Regionen fortzusetzen;

b) die Arbeitsbedingungen dieser Gendarmerie-Truppen und der in
Artikeln 156 und 157 genannten besonderen Verstirkungselementen
zu kontrollieren und zu entscheiden, wie Antrage der osmanischen
Regierung auf vorliufige Anderung der normalen Verteilung der ent-
sprechend den genannten Artikeln festgelegten Truppen zu beurtei-
len sind;

c) das Verhaltnis hinsichtlich der Nationalitat der alliierten und neutra-
len Offiziere festzulegen, die unter den Bedingungen des Artikels
159 in der osmanischen Gendarmerie zu dienen haben, und die
Bedingungen festzulegen, unter denen sie die verschiedenen fiir sie
vorgesehenen Aufgaben im Sinne des besagten Artikels zu erfiillen
haben.

Artikel 201

Der interalliierten Marineiiberwachungskommission kommt insbesondere
die Aufgabe zu, sich in die Bauwerften zu begeben und die Zerstérung
der Schiffe zu iberwachen, abgelieferte Waffen, Munition und Material zur
Seekriegsfithrung zu tibernehmen und deren Zerstérung beziehungsweise
Abbruch sicherzustellen.

Die osmanische Regierung hat der interalliierten Marineiiberwachungs-
kommission alle Auskiinfte und Schriftstiicke auszuhéndigen, die diese fiir
notig erachtet, um sich von der vollstindigen Umsetzung der seerechtlichen
Bestimmungen zu vergewissern; insbesondere die Pline der Kriegsschiffe,
die Zusammensetzung ihrer Bestiickung, die Einzelheiten und die Modelle
von Kanonen, Munition, Torpedos, Minen, Sprengstoffen, Apparaten fiir
drahtlose Telegrafie und im Allgemeinen von allem, was mit dem Materi-
al zur Seekriegsfithrung in Verbindung steht, ebenso alle Unterlagen, die
gesetzliche oder verwaltungsrechtliche Bestimmungen oder interne Dienst-
vorschriften beinhalten.
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Artikel 202

Die interalliierte Luftfahrtiiberwachungskommission hat insbesondere zur
Aufgabe, den Bestand des gegenwirtigen, in den Hédnden der osmanischen
Regierung befindlichen Flugzeugmaterials aufzunehmen, die Werkstatten
fiir Flugzeuge, Ballons und Luftfahrzeugmotoren, die Fabriken fiir Waffen,
Munition und Sprengstofte, die von Luftfahrzeugen verwendet werden kon-
nen, zu besichtigen, alle auf osmanischen Boden befindlichen Flugplitze,
Hallen, Landungspldtze, Parks und Lager zu besuchen und gegebenentfalls
die Verbringung des erwdhnten Materials an einen anderen Ort zu veran-
lassen und es zu {ibernehmen.

Die osmanische Regierung hat der interalliierten Luftfahrtiiberwa-
chungskommission alle Auskiinfte und Unterlagen, die gesetzliche oder
verwaltungsrechtliche Bestimmungen und interne Dienstvorschriften be-
inhalten, sowie Unterlagen sonstigen Inhaltes auszuhdndigen, die sie fiir
notig erachtet, um sich von der vollstindigen Umsetzung der Bestimmun-
gen iiber Luftfahrt zu vergewissern, insbesondere eine zahlenmiflige Auf-
stellung tiber das Personal im Dienste aller tiirkischen Flugverbédnde, iiber
das fertig vorhandene, in Herstellung befindliche oder bestellte Material,
sowie ferner eine vollstindige Auflistung aller fiir die Luftfahrt arbeitenden
Betriebsstatten nebst Angabe ihrer Lage sowie aller Hallen und Landungs-
platze.

Artikel 203

Die interalliierte Luftfahrtiiberwachungskommission wird Vertreter ernen-
nen, die gemeinsam fiir die Uberwachung der Umsetzung der in Absatz 1
und 2 des Artikels 178 ndher ausgefithrten Tétigkeiten verantwortlich sind.

Artikel 204

Bis zur endgiiltigen Regelung des politischen Status der in Artikel 89 ge-
nannten Gebiete werden die Beschliisse der interalliierten Kontroll- und
Organisationskommissionen nur unter Vorbehalt der Anderungen gefasst,
die diese Kommissionen aufgrund dieser Regelung fiir notwendig erachten.
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Artikel 205

Die interalliierten Marine- und Luftfahrtiiberwachungskommissionen wer-
den ihre Tétigkeit einstellen, wenn die ihnen in den Artikeln 201 und 202
zugewiesenen Aufgaben erledigt sind.

Dasselbe gilt fiir die Einheit der interalliierten militdrischen Kontroll-
kommission, die mit den Kontrolloperationen gemifl Artikel 200 erster
Absatz betraut ist.

Die mit der Organisation der neuen osmanischen Streitkréfte gemaf3
Artikel 200 erster Absatz betraute Sektion der genannten Kommission wird
ab Inkrafttreten des gegenwértigen Vertrags fiinf Jahre lang tdtig sein. Die
alliierten Hauptmadchte behalten sich das Recht vor, nach Ablauf dieser
Frist zu entscheiden, ob es wiinschenswert ist, diese Einheit der genannten
Kommission beizubehalten oder aufzuheben.

V. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 206

Folgende Bestimmungen des Waffenstillstandes vom 30. Oktober 1918,
ndmlich: die Paragrafen 7, 10, 12, 13 und 24 bleiben in Geltung, soweit sie
nicht mit den Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages im Widerspru-
che stehen.

Artikel 207

Die Tiirkei verpflichtet sich, von dem Inkrafttreten des gegenwirtigen Ver-
trages an, in keinem fremden Land eine Militar-, Marine- oder Luftwaffen-
mission zu akkreditieren und keine Mission zu entsenden oder abreisen zu
lassen; sie verpflichtet sich aufierdem, durch geeignete Mafinahmen zu ver-
hindern, dass osmanische Staatsangehorige ihr Gebiet verlassen, um in das
Heer, die Kriegsflotte oder die Luftwaffe einer fremden Macht einzutreten
oder in ein Zugehdrigkeitsverhaltnis zu ihr zu treten, um die Ausbildung
zu fordern oder tiberhaupt in einem fremden Heere beim Unterricht im
Heeres-, Marine- oder Luftwaffenwesen mitzuwirken.

Die alliierten Michte vereinbaren ihrerseits, vom Inkrafttreten des ge-
genwirtigen Vertrages an, keinen osmanischen Staatsangehdrigen in ihr
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Heer, ihre Flotte oder ihre Luftstreitkréfte einzureihen oder zur Férderung
der militdrischen Ausbildung in ein Zugehdérigkeitsverhdltnis zu ihnen tre-
ten zu lassen, {iberhaupt keinen osmanischen Staatsangehorigen als Lehrer
im Heeres-, Marine- oder Luftwaffenwesen anzustellen.

Von dieser Bestimmung bleibt jedoch das Recht Frankreichs, die Mann-
schaft seiner Fremdenlegion gemifd den franzdsischen militérischen Geset-
zen und Vorschriften zu ergénzen, unberiihrt.

VI. Teil. Kriegsgefangene und Grabstdtten.

I. Abschnitt
Kriegsgefangene

Artikel 208

Die Heimschaffung der osmanischen Kriegsgefangenen und Zivilinternier-
ten, die noch nicht heimgeschaftt wurden, soll nach dem Inkrafttreten des
gegenwirtigen Vertrages ehestmdoglich fortgesetzt werden.

Artikel 209

Sobald die Kriegsgefangenen und Zivilinternierten an die osmanischen
Behorden iibergeben werden, haben diese fiir ihre unverziigliche Riickbe-
forderung in ihre Heimatorte Sorge zu tragen.

Diejenigen, deren Wohnsitz vor dem Kriege sich in einem von den Trup-
pen der alliierten Michte besetzten Gebieten befand, sind, vorbehaltlich
der Zustimmung und Uberwachung seitens der militdrischen Behorden der
alliierten Besatzungsarmeen, gleichfalls dorthin zuriickzubringen.

Artikel 210

Samtliche Kosten der Heimschaffung vom 30. Oktober 1918 an sind von
der osmanischen Regierung zu tragen.
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Artikel 211

Kriegsgefangene und Zivilinternierte, die wegen Disziplinarvergehen eine
Strafe verbiiflen, werden ohne Riicksicht auf die Dauer der noch zu verbii-
lenden Strafe oder auf das gegen sie laufende Verfahren heimgeschaftt.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Kriegsgefangene und
Zivilinternierte, die fiir Handlungen bestraft worden sind, die nach dem
15. Juni 1920 begangen wurden.

Bis zu ihrer Heimschaffung bleiben alle Kriegsgefangenen und Zivilinter-
nierte den bestehenden Vorschriften, besonders hinsichtlich der Arbeit und
der Disziplin, unterworfen.

Artikel 212

Kriegsgefangene und Zivilinternierte, die Straftatbestinde wegen anderer
Delikte als Disziplinarvergehen verwirkt haben, konnen in Haft behalten
werden.

Artikel 213

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, alle heimzuschaffenden Perso-
nen ohne Unterschied in ihr Gebiet aufzunehmen.

Osmanische Kriegsgefangene oder Staatsbiirger, die nicht heimgeschaftt
zu werden wiinschen, kénnen von der Heimschaffung ausgeschlossen wer-
den; jedoch behalten sich die allilerten Regierungen das Recht vor, sie
heimzuschaffen oder sie in ein neutrales Land zu verbringen oder ihnen die
Niederlassung auf ihrem Staatsgebiet zu gestatten.

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, gegen solche Personen oder
ihre Angehorigen keinerlei Ausnahmemafinahmen, noch gegen sie aus die-
sem Grund irgendwelche Repressalien oder Vergeltungsmafinahmen zu
ergreifen.

Artikel 214
Die alliierten Regierungen behalten sich das Recht vor, die Heimschaffung

der osmanischen Kriegsgefangenen und osmanischen Staatsangehoérigen,
die sich noch in ihrer Gewalt befinden, davon abhéngig zu machen, dass
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die osmanische Regierung ihrerseits alle Kriegsgefangenen und sonstigen
Staatsangehorigen der alliierten Méchte, die noch gegen ihren Willen in der
Tiirkei zuriickgehalten werden, unverziiglich freildsst.

Artikel 215

Die osmanische Regierung verpflichtet sich:

(1)  Kommissionen, die von den alliierten Machten mit der Suche nach
oder der Identifizierung von Vermissten beauftragt wurden und alliier-
ten Staatsangehdrigen, die ihren Wunsch geduflert haben, auf osmani-
schem Gebiet zu verbleiben, alles dafiir Notige zu ermdglichen; diesen
Kommissionen die notwendigen Transportmittel zur Verfiigung zu
stellen; ihnen den Zugang zu Lagern, Gefdngnissen, Krankenhdusern
und allen anderen Orten zu ermdéglichen und ihnen alle 6ffentlichen
oder privaten Dokumente zur Verfiigung zu stellen, die ihre Ermittlun-
gen erleichtern;

(2) gegen osmanische Beamte oder Privatpersonen Strafen zu verhdngen,
die die Anwesenheit von Staatsangehdrigen einer der alliierten Méchte
verschwiegen oder es versaumt haben, deren Anwesenheit offenzule-
gen;

(3) (alles zu unternehmen) um die Feststellung von Straftaten zu erleich-
tern, die mit den in Teil VII (Strafbestimmungen) des gegenwirtigen
Vertrages bezeichneten Strafen geahndet werden und von Tiirken ge-
gen Kriegsgefangene oder (sonstige) alliierte Staatsangehorige wahrend
des Krieges begangen wurden.

Artikel 216

Die Tiirkei verpflichtet sich, alle Gegenstinde, Ausriistung, Waffen, Gelder,
Werte, Urkunden oder personlichen Gegenstinde aller Art, die Staatsbe-
diensteten, Soldaten, Marineangehdrigen oder sonstigen Staatsangehorigen
der alliierten Méchte gehort haben und ihnen von den osmanischen Behor-
den abgenommen wurden, unverziiglich nach Inkrafttreten des gegenwirti-
gen Vertrages zuriickzustellen.
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Artikel 217

Die Hohen Vertragschlieflenden Teile verzichten auf die gegenseitige Er-
stattung der Aufwendungen fiir den Unterhalt der Kriegsgefangenen in
ihren Gebieten.

I1. Abschnitt
Grabstatten

Artikel 218

Die osmanische Regierung iibertragt der britischen, der franzésischen und
der italienischen Regierung die vollen und ausschliefflichen Eigentums-
rechte an jenen Landstrichen, innerhalb der im gegenwirtigen Vertrag fest-
gelegten Grenzen der Tiirkei, auf denen sich die Gréber der Soldaten und
Matrosen befinden, die im Krieg gefallen oder ihren Verletzungen erlegen
oder an Krankheiten gestorben sind, sowie an jenen Landstrichen, die fiir
die Anlage von Friedhofen oder die Errichtung von Gedenkstitten fiir diese
Soldaten und Matrosen oder die Bereitstellung von Zugangsmoglichkeiten
zu solchen Friedhofen oder Gedenkstitten erforderlich sind.

Die griechische Regierung verpflichtet sich, die gleiche Verpflichtung
hinsichtlich des ihrer Gebietshoheit unterstellten Teils der Meerengen-
Zone und der Inseln zu erfiillen.

Artikel 219

Innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages
werden die britische, franzdsische und italienische Regierung die osmani-
sche und griechische Regierung davon verstindigen, welche Landstriche
an sie gemdfl Artikel 218 zu dbertragen sind. Die britische, franzdsische
und italienische Regierung haben das Recht, jeweils eine Kommission zu
ernennen, die ausschliellich dazu berechtigt ist, die Landstriche, wo Bestat-
tungen stattgefunden haben oder stattgefunden haben konnten, zu unter-
suchen und hinsichtlich der Verlegung von Grébern und der Einrichtung
von Friedhofen Vorschldge zu machen. Die osmanische und die griechische
Regierung werden in der Kommission vertreten sein und haben die Kom-
missionen bei Erflillung ihrer Aufgaben unterstiitzen. Die besagten Land-

161

{o) I


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

Friedensvertrag zwischen den alliierten Mdchten und der Tiirkei

striche werden insbesondere jenes Gebiet auf der Halbinsel Gallipoli, das
auf Landkarte Nummer 32%¢ ersichtlich ist, beinhalten. Die Grenzen dieser
Landstriche werden der griechischen Regierung gemdf dem vorstehenden
Absatz mitgeteilt. Die Regierung, zu deren Gunsten die Ubertragung er-
folgt, verpflichtet sich, das Land zu keinem anderen Zweck als dem, wofiir
es gewidmet wurde, zu verwenden. Das Ufer darf nicht fiir militdrische
oder kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Artikel 220

Alle erforderlichen gesetzgeberischen oder administrativen MafSnahmen
zur Ubertragung der vollstindigen und ausschlieflichen Eigentumsrechte
an die britische, franzdsische und italienische Regierung an den in Artikel
219 nidher bezeichneten Landstrichen werden von der osmanischen bzw.
der griechischen Regierung innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum
einer solchen Benachrichtigung gesetzt. Falls dafiir eine Enteignung erfor-
derlich ist, wird diese von und auf Kosten der osmanischen Regierung bzw.
der griechischen Regierung durchgefiihrt werden.

Artikel 221

Es obliegt der britischen, franzdsischen und italienischen Regierung, je-
weils eine Kommission oder Organisation, die sie fiir geeignet halten, mit
der Errichtung, Anordnung, Erhaltung und Pflege der Friedhofe, Gedenk-
statten und Griéber, die sich auf dem in Artikel 218 genannten Landstrichen
befinden, zu betrauen.

Diese Kommissionen oder Organisationen werden von der osmanischen
Regierung bzw. der griechischen Regierung offiziell anerkannt. Sie haben
das Recht, alle Exhumierungen oder den Transport der Leichen vorzuneh-
men, die sie zur Gruppierung der Grabstitten und zur Einrichtung von
Friedhofen fiir erforderlich halten; die sterblichen Uberreste von Soldaten
oder Matrosen diirfen ohne die Genehmigung dieser von den beteiligten
Regierungen eingesetzten Kommissionen oder Organisationen unter kei-
nen Umstdnden exhumiert werden.

226 Hier nicht abgedruckt.
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Artikel 222

Die in diesem Abschnitt genannten Landstriche diirfen weder von der Tiir-
kei noch von den osmanischen Behdrden bzw. von Griechenland oder den
griechischen Behorden in irgendeiner Form besteuert werden. Vertreter
der britischen, franzdsischen oder italienischen Regierung sowie Personen,
die die Friedhofe, Gedenkstatten und Graber besuchen mochten, haben
jederzeit freien Zugang zu diesem Landstrich zu erhalten.

Die osmanische Regierung bzw. die griechische Regierung verpflichten
sich, die zu diesem Landstrich fithrenden Straflen auf Dauer zu unterhal-
ten. Die osmanische Regierung bzw. die griechische Regierung verpflichten
sich, der britischen, der franzosischen und der italienischen Regierung
alle notwendigen Einrichtungen zur Verfiigung zu stellen, um eine ausrei-
chende Wasserversorgung fiir die Bediirfnisse des Personals, das sich um
die Pflege oder Erhaltung der besagten Friedhéfe oder Gedenkstitten und
deren Bewidsserung kiimmert, zu gewdhrleisten.

Artikel 223

Die Bestimmungen dieses Abschnitts beriihren nicht die osmanische oder
griechische (Gebiets-)Hoheit iiber das tibertragene Land. Die osmanische
Regierung bzw. die griechische Regierung treffen alle erforderlichen Maf3-
nahmen, um die Bestrafung von Personen, die ihrer Gerichtsbarkeit unter-
stehen, sicherzustellen, wenn sich diese einer Verletzung der den alliierten
Regierungen verliechenen Rechte oder einer Schiandung von Friedhofen,
Denkmalern oder Gréber schuldig machen.

Artikel 224

Unbeschadet der anderen Bestimmungen der Sektion werden die alliierten
Regierungen und die osmanische Regierung dafiir sorgen, dass die Griber
von Soldaten und Matrosen, die in ihren jeweiligen Territorien begraben
sind, respektiert und erhalten werden, einschliefilich aller Territorien, fiir
die sie ein Volkerbundmandat auszuiiben haben.

Artikel 225

Die Grabstitten der in Gefangenschaft verstorbenen, den verschiedenen
kriegfiihrenden Staaten angehdrenden Kriegsgefangenen und Zivilinter-
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nierten sind nach Maf3gabe der Bestimmungen im Artikel 224 des gegen-
wirtigen Vertrags wiirdig instand zu halten.

Die allijerten Regierungen einerseits und die osmanische Regierung an-
dererseits verpflichten sich weiter einander:

1. eine vollstindige Liste der Verstorbenen mit allen zur Feststellung der
Person dienlichen Angaben,

2. alle Auskiinfte iiber Zahl und Ort der Graber sdmtlicher Toten, die ohne
Feststellung der Person beerdigt worden sind, zu iibermitteln.

VII. Teil. Strafbestimmungen.
Artikel 226

Die osmanische Regierung raumt den alliierten Michten die Befugnis ein,
die wegen eines Verstofes gegen die Gesetze und Gebrauche des Krieges
angeklagten Personen vor ihre Militdrgerichte zu stellen. Werden sie fiir
schuldig befunden, so finden die gesetzlich vorgesehenen Strafen auf sie
Anwendung. Diese Bestimmung greift ohne Riicksicht auf ein etwaiges
Verfahren oder eine etwaige Verfolgung vor einem Gerichte der Tiirkei oder
einer ihrer Verbiindeten.

Die osmanische Regierung hat den alliierten Machten oder derjenigen
Macht von ihnen, die einen entsprechenden Antrag stellt, alle Personen
auszuliefern, die beschuldigt werden, gegen die Gesetze und Gebréuche
des Krieges verstofen zu haben, egal ob sie namentlich beschuldigt werden
oder ihrem Dienstgrad oder der ihnen von den osmanischen Behérden
tibertragenen Dienststellung oder sonstigen Verwendung nach.

Artikel 227

Sind die strafbaren Handlungen gegen Staatsangehdrige einer der alliierten
Michte begangen worden, so werden die Tater vor die Militdrgerichte
dieser Macht gestellt.

Sind die strafbaren Handlungen gegen Staatsangehdrige mehrerer allijer-
ter Michte begangen worden, so werden die Tdter vor Militargerichte ge-
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stellt, die sich aus Mitgliedern von Militargerichten der beteiligten Michte
zusammensetzen.

In jedem Fall steht dem Angeklagten die freie Wahl seines Verteidigers
zZu.

Artikel 228

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, Urkunden und Auskiinfte jeder
Art zu liefern, die zur vollstaindigen Aufklarung der Verbrechen, zur Ermitt-
lung der Schuldigen und zur erschopfenden Klarung der Schuldfrage fiir
erforderlich erachtet wird.

Artikel 229

Die Vorschriften der Artikel 226 bis 228 finden auch auf die Regierungen
derjenigen Staaten, denen Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches
zuerkannt worden sind oder noch werden, in Bezug auf solche Personen
Anwendung, die einer gegen die Gesetze und Gebrauche des Krieges ver-
stoflenden Handlung beschuldigt werden und sich im Gebiete oder der
Einflusssphidre der bezeichneten Staaten befinden.

Wenn die betreffenden Personen die Staatsangehdrigkeit einer dieser
Staaten erlangt haben, verpflichtet sich die Regierung dieses Staates, alle
Mafinahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um auf Ersuchen der betrof-
fenen Macht, im Einvernehmen mit ihr oder auf gemeinsamen Antrag aller
alliierten Méchte, die Verfolgung und Bestrafung solcher Personen (Anm.:
vermeintlicher Kriegsverbrecher) sicherzustellen.

Artikel 230

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, den alliierten Méchten die von
ihnen geforderten Personen, die fiir die Massaker, die wihrend des Krieges
auf allen Gebieten, die von 1. August 1914 an Teil des Osmanischen Reiches
waren, veriibt worden sind, verantwortlich sind, auszuliefern.

Die alliierten Machte behalten sich das Recht vor, ein Gericht zu be-
stimmen, das dafiir verantwortlich ist, die diesen Taten beschuldigten
Personen abzuurteilen, und die osmanische Regierung verpflichtet sich,
dieses Gericht anzuerkennen. Fiur den Fall, dass der Volkerbund in einer
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verniinftigen Zeit ein zustandiges Gericht zusammenstellt, das die besagten
Massaker aburteilt, behalten sich die alliierten Machte das Recht vor, die
Beschuldigten diesem Gericht zu {ibertragen, und die osmanische Regie-
rung verpflichtet sich gleichfalls, dieses Gericht anzuerkennen.

Die Bestimmungen des Artikels 228 sind in den vom vorliegenden Arti-
kel vorgesehenen Fillen anwendbar.

VIII. Teil. Finanzielle Bestimmungen.
Artikel 231

Die Tiirkei erkennt an, dass sie durch die Teilnahme an dem Angriffskrieg,
den Deutschland und Osterreich gegen die alliierten Michte gefiihrt haben,
diesen Verluste und Opfer aller Art zugefiigt hat, fiir die sie vollstindige
Wiedergutmachung leisten sollte.

Andererseits erkennen die alliierten Miachte an, dass die Mittel der Tiir-
kei nicht ausreichen, um ihnen eine vollstindige Wiedergutmachung zu
ermoglichen. Unter diesen Umstdnden und da der aus dem gegenwértigen
Vertrag resultierenden territorial neugeordneten Tiirkei nur ein Teil der
Einnahmen des ehemaligen Osmanischen Reiches tiberlassen werden, ver-
zichten die allilerten Méchte vorbehaltlich der im IX. Teil dieses Vertrages
enthaltenen Bestimmungen (Wirtschaftliche Bestimmungen) auf alle Repa-
rationsanspriiche gegen die osmanische Regierung.

Die alliierten Méchte, die fiir die Tiirkei ein gewisses Maf3 an Hilfe und
Unterstiitzung wiinschen, vereinbaren mit der osmanischen Regierung,
dass eine Finanzkommission ernannt wird, die aus je einem Vertreter der
folgenden besonders betroffenen alliierten Miachte Frankreich, Grofibritan-
nien und Italien besteht, denen ein osmanischer Kommissar in beratender
Funktion beigeordnet wird. Die Befugnisse und Pflichten dieser Kommissi-
on sind in den folgenden Artikeln festgelegt.

Artikel 232

Die Finanzkommission wird jene Schritte unternehmen, die ihrer Meinung
nach am besten geeignet sind, um die Ressourcen der Tiirkei zu schonen
und zu erhéhen.

Der vom Finanzminister jéhrlich dem osmanischen Parlament vorzule-
gende Haushaltsplan wird zuerst an die Finanzkommission iibermittelt und
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(Anm.:erst danach) dem Parlament in der von der besagten Kommission
genehmigten Form vorgelegt. Keine vom Parlament vorgenommene Ande-
rung darf ohne Zustimmung der Finanzkommission wirksam werden.

Die Finanzkommission iiberwacht die Ausfithrung des Haushaltsplans
und der Finanzgesetze und -vorschriften der Tiirkei. Diese Aufsicht wird
durch die osmanische Finanzinspektion ausgetibt, die der Finanzkommis-
sion direkt unterstellt ist und deren Mitglieder nur mit Zustimmung der
Kommission ernannt werden.

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, dieser Aufsichtsbehorde alle
zur Erfiillung ihrer Aufgabe erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung zu
stellen und in Hinblick auf ungeeignete Mitarbeiter im Finanzwesens der
Regierung die von der Finanzkommission vorgeschlagenen Mafinahmen
umzusetzen.

Artikel 233

Die Finanzkommission wird auflerdem im Einvernehmen mit dem osma-
nischen Schuldenrat und der Kaiserlichen Osmanischen Bank die Regulie-
rung und Verbesserung der osmanischen Wéahrung mit angemessenen und
anerkannten Mitteln vornehmen.

Artikel 234

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, ohne Zustimmung der Finanz-
kommission keine internen oder externen Darlehen aufzunehmen.

Artikel 235

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, gemafl den Bestimmungen
dieses Vertrags fiir alle Verluste oder Schiden, wie in Artikel 236 néher fest-
gelegt, aufzukommen, die zivilen Staatsangehorigen der alliierten Machte
an ihrer Person oder ihrem Eigentum durch Handlung oder die Untitigkeit
osmanischer Behdrden wihrend des Krieges und bis zum Inkrafttreten des
gegenwirtigen Vertrages entstanden sind.

Die osmanische Regierung ist verpflichtet, die von der Finanzkommissi-
on festgelegten Riickstellungen an die Européische Donaukommission zu
leisten und Entschadigungen fiir Schaden zu leisten, die die Européische
Donaukommission wihrend des Krieges erlitten hat.
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Artikel 236

Alle Mittel der Turkei, mit Ausnahme der Einnahmen, die dem osmani-
schen Staatsschuldendienst zugestanden oder an diesen verpfiandet werden
(siehe Anhang 1), sind der Finanzkommission zur Verfiigung zu stellen, die
sie bei Bedarf wie folgt verwendet:

1. Im ersten Rang nach Zahlung der Gehalter und laufenden Ausgaben
der Finanzkommission und der gewdhnlichen Ausgaben der alliierten Be-
satzungstruppen, die nach Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrags in den
tirkisch verbleibenden Gebieten aufrechterhalten werden kdnnen steht
eine Gebiihr, die die Ausgaben der alliierten Besatzungstruppen seit dem
30. Oktober 1918 auf osmanischem Gebiet und die Ausgaben der alliierten
Besatzungstruppen auf Gebieten, die von der Tiirkei zugunsten einer an-
deren Macht als der Macht abgelost wurden, die die Besatzungskosten
getragen hat, decken soll. Die Hohe dieser Ausgaben und die Raten, mit
denen sie zu begleichen ist, werden von der Finanzkommission festgelegt,
die die Raten so anordnet, dass die Tiirkei eventuelle Defizite bei den
Betrdgen iiber die osmanischen Staatsschulden, die zur Zahlung dieses Teils
der Zinsen erforderlich sind und fiir die die Tiirkei gem&fl diesem Teil
verantwortlich bleibt, ausgleichen kann.

2. Im zweiten Rang steht eine Entschiddigung, die die osmanische Regie-
rung gemaf$ Artikel 235 im Hinblick auf Anspriiche der alliierten Méchte
fiur Verluste oder Schidden zahlen muss, die deren Staatsangehérigen in
Bezug auf ihre Person oder ihr Eigentum erlitten haben (aufler diejenigen,
die am 1. August 1914 osmanische Staatsangehorige waren) und wie sie in
Artikel 317, Teil IX (Wirtschaftliche Bestimmungen), naher bestimmt sind,
beispielsweise wenn entweder ihre Personlichkeitsrechte oder Eigentums-
rechte durch eine Handlung oder Untitigkeit der osmanischen Behérden
wihrend des Krieges verletzt wurde. Hierbei ist auf die finanzielle Lage der
Tiirkei und der Notwendigkeit, die wesentlichen Ausgaben ihrer Verwal-
tung zu decken, Riicksicht zu nehmen. Die Finanzkommission entscheidet
ber alle Anspriiche in Bezug auf Personenschdden und sorgt fiir deren
Zahlung. Die Anspriiche in Bezug auf das Eigentum werden gemaf3 Artikel
287, Teil IX (Wirtschaftliche Bestimmungen), untersucht, festgestellt und
bezahlt. Die Finanzkommission legt die Quote fest, die auf die Begleichung
von Forderungen an Personen sowie an Sachen anzuwenden ist, falls die
Mittel, die den alliierten Méachten geméf3 Artikel 287 zur Verfiigung stehen,
nicht ausreichen, um die Gebiihr zu decken, und legt die Wéhrung fest, in
der die Quote gezahlt wird.
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Artikel 237

Jede wihrend des Krieges vorgenommene Verpfindung osmanischer Ein-
nahmen in Bezug auf Verpflichtungen (einschliefSlich der internen Schul-
den), die die osmanische Regierung wihrend des Krieges eingegangen ist,
wird hiermit aufgehoben.

Artikel 238

Die Tiirkei erkennt die Abtretung jeglicher Zahlungs- oder Riickzahlungs-
anspriiche, die Deutschland, Osterreich, Bulgarien oder Ungarn gemaf$ Ar-
tikel 261 des am 28. Juni 1919 in Versailles geschlossenen Friedensvertrages
mit Deutschland und den entsprechenden Artikeln der Friedensvertrage
mit Osterreich, Bulgarien und Ungarn gegen sie hat oder haben kénnte, an
die alliierten Machte an. Die alliierten Machte kommen tiberein, von der
Tiirkei keine Zahlungen in Bezug auf die so tibertragenen Forderungen zu
verlangen.

Artikel 239

Ohne Zustimmung der Finanzkommission darf die osmanische Regierung
weder einem osmanischen Staatsbiirger noch sonst jemanden neue Konzes-
sionen gewdhren.

Artikel 240

Staaten, zu deren Gunsten Gebiete von der Tiirkei abgetrennt wurden, er-
werben entschiadigungslos alle darauf befindlichen Giiter und Besitztiimer,
die im Namen des Osmanischen Reiches oder in der Zivilliste?”” eingetra-
gen sind.

Artikel 241

Staaten, deren Staatsgebiet entweder infolge der Balkankriege im Jahr 1913
oder aufgrund des gegenwirtigen Vertrags von der Tiirkei abgetrennt wur-

227 Kataster iiber das private Vermogen des Sultans und seiner Familie.
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de, beteiligen sich an den jahrlichen Zahlungen zugunsten der osmanischen
Staatsschuld, die vor dem 1. November 1914 eingegangen wurde.

Die Staaten der Balkanhalbinsel und die neu gegriindeten Staaten in
Asien, zu deren Gunsten diese Gebiete von der Tiirkei abgetrennt wurden
oder werden, leisten angemessene Garantien fiir die Zahlung des ihnen
jeweils zugeteilten Anteils an der oben genannten jahrlichen Zahlung.

Artikel 242

Hinsichtlich dieses Teils gelten die osmanischen Staatsschulden als Schul-
den, die bisher durch das Dekret von Muharrem geregelt wurden, zusam-
men mit den anderen Darlehen, die in Anhang I dieses Teils aufgefithrt
sind.

Kredite, die vor dem 1. November 1914 aufgenommen wurden, werden
bei der Verteilung der osmanischen Staatsschulden zwischen der Tiirkei,
den Staaten der Balkanhalbinsel und den neu gegriindeten Staaten Asiens
beriicksichtigt. Diese Verteilung erfolgt wie folgt:

(1) Verzinsungen aus Darlehen vor dem 17. Oktober 1912 (Balkankriege)
werden zwischen der Tirkei und den Balkanstaaten einschliefllich
Albaniens verteilt, die osmanisches Territorium erhalten oder erhalten
haben;

(2) Der Rest der Verzinsung, der nach dieser ersten Verteilung zulasten
der Tiirkei verbleibenden jahrlichen Zahlungen, vermehrt um die jéhr-
lichen Raten, die auf die von der Turkei zwischen dem 17. Oktober
1912 und dem 1. November 1914 aufgenommenen Anleihen entfallen,
wird zwischen der Turkei und den Staaten, zu deren Gunsten Gebiete
kraft des gegenwdrtigen Vertrages von der Tiirkei abgetrennt werden,
aufgeteilt.

Artikel 243

Bei der Festsetzung der Hohe der von jedem Staat zu leistenden jéhrlichen
Zahlung gilt folgendes allgemeines Prinzip:

Der Betrag steht im gleichen Verhiltnis zu dem fiir die Bedienung der
Schulden erforderlichen Gesamtbetrag wie die durchschnittlichen Einnah-
men des iibertragenen Gebiets zu den durchschnittlichen Einnahmen der
gesamten Turkei (einschliefilich jeweils der Ertrage des Zollzuschlags, der
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im Jahr 1907 erhoben wurde) tiber die drei Geschiftsjahre 1909-10, 1910-11
und 1911-12 verteilt.

Artikel 244

Die Finanzkommission legt so bald wie mdoglich nach Inkrafttreten dieses
Vertrags gemaf3 dem in Artikel 243 festgelegten Prinzip die Hohe der in
diesem Artikel genannten jahrlichen Zahlung fest und teilt ihre diesbeziigli-
chen Entscheidungen den Hohen Vertragsparteien mit.

Die Finanzkommission erfiillt die in Artikel 134 des am 27. November
1919 mit Bulgarien geschlossenen Friedensvertrags vorgesehenen Aufgaben.

Artikel 245

Die in der vorstehenden Weise festgesetzten jahrlichen Zahlungen werden
ab dem Tag des Inkrafttretens des Vertrags, durch den die jeweiligen Ge-
biete von der Tiirkei abgetrennt wurden, und im Falle der nach diesem
Vertrag abgetrennten Gebiete, ab dem 1. Mai 1920 fillig; sie bleiben (aufler
wie in Artikel 252 vorgesehen) bis zur endgiiltigen Liquidation der Schuld
bestehen. Sie werden jedoch proportional reduziert, wenn die Darlehen,
aus denen die Schuld besteht, sukzessive erloschen sind.

Artikel 246

Die osmanische Regierung iibertragt der Finanzkommission alle ihre Rech-
te gemdfl den Bestimmungen des Dekrets von Muharrem und der nachfol-
genden Dekrete.

Der osmanische Staatsschuldenrat besteht aus den britischen, franzési-
schen und italienischen Delegierten sowie dem Vertreter der Kaiserlichen
Osmanischen Bank und wird wie bisher weitergefiihrt. Er verwaltet und er-
hebt alle ihm aufgrund des Dekrets von Muharrem zugestandenen Einnah-
men und alle anderen Einnahmen, deren Verwaltung ihm gemifS anderen
Darlehensvertragen vor dem 1. November 1914 anvertraut wurde.

Die alliierten Machte erméchtigen den Rat, dem osmanischen Finanzmi-
nisterium Amtshilfe zu den von der Finanzkommission festgelegten Bedin-
gungen zu leisten, um das folgende Programm so weit wie mdglich zu
verwirklichen:
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Das System der direkten Abgabe bestimmter Einnahmen durch die beste-
hende Verwaltung der osmanischen Staatsschulden wird in den von der
Finanzkommission zu bestimmenden Grenzen so weit wie mdglich ausge-
dehnt und auf die verbleibenden osmanischen Provinzen angewendet. Bei
jeder von der Finanzkommission genehmigten neuen Schaffung von Ein-
nahmen oder indirekten Steuern priift die Kommission die Méglichkeit, die
Verwaltung der Schulden auf Rechnung der osmanischen Regierung dem
Schuldenrat zu iibertragen.

Die Verwaltung des Zolls untersteht einem Generaldirektor, der von
der Finanzkommission unwiderruflich ernannt wird und ihr gegeniiber
verantwortlich ist. Anderungen der Zollgebiihrenordnung diirfen nur mit
Zustimmung der Finanzkommission vorgenommen werden.

Die Regierungen Frankreichs, Grofibritanniens und Italiens werden mit
Mehrheit und nach Anhérung der Anleihegldubiger entscheiden, ob der
Rat nach Ablauf der Amtszeit des Rates beibehalten oder durch die Finanz-
kommission ersetzt werden soll. Die Entscheidung der Regierungen wird
mindestens sechs Monate vor dem Datum getroffen, das dem Ablauf dieser
Frist entspricht.

Artikel 247

Die Kommission ist befugt, zu einem spateren Zeitpunkt vorzuschlagen,
die derzeit den Anleihegldubigern gemaf3 ihren Vertrdgen oder bestehenden
Dekreten gewdhrten Verpfandungen durch andere angemessene Verpfin-
dungen oder eine Belastung der allgemeinen Einnahmen der Tirkei zu
ersetzen. Die allilerten Regierungen verpflichten sich, alle Vorschldge der
Finanzkommission zu diesem Thema zu priifen.

Artikel 248

Alle beweglichen und unbeweglichen Vermogenswerte, die der Verwaltung
der osmanischen Staatsschulden gehdren, bleiben, wo auch immer sie sich
befinden, vollstindig zur Verfligung dieser Korperschaft.

Der Schuldenrat ist befugt, die Erlose aus der Verduflerung von Vermo-
genswerten fiir die aulerordentliche Tilgung der vereinigten Schulden oder
der tiirkischen Anteile zu verwenden.
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Artikel 249

Die osmanische Regierung erklért sich damit einverstanden, alle ihre Rech-
te an den Reservefonds und dem Tripolis-Entschiddigungsfonds auf die
Finanzkommission zu iibertragen.

Artikel 250

Ein Betrag in der Hohe der Riickstdnde aller Einnahmen, die bisher fiir
den Dienst an der osmanischen Staatsschuld in den tiirkisch verbliebenden
Gebieten an den Schuldenrat gezahlt werden hitten miissen, aber nicht
gezahlt wurden (aufler wenn diese Gebiete militdrisch von den alliierten
Streitkréften besetzt wurden - fiir die Zeit einer solchen Besetzung), hat
von der osmanischen Regierung an den Schuldenrat, sobald es nach Auffas-
sung der Finanzkommission die finanzielle Lage der Tiirkei zuldsst, gezahlt
zu werden.

Artikel 251

Der Schuldenrat Giberpriift alle Transaktionen des Rates, die wihrend des
Krieges stattgefunden haben. Alle vom Rat getatigten Zahlungen, die nicht
mit seinen Befugnissen und Pflichten im Einklang mit dem Dekret von
Muharrem oder auf andere Weise vor dem Krieg in Einklang standen,
werden dem Schuldenrat von der osmanischen Regierung zuriickerstattet,
sobald nach Auffassung der Finanzkommission eine solche Zahlung mog-
lich ist. Der Rat ist befugt, alle wahrend des Krieges gesetzten MafSnahmen
zu iberpriifen und jede Verpflichtung aufzuheben, die seiner Meinung
nach den Interessen der Anleiheglaubiger abtréglich ist und die nicht mit
den Befugnissen des Schuldenrates {ibereinstimmt.

Artikel 252

Jeder der Staaten, die nach diesem Vertrag einen jdhrlichen Beitrag fiir
die Bedienung der osmanischen Staatsschuld leisten sollen, kann diese
Verpflichtung unter Einhaltung einer Vorlaufzeit von sechs Monaten gegen-
tiber dem Schuldenrat durch Zahlung eines Betrags, der dem Wert dieser
Rate entspricht, zuriickzahlen, wobei diese zu einem zwischen dem betref-
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fenden Staat und dem Schuldenrat vereinbarten Zinssatz kapitalisiert wird.
Der Schuldenrat ist nicht befugt, eine solche Riickzahlung zu verlangen.

Artikel 253

Die von Deutschland und Osterreich nach Artikel 259 Abs. 1, 2, 4 und 7 des
Friedensvertrages mit Deutschland bzw. Artikel 210 Abs.I des Friedensver-
trages mit Osterreich zu iiberweisenden Goldbetrige sind der Finanzkom-
mission zur Verfiigung zu stellen.

Artikel 254

Die von Deutschland nach Artikel 259 Abs.3 des Friedensvertrages mit
Deutschland zu {iberweisenden Betrdge werden dem Schuldenrat unver-
ziiglich zur Verfiigung gestellt.

Artikel 255

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, jede Entscheidung, die von
den alliierten Machten, wenn nétig im Einvernehmen mit anderen Méch-
ten in Bezug auf die Mittel der osmanischen Gesundheitsverwaltung und
des ehemaligen Obersten Gesundheitsrates, in Bezug auf die Forderungen
des Obersten Gesundheitsrates gegen die osmanische Regierung sowie be-
ziiglich der Mittel des Rettungsbootdienstes des Schwarzen Meeres und des
Bosporus, getroffen wird, anzuerkennen. Die alliierten Miachte erméchtigen
hiermit die Finanzkommission, sie in dieser Angelegenheit zu vertreten.

Artikel 256

Die osmanische Regierung entbindet hiermit im Einvernehmen mit den
alliierten Méchten die deutsche Regierung von der ihr wihrend des Krieges
eingegangenen Verpflichtung, osmanische Regierungsgeldscheine zu einem
bestimmten Wechselkurs als Zahlung fiir Waren anzunehmen, die nach
dem Krieg aus Deutschland in die Tiirkei ausgefithrt werden.
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Artikel 257

Sobald die Forderungen der alliierten Michte gegeniiber der osmanischen
Regierung, wie sie sich aus diesem Teil ergeben, befriedigt sind und die
osmanischen Staatsschulden aus der Vorkriegszeit beglichen sind, wird
die Finanzkommission ihre Titigkeit einstellen. Die osmanische Regierung
wird dann zusammen mit dem Rat des Volkerbundes priifen, ob die Mit-
gliedstaaten des Volkerbundes der osmanischen Regierung erneut ihre Hil-
fe und Verwaltungshilfe im Interesse der Tiirkei anbieten, und wenn ja, in
welcher Form diese Hilfe geleistet werden kann.

Artikel 258

1. Die Tiirkei wird alle deutschen Schiffe, die seit dem 1. August 1914 unter
osmanischer Flagge tiberfithrt wurden, in seetiichtigem Zustand in die ihr
von den allijerten Machten bekannt gegebenen Héfen der alliierten Machte
tiberstellen; diese Schiffe sind der in Artikel 233 des Friedensvertrages mit
Deutschland bezeichneten Wiedergutmachungskommission zu iibergeben,
eine Umstellung auf eine neutrale Flagge wihrend des Krieges ist — soweit
die alliierten Méchte davon betroffen sind - als null und nichtig zu betrach-
ten.

2. Die osmanische Regierung iibergibt gleichzeitig mit den in Absatz
(1) genannten Schiffen alle Papiere und Dokumente, die die Wiedergutma-
chungskommission im Sinne des genannten Absatzes fiir erforderlich hilt,
um die vollstindige Ubertragung des Eigentums an den Schiffen frei von
allen Pfandrechten, Hypotheken, Belastungen, Lasten oder Forderungen,
gleich welcher Art, zu gewihrleisten.

Die osmanische Regierung wird alle erforderlichen Riickkédufe oder Ent-
schadigungen vornehmen. Sie ist die verantwortliche Partei im Falle eines
Verfahrens zur Wiedererlangung des Schiffes oder im Falle von Anspriichen
gegen das zu tibergebende Schift, gleich welcher Art.

Artikel 259

Unbeschadet des Artikels 277, Teil IX (Wirtschaftliche Bestimmungen),
des gegenwirtigen Vertrages, verzichtet die Tiirkei insoweit auf alle Bestim-
mungen der Vertrdge von Brest-Litowsk und Bukarest oder der ergédnzen-
den Vertrige.
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Die Tiirkei verpflichtet sich, alle Arten von Geldinstrumenten und Wert-
papiere oder Waren, die sie im Rahmen der vorgenannten Vertrége erhalten
hat, entweder an Rumaénien oder an die alliierten Hauptméchte zu {ibertra-
gen.

Artikel 260
Die gesetzgeberischen Mafinahmen, die zur Durchfithrung dieses Teils
erforderlich sind, werden von der osmanischen Regierung und den betei-

ligten Michten innerhalb einer Frist von héchstens sechs Monaten ab
Unterzeichnung dieses Vertrags erlassen.

ANNEX L.

Die osmanische Vor-Kriegsverschuldung (5. November 1914)
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Erlauternde Bemerkungen zu Anhang I.

Die Angaben in den Spaten 5,6 und 7 sind £ T.(tiirkische Lira) Gold. Die
Tiirkei besitzt nun eine Papierwahrung anstelle einer Vorkriegsgoldwih-
rung. Bei den gegenwirtigen Wechselkursen entspricht das Papier der tiir-
kischen Lira nicht mehr dem Vorkriegsverhaltnis zwischen der tiirkischen
Lira und der Wiéhrung, in der die Anleihen gezeichnet wurden und in der
die Zins- und Tilgungszahlungen gemafl den Vertragsbedingungen der An-
leihen in Europa zu leisten sind. Die Definition von Gold in tiirkischen Lira
in diesen Spalten bedeutet nicht, dass die Riickstellungen fiir die Kupons
und den Tilgungsfonds in Gold zu bilden sind, sondern dass der Betrag
in tlirkischen Lira nach einem Wechselkurs zu berechnen ist, der es dem
Anleiheglaubiger ermdéglicht, in der ihm zustehenden Wihrung bezahlt zu
werden.

ANNEXII.

§1
Die Kommission gibt sich eine Geschiftsordnung und ein Verfahren.

Der Vorsitz wird jéhrlich abwechselnd vom franzosischen, britischen und
dem italienischen Delegierten gefiihrt.

Jedes Mitglied hat das Recht, einen Stellvertreter zu benennen, der es in
seiner Abwesenheit vertritt.

Die Beschliisse werden mit der Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Stimmenthaltung gilt als Ablehnung des zur Diskussion stehenden
Vorschlags.

Die Kommission ernennt die von ihr fiir ihre Arbeit als notwendig erachte-
ten Bevollmachtigten und Angestellten.

Die Kosten und Ausgaben der Kommission werden nach Mafgabe des
Artikels 236 Buchstabe i) von der Tiirkei getragen.

Die Gehilter der Mitglieder der Kommission sowie die ihrer Beamten wer-
den von Zeit zu Zeit im Einvernehmen zwischen den in der Kommission
vertretenen Regierungen festgelegt.

Die Mitglieder der Kommission geniefien die gleichen Rechte und Immu-
nitaten, wie sie in der Tiirkei fiir ordnungsgemafl akkreditierte diplomati-
sche Vertreter von befreundeten Méchten gelten.

§2
Die Tiirkei verpflichtet sich, den Mitgliedern, Beamten und Beauftragten
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der Kommission das uneingeschrankte Recht einzurdumen, zu jeder ange-
messenen Zeit Orte, 6ffentliche Arbeiten oder Unternehmen in der Tiirkei
zu besuchen und zu inspizieren und der Kommission alle Aufzeichnungen,
Dokumente und Informationen zur Verfiigung zu stellen, die diese verlangt.

§3

Die Kommission ist berechtigt, im Einvernehmen mit der osmanischen
Regierung und unabhingig von einem etwaigen Versdumnis der letzteren,
die Kontrolle, Verwaltung und Erhebung aller indirekten Steuern zu iiber-
nehmen.

§4

Die Mitglieder der Kommission sind fiir Handlungen oder Unterlassungen
in Ausiibung ihres Amtes nur gegeniiber der Regierung, die sie ernannt
hat, verantwortlich. Keine der alliierten Regierungen iibernimmt eine Ver-
antwortung gegeniiber einer anderen Regierung.

§5

Die Kommission verdffentlicht jahrlich ausfithrliche Berichte tiber ihre
Arbeit, ihre Methoden und ihre Vorschldge fiir die finanzielle Neuordnung
der Tiirkei sowie iiber ihre Rechnungslegung fiir den betreffenden Zeit-
raum.

§6

Die Kommission iibernimmt auch alle anderen Aufgaben, die ihr durch
diesen Vertrag oder mit Zustimmung der osmanischen Regierung iibertra-
gen werden.

182

(e |


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

IX. Teil. Wirtschaftliche Bestimmungen.

IX. Teil. Wirtschaftliche Bestimmungen.

I. Abschnitt
Handelsbeziehungen

Artikel 261

Das aus Vertrdgen, Konventionen oder Gewohnheit resultierende System
der Kapitulationen??® wird zugunsten der alliierten Michte, die vor dem
1. August 1914 direkt oder indirekt davon profitiert haben, wieder einge-
fihrt und auf die alliierten Méchte, die zum 1. August 1914 nicht in den
Genuss der Kapitulationen gekommen waren, ausgeweitet.

Artikel 262

Die alliierten Michte, die vor dem 1. August 1914 Postamter im ehemaligen
Osmanischen Reich unterhielten, werden berechtigt, in der Tiirkei wieder
Postamter einzurichten.

Artikel 263

Das Abkommen vom 25. April 1907, soweit es sich auf die Hohe der Ein-
fuhrabgaben in der Tiirkei bezieht, wird zugunsten aller alliierten Machte
wieder in Kraft gesetzt.

Die gemaf$ Artikel 231, Teil VIII (Finanzielle Bestimmungen), dieses Ver-
trags eingesetzte Finanzkommission kann jedoch jederzeit eine Anderung
dieser Einfuhrabgaben oder die Einfithrung von Verbraucherabgaben ge-
nehmigen, sofern die so gednderten oder eingefiihrten Abgaben auf Waren
gleich welchen Eigentums oder Ursprungs angewandt werden.

Die von der Finanzkommission gemif} diesem Artikel genehmigte Ande-
rung bestehender Zolle oder die Einfithrung neuer Zolle wird erst nach
Ablauf von sechs Monaten nach ihrer Mitteilung an alle alliierten Michte
wirksam. Wahrend dieses Zeitraums priift die Kommission alle diesbeziig-
lichen allfalligen Einwande, die von einer alliierten Macht erhoben werden
kénnen.

228 Vgl. dazu FN 25. Die sog. Kapitulationen sicherten vor allem westlichen Staaten
gewisse — vor allem wirtschaftliche - Vorrechte im Osmanischen Reich, ohne dass
es dafiir eine Gegenleistung erhielt.
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Artikel 264

Vorbehaltlich etwaiger Rechte und Ausnahmen, die sich aus den vor dem
1. August 1914 geschlossenen Konzessionsvertrigen ergeben, ist die Finanz-
kommission berechtigt, der Tiirkei zu gestatten, unter den in Artikel 263
festgelegten Gleichheitsbedingungen von Staatsangehdrigen der alliierten
Michte bzw. auf deren Giiter alle Steuern und Abgaben zu erheben, die im
Interesse der wirtschaftlichen Stabilitit und der guten Regierung der Tiirkei
auch den osmanischen Biirgern auferlegt werden.

Die Finanzkommission ist zu diesem Zwecke unter den gleichen Bedin-
gungen berechtigt, alle Einfuhr- und Ausfuhrverbote zu genehmigen, die
gegeniiber den Angehorigen der verbiindeten Michte geltend gemacht wer-
den konnen.

Solche Steuern, Abgaben oder Verbote treten erst nach einem Zeitraum
von sechs Monaten nach Verstindigung aller alliierten Machte in Kraft.
Wihrend dieses Zeitraums priift die Kommission alle diesbeziiglichen all-
talligen Einwénde, die von einer alliierten Macht erhoben werden kénnen.

Artikel 265

Im Falle von Schiffen der alliierten Méchte sind alle Arten von Zertifikaten
oder Dokumenten, die sich auf diese Schiffe beziehen und von der Turkei
vor dem Krieg oder von den Hauptseefahrtstaaten danach als giiltig aner-
kannt wurden, auch in Zukunft von der Tirkei als giiltig und gleichwertig
mit den entsprechenden fiir osmanische Schiffe ausgestellten Zertifikaten
anzuerkennen.

Eine dhnliche Anerkennung wird den von den Regierungen neuer Staa-
ten ausgestellten Zertifikaten und Dokumenten zuerkannt, unabhéngig da-
von, ob sie eine Seekiiste haben oder nicht, sofern diese Zertifikate und
Dokumente in Ubereinstimmung mit der in den Hauptseefahrtstaaten gel-
tenden allgemeinen Praxis ausgestellt werden.

Die Hohen Vertragsparteien kommen {iiberein, die Flagge der Schiffe
einer allilerten Macht oder eines neuen Staates ohne Seekiiste anzuerken-
nen, die an einem bestimmten Ort in ihrem Hoheitsgebiet registriert sind;
dieser Ort dient als Registerhafen dieser Schiffe.
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Artikel 266

Die Tiirkei verpflichtet sich, alle erforderlichen Gesetzgebungs- oder Ver-
waltungsmafinahmen zu treffen, um die Natur- oder Gewerbserzeugnisse
einer jeden allijerten Macht oder eines jeden neuen Staates gegen jede Art
von unlauterem Wettbewerb im Handelsverkehr zu schiitzen.

Die Tiirkei verpflichtet sich durch Beschlagnahme und durch alle an-
deren geeigneten Strafmafinahmen, die Ein- und Ausfuhr sowie fiir das
Inland die Herstellung, den Umlauf, den Verkauf und das Feilbieten aller
Erzeugnisse oder Waren zu unterdriicken und zu verbieten, die auf sich
selbst oder ihrer unmittelbaren Aufmachung oder ihrer dufleren Verpa-
ckung irgendwelche Marken, Namen, Aufschriften oder Zeichen tragen, die
unmittelbar oder mittelbar falsche Angaben tiber Ursprung, Gattung, Art
oder charakteristische Eigenschaften dieser Erzeugnisse oder Waren geben.

Artikel 267

Die Tiirkei verpflichtet sich - unter der Bedingung der Gegenseitigkeit
-, die Gesetze sowie die Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidungen zu
befolgen, die in Ubereinstimmung mit diesen Gesetzen in einem alliierten
Staat oder einem neuen Staat getroffen und der Tiirkei von den zustdndigen
Behorden regelméflig mitgeteilt werden und die das Recht auf eine Her-
kunftsbezeichnung fiir Weine und Spirituosen festlegen oder regeln, die in
dem Land, zu dem das Gebiet gehort, erzeugt werden, bzw. die Bedingun-
gen festlegen, an die eine Herkunftsbezeichnung gekniipft ist. Die Ein- und
Ausfuhr sowie die Herstellung, der Verkehr, der Verkauf oder das Anbieten
zum Verkauf von Erzeugnissen oder Waren, die entgegen den genannten
Gesetzen oder Beschliissen regionale Bezeichnungen tragen, werden von
der Tiirkei verboten und durch die in Artikel 266 festgelegten Mafinahmen
geahndet.

Artikel 268

Wenn die osmanische Regierung internationalen Handel betreibt, verfiigt
sie in dieser Hinsicht iiber keine der Vorrechte und Immunitaten, die sich
fiir gewohnlich aus einer staatlichen Souverdnitdt ergeben, und sie wird
auch nicht als iiber solche verfiigend betrachtet.
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I1. Abschnitt
Vertrage

Artikel 269

Vom Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages an und unter Vorbehalt
der darin enthaltenen Bestimmungen gelten lediglich die nachstehend
und in den folgenden Artikeln aufgezdhlten, von dem ehemaligen Osmani-
schen Reich abgeschlossenen Kollektivvertrige, -libereinkommen und -ab-
machungen wirtschaftlicher oder technischer Art zwischen der Tiirkei und
denjenigen alliierten Méchten, die daran als vertragschlieflende beteiligt
sind:

1. Ubereinkommen vom 14. Mirz 1884, vom 1. Dezember 1886 und vom
23. Mirz 1887 sowie Schlussprotokoll vom 7. Juli 1887 zum Schutz der
Unterseekabel;

2. Ubereinkommen vom 5. Juli 1890, betreffend die Veroffentlichung der
Zolltarife und die Organisation einer internationalen Vereinigung zur
Veroffentlichung der Zolltarife;

3. Abkommen vom 9. Dezember 1907, betreffend die Errichtung eines in-
ternationalen Amtes fur offentliches Gesundheitswesen in Paris;

4. Ubereinkommen vom 7. Juni 1905, betreffend die Schaffung eines inter-
nationalen Ackerbauinstituts in Rom;

5. Ubereinkommen vom 27. Juni 1855, betreffend die osmanische Anleihe;

6. Ubereinkommen vom 16. Juli 1863, betreffend Ablosung des Scheldezol-
les;

7. Ubereinkommen vom 29. Oktober 1888, betreffend Festsetzung einer
endgiiltigen Regelung zur Sicherung der freien Benutzung des
Suezkanales.

Artikel 270

Vom Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages an, lassen die Hohen Ver-
tragschliefenden Teile die im folgenden aufgefiihrten Vertrige und Uber-
einkommen, soweit sie davon betroffen werden, unter der Bedingung, dass
die Tirkei die besonderen in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen
befolgt und die Tiirkei sich verpflichtet, die im vorliegenden Artikel enthal-
tenen besonderen Bestimmungen zu beachten, wieder gelten:
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Postalische Ubereinkommen:

Vertrige und Ubereinkommen des Weltpostvereines, unterzeichnet in
Wien am 4. Juli 1891;

Vertrige und Ubereinkommen des Weltpostvereines, unterzeichnet in
Washington am 15. Juni 1897;

Vertrige und Ubereinkommen des Weltpostvereines, unterzeichnet in
Rom am 26. Mai 1906.

Telegrafenvertrige:

Internationaler Telegrafenvertrag, unterzeichnet in St. Petersburg am
10./22. Juli 1875;

Reglements und Tarife der internationalen Telegrafenkonferenz von Lis-
sabon vom 11. Juni 1908.

Die Tiirkei verpflichtet sich, ihre Einwilligung zum Abschluss von sol-
chen Sonderiibereinkiinften mit den neuen Staaten nicht zu verweigern, die
in den Ubereinkommen und Abmachungen, betreffend den Weltpostverein
und den zwischenstaatlichen Telegrafenverein, denen diese neuen Staaten
angehoren oder beitreten werden, vorgesehen sind.

Artikel 271

Vom Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages an, lassen die Hohen
VertragschlieSenden Teile das Internationale Funkentelegrafeniibereinkom-
men vom 5. Juli 1912, unter der Bedingung, dass die Tiirkei die vonseiten
der alliierten Méchte mitzuteilenden vorldufigen Bestimmungen befolgt,
soweit sie davon betroffen werden, wieder gelten.

Wird binnen fiinf Jahren nach Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages
anstelle des Ubereinkommens vom 5. Juli 1912 ein neues Ubereinkommen
zur Regelung des zwischenstaatlichen Funkentelegrafenverkehres geschlos-
sen, so ist dieses neue Ubereinkommen fiir die Tiirkei bindend, selbst wenn
diese sich weigern sollte, bei dessen Ausarbeitung mitzuwirken oder es zu
unterzeichnen. Ein solches, neues Ubereinkommen tritt zugleich anstelle
der in Kraft gesetzten vorldufigen Bestimmungen.

187

{o) I


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

Friedensvertrag zwischen den alliierten Mdchten und der Tiirkei

Artikel 272

Die Tiirkei verpflichtet sich, in der vorgeschriebenen Form vor Ablauf
einer Frist von zwolf Monaten nach dem Inkrafttreten des gegenwértigen
Vertrages:

L

in der vorgeschriebenen Form, dem in Washington am 2. Juni 1911 tiber-
priiften, internationalen Pariser Ubereinkommen vom 20. Mirz 1883
zum Schutze des gewerblichen Eigentums und in Berlin am 13. Novem-
ber 1908 revidierten, durch das Zusatzprotokoll von Bern am 20. Mérz
1914 ergdnzten, internationalen Berner Ubereinkommen vom 9. Septem-
ber 1886 zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst beizutreten:

. Abgesehen von den oben erwahnten Verbindlichkeiten verpflichtet sich

die Tiirkei iiberdies, fortgesetzt die Anerkennung und den Schutz jed-
weden gewerblichen, literarischen oder kiinstlerischen Eigentums der
Angehorigen einer jeden der allijerten Machte mindestens im gleichen
Umfange wie in den erwihnten Ubereinkommen zu sichern.

. Auflerdem und unabhéngig von dem erwéhnten Beitritt verpflichtet sich

die Tiirkei, fortgesetzt die Anerkennung und den Schutz aller Werke der
Literatur und Kunst der Angehdrigen einer jeden der alliierten Méchte
und der neuen Staaten mindestens im gleichen Umfange wie am 1. Au-
gust 1914 und unter denselben Bedingungen zu sichern.

Artikel 273

Die Tiirkei verpflichtet sich, den Konventionen und Ubereinkommen, die
im Folgenden aufgezahlt werden, beizutreten und diese zu ratifizieren:

(1) Ubereinkommen vom 11. Oktober 1909, hinsichtlich des Internatio-

nalen Autoverkehrs;

(2) Ubereinkommen vom 15. Mai 1886, hinsichtlich der Versiegelung

von zollpflichtigen Eisenbahnwagen und des Protokolls vom 18. Mai
1907;

(3) Ubereinkommen vom 31. Dezember 1913, hinsichtlich der Vereinheit-

lichung von Handelsstatistiken;

(4) Ubereinkommen vom 23. September 1910, zur Vereinheitlichung be-

stimmter Vorschriften {iber Kollisionen und Bergung auf See;

(5) Ubereinkommen vom 21. Dezember 1904 iiber die Befreiung von

Krankenhausbaute in Hifen von Gebiihren und Abgaben;
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(6) Ubereinkommen vom 18. Mai 1904 und vom 4. Mai 1910 zur Unter-
driickung des weiflen Sklavenhandels;

(7)  Ubereinkommen vom 4. Mai 1910, hinsichtlich der Unterdriickung
obszoner Publikationen;

(8) Sanitires Ubereinkommen vom 30. Jinner 1892, 5. April 1893,
3. April 1894, 19. Mirz 1897 und 3. Dezember 1903;

(9) Ubereinkommen vom 29. November 1906, hinsichtlich der Verein-
heitlichung pharmakologischer Gebrauchsanweisungen fiir potenz-
steigernde Arzneimittel;

(10) Ubereinkommen vom 3. November 1881 und 15. April 1889, hinsicht-
lich Vorkehrungen gegen Reblduse;

(11) Ubereinkommen vom 19. Mai 1902, hinsichtlich des Vogelschutzes in
der Landwirtschaft.

Artikel 274

Getreu dem Geiste der allgemeinen Grundsitze oder der besonderen Be-
stimmungen des gegenwirtigen Vertrages wird jede der alliierten Michte
der Tiirkei mitteilen, welche der zwischen ihr und den alliierten Méchten
abgeschlossenen zweiseitigen Abkommen oder Vertrige sie wieder in Gel-
tung zu setzen fordert.

Die in diesem Artikel vorgesehene Mitteilung ergeht entweder unmittel-
bar oder durch Vermittlung einer anderen Macht. Die Tiirkei wird deren
Empfang schriftlich bestétigen; das Datum des Wiederauflebens ist das der
amtlichen Mitteilung.

Die alliierten Méchte verpflichten sich untereinander, der Tiirkei gegen-
{iber nur diejenigen Ubereinkommen in Anwendung zu bringen, die mit
den Bestimmungen des gegenwirtigen Vertrages in Einklang stehen.

Die Mitteilung bezeichnet gegebenenfalls diejenigen Bestimmungen die-
ser Ubereinkommen, die nicht wiederaufleben sollen, zumal sie den Be-
stimmungen des gegenwirtigen Vertrages widersprechen.

Bei Meinungsverschiedenheiten wird der Volkerbund angerufen.

Den allijerten Méchten wird fiir die Mitteilung eine Frist von sechs
Monaten nach dem Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages gewéhrt.

Nur diejenigen zweiseitigen Ubereinkommen, die den Gegenstand einer
solchen Mitteilung bilden, leben zwischen den alliierten Méchten und der
Tiirkei wieder auf.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf alle zweiseitigen Uberein-
kommen Anwendung, die zwischen einer der zu den Signaturmiachten
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des gegenwirtigen Vertrages gehorenden alliierten Méachte und der Tiirkei
bestehen, selbst wenn sich diese mit der Tiirkei nicht im Kriegszustand
befunden hat.

Die Bestimmungen des gegenwirtigen Artikels unterlaufen die Bestim-
mungen des Artikels 261 nicht.

Artikel 275

Die Tiirkei erkennt an, dass durch den gegenwirtigen Vertrag alle Vertrége,
Ubereinkommen oder Abmachungen, die es mit Deutschland, Osterreich,
Ungarn, Bulgarien seit dem 1. August 1914 bis zum Inkrafttreten des gegen-
wartigen Vertrags abgeschlossen hat, aufgehoben sind und bleiben.

Artikel 276

Die Tiirkei verpflichtet sich, den alliierten Miachten, deren Verwaltungsbe-
diensteten und Staatsangehorigen alle Begilinstigungen aus Rechte sowie
Vorteile jeder Art zukommen zu lassen, die sie (einst) Deutschland, Oster-
reich, Bulgarien oder Ungarn oder den Beamten und Staatsangehorigen
dieser Staaten in Vertrdgen oder Vereinbarungen, die vor dem 1. August
1914 geschlossen wurden, gewdhrt hat — und zwar so lange diese Vertrage
oder Vereinbarungen in Kraft bleiben.

Die allijerten Miachte behalten sich vor, diese Begiinstigungen aus Rechte
und Vorteile in Anspruch zu nehmen oder darauf zu verzichten.

Artikel 277

Die Tiirkei erkennt an, dass alle Vertrage, Ubereinkommen oder Abma-
chungen aufgehoben sind und bleiben, die von ihr mit Russland oder
irgendeiner Regierung, deren Gebiet frither ein Teil Russlands war, vor
dem 1. August 1914 oder zwischen diesem Datum und dem Inkrafttreten des
gegenwdrtigen Vertrags oder mit Ruménien nach dem 15. August 1916 bis
zum Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages geschlossen worden sind.

Artikel 278

Falls seit dem 1. August 1914 eine allijerte Macht, Russland bzw. ein Staat
oder eine Regierung, deren Gebiet frither ein Teil Russlands war, infolge
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militdrischer Besetzung oder mit anderen Mitteln oder aus anderen Griin-
den genotigt worden ist, der Tiirkei oder einem osmanischen Staatsangehd-
rigen durch eine von einer offentlichen Behorde ausgehenden Mafinahme
Konzessionen, Vorrechte und Begilinstigungen welcher Art auch immer
zu gewdhren oder gewidhren zu lassen, so werden diese Konzessionen,
Vorrechte und Begiinstigungen durch den gegenwirtigen Vertrag ohne Wei-
teres hinfallig.

Unter keinen Umstinden werden die hieraus moglicherweise entsprin-
genden Lasten oder Schadenersatzanspriiche von den alliierten Méchten
oder von Michten, Staaten, Regierungen oder offentlichen Behorden getra-
gen, die dieser Artikel von ihren Verpflichtungen entbindet.

Artikel 279

Vom Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrags an verpflichtet sich die Tiir-
kei, soweit es in Betracht kommt, den alliierten Machten sowie deren
Staatsangehorigen alle wie auch immer gearteten Rechte und Vorteile,
die sie seit dem 1. August 1914 bis zum Inkrafttreten des gegenwirtigen
Vertrages durch Vertrige, Ubereinkommen oder Abmachungen nicht krieg-
fithrenden Staaten oder deren Staatsangehdrigen eingerdumt hat, ohne
Weiteres zuteilwerden zu lassen, solange diese Vertridge, Abmachungen und
Ubereinkommen in Kraft bleiben.

Artikel 280

Diejenigen der Hohen Vertragschlieffenden Teile, die das Haager Opium-
abkommen vom 23. Janner 1912 noch nicht unterzeichnet oder nach der
Unterzeichnung noch nicht ratifiziert haben, erkldren sich damit einver-
standen, das Abkommen in Kraft zu setzen und zu diesem Zwecke sobald
als moglich - spitestens aber binnen 12 Monaten nach dem Inkrafttreten
des gegenwirtigen Vertrages — die notigen Gesetze zu erlassen.

Die Hohen Vertragschlielenden Teile kommen auflerdem tiberein, dass
fiir diejenigen von ihnen, die das genannte Ubereinkommen noch nicht
ratifiziert haben, die Ratifikation des gegenwirtigen Vertrages in jeder
Hinsicht einer solchen Ratifikation und der Unterzeichnung des Spezial-
protokolls gleichkommen soll, das in Den Haag geméfl den Beschliissen
der dritten Opiumkonferenz im Jahre 1914 zur Inkraftsetzung dieses Uber-
einkommens aufgenommen wurde.
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Die Regierung der Franzosischen Republik wird der Regierung der Nie-
derlande eine beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die Hinterlegung
der Ratifikationen des gegenwirtigen Vertrages iibermitteln und sie ersu-
chen, diese Urkunde als Hinterlegung der Ratifikationen des Abkommens
und als Unterzeichnung des Zusatzprotokolls von 1914 entgegenzunehmen
und anzuerkennen.

II1. Abschnitt
Gewerbliches Eigentum

Artikel 281

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrags werden die gewerblichen,
literarischen und kiinstlerischen Eigentumsrechte, wie sie durch die in Ar-
tikel 272 erwihnten internationalen Ubereinkommen von Paris und Bern
definiert sind, mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages im Ho-
heitsgebiet der Hohen Vertragsparteien zugunsten der zum Zeitpunkt des
Kriegsbeginns Berechtigten oder ihrer gesetzlichen Vertreter wiederherge-
stellt. Ebenso werden Rechte, die, wenn der Krieg nicht stattgefunden hitte,
wihrend des Krieges infolge eines Antrags auf Schutz des gewerblichen Ei-
gentums oder der Verdffentlichung eines literarischen oder kiinstlerischen
Werkes erworben worden wiren, zugunsten jener Personen, die dazu be-
rechtigt gewesen wiren, mit Inkrafttreten dieses Vertrages anerkannt und
begriindet.

Nichtsdestotrotz bleiben alle Handlungen, die aufgrund der besonderen
Mafinahmen, die wahrend des Krieges unter gesetzgebender, exekutiver
oder administrativer Gewalt und einer alliierten Macht in Bezug auf die
Rechte osmanischer Staatsangehdriger an gewerblichem, literarischem oder
kiinstlerischem Eigentum getroffen wurden, in Kraft und behalten ihre
volle Wirkung.

Die Tiirkei oder osmanische Staatsangehorige diirfen keine Anspriiche
oder Klagen beziiglich der Nutzung von Rechten an gewerblichen litera-
rischen oder kiinstlerisches Eigentum erheben, die wéihrend des Krieges
seitens einer Regierung der alliierten Michte oder von einer natiirlichen
Person fiir eine solche Regierung oder in deren Auftrag erfolgte, und zwar
auch nicht wegen eines Verkaufs, eines Anbietens zum Verkauf oder der
Verwendung von Produkten, Artikeln oder Geriten, fiir die diese Rechte
gelten.
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Sofern die Gesetzgebung einer der alliierten Michte, die zum Zeitpunkt
der Unterzeichnung dieses Vertrags in Kraft ist, nichts anderes bestimmt,
werden fillige oder gezahlte Geldforderungen aufgrund einer Handlung
oder Operation, die sich aus der Durchfithrung der in Absatz 2 dieses
Artikels genannten Sondermafinahmen ergeben, in gleicher Weise behan-
delt wie andere Geldforderungen, nach diesem Vertrag zu behandeln sind,
die osmanischen Staatsangehorigen zustehen; Betrége, die durch besondere
Mafinahmen der osmanischen Regierung in Bezug auf Rechte an gewerbli-
chem, literarischem oder kiinstlerischem Eigentum der Staatsangehorigen
der alliierten Machte entstehen, werden wie andere Schulden osmanischer
Staatsangehoriger behandelt.

Jede der alliierten Méchte behilt sich das Recht vor, gewerbliche, lite-
rarische oder kiinstlerische Eigentumsrechte (mit Ausnahme von Waren-
zeichen), die vor oder wihrend des Krieges erworben wurden oder die
unldngst infolge dieser Gesetzgebung durch osmanische Staatsangehorige
erworben wurden, sei es durch die Erteilung von Nutzungslizenzen oder
durch die Aufrechterhaltung der Kontrolle iiber ihre Nutzung oder auf
andere Weise, insoweit zu beschrinken, wie es zur Landesverteidigung,
fir das offentliche Interesse, fiir eine Gleichbehandlung seitens der Tiirkei
hinsichtlich der gewerblichen, literarischen oder kiinstlerischen Eigentums-
rechte auf osmanischem Gebiet durch ihre Staatsangehérige, oder zur Si-
cherstellung der ordnungsgeméfien Erfiillung aller Verpflichtungen, die die
Tiirkei in diesem Vertrag iibernommen hat, erforderlich ist. Hinsichtlich
jener gewerblichen, literarischen und kiinstlerischen Eigentumsrechte, die
nach Inkrafttreten dieses Vertrags erworben wurden, darf das von den alli-
ierten Méchten vorbehaltene Recht nur dann ausgeiibt werden, wenn diese
Begrenzungen, Bedingungen oder Beschrankungen fiir die Landesverteidi-
gung als notwendig erachtet werden oder im &ffentlichen Interesse liegen.

Im Falle der Anwendung der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes
durch eine alliierte Macht sind angemessene Entschadigungen oder Lizenz-
gebithren zu zahlen, die auf dieselbe Weise zu behandeln sind wie alle
anderen Geldforderungen, die osmanischen Staatsangehoérigen durch den
gegenwirtigen Vertrag zustehen.

Jede der alliierten Méchte behilt sich das Recht vor, jede ganze oder teil-
weise Konzessionserteilung, die gewerbliche, literarische oder kiinstlerische
Eigentumsrechte betreffen, die seit dem 1. August 1914 erfolgt sind oder
noch erfolgen werden und die zur Folge hitte, dass die Ziele dieses Artikels
zunichtegemacht wiirden, als ungiiltig und unwirksam zu behandeln.
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Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht fiir Rechte an gewerbli-
chem, literarischem oder kiinstlerischem Eigentum, die von den alliierten
Michten im Rahmen der Liquidation von Geschiften oder Gesellschaften
nach dem Kriegsrecht behandelt wurden oder gemaf3 Artikel 289 behandelt
werden.

Artikel 282

Den Staatsangehorigen der Hohen Vertragsparteien wird mindestens ein
Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrags gewahrt, um alle Handlungen vor-
nehmen, alle Formvorschriften erfiillen und alle Gebiihren und Zahlungen
zu leisten sowie generell alle durch Gesetze und Verordnungen um alle per
Gesetze oder Verordnungen der jeweiligen Staaten vorgeschriebenen Ver-
pflichtungen zur Aufrechterhaltung oder zum Erwerb von gewerblichem
Eigentum, das entweder vor dem 1. August 1914 erworben wurde oder das
ohne Krieg seit diesem Datum aufgrund eines vor dem Krieg oder wihrend
seines Fortbestands gestellten Antrags hétte erworben werden konnen, ein-
zuhalten, ohne dass Verldngerungsgebiithren oder andere Strafen verhdngt
werden.

Alle Rechte an gewerblichem Eigentum, die durch Nichterfiillung einer
Handlung, Nichteinhaltung von Formerfordernissen oder Nichtleistung
einer Zahlung verwirkt wurden ,leben wieder auf, Patente und Muster
jedoch unter dem Vorbehalt, dass jede alliierte Macht alle von ihr fiir
notwendig erachteten MafSnahmen, die sie zum Schutz von Dritten, die
die Patente und Muster wihrend des Zeitraumes, in dem diese Rechte ,ver-
wirkt waren, getroffen haben, (weiterhin) setzen kann. Auflerdem bleiben
fiir Patente auf Erfindungen und Muster von osmanischen Staatsangehori-
gen, die auf diese Weise wiederaufleben, die Vorschriften, die wiahrend des
Krieges hinsichtlich der Bewilligung von Lizenzen gegolten haben, ebenso
wie alle weiteren Bestimmungen dieses Vertrages, aufrecht.

Der Zeitraum von 1. August 1914 bis zum Inkrafttreten dieses Vertrages
wird nicht in den Berechnungszeitraum der Frist fiir die Nutzung von
Patenten oder die Verwendung von Geschifts- oder Fabrikmarken oder
Muster, die am 1. August 1914 noch galten, einberechnet, und es wird ferner
vereinbart, dass kein Patent, keine eingetragene Handelsmarke oder Mus-
ter, das am 1. August 1914 in Kraft war, von der Verwirkung oder Loschung
infolge eines Nichtgebrauchs betroffen sein wird, zumal solche nur dann
widerrufen oder geldscht werden konnen, wenn sie zwei Jahre nach Inkraft-
treten dieses Vertrags nicht verwendet werden.
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Artikel 283

Weder von osmanischen Staatsangehérigen, sonstigen Personen oder von
alliierten Staatsangehdorigen, die in den Gebieten der Tiirkei ansdssig oder
geschiftlich tatig sind, noch von Dritten, denen diese Personen wihrend
des Krieges Rechte iibertragen haben, diirfen aufgrund einer Handlung,
die zwischen dem Zeitpunkt des Bestehens des Kriegszustands und dem In-
krafttreten des gegenwirtigen Vertrages auf dem Gebiet der anderen Partei
gesetzt wurde und die eine Verletzung gewerblicher Eigentumsrechte oder
der Rechte an literarischem oder kiinstlerischem Eigentum, die entweder
wiahrend des Krieges bestanden oder nach den Bestimmungen des Artikels
282 wiederaufleben, darstellte, Klagen oder sonstige Anspriiche geltend
gemacht werden.

Ebenso ist eine Klageerhebung wegen Verletzung von gewerblichen, lite-
rarischen oder kiinstlerischen Eigentumsrechten hinsichtlich des Verkaufs
oder eines Kaufangebotes von Produkten oder Artikeln, die in der Zeit
zwischen dem Bestehen des Kriegszustands und der Unterzeichnung des
gegenwirtigen Vertrages hergestellt oder Produkte oder Artikel, die von
literarischen oder kiinstlerischen Werken veréffentlicht wurden, in den Ho-
heitsgebieten der alliierten Méchte einerseits oder der Tiirkei andererseits,
fiir einen Zeitraum von einem Jahr nach Unterzeichnung dieses Vertrages,
durch solche Personen oder gegen diejenigen, die sie erworben haben und
weiterhin benutzen, unzuldssig. Es versteht sich jedoch, dass diese Bestim-
mung nicht gilt, wenn der Rechteinhaber in den widhrend des Krieges
von der Tiirkei besetzten Gebieten seinen Wohnsitz oder eine unternehme-
rische oder gewerbliche Niederlassung hatte.

Artikel 284

Lizenzen fiir die Nutzung von gewerblichem, literarischem oder kiinstle-
rischem Eigentum, die vor dem Krieg zwischen Staatsangehorigen der
alliierten Médchte oder in ihrem Hoheitsgebiet ansdssigen oder dort tati-
gen Personen einerseits und osmanischen Staatsangehérigen andererseits
abgeschlossen wurden, gelten ab dem ersten Datum des Bestehens des
Kriegszustandes zwischen der Tiirkei und den alliierten Méchten als wie-
derhergestellt. In jedem Fall aber hat der frithere Begiinstigte eines solchen
Vertrages das Recht, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses
Vertrages, vom Rechteinhaber die Erteilung einer neuen Lizenz, deren
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Bedingungen mangels einer Vereinbarung zwischen den Parteien von dem
dafiir zustdndigen Gericht des Landes, nach dessen Recht die Lizenzen
erworben wurden, festgelegt werden — aufler im Falle von Lizenzen fiir
Rechte, die nach osmanischem Recht erworben wurden -, zu verlangen.

In diesem Fall werden die Bedingungen von der in Artikel 287 genannten
Schiedskommission festgelegt. Das Schiedsgericht oder die Kommission
kann erforderlichenfalls auch die Nutzungsgebiihr festsetzen, die ihres Er-
achtens wegen der Ausiibung der Rechte wéhrend des Krieges fiir angemes-
sen gilt.

Keine Lizenz in Bezug auf gewerbliches, literarisches oder kiinstlerisches
Eigentum, die gemaf} der besonderen Kriegsgesetzgebung einer alliierten
Macht erteilt wurde, wird durch den Fortbestand einer vor dem Krieg
geschlossenen Lizenz beriihrt, sondern bleibt giiltig und voll wirksam und
eine so erteilte Lizenz an den fritheren Inhaber einer vor dem Krieg abge-
schlossenen Konzession gilt als Ersatz fiir diese Konzession.

Wurden wéhrend des Krieges aufgrund einer vor dem Krieg geschlosse-
nen Lizenz oder Vereinbarung tiber gewerbliche Schutzrechte oder fiir die
Vervielfiltigung oder Darstellung literarischer, dramatischer oder kiinstleri-
scher Werke Tantiemen gezahlt, so werden diese in derselben Weise gemaf3
diesem Vertrag behandelt wie andere Schulden oder Kredite osmanischer
Staatsangehoriger.

Artikel 285

Die Einwohner der aufgrund dieses Vertrages von der Tiirkei abgetrennten
Gebiete behalten, ungeachtet der Trennung und des sich daraus ergeben-
den Wechsels der Staatsangehorigkeit in der Tiirkei, weiterhin alle Rechte
an gewerblichem, literarischem und kiinstlerischem Eigentum, die ihnen
nach der osmanischen Gesetzgebung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
zustehen.

Gewerbliche, literarische und kiinstlerische Eigentumsrechte, die zum
Zeitpunkt der Ubertragung in den nach diesem Vertrag von der Tiirkei
abgetrennten Gebieten in Kraft sind oder die nach Artikel 281 wiederherge-
stellt werden, haben von dem Staat, an den das genannte Gebiet iibertragen
wird, anerkannt zu werden und bleiben in diesem Gebiet fiir denselben
Zeitraum in Kraft, fiir den sie auch nach osmanischer Gesetzgebung in
Geltung stehen.
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Artikel 286

Ein besonderes Ubereinkommen wird alle Fragen zu den Archiven, Regis-
tern und Dokumenten im Zusammenhang mit dem Schutz des gewerbli-
chen, literarischen oder kiinstlerischen Eigentums regeln und soll deren
eventuelle Mitteilung und Ubermittlung durch die osmanischen Amter an
die Amter der Staaten festlegen, die auf einem von der Tiirkei abgetrennten
Gebiet entstanden sind.

IV. Abschnitt
Giiter, Rechte und Beteiligungen

Artikel 287

All jene Giiter, Rechte und Beteiligungen, die sich auf einem zum 1. August
1914 unter osmanischer Hoheit stehenden Gebiet befanden, und Staatsan-
gehorigen der alliierten Michte, die wéihrend des Krieges keine osmani-
schen Staatsangehorigen waren, gehdrten - oder von ihnen kontrollierten
Gesellschaften - werden ihren Eigentiimern unverziiglich und steuerfrei
von der osmanischen Regierung oder Behdrden zuriickerstattet, es sei
denn, dies wire nach den Kapitulationen zuldssig gewesen. Ist wihrend
des Krieges Vermdgen beschlagnahmt worden, sodass seine Besitzer keinen
Nutzen daraus ziehen konnten, so ist es steuerfrei zuriickzugeben.

Die osmanische Regierung wird alle in ihrer Macht stehenden Schritte
unternehmen, um dem Eigentiimer den Besitz seines Eigentums frei von
allen Belastungen oder Lasten, die ihm ohne seine Zustimmung auferlegt
worden sind, zuriickzugeben. Alle durch die Riickstellung geschidigten
Dritten sind von ihr (Anm.: der osmanischen Regierung) schadlos zu halten.

Kann die in diesem Artikel vorgesehene Riickstellung nicht bewirkt wer-
den oder sind die betroffenen Giiter, Rechte oder Beteiligungen beschadigt
oder verletzt worden, unabhédngig davon, ob sie beschlagnahmt wurden
oder nicht, hat der Eigentiimer Anspruch auf Entschddigung. Die diesbe-
ziiglichen Anspriiche der Staatsangehorigen der allijerten Méchte oder der
von ihnen kontrollierten Gesellschaften sind zu priifen und die Hohe
der Entschadigung wird von einer vom Volkerbundrat zu ernennenden
Schiedskommission festgesetzt. Diese Entschadigung wird von der osmani-
schen Regierung getragen und kann auf das Eigentum osmanischer Staats-
angehoriger im Hoheitsgebiet oder unter der Kontrolle des Staates des An-
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tragstellers erhoben werden. Soweit es nicht aus dieser Quelle gedeckt wird,
wird es aus der in Artikel 236 (II), Teil VIII (Finanzielle Bestimmungen),
des gegenwirtigen Vertrags genannten Rate beglichen.

Die obige Bestimmung verpflichtet die osmanische Regierung nicht,
Ersatz fiir Schaden an Giitern, Rechten und Beteiligungen zu leisten, die
seit dem 30. Oktober 1918 in Gebieten, die tatsdchlich durch die alliierten
Michte besetzt und durch diesen Vertrag von der Tiirkei abgetrennt wur-
den, entstanden sind. Der Ersatz eines tatsachlichen Schadens an Giitern,
Rechten und Beteiligungen, der von den Besatzungsbehdrden seit dem
vorstehenden Zeitpunkt verursacht wurde, hat von den verantwortlichen
alliierten Behorden beglichen zu werden.

Artikel 288

Sich in der Tiirkei befindende Giiter, Rechte und Beteiligungen ehemaliger
osmanischer Staatsangehoriger, die die Staatsangehorigkeit einer alliierten
Macht oder eines neuen Staates gemafl den Bestimmungen dieses Vertrags
oder eines weiteren Vertrags iiber die von der Tiirkei abgetrennten Gebiete
erwerben, sind letztgenannten von dem Staat zuriickzustellen, in denen
sich die besagten Giiter, Rechte und Beteiligungen befinden.

Artikel 289

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen, die sich aus diesem Vertrag
ergeben, behalten sich die alliierten Méchte das Recht vor, alle Giter,
Rechte und Beteiligungen osmanischer Staatsangehoriger oder von ihnen
kontrollierter Gesellschaften innerhalb ihres Staatsgebietes, ihrer Kolonien,
(sonstigen) Besitzungen und ihrer Protektorate — aufler in Gebieten, die
am 17. Oktober 1912 unter osmanischer Hoheit standen - zuriickzubehalten
und zu liquidieren.

Die Liquidation wird in Ubereinstimmung mit den Gesetzen der betrof-
fenen alliierten Méchte durchgefithrt, und die osmanischen Eigentiimer
diirfen ohne Zustimmung dieser Macht nicht tiber diese Giiter, Rechte und
Beteiligungen verfiigen oder diese in welcher Form auch immer belasten.
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Artikel 290

Osmanische Staatsangehorige, die die Staatsangehdrigkeit einer alliierten
Macht oder eines neuen Staates geméafd den Bestimmungen dieses Vertrages
oder eines weiteren Vertrages, der den Verbleib der von der Tiirkei abge-
trennten Gebiete regelt, erwerben, werden nicht als osmanische Staatsange-
horige im Sinne des fiinften Absatzes von Artikel 281, 282, 284, 287 Absatz
3,289,291, 301, 302 und 308 angesehen.

Artikel 291

Jegliche Giiter, Rechte und Beteiligungen osmanischer Staatsangehoriger
auf dem Staatsgebiet einer allilerten Macht, mit Ausnahme jener Gebiete,
die am 17. Oktober 1912 unter osmanischer Hoheit standen, sowie auch der
Nettoerlds aus ihrem Verkauf, ihrer Liquidation oder anderen Geschiften
mit ihnen, konnen von dieser alliierten Macht mit der Zahlung von Ent-
schiadigungen belastet werden, die anlésslich von Anspriichen von Angeho-
rigen dieser Macht fillig werden, die sich ihrerseits aus Artikel 287 oder
mit der Zahlung von Forderungen, die sie gegeniiber osmanischen Angeho-
rigen haben, ergeben.

Der Erlos aus der Liquidation von Vermdgenswerten, Rechten und An-
teilen, die nicht gemaf3 Artikel 289 und Absatz 1 dieses Artikels verwendet
werden, wird an die Finanzkommission gezahlt und ist geméf3 Artikel 236
(II), VIII. Teil (Finanzielle Bestimmungen), dieses Vertrags zu verwenden.

Artikel 292
Die osmanische Regierung verpflichtet sich, ihre Staatsangehorigen hin-

sichtlich des Verkaufs oder der Zuriickbehaltung ihrer Giiter, ihrer Rechte
oder Beteiligungen in den alliierten Staaten zu entschédigen.

Artikel 293

Die Regierungen einer allilerten Macht oder eines neuen Staates, der
gemaf3 diesem Vertrag oder einem anderen seit dem 17. Oktober 1912 ge-
schlossenen Vertrag die Gebietshoheit iiber ein von der Tiirkei abgetrenntes
Gebiet ausiibt, konnen die Giiter, Rechte und Beteiligungen osmanischer
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Unternehmen oder von osmanischen Staatsangehérigen kontrollierter Un-
ternehmen in einem solchen Gebiet liquidieren; der Liquidationserlds ist
direkt an die Gesellschaft zu bezahlen.

Dieser Artikel gilt nicht fiir Gesellschaften, an denen am 1. August 1914
alliierte Staatsangehdrige einschliefilich solcher aus unter Mandat stehen-
den Gebieten eine iiberwiegende Beteiligung hatten.

Die Bestimmungen des ersten Absatzes dieses Artikels iiber die Auszah-
lung des Liquidationserldses gelten nicht fiir Eisenbahnunternehmen, de-
ren Eigentiimer ein osmanisches Unternehmen ist, an dem die Mehrheit
des Kapitals oder die Kontrolle von deutschen, dsterreichischen, ungari-
schen oder bulgarischen Staatsangehorigen, entweder direkt oder durch
ihre Beteiligung an einer von ihnen kontrollierten Gesellschaft am 1. Au-
gust 1914, gehalten wurde. In diesem Fall ist der Liquidationserlés an die
Finanzkommission abzufiihren.

Artikel 294

Die osmanische Regierung hat auf Verlangen der allilerten Hauptmaéchte
die Unternehmen, Besitzungen, Rechte und Beteiligungen jeder osmani-
schen Gesellschaft, die eine Eisenbahnkonzession auf osmanischem Staats-
gebiet unterhilt, so wie es sich aus diesem Vertrag ergibt, zu iibernehmen.
Die osmanische Regierung hat sodann gemaf3 dem Vorschlag der Finanz-
kommission die besagten Unternehmen, Besitzungen, Rechte und Beteili-
gungen, die sie folglich an der Linie oder an dem Unternehmen hilt, zu
einem Preis, der von einem vom Rat des Vélkerbundes ernannten Schieds-
richter festgesetzt wird zu iibertragen. Der Betrag dieses Preises wird an
die Finanzkommission gezahlt und von dieser zusammen mit den gemaf3
Artikel 293 erhaltenen Betrdgen an die direkt oder indirekt an der Gesell-
schaft beteiligten Personen verteilt; der Anteil, der auf die Beteiligung von
deutschen, ungarischen, dsterreichischen und bulgarischen Staatsangehori-
gen entfillt, ist an den in den Friedensvertragen mit den jeweiligen Staaten
vorgesehenen Wiedergutmachungsausschuss zu tiberweisen. Der der osma-
nischen Regierung zuzurechnende Preisanteil wird von der Finanzkommis-
sion fiir die in Artikel 236, Teil VIII (Finanzielle Bestimmungen), dieses
Vertrags genannten Zwecke einbehalten.
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Artikel 295

Bis zum Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten ab Inkrafttreten des
vorliegenden Vertrags hat die osmanische Regierung alle Verfiigungen
iiber Giiter, Rechte und Beteiligungen innerhalb ihres Hoheitsgebiets, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages Deutschland, Osterreich,
Ungarn, Bulgarien oder ihre Staatsangehorigen gehoéren, wirksam zu ver-
bieten, es sei denn, diese sind fiir die Durchfiihrung der Bestimmungen
des Artikels 260 des Friedensvertrags mit Deutschland oder entsprechender
Bestimmungen in den Friedensvertragen mit Osterreich, Ungarn oder Bul-
garien erforderlich.

Vorbehaltlich besonderer Bestimmungen im gegenwértigen Vertrag, die
das Eigentum der genannten Staaten betreffen, wird die osmanische Regie-
rung alle oben genannten Giiter, Rechte oder Beteiligungen liquidieren, die
ihr innerhalb der genannten Frist von sechs Monaten von den alliierten
Michten mitgeteilt werden. Die besagte Liquidation wird unter der Leitung
der besagten Michte und in der von ihnen angegebenen Weise durchge-
fiuhrt. Das Verfiigungsverbot iiber diese Vermdgensgegenstinde bleibt bis
zum Abschluss der Liquidation bestehen.

Der Liquidationserlos wird direkt an die Eigentiimer ausgezahlt, es sei
denn, das so liquidierte Vermogen gehdrt dem deutschen, sterreichischen,
ungarischen oder bulgarischen Staat; in diesem Fall ist der Erlos an den
durch den Friedensvertrag mit dem jeweiligen Staat eingerichteten Wieder-
gutmachungsausschuss zu tibergeben.

Artikel 296

Die Regierungen, an die die Hoheitsgewalt iiber ein von der Tiirkei gemaf3
diesem Vertrag abgetrennten Gebiet iibertragen wurde, konnen alle Giiter,
Rechte und Beteiligungen innerhalb dieses Hoheitsgebiets liquidieren, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrags Deutschland,
Osterreich, Ungarn, Bulgarien oder deren Staatsangehdrigen gehoren, es sei
denn, sie sind nach den Bestimmungen des Artikels 260 des Friedensver-
trages mit Deutschland oder entsprechender Bestimmungen der Friedens-
vertrige mit Osterreich, Ungarn oder Bulgarien behandelt worden. Der
Liquidationserlés wird gemaf Artikel 295 verwendet.
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Artikel 297

Wenn der Antrag eines Eigentiimers, dass die Bedingungen fiir den Ver-
kauf eines liquidierten Gutes gemidf$ den Artikeln 293, 295 oder 296 den
erzielten Preis in unfairer Weise beeintrichtigt haben oder Mafinahmen
aufSerhalb der allgemeinen Gesetzgebung von der Regierung, die die Ho-
heitsgewalt im Gebiet ausgetibt hat, in dem sich das betroffene Gut befand,
ergriffen wurden, von der in Artikel 287 vorgesehenen Schiedskommission
bestitigt wird, kann die Kommission nach eigenem Ermessen dem Eigen-
timer eine angemessene Entschiddigung zusprechen, die dann von dieser
Regierung zu tragen ist.

Artikel 298

Die Giiltigkeit von Enteignungsmafinahmen und Verfiigungen zur Li-
quidation von Unternehmen oder Gesellschaften und aller anderen An-
ordnungen, Verordnungen, Entscheidungen oder Anweisungen, die von
irgendeinem Gericht oder einer Verwaltungsbehorde einer der alliierten
Michte, in Anwendung der Kriegsgesetzgebung hinsichtlich feindlicher
Giiter, Rechte oder Beteiligungen, auf ihrem Staatsgebiet erlassen oder
erteilt wurden, wird bestitigt.

Die Beteiligungen aller Personen gelten als durch Verordnungen, Ent-
scheidungen oder Anweisungen, die sich auf solche Giiter beziehen, an dem
sie beteiligt sein konnten, wirksam behandelt, unabhingig davon, ob diese
Beteiligungen in den Anordnungen, Verordnungen, Entscheidungen oder
Anweisungen ausdriicklich erwéhnt werden oder nicht.

Die Ordnungsmifigkeit der Ubertragung von Giitern, Rechten oder
Beteiligungen, die gemif3 einer solchen Anordnung, Verordnung, Entschei-
dung oder Anweisung behandelt werden, darf nicht infrage gestellt werden.

Alle Mafinahmen, die in Bezug auf Immobilieneigentum, ein Unterneh-
men oder eine Gesellschaft in den Gebieten der alliierten Méchte ergriffen
wurden, sei es in Bezug auf deren Ermittlung, Beschlagnahmung, Zwangs-
verwaltung, Nutzung, Uberwachung oder Auflosung, den Verkauf oder die
Verwaltung von Giitern, Rechten oder Beteiligungen, die Einziehung oder
Begleichung von Schulden, Zahlung von Kosten, Abgaben oder Auslagen
oder jede andere Angelegenheit, die aufgrund von Anordnungen, Verord-
nungen, Entscheidungen oder Anweisungen eines Gerichts oder einer Ver-
waltungsbehorde einer der alliierten Michte in Ubereinstimmung mit der
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Kriegsgesetzgebung in Bezug auf feindliche Giiter, Rechte oder Beteiligun-
gen getroffen, erteilt oder ausgeiibt wurden bzw. angeblich getroffen, erteilt
oder ausgeiibt wurden, werden ebenfalls bestitigt.

Artikel 299

Die Giiltigkeit aller Mafinahmen, die zwischen dem 30. Oktober 1918 und
dem Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrags im Namen, auf Anordnung
oder mit Genehmigung einer oder mehrerer alliierter Médchte in Bezug
auf Giiter, Rechte und Beteiligungen auf osmanischem Staatsgebiet, in
Deutschland, Osterreich, Bulgarien oder betreffend deren Staatsangehorige
getroffen wurden, wird ausdriicklich bestatigt.

Jeglicher Restbetrag, der infolge solcher Mafinahmen unter der Kontrolle
der allilerten Michte verbleibt, wird in der im letzten Absatz von Artikel
295 vorgesehenen Weise verwertet.

Artikel 300

Gegen die allijerten Méchte oder gegen Personen, die im Namen oder auf
Anweisung einer Justiz- oder Verwaltungsbehorde einer solchen Macht ge-
handelt haben, diirfen in Bezug auf eine Handlung oder Unterlassung hin-
sichtlich Giiter, Rechte oder Beteiligungen osmanischer Staatsangehdriger,
die wahrend des Krieges bzw. in Hinblick auf den Krieg gesetzt wurden,
von der Tiirkei oder von Personen, die zum 1. August 1914 osmanische
Staatsbiirger waren oder danach geworden sind - ebenso wie in deren
Namen von Personen, wo auch immer diese ihren Wohnsitz haben - keine
Anspriiche geltend gemacht und auch keine Klagen erhoben werden.

Ebenso diirfen gegen eine Person wegen einer Handlung oder Unter-
lassung, gemifl oder in Ubereinstimmung mit den auflergewdhnlichen
KriegsmafSnahmen, Gesetzen oder Vorschriften einer alliierten Macht, kei-
ne Anspriiche geltend gemacht und keine Klagen erhoben werden.

Artikel 301
Die osmanische Regierung wird innerhalb von sechs Monaten nach dem

Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrags jeder alliierten Macht auf deren
Verlangen alle Vertrage, Zertifikate, Urkunden und sonstigen Eigentumstitel
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in Bezug auf Giiter, Rechte oder Beteiligungen, die der Liquidation geméf3
den Bestimmungen dieses Vertrags unterliegen, einschliefllich aller Aktien,
Schuldverschreibungen oder andere Verpflichtungen der betroffenen Ge-
sellschaft, die von dieser Macht zugelassen wurden, tibermitteln.

Die osmanische Regierung wird jederzeit auf Verlangen einer betroffe-
nen allilerten Macht alle Informationen, die in Bezug auf solche Giiter,
Rechte und Beteiligungen oder in Bezug auf deren Ubertragungen seit dem
1. Juli 1914 erforderlich sein konnten, tibermitteln.

Artikel 302

Zwischen der osmanischen Regierung oder ihren im osmanischen Hoheits-
gebiet zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrags ansassi-
gen Staatsangehorigen (mit der Ausnahme osmanischer Unternehmen, die
von alliierten Gruppen oder Staatsangehorigen kontrolliert werden) einer-
seits und den Regierungen der alliierten Machte oder ihrer Staatsangehori-
ger, die am 1. August 1914 nicht osmanische Staatsangehorige waren oder
(aufler in dem Fall ausléndischer Beamter im osmanischen Dienst in Bezug
auf ihre Gehalter, Pensionen oder Dienstbeziige), die in der Tiirkei ansassig
sind oder dort eine Geschaftstitigkeit ausiiben, andererseits bestehende
Schulden, mit Ausnahme der in Artikel 236 vorgesehenen osmanischen
Staatsschulden und Anhang I, Teil VIII (Finanzielle Bestimmungen), des
vorliegenden Vertrags, die vor dem Krieg fillig waren oder wahrend des
Krieges fillig wurden und aus Transaktionen oder Vertrdgen entstanden
sind, deren Vollstreckung ganz oder teilweise im Krieg ausgesetzt wurde,
werden in der Wahrung der beteiligten alliierten Méchte bezahlt oder
gutgeschrieben. Davon mitumfasst sind ihre Kolonien oder Protektorate,
die britischen Dominions und Indien, wobei es keinen Unterschied macht,
ob die Schuld bereits vor dem Krieg féllig war oder aus einer Transaktion
oder einem Vertrag herriihrt, dessen vollstindige oder teilweise Erfiillung
wegen des Krieges ausgesetzt wurde. Wenn eine Schuld in einer anderen
Wihrung zahlbar war, erfolgt die Umrechnung zum Vorkriegskurs.

Im Zuge der Anwendung dieser Bestimmung gilt der Vorkriegskurs, die
durchschnittliche Kabeliibertragungsrate der beteiligten alliierten Macht,
wihrend des letzten Monats vor dem Ausbruch des Krieges zwischen dem
besagten Land und der Tiirkei. Wenn ein Vertrag einen festen Wechselkurs
fur die Umrechnung der Wahrung, in der die Schuld angegeben ist, in
die Wahrung der betreffenden alliierten Macht vorsieht, dann gilt die vor-
stehende Bestimmung iiber den Umrechnungskurs nicht.
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Der Erlos aus der Liquidation von feindlichen Giitern, Rechten und
Beteiligungen sowie das feindliche Geldvermdgen, auf das in diesem Ab-
schnitt Bezug genommen wird, sind ebenfalls in der vorgesehenen Wih-
rung und zum vorgesehenen Wechselkurs abzurechnen.

Die Bestimmungen dieses Artikels {iber den Wechselkurs gelten in Uber-
einstimmung mit diesem Vertrag nicht fiir Schulden oder Forderungen von
Personen, die in von der Tiirkei abgetrennten Gebieten ansassig sind.

Artikel 303

Die Bestimmungen der Artikel 287 bis 302 gelten fiir gewerbliches, litera-
risches und kiinstlerisches Eigentum, das im Zuge der Liquidation von
Eigentum, Rechten, Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen
durch die alliierten Méachte oder nach den Bestimmungen dieses Vertrages
im Rahmen der Kriegsgesetzgebung verwertet worden ist oder verwertet
werden kann.

V. Abschnitt
Vertrage, Vorschriften und Gerichtsentscheidungen

Artikel 304

Vorbehaltlich der Ausnahmen und Sondervorschriften im Hinblick auf be-
stimmte Vertrdge oder Arten von Vertrégen, die in dem beigefiigten Anhang
vorgesehen sind, werden alle zwischen Feinden geschlossenen Vertrige
gemaf3 den Gesetzen derjenigen alliierten Macht, deren Staatsangehoriger
jene Vertragspartei ist, die am 1. August 1914 nicht osmanischer Staatsan-
gehoriger war, unter den vorgeschriebenen Bedingungen dieser Gesetze
aufrechterhalten oder annulliert.

Artikel 305

Auf dem Staatsgebiet der Hohen Vertragsparteien werden alle Verjahrungs-,
Verfalls- und Zwangsvollstreckungsfristen, die die Beziehungen zwischen
Feinden betreffen, egal ob sie vor oder nach Kriegsausbruch zu laufen
begannen, als zwischen dem 29. Oktober 1914 und dem Inkrafttreten des
gegenwirtigen Vertrages als ausgesetzt behandelt. Sie beginnen frithestens
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drei Monate nach Inkrafttreten dieses Vertrages wieder zu laufen. Diese
Bestimmung gilt auch fiir die Frist, die zur Vorlage von Genussscheinen
oder Dividenden und die Vorlage zur Riickerstattung von Wertpapieren
und Ausgabewerten auf anderer Rechtsgrundlage festgelegt wurde.

In Anbetracht der Bestimmungen des japanischen Rechts finden weder
der vorliegende Artikel noch Artikel 304 und der angefiigte Anhang auf
Vertrage zwischen japanischen Staatsangehdrigen und osmanischen Staats-
angehdrigen Anwendung.

Artikel 306

In den Beziehungen zwischen Feinden diirfen keine vor dem Krieg gesetz-
ten Handlungen, nur wegen der Tatsache, dass in der dafiir vorgesehenen
Frist eine Vorlage zur Annahme oder Zahlung nicht erfolgt ist oder eine
Mitteilung an Indossanten iiber Nichtannahme oder Nichtzahlung unter-
blieben ist bzw. Einwande nicht rechtzeitig erhoben wurden oder wie auch
immer geartete Formerfordernisse wihrend des Krieges nicht erfiillt wur-
den, als ungiiltig betrachtet werden.

In allen diesen Féllen (Anm.: im franzésischen Original folgt eine neuerli-
che Aufzdhlung) wird der Partei, die eine Handlung wéihrend des Krieges
fristgerecht hitte setzen miissen, eine Frist von drei Monaten ab Inkrafttre-
ten dieses Vertrages zugestanden, um die erforderliche Handlung (Anm.: im
franzosischen Original folgt eine neuerliche Aufzdhlung, der im ersten Absatz
aufgezihlten Handlungen) nachzuholen.

Artikel 307

Wihrend des Krieges ergangene Urteile oder angeordnete Vollstreckungs-
mafinahmen durch osmanische Justiz- oder Verwaltungsbehorden gegen
oder zum Nachteil einer Person, die zu diesem Zeitpunkt Staatsangehdrige
einer allilerten Macht war und deren Interessen dadurch beeintréichtigt
wurden, oder aber auch einer Gesellschaft, an der Staatsangehorige einer
alliierten Macht beteiligt waren, werden von der in Artikel 287 vorgese-
henen Schiedskommission einer neuerlichen Uberpriifung unterzogen. So-
weit ein solches Vorgehen den Parteien billig und mdglich ist, werden
sie in die Lage zuriickversetzt, in der sie sich vor dem Urteil oder bevor
die Vollzugsmafinahme seitens der osmanischen Behorden gesetzt wurde
befanden. Wann immer dies nicht méglich ist, kann der Staatsangehorige
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einer alliierten Macht, der aufgrund des Urteils oder der gesetzten Vollzugs-
mafinahme einen Nachteil erlitten hat, eine solche Entschiddigung fordern,
wie sie von der Schiedskommission fiir angemessen erachtet wird; eine
derartige Entschddigung hat von der osmanischen Regierung geleistet zu
werden.

Wenn ein Vertrag entweder, weil eine der Parteien eine Bestimmung
nicht ausgefiihrt hat, oder, weil ein im Vertrag festgelegtes Recht nicht aus-
gelibt worden ist, aufgelost wurde, kann die benachteiligte Partei sich an die
Schiedskommission wenden. Diese Kommission kann der benachteiligten
Partei eine Entschadigung gewédhren oder kann die Wiederherstellung oder,
wenn es tunlich und méglich ist, die teilweise Wiederherstellung der Rechte
in der Tiirkei anordnen, die durch die Auflésung beeintrachtigt wurden.

Die Tiirkei hat jeden Dritten, der durch die Restitution oder Restaurie-
rung, die in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen durchgefiihrt wird,
zu entschadigen.

Artikel 308

Uber alle Streitigkeiten aus Vertrigen, die vor Inkrafttreten des gegenwirti-
gen Vertrages zwischen Staatsangehorigen einer alliierten Macht oder eines
neuen Staates, dessen (Staats-)Gebiet von der Tiirkei abgetrennt wurde,
waren oder geworden sind, und osmanischen Staatsangehdrigen, entschei-
den - unter Ausschluss osmanischer Gerichte — nationale Gerichte oder
konsularische Gerichte der alliierten Macht oder des neuen Staates, iiber
deren Staatsbiirgerschaft eine der Vertragsparteien verfiigt.

Artikel 309

Urteile der nationalen oder konsularischen Gerichte einer alliierten Macht
oder eines neuen Staates, dessen Hoheitsgebiet von der Tiirkei abgetrennt
wurde, sowie die Schiedsspriiche der in Artikel 287 vorgesehenen Schieds-
kommission, in all jenen Fillen, in denen sie nach diesem Vertrag entschei-
dungsbefugt ist, werden in der Tiirkei (als entschiedene Rechtssache) aner-
kannt und sind unmittelbar vollstreckbar, ohne dass es dafiir einer weiteren
Vollstreckbarkeitserklarung bedarf.
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Anhang

I Allgemeine Bestimmungen

§1

Im Sinne der Artikel 304 bis 306 und der Bestimmungen dieser Anlage
gelten Vertragsparteien dann als Feinde, wenn der Handel zwischen ihnen
verboten worden oder infolge von Gesetzen, Verordnungen oder Vorschrif-
ten, denen eine der Parteien unterworfen war, gesetzwidrig geworden ist.
Der mafigebende Zeitpunkt ist der Tag, an dem der Handel verboten wor-
den oder an dem er sonst wie gesetzwidrig geworden ist.

§2

Die folgenden Arten von Vertrdgen bleiben vorbehaltlich der Anwendung
innerstaatlicher Gesetze, Anordnungen oder Vorschriften, die wihrend des
Krieges von den alliierten Méchten erlassen wurden, und vorbehaltlich der
Vertragsbedingungen in Kraft:

a) Vertrige zum Zwecke der Ubertragung von Eigentum, Giitern oder von
beweglichen oder unbeweglichen Werten, wenn das Eigentum {ibertra-
gen oder der Gegenstand ausgehidndigt worden ist, bevor die Parteien
Feinde wurden;

b) Mietvertrige, Mieten und Mietversprechen;

c) Vertrige iiber Hypotheken, Verpfandungen und Sicherstellungen;

d) Vertrdge zwischen Privaten einerseits und Staaten, Provinzen, Gemein-
den oder anderen dhnlichen Verwaltungskorperschaften andererseits
sowie Konzessionen, die von Staaten, Provinzen, Gemeinden oder an-
deren dhnlichen Verwaltungskdrperschaften verliehen sind, vorbehalt-
lich der Sonderbestimmungen betreffend Konzessionen, die im gegen-
wirtigen Vertrag dargelegt sind.

Wenn die Ausfithrung der Vertrige so, wie sie vorgesehen wurde, aufgrund
der Anderung der wirtschaftlichen Bedingungen, fiir eine Partei einen
betrachtlichen Nachteil mit sich bringen wiirde, kann die in Artikel 287
vorgesehene Schiedskommission auf Antrag der benachteiligten Partei ihr
eine billige Entschiddigung zur Wiedergutmachung gewéhren.
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IT Sonderbestimmungen hinsichtlich gewisser Arten von Vertréigen

Vertrage an der Effekten- und Produktenbérse

§3

a) Bestimmungen, die wihrend des Krieges von einer anerkannten Effek-
ten- oder Produktenbdérse beziiglich Abwicklung der von einer feindlichen
Privatperson vor dem Kriege eingegangenen borsenméfigen Verpflichtun-
gen erlassen worden sind, werden durch die Hohen Vertragschlieffenden
Teile bestitigt, ebenso wie die in Anwendung dieser Bestimmungen getrof-
fenen Mafinahmen, vorausgesetzt:

1. dass das Geschift ausdriicklich gemaf3 der Bestimmungen der betreffen-
den Borse abgeschlossen worden war;

2. dass die Bestimmungen fiir alle Beteiligten verbindlich waren;

3. dass die Abwicklungsbedingungen gerecht und verniinftig waren.

b) Der vorstehende Absatz findet auf Mafinahmen, die von Borsen in den
vom Feinde besetzten Gebieten wihrend der Besetzung erlassen worden
sind, keine Anwendung.

¢) Die Abwicklung der am 31. Juli 1914 abgeschlossenen Termingeschifte
iber Baumwolle, gemafd Entscheidung der Baumwollvereinigung in Liver-
pool, wird bestitigt.

Verpfandung

§4
Ist ein als Sicherheit fiir die Schuld eines Feindes bestelltes Pfand wegen
mangelnder Zahlung verkauft worden, so soll selbst dann, wenn der Eigen-
tiimer nicht benachrichtigt werden konnte, der Verkauf als giiltig angesehen
werden, sofern der Gldubiger in gutem Glauben und mit Sorgfalt und
Vorsicht gehandelt hat. In diesem Falle steht dem Eigentiimer kein Ersatz-
anspruch aufgrund des Pfandverkaufs zu.

Handelspapiere

§5

Hat sich jemand aufgrund der Zusage eines anderen vor oder wahrend des
Krieges zur Zahlung eines Handelspapiers verpflichtet und ist der andere
spater fiir ihn Feind geworden, so bleibt ihm trotz der Eréffnung der
Feindseligkeiten der Riickgriff gegen den anderen erhalten.
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II1 Versicherungsvertrige

§6
Die Bestimmungen der folgenden Absitze gelten nur fiir Versicherungen
und Riickversicherungsvertridge zwischen osmanischen Staatsangehdrigen
und Staatsangehorigen der alliierten Méchte, wenn der Handel mit der
Tiirkei ihnen verboten wurde. Diese Bestimmungen gelten nicht fiir Vertra-
ge zwischen osmanischen Staatsangehorigen und Unternehmen oder Ein-
zelpersonen, auch wenn es sich um Staatsangehorige der alliierten Méchte
handelt, wenn diese auf jenem Gebiet errichtet wurden, das unter dem
gegenwirtigen Vertrag von der Tirkei abgelost wurde. In Fillen, in denen
die Bestimmungen der folgenden Absitze keine Anwendung finden, unter-
liegen die Versicherungs- und Riickversicherungsvertrage den Vorschriften
des Artikels 304.

Feuerversicherung

§7
Vertrdge zur Versicherung von Eigentum gegen Feuersgefahr zwischen
einer an dem Eigentum beteiligten Person und einer anderen, die spater
Feind geworden ist, gelten nicht durch die Er6ffnung der Feindseligkei-
ten oder dadurch, dass die betreffende Person Feind geworden ist, oder
deshalb, weil wihrend des Krieges oder dreier Monate danach einer der
Vertragschliefenden eine Vertragsbestimmung nicht erfiillt hat, als aufge-
hoben. Sie werden aber mit Wirkung vom ersten, nach Ablauf einer Frist
von drei Monaten nach Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages eintre-
tenden Filligkeitstag der Jahrespramie aufgehoben.

Beziiglich der wahrend des Krieges fillig gewordenen, unbezahlt geblie-
benen Pramien oder der Anspriiche aus Schadensfillen, die wihrend des
Krieges eingetreten sind, findet eine besondere Regelung Anwendung.

§8
Ist eine vor dem Kriege abgeschlossene Feuerversicherung durch eine Ver-
waltungs- oder gesetzgeberische Mafinahme wéhrend des Krieges von dem
urspriinglichen auf einen anderen Versicherer {ibertragen worden, so wird
die Ubertragung anerkannt; die Haftung des urspriinglichen Versicherers
gilt seit dem Tage der Ubertragung als erloschen. Der urspriingliche Versi-
cherer bleibt indessen berechtigt, auf Verlangen volle Auskunft iiber die
Bedingungen der Ubertragung zu erhalten. Ergibt sich, dass diese Bedin-
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gungen unbillig sind, so sind sie so weit abzudndern, dass sie den Ansprii-
chen der Billigkeit gentigen.

Mit Zustimmung des urspriinglichen Versicherers ist ferner der Versi-
cherte berechtigt, den Vertrag auf den urspriinglichen Versicherer mit Wir-
kung vom Zeitpunkt der Stellung des beziiglichen Antrages ab zuriick zu
tibertragen.

Lebensversicherungen

§9
Lebensversicherungsvertrige zwischen einem Versicherer und einer Per-
son, die spiter Feind geworden ist, gelten weder durch die Kriegserklarung
noch durch die Tatsache, dass die Person Feind geworden ist, als aufgeho-
ben.

Jeder Betrag, der wihrend des Krieges aufgrund eines nach dem vorste-
henden Absatz als nicht aufgehoben geltenden Vertrages fillig geworden ist,
ist nach dem Kriege zuziiglich fiinf vom Hundert jahrlicher Zinsen vom
Tage der Filligkeit bis zum Berichtigungstage zahlbar.

Ist der Vertrag wihrend des Krieges mangels Pramienzahlung hinfillig
oder infolge der Nichterfiillung von Vertragsbestimmungen unwirksam ge-
worden, so sind der Versicherte oder seine Vertreter oder Rechtsnachfolger
jederzeit berechtigt, binnen zwolf Monaten nach Inkrafttreten des gegen-
wirtigen Vertrages vom Versicherer den Wert der Polizze am Tage ihres
Hinfillig Werdens oder ihrer Unwirksambkeit zu fordern.

§10

Sind Lebensversicherungsvertrage von der Zweigstelle einer Versicherungs-
gesellschaft geschlossen, deren Hauptniederlassung sich in einem in der
Folge feindlich gewordenen Lande befindet, so unterliegt der Vertrag, falls
er nicht selbst eine gegenteilige Bestimmung enthalt, dem Gesetz des Ortes.
Sind indes auf Anspriiche, die im Widerspruch zu den Bestimmungen des
Vertrages selbst und den zur Zeit seines Abschlusses geltenden Gesetzen
und Abkommen aufgrund von Kriegsmafinahmen erhoben oder durchge-
setzt sind, Zahlungen erfolgt, so ist der Versicherer berechtigt, deren Erstat-
tung von dem Versicherten oder seinen Vertretern zu verlangen.

§11
Sieht das auf den Vertrag anzuwendende Gesetz vor, dass der Versicherer
trotz der Nichtzahlung der Pramien an den Vertrag gebunden bleibt, bis
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dem Versicherten von der Hinfilligkeit des Vertrages Mitteilung gemacht
worden ist, so ist er in den Fillen, in denen er infolge des Krieges diese
Mitteilung nicht machen konnte, berechtigt, von dem Versicherten die
nicht bezahlten Pramien zuziiglich fiinf vom Hundert jahrlicher Zinsen zu
fordern.

§12
Als Lebensversicherungsvertrdge im Sinne der §§ 9 bis 11 gelten Versiche-
rungsvertrage dann, wenn die Berechnung der gegenseitigen Verpflichtun-
gen beider Parteien auf der Wahrscheinlichkeit der menschlichen Lebens-
dauer verbunden mit dem Zinsfuf§ beruht.

Seeversicherungen

§13
Seeversicherungsvertridge unter Einschluss von Zeit- und Reisepolizzen,
zwischen einem Versicherer und einer Person, die in der Folgezeit Feind
wurde, gelten von diesem Augenblick an als aufgeldst, es sei denn, dass die
im Vertrage vorgesehene Gefahr vor diesem Zeitpunkte begonnen hatte.

Hatte die Gefahr nicht begonnen, so hat der Versicherer die in Form von
Pramien oder anderswie gezahlten Summen zu erstatten.

Hatte die Gefahr begonnen, so gilt der Vertrag als rechtsbesténdig, ob-
wohl die eine Partei Feind wurde; die Betrége, die aufgrund der Vertrags-
bestimmungen, sei es als Pramien, sei es fiir Seeschdden, zu zahlen sind,
kénnen nach Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages eingefordert wer-
den.

Kommt es zu einem Ubereinkommen {iiber die Verzinsung der vor dem
Kriege an feindliche Staatsangehérige oder von ihnen geschuldeten nach
dem Kriege zur Zahlung gelangenden Summen, so sollen solche Zinsen bei
Verlusten, die aufgrund von Seeversicherungsvertridgen zu ersetzen sind,
nach Ablauf eines Jahres vom Tage des Verlustes anlaufen.

§14
Kein Seeversicherungsvertrag mit einem Versicherten, der in der Folgezeit
Feind wurde, begriindet eine Haftung fiir Verluste durch Kriegshandlun-
gen der Macht, der der Versicherer angehdrt, oder einer mit ihr alliierten
Macht.
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§15
Erweist es sich, dass jemand, der vor dem Kriege einen Seeversicherungs-
vertrag mit einem in der Folge Feind gewordenen Versicherer eingegangen
ist, nach Erdffnung der Feindseligkeiten einen neuen Vertrag geschlossen
hat, der dieselbe Gefahr bei einem nicht feindlichen Versicherer deckt,
so tritt von dem Tage des Abschlusses an der neue Vertrag an die Stelle
des urspriinglichen. Die verfallenen Pramien werden nach dem Grundsatz
berechnet, dass der urspriingliche Versicherer aus dem Vertrag nur bis zu
dem Zeitpunkt haftet, wo der neue Vertrag geschlossen wurde.

Andere Versicherungen

§16
Solche vor dem Kriege zwischen einem Versicherer und einer Person, die
in der Folge Feind wurde, abgeschlossene Versicherungsvertrage, die nicht
unter §§ 7-15 fallen, erfahren in jeder Hinsicht dieselbe Behandlung, wie
sie nach den genannten Paragrafen, Feuerversicherungsvertragen zwischen
denselben Parteien zuteilwerden wiirde.

Riickversicherungen

§17

Alle Riickversicherungsvertrdge mit einer Person, die Feind geworden ist,
gelten als durch diese blofle Tatsache aufgehoben; jedoch bleibt im Falle
der Haftung fiir eine Lebens- oder Seeversicherungsgefahr, die schon vor
dem Kriege begonnen hatte, das Recht unberiihrt, nach dem Kriege die
Zahlung der aus der Haftung fiir diese Gefahren geschuldeten Summen zu
verlangen.

War es indessen infolge feindlichen Einfalls dem Rickversicherten un-
moglich, einen anderen Riickversicherer zu finden, so bleibt der Vertrag
bis zum Ablauf von drei Monaten seit Inkrafttreten des gegenwértigen
Vertrages in Geltung.

Wenn ein Riickversicherungsvertrag gemaf3 diesem Absatz aufgehoben
wird, werden zwischen den Parteien sowohl die gezahlten und zahlbaren
Pramien als auch die Haftung fiir erlittene Verluste in Bezug auf Lebens-
und Seerisiken, die vor dem Krieg zu laufen begonnen haben, abgerechnet.
Im Falle anderer als der in den Absdtzen 9 bis 15 genannten Risiken wird
die Abrechnung an dem Tag erstellt, an dem die Parteien zu Feinden
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wurden, ohne Beriicksichtigung von Anspriichen wegen seit diesem Tag
erlittener Verluste.

§18

Hat ein Versicherter in einem Versicherungvertrag die Haftung fiir be-
sondere Gefahren tibernommen, die keine Lebens- oder Seeversicherungs-
gefahren sind, so erstrecken sich die Bestimmungen des Paragrafen 17
gleichfalls auf die entsprechenden Riickversicherungen, die an dem Tage
bestanden, wo die vertragschlieflenden Parteien Feinde geworden sind.

§19

Die Riickversicherungen eines Lebensversicherungsvertrages, die aufgrund
eines besonderen Vertrages abgeschlossen wurden und nicht in einem all-
gemeinen Riickversicherungsvertrag enthalten sind, bleiben in Kraft.

§20

Ist vor dem Kriege ein Seeversicherungsvertrag riickversichert worden, so
bleibt die Ubertragung der Gefahr auf den Riickversicherer giiltig, wenn
diese Gefahr vor Er6ffnung der Feindseligkeiten begonnen hatte; der Ver-
trag bleibt trotz der Eréffnung der Feindseligkeiten in Kraft. Nach dem
Kriege kann die Zahlung der aufgrund des Riickversicherungsvertrages
geschuldeten Betrége fiir Pramien oder erlittene Verluste verlangt werden.

§21
Die Vorschriften der §§ 14 und 15 und der letzte Absatz des § 13 finden auf
Riickversicherungsvertrage fiir Seeversicherungsgefahr Anwendung.

VI. Abschnitt
Gesellschaften und Konzessionen

Artikel 310

In Anwendung der Bestimmungen des Artikels 287 werden die aus ur-
spriinglichen Konzessionsvertragen und allen anderen daraus folgenden
Vertrdgen abgeleiteten Rechte, zugunsten allijerter Staatsangehoriger und
Unternehmen, die von alliierten Gruppen oder Staatsangehdrigen kontrol-
liert werden, die ihrerseits {iber Konzessionen auf unter dem gegenwarti-
gen Vertrag tiirkisch gebliebenen Staatsgebiet verfiigen, die ihnen vor dem
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29. Oktober 1914 von der osmanischen Regierung oder von einer anderen
osmanischen Behdrde gewdhrt wurden, ebenso wie die ihnen von der
Finanzkommission aufgrund von Artikel 294 gewdhren Konzessionen, die
allesamt vor dem 29. Oktober 1914 bestanden, in ihrer Gesamtheit wieder-
hergestellt. Die osmanische Regierung verpflichtet sich, diese Vertrdge oder
Vereinbarungen an die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen
und sie fiir einen Zeitraum zu verlingern, der die Zeitspanne zwischen
dem 29. Oktober 1914 und dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrags
entspricht. Im Streitfall mit der osmanischen Regierung wird die Angele-
genheit der in Artikel 287 vorgesehenen Schiedskommission vorgelegt.

Alle gesetzlichen oder sonstigen Bestimmungen, alle Konzessionen und
alle nach dem 29. Oktober 1914 abgeschlossenen Vereinbarungen, die nach-
teilig fiir die im vorstehenden Absatz genannten Rechte sind, werden von
der osmanischen Regierung fiir null und nichtig erklart.

Die in diesem Artikel genannten Konzessiondre konnen, wenn die Fi-
nanzkommission zustimmt, auf die ihnen von der Schiedskommission
unter den in Artikel 287 festgelegten Bedingungen zugesprochene Entscha-
digung fiir wahrend des Krieges erlittene Schidden oder Verluste, im Aus-
tausch fiir vertragliche Vergiitung ganz oder teilweise verzichten.

Artikel 311

Alliierte Staatsangehorige und Unternehmen, die von allilerten Gruppen
oder Staatsangehdrigen kontrolliert werden, die iiber Konzessionen verfii-
gen, die ihnen vor dem 29. Oktober 1914 von der osmanischen Regierung
oder von einer anderen osmanischen Behérde gewahrt wurden, werden
in den von der Tiirkei abgetrennten Gebieten, die der (administrativen)
Kontrolle einer alliierten Hauptmacht unterstellt werden sollen, von der
betreffenden Macht im vollen Umfang aufrechterhalten; die betreffende
Macht behilt die Garantien bei oder stellt gleichwertige Garantien aus.

Diese Macht ist jedoch berechtigt, wenn sie der Ansicht ist, dass die
Aufrechterhaltung einer dieser Konzessionen dem offentlichen Interesse
zuwiderlaufen wiirde, innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem
Datum, ab dem das Gebiet ihr unterstellt wird, oder sie die (administrative)
Kontrolle uber dieses Gebiet ibernommen hat, eine solche Konzession
aufzukaufen oder Anderungen daran vorzuschlagen; in diesem Fall ist
sie verpflichtet, dem Konzessionsnehmer eine angemessene Entschadigung
nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen zu zahlen.
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Wenn sich die Parteien nicht auf die Hohe einer solchen Entschadigung
einigen konnen, wird eine solche von Schiedsgerichten bestimmt werden,
die aus drei Mitgliedern bestehen, ein Mitglied wird von jenem Staat er-
nannt, iiber dessen Staatsangehorigkeit der Konzessionsinhaber oder der
Mehrheitseigentiimer der Gesellschaft verfiigt, sofern es sich dabei um
eine Gesellschaft handelt. Das zweite Mitglied wird von jener Regierung
ernannt, die die Herrschaft {iber das betroffene Gebiet ausiibt, das Dritte
wird mangels Einigung zwischen den Parteien vom Rat des Volkerbundes
ernannt.

Das Schiedsgericht beriicksichtigt sowohl die gesetzlichen als auch die
billigen Standpunkte in allen relevanten Angelegenheiten, wie es im folgen-
den Absatz dargelegt wird.

Der Inhaber einer Konzession, die in Kraft bleibt, hat das Recht, inner-
halb einer Frist von sechs Monaten nach Fristablauf gemédf$ Absatz 2 dieses
Artikels, die Anpassung seines Vertrages an die neuen wirtschaftlichen Be-
dingungen zu verlangen, und in Ermangelung einer direkten Vereinbarung
mit der betroffenen Regierung wird die Entscheidung an die oben vorgese-
hene Schiedskommission tibertragen.

Artikel 312

In allen von der Tiirkei, entweder infolge des Balkankrieges im Jahre 1913
oder nach dem gegenwirtigen Vertrag, abgetrennten Gebieten, mit Ausnah-
me der unter Artikel 311 genannten Gebiete, hat der Staat, der die Gebiete
definitiv erwirbt, faktisch den Pflichten und Abgaben der Tiirkei gegeniiber
Konzessiondren oder Begiinstigten aus Vertragen gemaf$ Artikel 311 Absatz 1
nachzukommen und hat die gewdhrten Garantien aufrechtzuerhalten oder
gleichwertige zu gewdhren.

Diese Nachfolgeregelung tritt fiir jeden erwerbenden Staat ab Inkrafttre-
ten des Vertrages, der der Abtretung zugrunde lag, in Kraft. Dieser Staat
ergreift alle erforderlichen Mafinahmen, um sicherzustellen, dass die Kon-
zessionen geniitzt und die Vertrige ohne Unterbrechung erfiillt werden
kénnen.

Ab dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrags konnen gleichwohl Ver-
handlungen zwischen den iibernehmenden Staaten und den aus Vertrdgen
und Konzessionen Begiinstigten aufgenommen werden, um eine gegenseiti-
ge Vereinbarung iiber die Bestimmungen der besagten Konzessionen und
Vertrage in Ubereinstimmung mit der Gesetzgebung dieser Staaten und

216

(e |


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

IX. Teil. Wirtschaftliche Bestimmungen.

den neuen wirtschaftlichen Bedingungen zu erreichen. Sollte eine solche
Vereinbarung nicht innerhalb von sechs Monaten erreicht werden, kdnnen
der Staat oder die Begiinstigten die Streitigkeit einem gemafd Artikel 311
zusammengesetzten Schiedsgericht vorlegen.

Artikel 313

Die Anwendung der Artikel 311 und 312 fithrt nicht zur Zuweisung einer
Entschiddigung beziiglich des Rechts zur Ausgabe von Papiergeld.

Artikel 314

Die allijerten Méchte sind nicht verpflichtet, im Hoheitsgebiet der von der
Tiirkei abgetrennten Gebiete, die Giiltigkeit einer von der osmanischen
Regierung oder durch osmanische lokale Behorden nach dem 29. Oktober
1914 erteilten Konzession, noch die Giiltigkeit der nach diesem Datum
erfolgten Ubertragung einer Konzession anzuerkennen

Alle derartigen Zugestindnisse und Ubertragungen kénnen fiir null und
nichtig erkldrt werden und ihre Aberkennung fiihrt zu keiner Entschadi-

gung.

Artikel 315

Alle Konzessionen oder Rechte aus Konzessionen, die von der osmanischen
Regierung seit dem 3. Oktober 1918 gewdhrt wurden, und all jene Konzes-
sionen, die seit dem 1. August 1914 bis zum Inkrafttreten des gegenwirtigen
Vertrages zugunsten deutscher, Osterreichischer, ungarischer, bulgarischer
oder osmanischer Staatsangehdriger oder von ihnen kontrollierter Unter-
nehmen gewéhrt wurden, werden hiermit aufgehoben.

Artikel 316

(a) Jede nach osmanischem Recht gegriindete Gesellschaft, die in der Tiir-
kei tatig ist, und die von Staatsangehorigen der Alliierten kontrolliert (wer-
den) wird, hat innerhalb von finf Jahren ab Inkrafttreten des vorliegenden
Vertrags das Recht, ihren Besitz, ihre Rechte und ihre Beteiligungen an
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eine andere Gesellschaft, die gemaf3 dem Recht einer der alliierten Méchte
gegriindet wurde und von deren Staatsangehérigen kontrolliert wird, zu
Gbertragen. Die Gesellschaft, an die ihr Besitz, ihre Rechte und ihre Beteili-
gungen iibertragen werden, genief3t weiterhin dieselben Rechte und Privile-
gien, die das andere Unternehmen nach den osmanischen Gesetzen hatte
und die ihr aufgrund des vorliegenden Vertrags zukommen, vorbehaltlich
der Einhaltung von Verpflichtungen, die zuvor entstanden sind.

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, ihre Gesetzgebung dahinge-
hend abzuéndern, dass es Gesellschaften von alliierter Staatsangehorigkeit
moglich wird, in der Tiirkei Begiinstigter aus Konzessionen oder Vertrage
zu sein.

(b) Jede nach osmanischem Recht gegriindete Gesellschaft, die in Gebie-
ten, die von der Tirkei abgetrennt wurden, titig ist und von alliierten
Staatsangehorigen kontrolliert wird, hat ebenso innerhalb desselben Zeit-
raumes das Recht, ihren Besitz, Rechte und Beteiligungen entweder auf
eine Gesellschaft, die nach den Gesetzen eines Staates, der iiber das betref-
fende Gebiet die Vorherrschaft austibt, oder eines alliierten Staates, dessen
Staatsangehorige die besagte Gesellschaft kontrollieren, zu tibertragen. Die
Gesellschaft, an die ihr Besitz, ihre Rechte und ihre Beteiligungen tibertra-
gen werden, genieflt weiterhin dieselben Rechte und Privilegien, die das
andere Unternehmen hatte und die ihr aufgrund des vorliegenden Vertrags
zukommen.

(c) Die Gesellschaften von alliierten Staatsangehdrigen in der Tiirkei,
deren Besitz, Rechte und Beteiligungen aufgrund Ziffer a) des vorliegen-
den Artikels iibertragen wurden und osmanische Gesellschaften in den
von der Tiirkei abgetrennten Gebieten, die von alliierten Gruppen oder
Staatsangehorigen kontrolliert werden, sowie Gesellschaften von anderen
Staatsangehdrigen als jenen, die die Vorherrschaft iiber das besagte Gebiet
ausiiben, an die Besitz, Rechte und Beteiligungen von osmanischen Gesell-
schaften aufgrund Ziffer b) des vorliegenden Artikels {ibertragen wurden,
diirfen keinen gesetzgeberischen oder anderen Bestimmungen unterworfen
oder zu keiner Leistung von Steuern, Abgaben oder Gebiihren verpflichtet
werden, die belastender sind als jene in der Tiirkei bzw. in den von der
Tiirkei abgetrennten Gebieten fiir dhnliche Gesellschaften, die unter der
Kontrolle osmanischer Staatsangehorigkeit stehen.

(d) Jene Gesellschaften, an die Besitz, Rechte und Beteiligungen nach (a)
und (b) iibertragen wurden, diirfen fiir die Ubertragung keiner besonderen
Besteuerung unterworfen werden.
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VII. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 317

Der Begrift ,,Staatsangehorige der alliierten Machte®; wo auch immer in die-
sem Teil verwendet oder in Teil VIII (Finanzielle Bestimmungen), umfasst:

(1) alle Staatsangehérigen einschliefllich Unternehmen und Verbéinde
einer alliierten Macht oder eines Staates oder Territoriums unter dem
Protektorat einer alliierten Macht;

(2) die von den alliierten Méchten ,geschiitzten Personen’, deren Schutz-
bescheinigung vor dem 1. August 1914 ausgestellt wurde;

(3) osmanische Finanz-, Industrie- und Handelsgesellschaften, die von al-
liierten Gruppen oder Staatsangehdrigen, oder von solchen Gruppen,
die vor dem 1. August 1914 eine iiberwiegende Beteiligung daran hat-
ten, kontrolliert werden;

(4) kirchliche oder wohltitige Einrichtungen und schulische Einrichtun-
gen, an denen Staatsangehdrige oder ,geschiitzte Personen® der Alliier-
ten beteiligt sind.

Die alliierten Machte werden der Finanzkommission innerhalb eines Jahres
nach Inkrafttreten dieses Vertrags eine Liste von solchen Unternehmen,
Institutionen und Betrieben, von denen sie annehmen, dass ihre Staatsan-
gehorigen daran ein wesentliches Interesse haben oder beteiligt sind, iiber-
geben.

X. Teil. Luftschifffahrt.
Artikel 318

Die den alliierten Machten angehérigen Luftfahrzeuge haben innerhalb des
osmanischen Gebietes und der osmanischen Hoheitsgewdsser volle Flug-
und Landungsfreiheit und genieflen besonders in Notfallen dieselben Ver-
glinstigungen wie osmanische Luftfahrzeuge.

Artikel 319

Vorbehaltlich der Erfiillung der von der Tiirkei mit Zustimmung der alliier-
ten Hauptmaichte erlassenen Vorschriften, die aber in gleicher Weise auf
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osmanische Luftfahrzeuge und solche der alliierten Lander anwendbar sein
miissen, haben die den alliierten Méchten angehérigen Luftfahrzeuge im
Durchgangsverkehr nach irgendeinem anderen Land das Recht, ohne zu
landen das osmanische Hoheitsgebiet und die Hoheitsgewdsser der Tiirkei
zu Uberfliegen.

Artikel 320

Die in der Tiirkei angelegten und dem heimischen &ffentlichen Luftverkehr
offenen Flugplitze stehen auch den Luftfahrzeugen der alliierten Michte
offen; diese erfahren daselbst in Bezug auf Abgaben jeder Art einschlief3lich
Landungs- und Versorgungsgebiihren die gleiche Behandlung wie osmani-
sche Luftfahrzeuge.

Zusitzlich zu den unten erwihnten Flughifen verpflichtet sich die Tiir-
kei, an jenen Orten innerhalb einer Frist von einem Jahr ab Inkrafttreten
des vorliegenden Vertrages Flughdfen einzurichten, die von den alliierten
Michten bezeichnet werden und auf die die Bestimmungen des vorliegen-
den Artikels Anwendung finden werden.

Die alliierten Machte behalten sich vor, fur den Fall, dass die Be-
stimmungen des vorliegenden Artikels nicht umgesetzt werden, alle
notwendigen Mafinahmen zu ergreifen, um den internationalen Flugver-
kehr tiber dem Gebiet und den Hoheitsgewdssern der Tiirkei zu ermdogli-
chen.

Artikel 321

Vorbehaltlich der gegenwirtigen Bestimmungen ist das in den Artikeln 318,
319 und 320 vorgesehene Flug-, Durchgangs- und Landungsrecht an die
Beobachtung der Vorschriften, die die Tiirkei zu erlassen fiir notwendig
erachtet, gekniipft, vorausgesetzt, diese Bestimmungen erhalten die Geneh-
migung durch die alliierten Hauptméchte und sind ohne Unterschied auch
auf osmanische Luftfahrzeuge wie auf andere Staaten anwendbar.

Artikel 322

Die Staatsangehorigkeits- und Flugsicherheitsbescheinigungen, Befdhi-
gungszeugnisse und Lizenzen, die von einer der alliierten Méchte ausge-
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stellt oder als giiltig anerkannt sind, werden auch in der Tiirkei als giiltig
und als den von der Tiirkei ausgestellten Bescheinigungen, Zeugnissen und
Lizenzen gleichwertig zugelassen.

Artikel 323

Im inldndischen Handelsluftverkehr genieflen die den alliierten Michten
angehorigen Luftfahrzeuge in der Tiirkei gleiche Behandlung wie die meist-
begiinstigte Nation.

Artikel 324

Die Vorteile aus den Bestimmungen der Artikel 318 und 319 kdnnen von
der Tiirkei jenen Staaten, die am Krieg von 1914-1919 auf ihrer Seite
teilgenommen haben, nicht ohne die Zustimmung der alliierten Machte
gewdhrt werden, solange diese Staaten nicht Mitglieder des Volkerbundes
sind oder die Zustimmung zum Beitritt zu dem in Paris am 13. Oktober
1919 abgeschlossenen Ubereinkommen iiber die Luftfahrt erhalten haben.

Artikel 325

Ohne Zustimmung der alliierten Méchte darf von der Tiirkei keine Konzes-
sion iiber die zivile Luftfahrt oder kein Recht an Staatsangehdrige jener
Staaten, die von 1914-1919 aufseiten der Tiirkei waren, verlichen werden,
solange bis diese Staaten nicht Mitglieder des Volkerbundes sind oder die
Zustimmung zum Beitritt zu dem in Paris am 13. Oktober 1919 abgeschlos-
senen Ubereinkommen iiber die Luftfahrt erhalten haben.

Artikel 326

Die Tiirkei verpflichtet sich, durch geeignete Mafinahmen sicherzustellen,
dass jedes ihr Staatsgebiet itiberfliegendes osmanisches Luftfahrzeug die
Vorschriften, betreffend Lichter und Signale, die Flugvorschriften und die
Luftverkehrsbestimmungen fiir Flugpldtze und deren Umgebung beachtet,
wie sie durch das in Paris am 13. Oktober 1919 abgeschlossene Uberein-
kommen iiber die Luftfahrt festgelegt sind.
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Artikel 327

Die durch die Bestimmungen des vorliegenden Teiles auferlegten Verpflich-
tungen bleiben so lange in Kraft, bis die Tiirkei in den Vélkerbund aufge-
nommen wird oder entsprechend den Bestimmungen des am 13. Oktober
1919 in Paris geschlossenen Ubereinkommens iiber die Luftfahrt die Zu-
stimmung zum Beitritt zu diesem Ubereinkommen erhalten hat.

XI. Teil. Hiifen, WasserstrafSen und Eisenbahnen.

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 328

Die Tiirkei verpflichtet sich, dem Personen-, Giiter-, Schiffs-, Boots-, Eisen-
bahnwagen- und Postverkehr von oder nach den angrenzenden oder nicht
angrenzenden Gebieten irgendeiner der alliierten Méchte freien Durchgang
durch ihr Gebiet auf den fiir den zwischenstaatlichen Durchgangsverkehr
geeignetsten Wegen, auf Eisenbahnen, schiffbaren Wasserldufen oder Kani-
len zu gewéhren. Zu diesem Zwecke ist die Durchfahrt durch ihre Hoheits-
gewasser zu gestatten.

Der Personen-, Waren-, Schiffs-, Boots-, Eisenbahnwagen- und Postver-
kehr wird keinen Durchgangszdllen und keinen unniitzen Verzégerungen
oder Beschrinkungen unterworfen und hat in der Tiirkei in Bezug auf
Gebiihren und Verkehrserleichterungen sowie in jeder anderen Hinsicht
ein Anrecht auf gleiche Behandlung wie der innerosmanische Verkehr.

Die Durchgangsgiiter bleiben von allen Zoll- oder dhnlichen Abgaben
frei.

Alle den Durchgangsverkehr belastenden Gebiihren oder Abgaben miis-
sen den Verkehrsverhiltnissen entsprechend maflig berechnet werden. Die
Person des Eigentiimers oder die Staatszugehorigkeit des Schiffes oder
der sonstigen Beforderungsmittel, die auf irgendeinem Teil der gesamten
Durchgangsstrecke benutzt worden sind oder benutzt werden sollen, diir-
fen fir die Abgaben, Verkehrserleichterungen oder Beschrankungen weder
unmittelbar noch mittelbar ausschlaggebend sein.
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Artikel 329

Die Tiirkei verpflichtet sich, {iber Auswanderungsunternehmungen, die
Auswanderer- oder Riickwandererverkehr durch ihr Gebiet leiten, keine
staatliche Aufsicht einzurichten oder beizubehalten, es sei denn zum Zweck
der Feststellung, dass die Reisenden tatsdchlich sich im Durchgangsverkehr
befinden; wird zu letzterem Zweck ein Verwaltungsdienst eingerichtet, so
darf die Tiirkei keine am Verkehr interessierte Schifffahrtsgesellschaft oder
andere Korperschaft, Gesellschaft oder Privatperson irgendwie daran teil-
nehmen lassen oder ihr einen unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss in
dieser Hinsicht einrdumen.

Artikel 330

Die Tiirkei begibt sich des Rechtes, bei ihren Ein- und Ausfuhrzollen,
-abgaben und -verboten unmittelbar oder mittelbar eine unterschiedliche
oder Vorzugsbehandlung nach folgenden Gesichtspunkten eintreten zu
lassen: Nach der Ein- oder Ausgangsgrenze, nach der Art, den Eigen-
tumsverhéltnissen oder der Flagge des Beférderungsmittels (einschliefllich
Luftverkehrsmittels), nach dem urspriinglichen oder letzten Abgangsort
des Schiffes, Bootes, Eisenbahnwagens, Luftschiffes oder sonstigen Befor-
derungsmittels, nach seinem endgiiltigen oder Zwischenbestimmungsort,
nach dem eingeschlagenen Reiseweg oder den Umladeplitzen, nach dem
Umstand, ob die Waren unmittelbar iber einen osmanischen Hafen oder
mittelbar tiber einen auslandischen Hafen ein- oder ausgefithrt werden,
oder nach dem Umstand, ob die Ein- oder Ausfuhr der Waren zu Wasser,
zu Lande oder durch die Luft erfolgt.

Die Tiirkei begibt sich insbesondere des Rechtes, zum Nachteil der Ha-
fen, Schiffe oder Boote irgendeiner alliierten Macht Zuschlagsgebiihren
oder unmittelbare oder mittelbare Pramien auf die Ein- oder Ausfuhr iber
osmanische oder nicht osmanische Héfen oder auf osmanischen oder nicht
osmanischen Schiffen und Booten, besonders in Form von gemeinschaft-
lichen Tarifen festzusetzen. Ferner verzichtet sie darauf, Personen oder
Waren, die iiber einen Hafen der alliierten Michte ihren Weg nehmen
oder ein Schiff oder Boot dieser Machte benutzen, Formlichkeiten oder
Weiterungen zu unterwerfen, die nicht statthétten, wenn sie iiber einen
osmanischen Hafen oder {iber den Hafen einer anderen Macht ihren Weg
ndhmen oder ein osmanisches Schiff oder Boot oder ein Boot einer ande-
ren Macht benutzten.
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Artikel 331

Um den Ubergang der Waren iiber die osmanische Grenze nach Mog-
lichkeit abzukiirzen und um von der Grenze ab ihre Abfertigung und
Weiterbeforderung unter denselben sachlichen Bedingungen - besonders
hinsichtlich der Schnelligkeit und der Sorgfalt der Beférderung -, wie sie
Waren gleicher Art auf osmanischem Gebiet unter dhnlichen Beforderungs-
bedingungen genieflen wiirden, sicherzustellen, sind alle zweckdienlichen
Verwaltungs- und technischen Mafinahmen zu treffen, und zwar ohne Un-
terschied, ob die Waren aus den Gebieten der alliierten Michte kommen
oder dorthin gehen oder Durchgangswaren aus diesen Gebieten oder fiir
diese Gebiete sind.

Insbesondere sind leicht verderbliche Waren schnell und regelméfiig zu
befordern und die Zollformlichkeiten so abzuwickeln, dass die unmittelba-
re Weiterfithrung der Warensendung mit den Anschlussziigen ermoglicht
wird.

Artikel 332

Die Seehifen der alliierten Michte genieflen alle Vergiinstigungen und
erméfligten Tarife, die auf den Eisenbahnstrecken oder WasserstrafSen der
Tiirkei zugunsten der osmanischen Hifen gewédhrt werden, unbeschadet
der Rechte der Konzessionsgesellschaften oder irgendeines Hafens einer
anderen Macht.

Artikel 333
Abgesehen von den Rechten der konzessionierten Gesellschaften, darf die
Tiirkei ihre Teilnahme an Tarifen oder Tarifverbanden nicht verweigern,

die den Hafen einer der alliierten Machte ahnliche Vorteile, wie sie den
Hifen einer anderen Macht gewihrt, sichern.
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II. Abschnitt
Schifffahrt

I. Kapitel
Freiheit der Schifffahrt

Artikel 334

Die Staatsangehorigen der allilerten Miachte genieflen ebenso wie ihr Ei-
gentum, ihre Schiffe und Boote in allen osmanischen Héfen und auf allen
osmanischen Binnenwasserstraflen in jeder Hinsicht die gleiche Behand-
lung wie die osmanischen Staatsangehorigen, Giiter, Schiffe und Boote.

Insbesondere sind die Schiffe und Boote einer alliierten Macht berech-
tigt, Waren jeder Art und Reisende von und in alle Héfen oder Orte der
Tiirkei, zu denen osmanische Schiffe und Boote Zugang haben, zu keinen
ungiinstigeren Bedingungen zu bef6rdern, als sie bei osmanischen Schiffen
und Booten zur Anwendung gelangen. Soweit es sich um die Benutzung
der Hafen- und Ladestrafleneinrichtungen sowie um Hafen- und Lade-
straflenabgaben jeder Art handelt, sind sie gegeniiber osmanischen Schiffen
und Booten vollkommen gleichberechtigt. Dies bezieht sich insbesondere
auf die Anlege-, Ladungs- und Loschungseinrichtungen, die Tonnengel-
der und -gebiihren, die Ladestrafien-, Lotsen-, Leuchtturm-, Quaranténe-
bestimmungen sowie alle dhnlichen gebiihrenrechtlichen Bestimmungen,
welcher Art auch immer, die im Namen und auf Rechnung der Regierung
oder im Namen und fiir Rechnung von 6ffentlichen Beamten, Privatperso-
nen, Korperschaften oder Anstalten aller Art erhoben werden.

Gesteht die Tiirkei einer alliierten oder einer anderen fremden Macht
eine Vorzugsbehandlung zu, so tritt diese Behandlung unverziiglich und
bedingungslos fiir alle alliierten Machte in Kraft.

Der Personen- und Schiffsverkehr unterliegt keinen anderen Beschrén-
kungen als denen, die sich aus den Zoll- und Polizeivorschriften, aus den
Vorschriften iiber das Gesundheitswesen sowie iiber Aus- und Einwande-
rung und aus Ein- und Ausfuhrverboten ergeben. Solche Bestimmungen
missen billig und einheitlich sein und diirfen den Handel nicht unnétig
behindern.
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I1. Kapitel
Hiifen von internationaler Bedeutung

Artikel 335

Die Hifen im Nahen Osten, deren Namen im Folgenden genannt wer-
den, sind von internationaler Bedeutung und werden den im folgenden
Abschnitt festgelegten Bestimmungen unterworfen:

Konstantinopel, von San Stefano bis Dolma Bagche,
Haydar-Pascha;

Smyrna;

Alexandretta;

Haifa;

Basra;

Trapezunt, unter den in Art. 352 festgelegten Bestimmungen;
Batumi, mit Ausnahme der letzteren Bestimmungen.

Diese Hafen werden ,Freizonen beinhalten. Ausgenommen gegenteiliger
Bestimmungen in diesem Vertrag, berithren die folgenden Bestimmungen
die territoriale Souverénitét nicht.

L. Schifffahrt
Artikel 336

In allen als Hifen von internationaler Bedeutung anerkannten Héfen genie-
fen Staatsangehorige, Waren und Flaggen all jener Staaten, die Mitglieder
des Volkerbundes sind, vollstindige Freiheit in Hinblick auf die Nutzung
dieser Hafen. In diesem Zusammenhang und in allen Belangen sind diese
vollkommen gleich zu behandeln, insbesondere in Bezug auf alle Hafen-
und Kaianlagen und Gebiihren einschliefllich Einrichtungen zum Anlegen,
Be- und Entlade- sowie Tonnengebiihren, Kai, Lotsen, Leuchtturm, Qua-
rantdne und alle dhnlichen Abgaben und Gebiihren jeglicher Art, die im
Namen oder zugunsten der Regierung, 6ffentlicher Bediensteter, Privatper-
sonen, Korperschaften oder Anstalten, welcher Art sie auch sind, erhoben
werden, wobei kein Unterschied zwischen Staatsangehérigen, Waren und
Flaggen der verschiedenen Staaten und denen des Staates, unter dessen
Gebietshoheit der Hafen gelegen ist, gemacht werden darf.
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Dem Personen- und Schiffsverkehr diirfen, abgesehen von Einschrin-
kungen, die sich aus Vorschriften beziiglich Zoll-, Polizei-, Gesundheit-,
Auswanderungs- und Einwanderungswesen ergeben, sowie solchen im
Zusammenhang mit der Einfuhr und Ausfuhr verbotener Waren, keine
weiteren Beschrankungen durch Vorschriften auferlegt werden. Solche Vor-
schriften miissen angemessen und einheitlich sein und diirfen den Verkehr
nicht unnétig behindern.

2. Gebiihrenrecht
Artikel 337

Alle Abgaben und Gebiihren fiir die Benutzung des Hafens oder seiner
Zufahrten bzw. fiir die Benutzung von Einrichtungen, die im Hafen be-
reitgestellt werden, werden nach dem in Artikel 336 aufgestellten Gleich-
heitsbedingungen eingehoben und miissen sowohl der Hohe als auch der
Anwendung nach, unter Beriicksichtigung der Ausgaben der Hafenbehorde
fiir Verwaltung, Erhaltung und Verbesserung des Hafens und der Zugénge
dazu, angemessen sein. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 54,
Teil III (Politische Bestimmungen), des vorliegenden Vertrags sind alle
anderen als die in diesem Artikel oder in den Artikeln 338, 342 oder 343
vorgesehenen Abgaben und Gebiihren verboten.

Artikel 338

Alle ordnungsgemdfy genehmigten Zolle, lokale Abgaben- oder Ver-
brauchergebiihren, die auf Waren, die iiber einen Hafen eingefithrt oder
ausgefiihrt werden, der dem internationalen Zoll unterliegt, erhoben wer-
den, miissen dieselben sein, unabhingig davon, ob die Flagge des Schiffes,
das diese befordert hat, oder die Beférderung durchfiihrt, die Flagge des
Staates ist, der die Hoheitsgewalt iiber den Hafen ausiibt oder nicht.

In Ermangelung besonderer Umstinde, die eine Ausnahme aus wirt-
schaftlichen Griinden rechtfertigen, miissen solche Abgaben auf der glei-
chen Grundlage und zu den gleichen Tarifen festgesetzt werden wie dhnli-
che Zolle, die an den anderen Zollgrenzen des betreffenden Staates erhoben
werden. Alle Einrichtungen, die von diesem Staat iiber andere Land- oder
Wasserwege oder in anderen Héfen fiir die Ein- oder Ausfuhr von Waren
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gewdhrt werden, miissen gleichermaflen auch fiir Ein- und Ausfuhren
durch den Hafen, der dem internationalen Regime unterliegt, gewahrt wer-
den.

3. Arbeiten
Artikel 339

Mangels besonderer Vereinbarung beziiglich der Ausfithrung von Arbeiten
zur Instandhaltung und Verbesserung des Hafens ist es die Pflicht jenes
Staates, unter dessen Hoheitsgewalt der Hafen gestellt wird, geeignete Maf3-
nahmen zu ergreifen, um Hindernisse oder Gefahren fiir die Schifffahrt zu
beseitigen und einen reibungslosen Schiffsverkehr im Hafen zu gewiéhrleis-
ten.

Artikel 340

Der Staat, unter dessen Hoheitsgewalt der Hafen steht, darf nichts tun, was
die Nutzungsmoglichkeiten des Hafens oder seiner Zufahrten beeintrachti-
gen konnte.

4. Offene Zonen
Artikel 341

Die in einer Freizone gestatteten Einrichtungen fiir die Errichtung oder
Nutzung von Lagern und fiir das Ein- und Auspacken von Waren miissen
den handelsiiblichen Anforderungen der Zeit entsprechen. Alle Waren, de-
ren Konsumation in der Freizone erlaubt ist, sind von Zollen, Verbraucher-
steuern und allen anderen Abgaben befreit, abgesehen von der in Artikel
342 niaher ausgefiihrten statistischen Abgabe. Soweit in diesem Vertrag
nichts anderes bestimmt ist, liegt es im Ermessen jenes Staates, unter des-
sen Gebietshoheit oder Verwaltung der Hafen gestellt wird, die Herstellung
(von Waren) in der Freizone zu gestatten oder zu verbieten. In Bezug auf
die Bestimmungen dieses Artikels darf es keine Diskriminierung von Perso-
nen verschiedener Nationalititen geben, auch diirfen Waren aufgrund ihrer
Herkunft oder Bestimmungsortes nicht unterschiedlich behandelt werden.
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Artikel 342

Auf Waren, die aus der Freizone verbracht werden oder in ihnen ankom-
men, diirfen keine anderen als die in Artikel 336 vorgesehenen Zélle und
Abgaben erhoben werden, unabhingig davon, aus welchem fremden Land
sie kommen oder fiir welches fremde Land sie bestimmt sind. Ausgenom-
men davon ist die Entrichtung eines statistischen Zolls, der nicht mehr
als 1 pro mille ad valorem ausmachen darf. Die Einnahmen aus dieser
Statistikgebiihr werden ausschliefilich fiir die Aufrechterhaltung des Diens-
tes verwendet, der die Aufnahme des Handels und der Schifffahrt in der
Freihandelszone betrifft.

Artikel 343

Vorbehaltlich des Artikels 344 konnen die in Artikel 338 genannten Ab-
gaben unter den in dem genannten Artikel vorgesehenen Bedingungen
auf Waren erhoben werden, die aus der Freizone ausgefiihrt oder in die
Freizone eingefiihrt werden, unter dessen Gebietshoheit der Hafen steht.

Artikel 344

Personen, Waren, Postdienste, Schiffe, Boote, Waggons und andere Trans-
portmittel, die aus der Freizone kommen oder in die Freizone eingefiihrt
werden und dabei das Gebiet des Staates durchqueren, unter dessen Ge-
bietshoheit der Hafen steht, gelten als sich im Transit durch diesen Staat
befindlich, wenn sie fiir das Hoheitsgebiet eines anderen Staates bestimmt
sind oder aus diesem kommen.

5. Streitbeilegung
Artikel 345

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 61, Teil III (Politische Be-
stimmungen), werden Meinungsverschiedenheiten, die sich zwischen den
beteiligten Staaten {iber die Auslegung oder Anwendung der Bestimmungen
der Artikel 335 bis 344 sowie ganz allgemein ergeben, sowie alle Meinungs-
verschiedenheiten, die zwischen beteiligten Staaten in Bezug auf die Benut-
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zung der Hiéfen entstehen konnen, nach den vom Volkerbund festgelegten
Bedingungen geregelt.

Meinungsverschiedenheiten iiber die Ausfithrung von Arbeiten, die sich
nachteilig auswirken und die Benutzung eines Hafens oder seiner Zufahr-
ten beeintrachtigen konnen, werden in einem beschleunigten Verfahren
behandelt; sie konnen - unbeschadet der endgiiltigen Stellungnahme oder
Entscheidung in dem betreffenden Fall - Gegenstand einer vorlaufigen
Stellungnahme oder Entscheidung sein, die die Aussetzung oder die soforti-
ge Einstellung der genannten Arbeiten vorschreiben kann.

II1. Kapitel
Bestimmungen hinsichtlich der Mariza und Donau

Artikel 346

Auf Antrag eines der Anrainerstaaten an den Rat des Vélkerbundes wird die
Mariza zu einem internationalen Fluss erklart und unterliegt der Regelung
fiir internationale Fliisse, die in den Artikeln 332 bis 338 des mit Deutsch-
land geschlossenen Friedensvertrags am 28. Juni 1919 vorgesehen ist.

Artikel 347

Auf Antrag eines Anrainerstaates an den Rat des Volkerbundes wird die
Mariza unter die Verwaltung einer internationalen Kommission gestellt,
die sich aus je einem Vertreter eines jeden Anrainerstaates und je einem
Vertreter Grofibritanniens, Frankreichs und Italiens zusammensetzt.

Artikel 348

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 133, Teil III (Politische Be-
stimmungen), erkennt die Tiirkei hiermit alle Bestimmungen {iber die Do-
nau an, die sich auf die Donau beziehen und die in den mit Deutschland,

Osterreich, Ungarn und Bulgarien abgeschlossenen Friedensvertrdgen ent-
halten sind und sich daraus fiir diesen Fluss ergeben.
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IV. Kapitel
Bestimmungen, die bestimmten Staaten die Nutzung bestimmter Hifen
ermoglichen

Artikel 349

Um der Tiirkei den freien Zugang zum Mittelmeer und zum Agiischen
Meer zu sichern, wird der Turkei die freie Durchfahrt durch die von der
Tiirkei getrennten Gebiete und Héfen gewéhrt.

Die Transitfreiheit ist die in Artikel 328 definierte Freiheit, die bis zum
Abschluss eines diesbeziiglichen allgemeinen Abkommens, das neue diesbe-
zigliche Bestimmungen enthilt, gelten soll.

Besondere Abkommen zwischen den beteiligten Staaten oder Verwaltun-
gen legen bis zu ihrer Ersetzung durch ein neues Ubereinkommen die
Bestimmungen fiir die Tiirkei fiir die Ausiibung des vorstehend eingeraum-
ten Rechts unter Zustimmung der Finanzkommission fest und regeln ins-
besondere die Art und Weise der Benutzung der Héfen und der dort be-
stehenden Freizonen, die Einrichtung von internationalen (gemeinsamen)
Diensten und Tarifen einschlieSlich der Fahrkarten und Frachtbriefe sowie
die Anwendung der Berner Ubereinkunft vom 14. Oktober 1890 und ihrer
ergdnzenden Bestimmungen.

Die Transitfreiheit erstreckt sich auf den Post-, Telegrafen- und Telefon-
dienst.

Artikel 350

Im Hafen von Smyrna wird der Tiirkei - wenn nicht eine Frist von der Vol-
kerbundgemeinschaft festgelegt wird - ein unbefristeter Pachtvertrag iiber
einen Teil eingerdumt, der dem allgemeinen System der in den Artikeln
341 bis 344 vorgesehenen Freizonen unterstellt wird und fiir die direkte
Durchfuhr von Waren aus oder in diesem Staat bestimmt ist.

Die Abgrenzung des im vorstehenden Absatz genannten Teils, seine Ver-
bindung mit dem bestehenden Eisenbahnnetz, seine Ausstattung und Nut-
zung sowie im Allgemeinen alle Bedingungen seiner Benutzung einschlief3-
lich der Hohe des Mietzinses werden von einer Kommission beschlossen,
die aus einem Delegierten der Tiirkei, einem Delegierten Griechenlands
und einem vom Voélkerbund ernannten Delegierten besteht. Diese Bedin-
gungen konnen alle zehn Jahre in der gleichen Weise tiberpriift werden.
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Artikel 351

Uber den Hafen von Batumi haben Georgien, Aserbaidschan und Persien
sowie Armenien freien Zugang zum Schwarzen Meer.

Dieses Recht auf Zugang wird unter den in Artikel 349 festgelegten
Bedingungen ausgetibt.

Artikel 352

Vorbehaltlich der in Artikel 89, Teil III (Politische Bestimmungen), vor-
gesehenen Bestimmungen, wird Armenien freier Zugang zum Schwarzen
Meer tiber den Hafen von Trapezunt gewéhrt. Dieses Zugangsrecht wird
unter den in Artikel 349 festgelegten Bedingungen ausgetibt.

In diesem Fall wird an Armenien vorbehaltlich der Festlegung durch den
Volkerbund ein Gebiet in dem genannten Hafen auf unbegrenzte Zeit ver-
pachtet, das den allgemeinen Regelungen der Freizonen nach den Artikeln
341 bis 344 unterstellt wird und fiir die direkte Durchfuhr von Waren aus
oder nach diesem Staat bestimmt ist.

Die Abgrenzung des im vorstehenden Absatz genannten Gebietes, sei-
ne Verbindung mit dem bestehenden Eisenbahnnetz, seine Ausstattung
und Nutzung sowie im Allgemeinen alle Bedingungen seiner Benutzung
einschliefllich der Hohe des Mietzinses werden von einer Kommission
beschlossen, die aus einem Delegierten der Tiirkei, einem Delegierten
Armeniens und einem vom Volkerbund ernannten Delegierten besteht.
Diese Bedingungen konnen alle zehn Jahre in der gleichen Weise iiberpriift
werden.

IT1. Abschnitt
Eisenbahn

I. Kapitel
Bestimmungen iiber die internationale Beforderung

Artikel 353
Vorbehaltlich der Rechte der konzessionierten Gesellschaften, geniefien die

aus den Gebieten der alliierten Machte kommenden und fir die Turkei
bestimmten Guter sowie die durch die Turkei von oder nach den Gebieten

232

(e |


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

X1 Teil. Hifen, WasserstrafSen und Eisenbahnen.

der alliierten Miachte durchgefiihrten Giiter von Rechts wegen auf den os-
manischen Eisenbahnen beziiglich der Gebiihren (unter Beriicksichtigung
aller Vergiitungen und Riickvergiitungen), beziiglich der Verkehrserleich-
terungen und in jeder anderen Hinsicht die giinstigste Behandlung, die
fir Giiter gleicher Art gilt, die auf irgendeiner osmanischen Strecke im
Binnenverkehr oder zum Zweck der Aus-, Ein- oder Durchfuhr unter ahn-
lichen Bedingungen insbesondere beziiglich der Linge der durchlaufenen
Strecken, befordert werden. Das Gleiche gilt auf Verlangen einer oder meh-
rerer alliierter Machte fur alle von ihnen namentlich bezeichneten Gtiter,
die aus der Tiirkei kommen und fiir ihre Gebiete bestimmt sind.

Auf ein an die Tiirkei gerichtetes Verlangen einer alliierten Macht miis-
sen zwischenstaatliche, nach den Sitzen des vorigen Absatzes aufgestellte
Gebiihrensitze mit Durchgangsfrachtbriefen geschaffen werden.

Artikel 354

Mit Wirkung vom Inkrafttreten des gegenwértigen Vertrages an verpflichtet
sich die Tiirkei, unter den im zweiten Absatz des gegenwirtigen Artikels
bezeichneten Vorbehalten, die in Bern am 14. Oktober 1890, 20. September
1893, 16. Juli 1895, 16. Juni 1898 und 19. September 1906 unterzeichneten
Ubereinkommen und Vereinbarungen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr zu
unterzeichnen.

Wird binnen fiinf Jahren nach Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages
ein neues Ubereinkommen iiber die Eisenbahnbefdrderung von Personen,
Gepick und Giitern anstelle des Berner Ubereinkommens vom 14. Oktober
1890 und ihrer oben genannten Nachtrige geschlossen, so ist dieses neue
Ubereinkommen samt den auf ihm beruhenden Zusatzbestimmungen iiber
den zwischenstaatlichen Eisenbahnverkehr fiir die Tiirkei verbindlich, und
zwar auch dann, wenn diese Macht sich weigert, an der Vorbereitung des
Ubereinkommens mitzuwirken oder ihm beizutreten. Bis zum Abschluss
eines neuen Ubereinkommens hat die Tiirkei die Bestimmungen des Ber-
ner Ubereinkommens, der oben genannten Nachtrige und der Zusatzbe-
stimmungen zu befolgen.

Artikel 355

Vorbehaltlich der Rechte der konzessionierten Gesellschaften, ist die Tiirkei
verpflichtet, bei der Einrichtung eines durchgehenden Fahrscheinverkehrs
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fiir Reisende und ihr Gepéck mitzuwirken, der von einer oder mehreren
der alliierten Méchte zur Herstellung von Eisenbahnverbindungen dieser
Michte untereinander oder mit anderen Landern durch das osmanische
Gebiet hindurch verlangt wird; zu diesem Zweck hat die Tiirkei insbeson-
dere die aus dem Gebiet der alliierten Machte kommenden Ziige und Wa-
gen zu {ibernehmen und sie mit einer Schnelligkeit weiterzuleiten, die min-
destens der seiner besten Fernziige auf denselben Strecken gleichkommt.
Keinesfalls diirfen die Fahrpreise fiir diesen durchgehenden Verkehr hoher
sein als die im inneren osmanischen Verkehr auf derselben Strecke bei
gleicher Geschwindigkeit und Bequemlichkeit geltenden.

Bei gleicher Geschwindigkeit und Bequemlichkeit diirfen die Tarife fiir
die Beforderung von Auswanderern auf den osmanischen Eisenbahnen
nach oder von Hifen der alliierten Méchte keinen héheren Kilometersatz
zugrunde legen, als den der glinstigsten Tarife (unter Beriicksichtigung aller
Vergiitungen und Riickvergiitungen), die auf den genannten Bahnen Aus-
wanderern nach oder von irgendwelchen anderen Héfen zustattenkommen.

Artikel 356

Die Tiirkei verpflichtet sich, fiir den im vorigen Artikel vorgesehenen
durchgehenden Verkehr oder fir die Beférderung von Auswanderern
nach oder von den Hifen der alliierten Machte keine technischen, fiska-
lischen oder Verwaltungs-Sondermafinahmen, wie zum Beispiel Zollrevi-
sionen, allgemeinpolizeiliche, gesundheitspolizeiliche oder Uberwachungs-
mafinahmen, zu treffen, die eine Erschwerung oder Verzogerung dieses
Verkehrs zur Folge hitten.

Artikel 357
Bei Beforderungen, die teils mit der Eisenbahn, teils auf Binnenwasserstra-
Ben, mit oder ohne Durchgangsfrachtbrief erfolgen, finden die vorstehen-

den Bestimmungen auf den Teil der Strecke Anwendung, der mit der Eisen-
bahn zuriickgelegt wird.
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II. Kapitel
Rollendes Material

Artikel 358

Die Tiirkei verpflichtet sich, die osmanischen Waggons mit Einrichtungen
zu versehen, die es ermdglichen:

1. sie in die Giiterziige auf den Strecken der alliierten Michte, die Mitglie-
der des am 18. Mai 1907 abgeinderten Berner Ubereinkommens vom
15. Mai 1886 sind, einzustellen, ohne die Wirkung der durchgehenden
Bremse zu behindern, die in den ersten zehn Jahren nach Inkrafttreten
des gegenwirtigen Vertrages in jenen Ldndern etwa eingefiihrt wird;

2. die Waggons dieser Méchte in alle Giiterziige einzustellen, die auf den
osmanischen Strecken verkehren.

Das rollende Material der alliierten Michte erfdhrt hinsichtlich der Ablo-
sung der Unterhaltung und der Instandsetzung auf den osmanischen Stre-
cken dieselbe Behandlung wie das osmanische.

II1. Kapitel
Ubertragung von Eisenbahnlinien

Artikel 359

Vorbehaltlich etwaiger besonderer Bestimmungen iiber die Ubertragung
von Hiéfen und Eisenbahnen, die entweder der osmanischen Regierung
oder privaten Gesellschaften gehoren und auf dem auf Grundlage des ge-
genwirtigen Vertrages von der Tiirkei abgetrennten Gebiet gelegen sind,
und unter Vorbehalt der finanziellen Bestimmungen beziiglich der Konzes-
sionsinhaber und der Ruhegehaltsbeziige der Bahnangestellten, erfolgt die
Ubertragung der Eisenbahnen unter folgenden Bedingungen:

1. Samtliche Eisenbahnanlagen und -einrichtungen miissen vollstindig und
in bestmdglichem Zustand {ibergeben werden.

2. Ist ein Eisenbahnnetz mit eigenem Wagenpark génzlich auf abgetretenem
Gebiet gelegen, so ist dieser Wagenpark vollstindig gemaf3 der letzten
Bestandsaufnahme vom 30. Oktober 1918, und zwar in normalem Zu-
stand, zu tberlassen; die Tiirkei ist fiir jeden Verlust aufgrund aller ihr
zuzurechnenden Umstande verantwortlich.
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3. Fiir Strecken ohne eigenen Wagenpark wird die Aufteilung des Wagen-
parks des Eisenbahnnetzes, zu dem diese Strecken gehdren, von Sachver-
stindigenausschiissen bestimmt, die durch die alliierten Méchte ernannt
werden und in denen die Tiirkei vertreten ist. Diese Ausschiisse haben
dabei die Grofie des fiir diese Strecken bei der letzten Bestandsaufnahme
vor dem 30. Oktober 1918 verzeichneten Wagenparks, die Linge der
Strecken einschliellich der Nebengeleise, die Art und den Umfang des
Verkehres zu berticksichtigen. Desgleichen haben sie die Lokomotiven,
Personen- und Giiterwagen zu bestimmen, die in jedem einzelnen Fal-
le abzutreten sind, die Ubernahmebedingungen festzusetzen und die
einstweiligen Anstalten zu ihrer Instandsetzung in den Osterreichischen
Werkstitten zu treffen.

4. Vorrite, bewegliche Einrichtungsgegenstinde und Werkzeuge sind unter
denselben Bedingungen wie der Wagenpark abzuliefern.

Artikel 360

Die osmanische Regierung erklart, auf alle Rechte, die sie hinsichtlich
der Eisenbahnverbindung in den Hedschas hat, zu verzichten und alle
Ubereinkiinfte, die die beteiligten Regierungen iiber ihre Beniitzung sowie
hinsichtlich der Riickstellung der Giiter und ihrer Verwendung getroffen
haben, anzuerkennen. In diesen Ubereinkiinften muss die besondere reli-
giose Bedeutung der Eisenbahnverbindung zur Génze anerkannt werden
und gewahrt bleiben.

IV. Kapitel
Nutzungsvereinbarungen hinsichtlich des Eisenbahnwesens

Artikel 361

Durchquert infolge der Festsetzung neuer Grenzen eine Eisenbahnverbin-
dung zwischen zwei Teilen desselben Landes ein anderes Land oder ver-
lauft eine Zweiglinie aus einem Land in ein anderes, so werden vorbehalt-
lich der Sonderbestimmungen des gegenwirtigen Vertrages die Betriebsver-
héltnisse in einem Abkommen zwischen den beteiligten Eisenbahnverwal-
tungen geregelt. Konnen diese Verwaltungen sich iiber die Bedingungen
dieses Abkommens nicht einigen, so werden die Streitfragen gegebenentfalls
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durch einen Schiedsrichter entschieden, wie es nach den Bestimmungen
des Artikels 359 vorgesehen ist.

Die Einrichtung aller neuen Grenzbahnhofe zwischen der Tiirkei und
den angrenzenden alliierten Staaten sowie die Betriebsfithrung auf den
Linien zwischen diesen Bahnhdfen werden durch Vereinbarungen geregelt
werden, die in gleicher Weise abzuschlieflen sind.

Artikel 362

Eine stindige Konferenz von technischen Vertretern, die von den beteilig-
ten Regierungen ernannt werden, ist einzurichten; diese ist befugt, gemein-
same Vereinbarungen iiber die Abwicklung des Verkehrs zwischen mehre-
ren Gebieten, den Waggonaustausch, die (Durchfahrts-)Tarife zwischen
mehreren Gebieten und andere dhnliche Angelegenheiten hinsichtlich des
sich auf jenen Gebieten befindlichen Eisenbahnwesens, die am 1. August
1914 zum Osmanischen Reich gehorten, zu treffen.

IV. Abschnitt
Diverses

I. Kapitel
Wasserrechtliche Frage

Artikel 363

Wenn infolge der Neuregelung einer Grenze das Wassersystem (Kanalisati-
on, Uberschwemmung, Bewisserung, Drainage oder Ahnlichem) in einem
Staat von Arbeiten abhéngt, die auf dem Gebiete eines anderen Staates
ausgefithrt werden, oder falls aufgrund von vor dem Kriege schon beste-
henden Gewohnbheiten eines Staates Gewdsser oder Wasserkraft, die ihren
Ursprung auf dem Gebiet eines anderen Staates hat, benutzt wird, muss,
sofern dem keine anderwirtigen Bestimmungen entgegenstehen, zwischen
den beteiligten Staaten zum Zwecke des Schutzes der Interessen und erwor-
benen Rechte, die einer dieser Staaten erworben hat, ein Ubereinkommen
getroffen werden.

Kommt es zu keiner Einigung, wird ein vom Rate des Volkerbundes
bestellter Schiedsrichter dariiber entscheiden.
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I1. Kapitel
Telegraf und Fernsprecher

Artikel 364

Die Tiirkei verpflichtet sich, auf Ersuchen einer alliierten Macht, alles
Notwendige fiir die ordnungsgeméafie Errichtung und Erhaltung der tele-
grafischen und telefonischen Hauptlinien, die durch osmanische Gebiete
fuhren, zu veranlassen.

Diese Zusage beinhaltet das Recht jeder von einer der alliierten Méchten
bezeichneten Telegrafie- oder Telefongesellschaft,

a) eine neue Reihe von Stangen und Dréhten entlang einer beliebigen
Eisenbahnstrecke oder anderen Route auf osmanischem Gebiet zu er-
richten;

b) nach Verstandigung, jederzeit Zugang zu solchen Stangen und Drihten
oder verlegten Drdhten zu haben und die erforderlichen Schritte zu
unternehmen, um sie in gutem Betriebszustand zu halten;

c) die Inanspruchnahme der Leistungen des eigenen Personals oder des
Arbeitszwecks

solcher Drihte.

Alle Fragen im Zusammenhang mit der Einrichtung solcher Linien, ins-
besondere hinsichtlich Kompensationen und Entschiddigungen an Privat-
personen, werden unter denselben Bedingungen geregelt, die fiir von der
osmanischen Regierung errichtete telegrafische Telefonleitungen gelten.

Artikel 365

Ungeachtet entgegenstehender Bestimmungen der bestehenden Uberein-
kommen, verpflichtet sich die Tiirkei, dem Telegrafenverkehr und den
Ferngesprichen, die aus den Gebieten irgendeiner der allilerten Méchte,
mogen diese benachbart sein oder nicht, herrithren oder dorthin bestimmt
sind, auf den fiir den zwischenstaatlichen Verkehr geeignetsten Linien
und gemifd der in Kraft stehenden Gebiihrensitze den freien Durchlauf
zu gewdhren. Dieser Verkehr und die Gespriache werden keiner unnéti-
gen Verzégerung oder Beschrankung unterworfen werden; sie werden in
der Tiirkei die Gleichbehandlung mit dem inlandischen Telegrafenverkehr
und mit Gesprachen hinsichtlich aller Erleichterungen und insbesondere
hinsichtlich der Schnelligkeit der Ubermittlung genielen. Keine Gebiihr,

238

(e |


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

X1 Teil. Hifen, WasserstrafSen und Eisenbahnen.

Erleichterung oder Einschrankung darf unmittelbar oder mittelbar von der
Staatszugehorigkeit des Absenders oder Empfangers abhiangen.

Durchqueren infolge der Bestimmungen des gegenwirtigen Vertrages
Verbindungen, die frither auf osmanischem Gebiet gelegen waren, Gebie-
te mehrerer Staaten, diirfen so lange, bis die Ferngespréchstarife durch
eine neue internationale Fernverbindungskonvention neu geregelt werden,
die darauf entfallenden Abgaben nicht héher angehoben werden, als sie
angehoben worden wiren, wenn das durchquerte Gebiet noch unter osma-
nischer Herrschaft stiinde, und der Anteil der gesamten Abgaben hat durch
Vereinbarung der unterschiedlichen interessierten Verwaltungen geregelt
zu werden.

II1. Kapitel
Unterwasserleitungen

Artikel 366

Die Tirkei erklért sich bereit, die ,Landerechte® in Konstantinopel fiir das
Kabel der Strecke Konstantinopel — Konstanza an jede Verwaltungsbehorde
oder Gesellschaft zu iibertragen, die von den alliierten Méchten bestimmt
wird.

Artikel 367

Die Tiirkei verzichtet in ihrem eigenen Namen und im Namen ihrer Staats-
angehdrigen zugunsten der alliierten Hauptmaichte auf alle Rechte, Titel
oder Privilegien gleich welcher Art an der Gesamtheit oder an Teilen der
Unterseekabel Dschidda (Jeddah) - Sawakin (Suakin) und Zypern - Lata-
kia.

Befinden sich die nach dem vorstehenden Absatz {ibertragenen Kabel
oder Teile davon in Privatbesitz, so wird der Turkei der Wert, der auf
der Grundlage der urspriinglichen Kosten abziiglich einer angemessenen
Wertminderung berechnet wird, gutgeschrieben.
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IV. Kapitel
Durchfiihrungsbestimmungen

Artikel 368

Die Tiirkei wird die Weisungen, die ihr von einer im Namen der alliierten
Michte handelnden ermiéchtigten Stelle in Bezug auf den Transport erteilt
werden, ausfiithren:

(1) fir die Beforderung von Truppen im Rahmen der Bestimmungen die-
ses Vertrages sowie von Material, Munition und Versorgungsgiitern fiir
den Heeresgebrauch;

(2) als voriibergehende Mafinahme fiir die Beférderung von Nachschub
fiir bestimmte Gebiete sowie zur schnellstmdglichen Wiederherstel-
lung der normalen Transportbedingungen und fiir die Organisation
des Post- und telegrafischen Dienste.

V. Abschnitt
Entscheidung von Streitigkeiten und Nachpriifung der Bestimmungen
mit dauernder Geltung

Artikel 369
Streitfragen, die zwischen den beteiligten Machten iiber die Auslegung und
Anwendung der Bestimmungen im vorliegenden Teile des gegenwirtigen

Vertrages entstehen, werden in der von dem Volkerbund vorgesehenen
Weise geregelt.

Artikel 370

Der Vélkerbund kann jederzeit die Nachpriifung der vorstehenden Artikel,
die sich auf ein dauerndes Verwaltungsverhiltnis beziehen, anregen.

Artikel 371
Die Bestimmungen der Artikel 328 bis 334, 353 und 355 bis 357 diirfen

nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages
jederzeit von dem Rate des Volkerbundes nachgepriift werden.
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Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 373 kann keine der alliier-
ten Machte die Vorteile irgendeiner der in den oben genannten Artikeln
enthaltenen Bestimmungen fiir irgendeinen Teil dieser Gebiete fiir sich
beanspruchen, fiir den sie keine Gegenrechte gewahrt (hat).

VI. Abschnitt
Sonderbestimmungen

Artikel 372

Unbeschadet der besonderen Verpflichtungen, die der Tiirkei zugunsten
der alliierten Miachte durch den gegenwirtigen Vertrag auferlegt sind, ver-
pflichtet sich die Tiirkei, jedem allgemeinen Ubereinkommen iiber die zwi-
schenstaatliche Regelung des Durchgangsverkehrs, der Schifffahrtswege,
Hafen und Fisenbahnen beizutreten, das zwischen den alliierten Machten
mit Zustimmung des Volkerbundes binnen fiinf Jahren nach Inkrafttreten
des gegenwirtigen Vertrages geschlossen wird.

Artikel 373

Sofern nicht besondere Bestimmungen des gegenwirtigen Vertrages ent-
gegenstehen, verhindern die Bestimmungen des vorliegenden Teils die
Geltendmachung von erweiterten Rechten, aus denen den Staatsangehori-
gen der alliierten Méchte hinsichtlich der Bestimmungen tiber Kapitulatio-
nen oder aller Ubereinkiinfte, die durch die besagte Kapitulationen ersetzt
werden, Vorteile erwachsen, nicht.

XII. Teil. Arbeit.

I. Abschnitt
Organisation der Arbeit.

Da der Volkerbund die Begriindung des Weltfriedens zum Ziele hat und
ein solcher Friede nur auf dem Boden der sozialen Gerechtigkeit aufgebaut
werden kann:

da ferner Arbeitsbedingungen bestehen, die fiir eine grofie Anzahl von
Menschen mit so viel Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen verbun-
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den sind, dass eine den Weltfrieden und die Welteintracht gefdhrdende
Unzufriedenheit entsteht, und da eine Verbesserung dieser Bedingungen
dringend erforderlich ist, zum Beispiel hinsichtlich der Regelung der Ar-
beitszeit, der Festsetzung einer Hochstdauer des Arbeitstages und der
Arbeitswoche, der Regelung des Arbeitsmarktes, der Verhiitung der Ar-
beitslosigkeit, der Gewidhrleistung von Léhnen, die angemessene Lebensbe-
dingungen erméglichen, des Schutzes der Arbeiter gegen allgemeine und
Berufskrankheiten sowie gegen Arbeitsunfille, des Schutzes der Kinder, Ju-
gendlichen und Frauen, der Alters- und Invalidenunterstiitzung, des Schut-
zes der Interessen der im Ausland beschiftigten Arbeiter, der Anerkennung
des Grundsatzes der Freiheit gewerkschaftlichen Zusammenschlusses, der
Gestaltung des beruflichen und technischen Unterrichtes und dhnlicher
Mafinahmen,

da endlich die Nichtannahme einer wirklich menschlichen Arbeitsord-
nung durch irgendeine Nation die Bemithungen der anderen, auf die
Verbesserung des Loses der Arbeiter in ihrem eigenen Lande bedachten
Nationen hemmt,

haben die Hohen Vertragschlieflenden Teile, geleitet sowohl von den Ge-
fithlen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit als auch von dem Wunsche,
einen dauernden Weltfrieden zu sichern, Folgendes vereinbart:

L. Kapitel
Organisation

Artikel 374

Es wird ein standiger Verband begriindet, der an der Verwirklichung des in
der Einleitung dargelegten Planes zu arbeiten berufen ist.

Die urspriinglichen Mitgliedstaaten des Volkerbundes sind zugleich die
urspriinglichen Mitgliedstaaten dieses Verbandes, spiter bringt die Mit-
gliedschaft im Volkerbund die Mitgliedschaft in dem genannten Verband
mit sich.
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Artikel 375

Der stdndige Verband besitzt:

1. eine Hauptversammlung von Vertretern der Mitgliedstaaten,
2. ein Internationales Arbeitsamt unter Leitung des im Artikel 380 vorgese-
henen Verwaltungsrates.

Artikel 376

Die Hauptversammlung von Vertretern der Mitgliedstaaten halt je nach
Bedarf, aber mindestens einmal jéhrlich, ihre Tagungen ab. Sie setzt sich
aus je vier Vertretern eines jeden Mitgliedstaates zusammen. Von diesen
sind zwei Regierungsvertreter; von den zwei anderen vertritt je einer die
Arbeitgeber und je einer die Arbeitnehmer eines jeden Mitgliedstaates.

Jedem Vertreter konnen technische Ratgeber beigegeben werden. Ihre
Zahl darf hochstens zwei fiir jeden einzelnen Gegenstand betragen, der auf
der Tagesordnung der Tagung steht. Sind Fragen, die besonders die Frauen
angehen, in der Hauptversammlung zu erdrtern, so muss wenigstens eine
der zu technischen Ratgebern bestimmten Personen eine Frau sein.

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, diejenigen Vertreter und techni-
schen Ratgeber, die nicht Regierungsvertreter sind, im Einverstindnis mit
den mafigebenden Berufsstinden der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer des
betreffenden Landes zu bestimmen, vorausgesetzt, dass solche Verbande
bestehen.

Die technischen Ratgeber diirfen nur auf Antrag des Vertreters, dem sie
beigeordnet sind, und mit besonderer Genehmigung des Vorsitzenden der
Versammlung das Wort ergreifen. An den Abstimmungen nehmen sie nicht
teil.

Ein Vertreter kann durch eine an den Vorsitzenden gerichtete schriftliche
Mitteilung einen seiner technischen Ratgeber als seinen Stellvertreter be-
zeichnen; der Stellvertreter kann in dieser Eigenschaft an den Beratungen
und Abstimmungen teilnehmen.

Die Namen der Vertreter und ihrer technischen Ratgeber werden dem
Internationalen Arbeitsamt durch die Regierung eines jeden Mitgliedstaates
mitgeteilt.

Die Vollmachten der Vertreter und ihrer technischen Ratgeber werden
von der Versammlung gepriift; diese kann mit Zweidrittelmehrheit der
von den anwesenden Vertretern abgegebenen Stimmen die Zulassung eines
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jeden Vertreters oder technischen Ratgebers ablehnen, der nach ihrer Ent-
scheidung nicht gemaf den Bestimmungen dieses Artikels ernannt worden
ist.

Artikel 377

Jeder Vertreter hat das Recht, unabhingig fiir sich selbst tiber alle der
Versammlung unterbreiteten Fragen abzustimmen.

Sollte einer der Mitgliedstaaten einen nicht der Regierung angehérenden
Vertreter, auf den er einen Anspruch hat, nicht bestimmt haben, so steht
zwar dem anderen, nicht der Regierung angehdrenden Vertreter das Recht
zur Teilnahme an den Beratungen der Versammlung zu, aber kein Stimm-
recht.

Lehnt die Versammlung, kraft der ihr durch Artikel 376 verliehenen Voll-
macht die Zulassung eines Vertreters eines der Mitgliedstaaten ab, so sind
die Bestimmungen dieses Artikels so anzuwenden, als ob der betreffende
Vertreter nicht ernannt worden wiére.

Artikel 378
Die Tagungen der Versammlung finden am Sitze des Volkerbundes oder
an jedem anderen Orte statt, der in einer fritheren Tagung durch die

Versammlung mit Zweidrittelmehrheit der von den anwesenden Vertretern
abgegebenen Stimmen bezeichnet worden ist.

Artikel 379

Das Internationale Arbeitsamt wird am Sitze des Volkerbundes errichtet
und bildet einen Bestandteil der Bundeseinrichtungen.

Artikel 380
Das Internationale Arbeitsamt tritt unter die Leitung eines aus vierund-

zwanzig Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrates; diese Mitglieder wer-
den aufgrund folgender Bestimmungen ernannt:
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Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes setzt sich folgen-
dermafien zusammen:

zwolf Personen als Vertreter der Regierungen,

sechs Personen, die von den zur Hauptversammlung abgeordneten Ver-
tretern der Arbeitgeber gewihlt werden,

sechs Personen, die von den zur Hauptversammlung abgeordneten Ver-
tretern der Angestellten und Arbeiter gewéhlt werden.

Von den zwolf die Regierungen vertretenden Personen werden acht
durch die Mitgliedstaaten ernannt, denen die grofite industrielle Bedeutung
zukommt, und vier durch die Mitgliedstaaten, die zu diesem Zwecke von
den Regierungsvertretern in der Hauptversammlung unter Ausschluss der
Vertreter der vorerwéhnten acht Mitgliedstaaten bestimmt worden sind.

Etwaige Streitigkeiten iiber die Frage, welchen Mitgliedstaaten die grofSte
industrielle Bedeutung zukommt, werden durch den Rat des Vélkerbundes
entschieden.

Die Dauer des Auftrages der Mitglieder des Verwaltungsrates betrédgt drei
Jahre. Die Art der Besetzung erledigter Sitze und andere Fragen gleicher
Art koénnen von dem Verwaltungsrat, vorbehaltlich der Zustimmung der
Hauptversammlung, geregelt werden.

Der Verwaltungsrat wihlt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden und
stellt seine Geschaftsordnung auf. Er bestimmt selbst den Zeitpunkt seines
jedesmaligen Zusammentrittes. Eine besondere Tagung ist jedes Mal abzu-
halten, wenn wenigstens zehn Mitglieder des Verwaltungsrates schriftlich
einen entsprechenden Antrag stellen.

Artikel 381

An der Spitze des Internationalen Arbeitsamtes steht ein Leiter; er wird
durch den Verwaltungsrat ernannt, empféngt von ihm seine Anweisungen
und ist ihm gegeniiber sowohl fiir den Geschiftsgang als auch fiir die
Erfiillung aller anderen ihm anvertrauten Aufgaben verantwortlich.

Der Leiter oder sein Stellvertreter wohnen allen Sitzungen des Verwal-
tungsrates bei.

Artikel 382

Das Personal des Internationalen Arbeitsamtes wird von dem Leiter ausge-
wihlt. Soweit es mit der gebotenen Riicksicht auf die Erzielung von mog-
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lichst guten Arbeitsleistungen vereinbar ist, hat sich die Wahl auf Personen
verschiedener Staatsangehdrigkeit zu erstrecken. Eine bestimmte Anzahl
dieser Personen miissen Frauen sein.

Artikel 383

Die Tatigkeit des Internationalen Arbeitsamtes besteht in der Sammlung
und Weiterleitung aller Unterlagen, die sich auf die internationale Rege-
lung der Lage der Arbeiter und der Arbeitsverhdltnisse beziehen, sowie
besonders in der Bearbeitung der Fragen, die den Beratungen der Haupt-
versammlung zum Zwecke des Abschlusses internationaler Ubereinkom-
men vorgelegt werden sollen, sowie endlich in der Durchfithrung aller
besonderen, von der Hauptversammlung angeordneten Untersuchungen.

Das Internationale Arbeitsamt hat die Aufgabe, die Tagesordnung fiir die
Tagungen der Hauptversammlung vorzubereiten.

Es erfiillt ferner gemaf3 den Bestimmungen dieses Teiles des gegenwirti-
gen Vertrags die ihm bei allen internationalen Streitigkeiten zufallenden
Obliegenheiten.

Es verfasst und veréffentlicht in franzosischer, englischer und in jeder
anderen Sprache, die der Verwaltungsrat fiir angebracht hilt, eine in regel-
mafliger Wiederkehr erscheinende Zeitschrift, die sich den die Industrie
und Arbeit betreffenden Fragen von internationalem Interesse widmet.

Uberhaupt hat es neben der in diesem Artikel bezeichneten Titigkeit
alle anderen Befugnisse und Obliegenheiten, die ihm zu {ibertragen die
Hauptversammlung fiir angebracht halt.

Artikel 384

Die Ministerien der Mitgliedstaaten, zu deren Zustandigkeit die Arbeiter-
fragen gehoren, konnen mit dem Leiter durch Vermittlung des Vertreters
ihrer Regierung beim Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes
oder in Ermanglung eines solchen Vertreters durch Vermittlung eines an-
deren dazu geeigneten, von der beteiligten Regierung damit beauftragten
Beamten unmittelbaren Geschéftsverkehr unterhalten.

246

(e |


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

XII. Teil. Arbeit.

Artikel 385

Das Internationale Arbeitsamt kann die Mitwirkung des Generalsekretérs
des Volkerbundes bei allen Fragen in Anspruch nehmen, bei denen er zu
einer solchen Mitwirkung in der Lage ist.

Artikel 386

Jeder der Mitgliedstaaten bezahlt die Reise- und Aufenthaltskosten seiner
Vertreter und ihrer technischen Ratgeber sowie gegebenenfalls die Kosten
seiner an den Tagungen der Hauptversammlung und des Verwaltungsrates
teilnehmenden Beauftragten.

Alle anderen Kosten des Internationalen Arbeitsamtes, der Tagungen der
Hauptversammlung oder des Verwaltungsrates werden dem Leiter durch
den Generalsekretir des Volkerbundes zulasten des allgemeinen Haushaltes
des Volkerbundes erstattet.

Der Leiter ist dem Generalsekretar des Volkerbundes fiir die Verwen-
dung aller Gelder, die ihm nach den Bestimmungen dieses Artikels ausge-
zahlt werden, rechenschaftspflichtig.

I1. Kapitel
Verfahren

Artikel 387

Nach Priifung aller Vorschlige, die von der Regierung eines der Mitglied-
staaten oder von irgendeinem im Artikel 376 bezeichneten Berufsverband
fir die auf die Tagesordnung zu bringenden Punkte gemacht sind, wird die
Tagesordnung der Tagungen der Hauptversammlung vom Verwaltungsrat
festgesetzt.

Artikel 388

Der Leiter versieht das Amt des Sekretdrs der Hauptversammlung; er hat
die Tagesordnung jeder Tagung vier Monate vor deren Erdffnung an alle
Mitgliedstaaten und durch deren Vermittlung an die Vertreter, die nicht
Regierungsvertreter sind, sobald sie bestimmt sind, gelangen zu lassen.
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Artikel 389

Die Regierung eines jeden Mitgliedstaates hat das Recht, gegen die Aufnah-
me einer oder mehrerer der vorgesehenen Punkte in die Tagesordnung der
Tagung Einspruch zu erheben. Die Einspruchsbegriindung ist in einer an
den Leiter zu richtenden erlduternden Denkschrift darzulegen. Dem Leiter
liegt es ob, die Denkschrift den Mitgliedstaaten des stdndigen Verbandes
mitzuteilen.

Die beanstandeten Punkte bleiben trotzdem auf der Tagesordnung,
wenn die Versammlung mit Zweidrittelmehrheit der durch die anwesenden
Mitglieder abgegebenen Stimmen so beschlief3t.

Jede Frage, deren Priifung die Hauptversammlung auflerhalb des im vo-
rigen Absatz vorgesehenen Verfahrens mit der gleichen Zweidrittelmehrheit
beschliefit, ist auf die Tagesordnung der folgenden Tagung zu setzen.

Artikel 390

Die Hauptversammlung stellt ihre Geschaftsordnung auf; sie wahlt ihren
Vorsitzenden; sie kann Ausschiisse einsetzen, denen die Erstattung von Be-
richten iiber alle von ihr fiir priifungsbediirftig befundenen Fragen obliegt.

Die einfache Mehrheit der von den anwesenden Mitgliedern der Haupt-
versammlung abgegebenen Stimmen ist entscheidend, es sei denn, dass
eine grofiere Mehrheit ausdriicklich durch andere Artikel dieses Teiles des
gegenwartigen Vertrages vorgeschrieben ist.

Die Abstimmung ist ungiiltig, wenn die Zahl der abgegebenen Stimmen
geringer ist als die Halfte der in der Tagung anwesenden Vertreter.

Artikel 391
Die Hauptversammlung kann den von ihr eingesetzten Ausschiissen tech-

nische Ratgeber mit beratender, aber nicht beschlieflender Stimme beige-
ben.

Artikel 392
Erklart sich die Hauptversammlung fiir die Annahme von Antrigen, die in

Verbindung mit einem Gegenstand der Tagesordnung stehen, so hat sie zu
bestimmen, ob diese Antrédge die Form haben sollen:
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a) eines ,Vorschlages®, der den Mitgliedstaaten zur Priifung vorzulegen ist,
damit er in der Form eines Landesgesetzes oder anderswie zur Ausfiih-
rung gelangt;

b) oder eines Entwurfes zu einem durch die Mitgliedstaaten zu ratifizie-
renden internationalen Ubereinkommen.

In beiden Fillen bedarf es zur Annahme eines Vorschlages oder eines
Entwurfes zu einem Ubereinkommen in der Endabstimmung der Haupt-
versammlung einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden Ver-
treter.

Bei der Aufstellung eines Vorschlages oder eines Entwurfes zu einem
Ubereinkommen, das allgemeine Geltung erhalten soll, hat die Hauptver-
sammlung auf diejenigen Lander Riicksicht zu nehmen, in denen das Kli-
ma, die unvollkommene Entwicklung der gewerblichen Organisation oder
andere Sonderumstinde die Verhiltnisse der Industrie wesentlich abwei-
chend gestalten. Sie hat in solchen Fillen die Abdnderungen in Anregung
zu bringen, die sie angesichts der besonderen Verhiltnisse dieser Lander
fir notwendig erachtet.

Eine Ausfertigung des Vorschlages oder des Entwurfes des Ubereinkom-
mens wird vom Vorsitzenden der Hauptversammlung oder dem Leiter un-
terzeichnet und dem Generalsekretir des Volkerbundes behdndigt. Dieser
ibermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift des Vorschlages
oder des Entwurfes des Ubereinkommens.

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, spétestens ein Jahr nach Schluss
der Tagung der Hauptversammlung (oder, wenn dies infolge von auflerge-
wohnlichen Umstdnden innerhalb eines Jahres unméglich ist, sobald es an-
gangig ist, aber unter keinen Umstdnden spiéter als 18 Monate nach Schluss
der Tagung der Hauptversammlung), den Vorschlag oder den Entwurf zu
einem Ubereinkommen der zustindigen Stelle oder den zustindigen Stellen
zu unterbreiten, damit er zum Gesetz erhoben oder eine anderweitige Maf3-
nahme getroffen wird.

Handelt es sich um einen Vorschlag, so haben die Mitgliedstaaten den
Generalsekretir von den getroffenen Mafiregeln in Kenntnis zu setzen.

Handelt es sich um den Entwurf zu einem Ubereinkommen, so hat
der Mitgliedstaat, der die Zustimmung der zustdndigen Stelle oder Stellen
erhilt, die formliche Ratifikation des Ubereinkommens dem Generalsekre-
tar mitzuteilen und die erforderlichen Mafiregeln zur Durchfithrung der
Bestimmungen des betreffenden Ubereinkommens zu treffen.
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Hat ein Vorschlag keine gesetzgeberische oder andere Vorschriften zur
Folge, die ihm Wirkung verschaffen, oder findet ein Entwurf zu einem
Ubereinkommen nicht die Zustimmung der dafiir zustindigen Stelle oder
Stellen, so hat der Mitgliedstaat keine weitere Verpflichtung.

Handelt es sich um einen Bundesstaat, dessen Befugnis zum Beitritt zu
einem Arbeitsiibereinkommen bestimmten Beschrdnkungen unterliegt, so
hat die Regierung das Recht, den Entwurf eines Ubereinkommens, der
unter diese Beschrankungen fillt, als einfachen Vorschlag zu betrachten; in
diesem Falle gelangen die Bestimmungen dieses Artikels {iber Vorschlage
zur Anwendung.

Der vorstehende Artikel ist nach folgendem Grundsatz auszulegen:

In keinem Falle begriindet die Annahme eines Vorschlages oder des
Entwurfes eines Ubereinkommens durch die Hauptversammlung fiir einen
Mitgliedstaat die Verpflichtung, den durch seine Gesetzgebung den betref-
fenden Arbeitern schon gewahrten Schutz zu vermindern.

Artikel 393

Jedes dergestalt ratifizierte Ubereinkommen wird vom Generalsekretir des
Volkerbundes verzeichnet; es verpflichtet aber nur die Mitgliedstaaten, von
denen es ratifiziert worden ist.

Artikel 394

Vereinigt ein Entwurf bei der endgiiltigen Gesamtabstimmung nicht die
Zweidrittelmehrheit der von den anwesenden Vertretern abgegebenen
Stimmen auf sich, so steht es den Mitgliedstaaten des stindigen Verbandes,
die dies wiinschen, frei, ein Sonderiibereinkommen mit dem gleichen In-
halt zu schlieflen.

Jedes derartige Ubereinkommen ist durch die beteiligten Regierungen
dem Generalsekretar des Volkerbundes mitzuteilen, der es verzeichnen
lasst.

Artikel 395

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, dem Internationalen Arbeitsamt einen
jahrlichen Bericht iiber seine Mafinahmen zur Durchfithrung der Uberein-
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kommen, denen er beigetreten ist, vorzulegen. Die Form dieser Berichte
bestimmt der Verwaltungsrat; sie miissen die von ihm geforderten Einzel-
heiten enthalten. Der Leiter legt der ndchstfolgenden Tagung der Hauptver-
sammlung einen zusammenfassenden Auszug aus diesen Berichten vor.

Artikel 396

Jede an das Internationale Arbeitsamt gerichtete Beschwerde eines Berufs-
verbandes von gewerblichen Arbeitnehmern oder Arbeitgebern, die sich
darauf griindet, dass irgendein Mitgliedstaat nicht in befriedigender Weise
ein von ihm angenommenes Ubereinkommen ausgefiihrt habe, kann durch
den Verwaltungsrat der Regierung, gegen die die Beschwerde sich richtet,
tibermittelt werden. Diese Regierung kann ersucht werden, sich zur Sache
zu erkldren.

Artikel 397

Geht von der infrage kommenden Regierung in angemessener Frist keine
Erklarung ein oder hilt der Verwaltungsrat die eingehende Erkldrung fiir
unzureichend, so hat der Verwaltungsrat das Recht, die eingegangene Be-
schwerde und gegebenenfalls die erteilte Antwort zu veréffentlichen.

Artikel 398

Jeder Mitgliedstaat kann beim Internationalen Arbeitsamt eine Beschwerde
gegen einen anderen Mitgliedstaat vorbringen, der nach seiner Ansicht ein
von beiden Teilen aufgrund der vorstehenden Artikel ratifiziertes Uberein-
kommen nicht in befriedigender Weise durchfiihrt.

Der Verwaltungsrat kann sich, wenn er es fiir angebracht hilt, mit der
Regierung, gegen die die Beschwerde sich richtet, in der im Artikel 354
bezeichneten Weise in Verbindung setzen, bevor er nach dem weiter unten
angegebenen Verfahren einem Untersuchungsausschuss mit der Angelegen-
heit betraut.

Hilt es der Verwaltungsrat nicht fiir nétig, die Beschwerde der infrage
kommenden Regierung mitzuteilen, oder lauft bei ihm nach erfolgter Mit-
teilung keine befriedigende Antwort innerhalb einer angemessenen Frist
ein, so kann er die Bildung eines Untersuchungsausschusses herbeifiihren,
dem es obliegt, die streitige Frage zu priifen und dariiber zu berichten.
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Das gleiche Verfahren kann von dem Verwaltungsrat entweder von Amts
wegen oder auf die Beschwerde eines Vertreters hin, der Mitglied der
Hauptversammlung ist, eingeschlagen werden.

Kommt eine aufgrund der Artikel 355 oder 356 aufgeworfene Frage vor
den Verwaltungsrat, so hat die infrage stehende Regierung, falls sie nicht
schon einen Abgeordneten im Verwaltungsrat hat, das Recht, einen Vertre-
ter zur Teilnahme an den betreffenden Beratungen des Verwaltungsrates
zu ernennen. Der fiir diese Verhandlungen bestimmte Zeitpunkt ist der
infrage kommenden Regierung rechtzeitig mitzuteilen.

Artikel 399

Der Untersuchungsausschuss wird auf folgende Weise gebildet:

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, binnen sechs Monaten nach Inkraft-
treten des gegenwirtigen Vertrages drei in industriellen Fragen mafigeben-
de Personen zu bezeichnen, eine zur Vertretung der Arbeitgeber, eine zweite
zur Vertretung der Arbeitnehmer und eine von beiden unabhéngige dritte.
Diese Personen stellen zusammen eine Liste auf, aus der die Mitglieder des
Untersuchungsausschusses zu wéhlen sind.

Der Verwaltungsrat hat das Recht zu priifen, ob die Voraussetzungen fiir
die Bestellung der bezeichneten Personen vorliegen und mit einer Zweidrit-
telmehrheit der von den anwesenden Vertretern abgegebenen Stimmen die
Ernennung derjenigen abzulehnen, deren Eigenschaften den Anforderun-
gen dieses Artikels nicht geniigen.

Auf Antrag des Verwaltungsrates bestimmt der Generalsekretdr des Vol-
kerbundes zur Bildung des Untersuchungsausschusses drei Personen, und
zwar je eine aus jeder der drei Klassen der Liste. AufSerdem bestimmt er
eine der drei Personen zum Vorsitzenden des Ausschusses. Keine der auf
diese Weise bestimmten drei Personen darf zu einem der unmittelbar an
der Beschwerde beteiligten Mitgliedstaaten gehoren.

Artikel 400

Wird aufgrund des Artikels 398 eine Beschwerde vor einen Untersuchungs-
ausschuss verwiesen, so verpflichtet sich jeder Mitgliedstaat, gleichviel, ob
er unmittelbar an der Beschwerde beteiligt ist oder nicht, dem Ausschuss
alle Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, die er zu dem Beschwerdepunkt
besitzt.
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Artikel 401

Nach eingehender Priifung der Beschwerde erstattet der Untersuchungs-
ausschuss einen Bericht; in diesem legt er seine tatsichlichen Feststellun-
gen, die eine genaue Beurteilung des Streitfalles in seinem ganzen Umfang
gestatten, sowie seine Vorschlage zur Zufriedenstellung der beschwerdefiih-
renden Regierung und hinsichtlich der dazu nétigen Fristen nieder.

Gegebenenfalls hat der Bericht zugleich die wirtschaftlichen Strafmafi-
nahmen zu bezeichnen, die der Ausschuss der Regierung, gegen die die
Beschwerde sich richtet, gegeniiber fiir angebracht hélt und deren Anwen-
dung durch die iibrigen Regierungen ihm gerechtfertigt erscheint.

Artikel 402

Der Generalsekretir des Volkerbundes teilt den Bericht des Untersu-
chungsausschusses jeder an dem Streitfall beteiligten Regierung mit und
veranlasst seine Veréffentlichung.

Jede der beteiligten Regierungen hat dem Generalsekretar des Volker-
bundes binnen eines Monats mitzuteilen, ob sie die in dem Ausschussbe-
richt enthaltenen Vorschlige annimmt oder nicht, und falls sie diese nicht
annimmt, ob sie den Streitfall dem stdndigen Internationalen Gerichtshof
des Vélkerbundes zu unterbreiten wiinscht.

Artikel 403

Ergreift ein Mitgliedstaat beziiglich eines Vorschlages oder eines Entwurfes
zu einem Ubereinkommen die in Artikel 392 vorgesehenen Mafinahmen
nicht, so hat jeder andere Mitgliedstaat das Recht, den stindigen Interna-
tionalen Gerichtshof anzurufen.

Artikel 404
Gegen die Entscheidung des stdndigen Internationalen Gerichtshofes {iber

eine Beschwerde oder eine ihm gemaf3 den Artikeln 402 oder 403 unter-
breitete Streitfrage ist kein Rechtsmittel gegeben.
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Artikel 405

Die etwaigen Antrage oder Vorschlige des Untersuchungsausschusses kon-
nen vom stdndigen Internationalen Gerichtshof bestdtigt, abgedndert oder
aufgehoben werden. Dieser hat gegebenenfalls die wirtschaftlichen Straf-
mafinahmen zu bezeichnen, die er einer schuldigen Regierung gegeniiber
fiir angebracht erachtet und deren Anwendung durch die {ibrigen Regie-
rungen ihm gerechtfertigt erscheint.

Artikel 406

Richtet sich irgendein Mitgliedstaat in der vorgeschriebenen Zeit nicht
nach den in dem Bericht des Untersuchungsausschusses oder in der Ent-
scheidung des stdndigen Internationalen Gerichtshofes etwa enthaltenen
Vorschldgen, so darf jeder andere Mitgliedstaat ihm gegeniiber die wirt-
schaftlichen Strafmafinahmen ergreifen, die der Bericht des Ausschusses
oder die Entscheidung des Gerichtshofes in diesem Falle fiir zuldssig erkldrt
hat.

Artikel 407

Die schuldige Regierung kann jederzeit den Verwaltungsrat davon in
Kenntnis setzen, dass sie die ndtigen Mafinahmen getroffen hat, um ent-
weder den Vorschldgen des Untersuchungsausschusses oder denen, die
in der Entscheidung des standigen Internationalen Gerichtshofes niederge-
legt sind, Folge zu leisten, und kann den Verwaltungsrat ersuchen, durch
den Generalsekretar des Volkerbundes einen Untersuchungsausschuss zur
Nachpriifung ihrer Angaben zu berufen. In diesem Falle finden die Bestim-
mungen der Artikel 399, 400, 401, 402, 404 und 405 Anwendung. Fallt der
Bericht des Untersuchungsausschusses oder die Entscheidung des standi-
gen Internationalen Gerichtshofes zugunsten der schuldigen Regierung aus,
so haben die anderen Regierungen sofort die wirtschaftlichen Maf3regeln,
die sie gegeniiber dem betreffenden Staat ergriffen haben, aufler Wirkung
zu setzen.
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II1. Kapitel
Allgemeine Vorschriften

Artikel 408

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, die Ubereinkommen, denen sie zu-
gestimmt haben, entsprechend den Bestimmungen dieses Teiles des gegen-
wirtigen Vertrages fiir diejenigen ihrer Kolonien, Besitzungen und Protek-
torate, die keine vollige Selbstregierung haben, in Kraft zu setzen, jedoch
unter den folgenden Vorbehalten:

1. Die Anwendbarkeit des Ubereinkommens darf nicht durch die értlichen
Verhiltnisse ausgeschlossen sein;

2. die fiir die Anpassung des Ubereinkommens an die drtlichen Verhiltnis-
se erforderlichen Abianderungen diirfen ihm eingefiigt werden.

Jeder Mitgliedstaat hat dem Internationalen Arbeitsamt die von ihm beab-
sichtigte Entschlieffung hinsichtlich seiner einzelnen Kolonien, Besitzun-
gen oder Protektorate, die keine vollige Selbstregierung haben, mitzuteilen.

Artikel 409

Abdnderungen zu diesem Teil des gegenwirtigen Vertrages, die von der
Hauptversammlung mit Zweidrittelmehrheit der von den anwesenden Ver-
tretern abgegebenen Stimmen angenommen sind, werden rechtswirksam,
sobald sie von den Staaten, deren Vertreter den Rat des Volkerbundes
bilden, und von drei Vierteln der Mitgliedstaaten ratifiziert worden sind.

Artikel 410

Alle Streitfragen oder Schwierigkeiten aus Anlass der Auslegung dieses
Teiles des gegenwirtigen Vertrages und der spéter von den Mitgliedstaaten
gemifd diesem Teil geschlossenen Ubereinkommen unterliegen der Ent-
scheidung des standigen Internationalen Gerichtshofes.

IV. Kapitel
Ubergangsbestimmungen

enthalten im Friedensvertrage mit Deutschland vom 28. Juni 1919.
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Artikel 411

Die erste Tagung der Hauptversammlung findet im Oktober 1919 statt. Ort
und Tagesordnung der Tagung ergeben sich aus der beigefiigten Anlage.

Einberufung und Veranstaltung dieser ersten Tagung liegt der dafiir
in der vorerwiahnten Anlage bezeichneten Regierung ob. Bei der Verschaf-
fung der Unterlagen wird diese Regierung durch einen internationalen
Ausschuss unterstiitzt, dessen Mitglieder in der gleichen Anlage genannt
sind.

Die Kosten dieser ersten Tagung und jeder folgenden bis zu dem Zeit-
punkt, wo die notwendigen Kredite in den Haushalt des Volkerbundes
aufgenommen werden konnen, werden mit Ausnahme der Reise- und Auf-
enthaltskosten der Vertreter und der technischen Ratgeber auf die Mitglied-
staaten nach einem fiir das Internationale Bureau des Weltpostvereines
festgesetzten Schliissel umgelegt.

Artikel 412

Bis zur Errichtung des Volkerbundes werden alle Mitteilungen, die nach
den vorstehenden Artikeln an den Generalsekretar des Bundes gerichtet
werden sollten, vom Leiter des Internationalen Arbeitsamtes aufbewahrt,
der den Generalsekretar davon in Kenntnis zu setzen hat.

Artikel 413

Bis zur Errichtung des stindigen Internationalen Gerichtshofes werden die
ihm kraft dieses Abschnittes des gegenwirtigen Vertrages zu unterbreiten-
den Streitfragen einem Gericht iiberwiesen, das aus drei vom Rate des
Volkerbundes ernannten Personen besteht.

Anlage

Versammlungsort ist Washington.

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wird gebeten, die
Hauptversammlung einzuberufen.

Der Internationale Veranstaltungsausschuss besteht aus sieben Personen,
von denen je eine von den Regierungen der Vereinigten Staaten von
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Amerika, Grofibritanniens, Frankreichs, Italiens, Japans, Belgiens und der
Schweiz ernannt werden. Der Ausschuss kann, wenn er es fiir nétig halt,
andere Mitgliedstaaten auffordern, sich in ihm vertreten zu lassen.

Die Tagesordnung ist die folgende:

1. Durchfithrung des Grundsatzes des Achtstundentages oder der Achtund-
viertzigstundenwoche;

2. Fragen hinsichtlich der Mittel zur Verhiitung der Arbeitslosigkeit und zur
Beseitigung ihrer Folgen;

3. Beschiftigung der Frauen:

a) vor und nach der Niederkunft (mit Einschluss der Frage der Mutter-
schaftsunterstiitzung),
b) Nachtarbeit;
¢) gesundheitsschadliche Arbeiten;
4. Beschiftigung der Kinder:
a) Altersgrenze der Zulassung zur Arbeit,
b) Nachtarbeit,
¢) gesundheitsschadliche Arbeiten.

5. Ausdehnung und Durchfithrung der 1906 in Bern angenommenen in-
ternationalen Abkommen iiber das Verbot der Nachtarbeit der gewerbli-
chen Arbeiterinnen und iiber das Verbot der Verwendung von weifiem
(gelbem) Phosphor zur Anfertigung von Ziindholzern.

II. Abschnitt
Allgemeine Grundsatze

Die Hohen Vertragschlieflenden Teile haben in Anerkennung dessen, dass
das korperliche, sittliche und geistige Wohlergehen der Lohnarbeiter vom
internationalen Standpunkt aus von héchster Bedeutung ist, zur Erreichung
dieses erhabenen Zieles die in Abschnitt I. vorgesehene und dem Volker-
bund angegliederte stindige Einrichtung geschaffen.

Sie erkennen an, dass die Verschiedenheiten des Klimas, der Sitten und
Gebriuche, der wirtschaftlichen Zweckmifigkeit und industriellen Uber-
lieferung die sofortige Herbeifiihrung der vollstaindigen Einheitlichkeit in
den Arbeitsverhiltnissen erschweren. Aber in der Uberzeugung, dass die
Arbeit nicht als blofle Handelsware betrachtet werden darf, glauben sie,
dass Verfahren und Grundsitze fiir die Regelung der Arbeitsverhaltnisse
sich finden lassen, die alle industriellen Gemeinschaften zu befolgen sich
bemiihen sollten, soweit ihre besonderen Verhéltnisse dies gestatten.
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Unter diesen Verfahren und Grundsitzen erscheinen den Hohen Ver-

tragschlieflenden Teilen die folgenden von besonderer und Beschleunigung
erheischender Wichtigkeit:

L.

Der oben erwiahnte leitende Grundsatz, dass die Arbeit nicht lediglich als
Ware oder Handelsgegenstand angesehen werden darf.

. Das Recht des Zusammenschlusses zu allen nicht dem Gesetz zuwider-

laufenden Zwecken sowohl fiir Arbeitnehmer wie auch fiir Arbeitgeber.

. Die Bezahlung der Arbeiter mit einem Lohn, der ihnen eine nach der

Auffassung ihrer Zeit und ihres Landes angemessene Lebensfithrung
ermoglicht.

. Annahme des Achtstundentages oder der Achtundvierzigstundenwoche

als zu erstrebendes Ziel uberall da, wo es noch nicht erreicht ist.

. Die Annahme einer wochentlichen Arbeitsruhe von mindestens 24 Stun-

den, die nach Mdoglichkeit jedes Mal den Sonntag einschlief3en soll.

. Die Beseitigung der Kinderarbeit und die Verpflichtung, die Arbeit Ju-

gendlicher beiderlei Geschlechtes so einzuschrianken, wie es notwendig
ist, um ihnen die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu erméglichen und ihre
korperliche Entwicklung sicherzustellen.

. Der Grundsatz gleichen Lohnes ohne Unterschied des Geschlechtes fiir

eine Arbeit von gleichem Werte.

. Die in jedem Lande iiber die Arbeitsverhaltnisse erlassenen Vorschriften

haben allen im Lande sich erlaubterweise aufhaltenden Arbeitern eine
gerechte wirtschaftliche Behandlung zu sichern.

. Jeder Staat hat einen Aufsichtsdienst einzurichten, an dem auch Frauen

teilnehmen, um die Durchfithrung der Gesetze und Vorschriften fiir den
Arbeiterschutz sicherzustellen.

Die Hohen Vertragschliefflenden Teile verkiinden nicht die Vollstandigkeit
oder Endgiiltigkeit dieser Grundsitze und Verfahren, erachten sie jedoch
fiir geeignet, der Politik des Volkerbundes als Richtschnur zu dienen
und, im Falle ihrer Annahme durch die dem Volkerbund als Mitglieder
angehorenden industriellen Gemeinschaften sowie der Sicherstellung ihrer
praktischen Durchfiihrung durch eine entsprechende Aufsichtsbehorde,
dauernde Wohltaten unter den Lohnarbeitern der Welt zu verbreiten.
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XIII. Teil. Diverse Bestimmungen.
Artikel 415

Die Tiirkei verpflichtet sich, die von den allijerten Machten oder einigen
unter ihnen mit einer anderen Macht abgeschlossenen oder abzuschlief3en-
den Ubereinkommen und Erginzungs- oder Abinderungsabkommen zu
denselben anzuerkennen, die sich auf den Handel mit Waffen und alkoho-
lischen Getrénken und auf die {ibrigen in den Generalakten d. d. Berlin,
26. Februar 1885 und d. d. Brissel, 2. Juli 1890 behandelten Materien bezie-
hen.

Artikel 416

Die Hohen Vertragschlieenden Teile haben, wie sie hiermit anerkennen
und beurkunden, von dem Vertrage zwischen der Regierung der Franzo-
sischen Republik und Seiner Durchlaucht dem Firsten von Monaco am
17. Juli 1918 uber das Verhaltnis zwischen Frankreich und dem Fiirstentum
Kenntnis genommen.

Artikel 417

Die Tiirkei verpflichtet sich, vorbehaltlich der Bestimmungen des gegen-
wirtigen Vertrages, gegen eine der diesen Vertrag unterzeichnenden alli-
ierten Miéchte, keinen wie auch immer gearteten Geldanspruch — weder
unmittelbar noch mittelbar — geltend zu machen, der sich auf eine Tatsa-
che bezieht, die sich vor dem Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages
zugetragen hat. Diese Bestimmung bedeutet den vollen und endgiiltigen
Verzicht auf alle derartigen Anspriiche; diese gelten von nun an als erlo-
schen, egal wer daran beteiligt ist.

Artikel 418

Die Tiirkei erkennt alle von einem Prisengericht einer alliierten Macht er-
lassenen Entscheidungen und Anordnungen, die osmanische Handelsschif-
fe und osmanische Waren betreffen, als giiltig und verbindlich an, ebenso
wie alle Entscheidungen und Anordnungen tiber die Zahlung von Kosten;

259

{o) I


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

Friedensvertrag zwischen den alliierten Mdchten und der Tiirkei

sie verpflichtet sich des Weiteren beziiglich der vorgenannten Entscheidun-
gen oder Anordnungen, keinerlei Beschwerden fiir ihre Staatsangehorigen
vorzubringen.

Die alliierten Méchte behalten sich das Recht vor, unter bestimmten -
erst von ihnen festzusetzenden - Bedingungen, die von den osmanischen
Prisengerichten erlassenen Entscheidungen und Anordnungen zu {iberprii-
fen, egal, ob diese Entscheidungen und Anordnungen die Eigentumsrechte
von Staatsangehdrigen der genannten Méchte oder von neutralen Staatsan-
gehorigen betreffen. Die Tiirkei verpflichtet sich, Abschriften aller Urkun-
den auszuhédndigen, aus denen der betroffene Akt im Einzelfall besteht
einschliefilich der ergangenen Entscheidungen und Anordnungen (Anm.:
Weisungen); ferner verpflichtet sich die Tiirkei, die Anregungen anzuneh-
men und auszufiihren, die ihr nach dieser Priifung des Einzelfalles bekannt
gegeben werden.

Artikel 419

Um die sich aus der Versenkung von Schiffen und Ladungen im Laufe
des Krieges ergeben habenden Verluste moglichst gering zu halten und die
Bergung von Schiffen und Ladungen, die noch geborgen werden kénnen,
sowie die Regelung der diesbeziiglichen privaten Anspriiche zu erleichtern,
verpflichtet sich die osmanische Regierung, den Regierungen der alliierten
Michte oder ihren Staatsangehorigen alle in ihrem Besitz stehenden Aus-
kiinfte hinsichtlich der wéhrend der Zeit der Feindseligkeiten von den
osmanischen Seestreitkréften versenkten oder beschidigten Schiffe zu ertei-
len.

Artikel 420

Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages muss die
osmanische Regierung die Trophéen, Archive, historischen Andenken oder
Kunstwerke an die Regierungen der alliierten Machte oder ihren Staatsan-
gehorigen einschlieSlich der Gesellschaften und Vereinigungen jeder Art,
die von diesen Staatsangehorigen seit dem 29. Oktober 1914 kontrolliert
werden, zuriickgeben.

Die Ubergabe der Gegenstinde erfolgt an den Orten und unter den
Bedingungen, die von den Regierungen, an die sie zuriickgegeben werden
sollen, festgelegt werden.
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Artikel 421

Die osmanische Regierung wird innerhalb von zwolf Monaten nach In-
krafttreten dieses Vertrags das bestehende Gesetz iiber Altertiimer aufheben
und die erforderlichen Schritte zum Erlass eines neuen Gesetzes iiber Al-
tertimer setzen. Dieses Gesetz wird sich auf die im Anhang enthaltenen
Vorschriften stiitzen und muss von der Finanzkommission genehmigt wer-
den, bevor es dem osmanischen Parlament vorgelegt wird. Die osmanische
Regierung verpflichtet sich, bei der Vollziechung dieses Gesetzes alle Natio-
nen vollkommen gleich zu behandeln.

Anhang
§1

Unter ,, Altertiimer® versteht man jedes Werk oder Produkt menschlicher
Titigkeit, das vor dem Jahr 1700 hergestellt wurde.

§2
Die Gesetzgebung zum Schutz der Altertiimer beabsichtigt mehr auf Ermu-
tigung als auf Drohung setzen.

Jede Person, die ein Altertum entdeckt hat, ohne eine in Paragraf 5
genannte Erlaubnis zu besitzen, hat diese einer Dienststelle des zustdndigen
osmanischen Ministeriums zu melden, und wird entsprechend dem Wert
des Fundes belohnt.

§3
Altertiimer diirfen nur zugunsten des zustindigen osmanischen Ministeri-
ums verauflert werden, es sei denn, dass dieses Ministerium auf den Erwerb
von Altertiimern verzichtet.

Kein Altertum darf das Land ohne eine Ausfuhrgenehmigung seitens des
betreffenden Ministeriums verlassen.

§4
Wer vorsitzlich oder fahrldssig eine Antiquitdt zerstdrt oder beschidigt,
wird mit einer noch festzusetzenden Strafe bestraft.

§5
Das Abtragen des Bodens und Grabungen mit dem Ziel, Altertiimer zu
finden, ist unter Androhung einer Geldstrafe verboten, es sei denn, es
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handelt sich um Personen, die von der zustdndigen osmanischen Behorde
dazu autorisiert wurden.

§6

Fiir die Enteignung auf Zeit oder auf Dauer von Grundstiicken, die von
historischem oder archiologischem Interesse sein kénnten, werden ange-
messene Bedingungen festgelegt.

§7

Die Genehmigung fiir Ausgrabungen wird nur Personen erteilt, die aus-
reichende archdologische Erfahrung nachweisen konnen. Die osmanische
Regierung darf bei der Erteilung dieser Genehmigungen nicht so vorgehen,
dass sie Gelehrte einer Nation ohne triftige Griinde ausschlief3t.

§8

Der Ausgrabungsfund kann zwischen dem Ausgréber und der zustdndigen
osmanischen Behorde in einem von dieser Behorde festgelegten Verhiltnis
aufgeteilt werden. Erscheint eine Teilung aus wissenschaftlichen Griinden
unmoglich, so erhalt der Ausgraber eine angemessene Entschidigung an-
stelle eines Teils des Fundes.

Artikel 422

Alle Gegenstinde von religiosem, archédologischem, historischem oder
kiinstlerischem Interesse, die seit dem 1. August 1914 aus einem der von
der Tiirkei abgetrennten Gebiete entfernt wurden, werden innerhalb von
zwOlf Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages von der osmanischen
Regierung an die Regierung jenes Gebietes, aus dem diese Gegenstinde
entfernt wurden, zuriickgegeben. Wenn solche Gegenstande in Privatbesitz
ibergegangen sind, wird die osmanische Regierung durch Enteignung oder
auf andere Weise die erforderlichen Mafinahmen treffen, um damit ihren
Verpflichtungen aus diesem Artikel nachzukommen.

Die Verzeichnisse der nach diesem Artikel zu restituierenden Objekte
werden der osmanischen Regierung von den betroffenen Regierungen in-
nerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages tibermittelt.
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Artikel 423

Die osmanische Regierung hat sich verpflichtet, die Biicher, Dokumente
und Manuskripte aus der Bibliothek des Russischen Archdologischen Insti-
tutes in Konstantinopel, die sich jetzt in ihrem Besitz befinden, zu verwah-
ren und sie an derjenigen Behorde zu tibergeben, die die alliierten Méachte
zur Wahrung der Rechte Russlands bestimmen. Bis zu einer solchen Uber-
gabe hat die osmanische Regierung allen von einer der alliierten Machte
ordnungsgemifd erméchtigten Personen den freien Zugang zu den genann-
ten Biichern, Dokumenten und Manuskripten zu gewahren.

Artikel 424

Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags iibergibt die Tiirkei unverziiglich
den betroffenen Regierungen Archive, Register, Pline, Urkunden und Do-
kumente jeder Art, die zu zivilen, militdrischen, finanziellen Finanz-, Justiz-
oder anderen Formen der Verwaltung in den tibertragenen Gebieten gehd-
ren.

Fehlt eines dieser Dokumente, Archive, Register, Besitzurkunden oder
Pldne, so werden sie von der Tiirkei auf Verlangen der betroffenen Regie-
rung zuriickgegeben. Falls die im vorstehenden Absatz genannten Archi-
ve, Register, Plane, Eigentumsurkunden oder Dokumente mit Ausnahme
derjenigen mit militdrischem Charakter auch die Verwaltungen in der
Tiirkei betreffen und sie daher nicht ohne Unannehmlichkeiten fiir diese
Verwaltungen ausgehiandigt werden kénnen, verpflichtet sich die Tiirkei,
vorbehaltlich der Gegenseitigkeit, den betreffenden Regierungen Zugang zu
diesen Dokumenten zu gewahren.

Die osmanische Regierung verpflichtet sich insbesondere zur Riickgabe
der ortlichen Grundbiicher oder anderer offentlicher Verzeichnisse an die
griechische Regierung, die sich auf den Grundbesitz in den Bezirken des
ehemaligen Osmanischen Reiches beziehen, die seit 1912 an Griechenland
ibergegangen sind und die die osmanischen Behdrden entfernt haben oder
zum Zeitpunkt der Evakuierung entfernt haben konnten.

In Fillen, in denen die Riickgabe eines oder mehrerer dieser Register
nicht moglich ist, weil sie verschwunden sind oder aus anderen Griinden,
und wenn zur Uberpriifung der den griechischen Behdrden vorgelegten
Titel nicht moglich ist, ist die griechischen Regierung berechtigt, alle erfor-
derlichen Abschriften der Eintragungen im Zentralen Grundbuchamt in
Konstantinopel zu nehmen.
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Artikel 425

Die osmanische Regierung verpflichtet sich, unter dem Vorbehalt der Ge-
genseitigkeit, den Regierungen, die die Hoheitsgewalt iiber ein von der
Tiirkei abgetrenntes Gebiet ausiiben oder deren bestehender Status von
der Tiirkei nach diesem Vertrag anerkannt wird, Zugang zu allen Archiven
und Dokumenten jeder Art zu gewdhren, die sich auf die Verwaltung der
Wagfs??? in diesem Gebiet oder auf bestimmte Waqfs, gleichgiiltig, wo sie
sich befinden, beziehen, an denen Personen oder Institutionen mit Sitz in
diesem Gebiet beteiligt sind.

Artikel 426

Alle gerichtlichen Entscheidungen, die in der Tiirkei von einem Richter
oder Gericht einer allilerten Macht zwischen dem 30. Oktober 1918 und
dem Inkrafttreten des neuen Justizsystems nach Artikel 136, Teil III (Poli-
tische Bestimmungen), ergangen sind, werden von der osmanischen Regie-
rung anerkannt, die sich verpflichtet, falls erforderlich, die Vollstreckung
dieser Entscheidungen sicherzustellen.

Artikel 427

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 46, Teil III (Politische Be-
stimmungen), erklart sich die Tiirkei, soweit es ihr in Artikel 27 abgegrenz-
tes Hoheitsgebiet betrifft, bereit, alle von den alliierten Méchten gefassten
Beschliisse anzuerkennen und bei ihrer Durchfithrung mitzuwirken sowie
Entscheidungen der alliierten Méchte, erforderlichenfalls im Einvernehmen
mit anderen Michten, in Bezug auf alle Angelegenheiten, die bisher vom
Obersten Gesundheitsrat in Konstantinopel und der vom Rat geleiteten
osmanischen Sanititsverwaltung behandelt wurden, anzuerkennen.

Artikel 428

In Bezug auf die nach diesem Vertrag von der Tiirkei abgetrennten Hoheits-
gebiete, und in allen Gebieten, die nach diesem Vertrag nicht mehr unter

229 Ist ein Institut des islamischen Rechts, im weitesten Sinne vergleichbar mit einer
Stiftung.
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der Suzerdnitat der Tiirkei stehen, erkldrt sich die Tiirkei hiermit bereit,
alle mit den nachstehenden Grundsitzen iibereinstimmenden Beschliisse
zu akzeptieren, die von den alliierten Michten, erforderlichenfalls im Ein-
vernehmen mit anderen Michten, in Bezug auf alle Fragen, die zuvor vom
Obersten Gesundheitsrat in Konstantinopel oder der vom Rat geleiteten
osmanischen Sanitétsverwaltung oder vom Gesundheitsrat fiir Schifffahrts-
und Quarantidnefragen von Alexandria getroffen wurden.

Die in den vorstehenden Absdtzen genannten Grundsitze lauten wie
folgt:

(a) Jede alliierte Macht ist in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der internationalen Sanititsiibereinkommen verantwortlich fiir die
Aufrechterhaltung und Organisation ihrer eigene Quarantianeeinrich-
tung in jedem Gebiet der Tiirkei, das ihrer Kontrolle unterstellt ist,
unabhéngig davon, ob die alliierte Macht die Hoheitsgewalt ausiibt
oder als Schutzmacht auftritt oder fiir die Verwaltung des Gebiets
verantwortlich ist;

(b) Die MafSnahmen zur sanitaren Kontrolle der Hedschas-Wallfahrt, die
bisher vom Obersten Gesundheitsrat von Konstantinopel oder die os-
manische Sanitatsbehorde oder von der Gesundheits-, See- und Qua-
rantdnebehorde in Alexandria durchgefiihrt wurden, werden von nun
an von den alliierten Machten iibernommen, unter deren Oberhoheit
sie stehen, in denen die verschiedenen Quarantanestationen und sani-
taren Einrichtungen, die fiir die Durchfithrung dieser Mafinahmen
erforderlich sind, liegen. Die Mafinahmen werden den Bestimmungen
der internationalen Gesundheitsiibereinkommen entsprechen, und um
eine vollkommene Einheitlichkeit bei jhrer Durchfithrung zu gewéhr-
leisten, wird jede an der sanitdren Kontrolle der Pilgerfahrt beteiligte
alliierte Macht in einem koordinierenden Quarantaneausschuss fiir die
Pilgerfahrt vertreten sein, der dem Rat des Vélkerbundes untersteht.

Artikel 429
Die Hohen Vertragschlieffenden Teile kommen dahin iiberein, dass in
jedem durch den gegenwirtigen Vertrag eingesetzten Ausschuss bei Stim-

mengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag geben soll, es sei
denn, dass durch spétere Vereinbarung ein anderes bestimmt wird.
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Artikel 430

Sofern der gegenwirtige Vertrag nichts Gegenteiliges bestimmt, ist und
bleibt es in allen jenen Fillen, wo der genannte Vertrag die Ordnung einer
bestimmten Staaten eigentiimlichen Frage im Wege einer zwischen den in-
teressierten Staaten abzuschlieflenden Abmachung vorsieht, zwischen den
Hohen Vertragschlieflenden Teilen ausgemacht, dass die Schwierigkeiten,
die in dieser Hinsicht entstehen konnten, durch die alliierten Hauptméchte
geregelt werden, bis die Tiirkei als Mitglied des Volkerbundes zugelassen
wird.

Artikel 431

Vorbehaltlich besonderer Bestimmungen dieses Vertrags haben nach Ablauf
einer Frist von sechs Monaten ab Inkrafttreten des gegenwirtigen Vertrages
die osmanischen Gesetze geindert zu werden und diese Anderungen haben
von der osmanischen Regierung in Ubereinstimmung mit diesem Vertrag
beibehalten zu werden.

Innerhalb desselben Zeitraums miissen alle administrativen und sonsti-
gen Mafinahmen, die sich auf die Durchfithrung dieses Vertrags beziehen,
von der osmanischen Regierung getroffen werden.

Artikel 432

In allen Fragen, die unmittelbar oder mittelbar mit der Anwendung dieses
Vertrages zusammenhingen, bleibt die Tiirkei verpflichtet, jede Erleichte-
rung fiir jede Untersuchung zu gewihren, die der Rat des Volkerbundes,
erforderlichenfalls mit Stimmenmehrheit, fiir notwendig erachtet.

Artikel 433

Die Hohen VertragsschliefSenden Teile erkliren sich damit einverstanden,
Russland, sobald es als Mitglied des Vélkerbundes zugelassen wird, die Fa-
higkeit zuzugestehen, dem gegenwirtigen Vertrag unter den Bedingungen,
die sich die alliierten Hauptméchte und Russland vereinbaren kénnen, und
unbeschadet der ihm im Hinblick auf den gegenwértigen Vertrag ausdriick-
lich zugestandenen Rechte, beizutreten.
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Dieser Vertrag, der in franzésischer, englischer und italienischer Sprache
abgefasst ist, wird ratifiziert. Im Falle von Abweichungen ist der franzosi-
sche Text mafigebend, aufler in Teil I (Volkerbundsatzung) und XII (Ar-
beit), wo der franzosische und der englische Wortlaut gleichwertig sind.

Die Hinterlegung der Ratifikationen soll so bald wie mdglich in Paris
erfolgen.

Michte, deren Regierungssitz aufierhalb Europas liegt, sind berechtigt,
die Regierung der Franzdsischen Republik iiber ihre diplomatische Vertre-
tung in Paris mitzuteilen, dass ihre Ratifizierung erfolgt ist. In diesem Fall
miissen sie die Ratifizierungsurkunde sobald wie moglich ibermitteln.

Ein erstes Protokoll tiber die Hinterlegung der Ratifikationen wird er-
stellt, sobald der Vertrag zum einen von der Tiirkei und zum anderen von
drei der alliierten Hauptmachte ratifiziert worden ist.

Mit dem Datum dieser ersten Vertragsurkunde tritt der Vertrag zwischen
den Hohen Vertragspartnern in Kraft, die ihn ratifiziert haben.

Fiir die Bestimmung aller in diesem Vertrag vorgesehenen Fristen ist der
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrags mafigeblich.

In jeder anderen Hinsicht tritt der Vertrag fiir jede Macht zu dem Zeit-
punkt der Hinterlegung der Ratifikation in Kraft.

Die franzgsische Regierung wird allen Unterzeichnerstaaten eine beglau-
bigte Abschrift des Vorgangs der Hinterlegung der Ratifikationen zukom-
men lassen.

Zu diesem Zweck haben die oben genannten Bevollméchtigten diesen
Vertrag unterzeichnet.

Geschehen in Sevres am zehnten August neunzehnhundertundzwanzig,
in einer einzigen Ausfertigung, die in den Archiven der Franzosischen
Republik hinterlegt wird und von der jeder Unterzeichnermacht eine be-
glaubigte Abschrift iibermittelt werden wird.

GEORGE DIXON GRAHAME. A.AHARONIAN.

GEORGE H. PERLEY. J. VAN DEN HEUVEL.

ANDREW FISHER. ROLIN JAEQUEMYNS.

GEORGE DIXON GRAHAME. E. K. VENIZELOS.

R.A. BLANKENBERG. A.ROMANOS.
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G.M.PALEOLOGUE. STEPHEN OSUSKY.
BONIN LONGARE. HAADI PASCHA.

G. MARIETTL Dr. RIZA TEVFIK BEY
VISCOUNT CHINDA?® RECHAD HALIS BEY.
K. MATSUL

230 Viscount Chinda wird des Ofteren nicht als Unterzeichner erwihnt. So etwa im
Abdruck des VS im AJIL (The American Journal of International Law, Vol.15, No.3,
Supplement: Official Documents (Jul.1921) 179-295 (295). Tatséchlich hat er aber,
wie sich aus einem Scan der Originalurkunde ergibt, den VS mitunterzeichnet.
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Abkiirzungsverzeichnis

AHM Alliierte Hauptméchte

AM Alliierte Méchte

VN Vertrag von Neuilly-sur-Seine

'S Vertrag von Sevres

VSG Vertrag von Saint-Germain-en-Laye
VT Vertrag von Trianon

Vv Vertrag von Versailles
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Portugal 15, 33, 53, 73
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279


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

(e |


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

Personenverzeichnis

Abdulhamid, Sultan 20

Aharonian, Avetis 53, 75, 267

Atatiirk, Mustafa Kemal 38, 44, 46, 67, 68

Balfour, Arthur James 48

Berthelot, Philippe 39

Blankenberg, Reginald Andrew 52, 74, 267

Cambon, Jules 53, 74, 267

Cemal, Ahmed (Cemal Pascha) 17, 22, 63

Clemenceau, Georges 33, 37, 39, 40, 48

da Costa, Affonso Augusto 53, 75, 267

Chinda, Sutemi, 53, 75, 268

Churchill, Winston 35

Enver, Damad Ismail (Enver Pascha) I6, 21,
22,23,63

Feisal (Faisal) I, Emir, Kénig von Syrien,
Konig des Irak 31, 52

Ferid, Damad (Damad Ferit Pascha) 36, 44,
53

Fisher, Andrew 52, 74, 267

Foch, Ferdinand (Marschall Foch) 42

Ghika, Dimitriae 53, 75, 267

Goppert, Otto 20, 21, 23, 28

Grahame, George Dixon 52, 74, 267

Hadi Pascha, Mehmed (auch: General Haadi
Pasha) 53, 76, 268

Halis, Reschad, Bey (auch: Haliss Reschad,
Bey) 53, 76, 268

Hartmann, Ludwig Moritz 20, 21

van den Heuvel, Jules 53, 75, 267

Hirtzel, Arthur 52, 74, 267

Hiiseyin Rauf Orbay 20

Hussein ibn Ali (Scherif Hussein), Emir des
Hedschas und Grofischerif von Mekka 31,
32,52

{o) I

Isaac, Auguste Paul Louis 53, 74

Jaequemyns, Rollin 53, 75, 267

Lloyd George, David 26, 27, 28, 34, 36, 39, 43,
48, 68

Longare, Lelio Bonin 53, 74, 268

Marietti, Giovanni 53, 74, 268

Marsal, Frédéric Frangois 53, 74, 267

Matsui, Keishiro 53, 75, 268

Mehmed V. Reschad (Sultan Mehmed V.) 21

Mehmed VI. Vahideddin (Mehmed V1.) 21,
36,43

Millerand, Alexandre 40, 46, 52, 74, 267

Nikolaus, Zar I. 40

Nitti, Francesco Saverio 40

Orlando, Vittorio Emanuele 40

Osusky, Stefan 53, 76, 268

Pachitch, Nicolae 75

Pallavicini, Johann, Markgraf 21

Paleologue, Georges Maurice 53, 74, 268

Perley, George Halsey 52, 74, 267

Pichon, Stephen 37

Piltz, Erasme 53, 75, 267

Poincaré, Raymond 37

Romanos, Athos 53, 75, 267

Salisbury, Lord (Robert Arthur Talbot Gas-
coyne-Cecil) 17

Tevfik, Riza Bey 44, 53, 76, 268

Talat Pascha, Mehmed 21, 22, 63

Titulescu, Nicolae, 75

Trumbis, Ante 76

Venizelos, Eleftherios 28, 30, 31, 34, 42, 53, 68,
75,267

Wilson, Woodrow 18, 23, 27, 30, 33, 35, 48, 54

Zamoyski, Maurice 53, 75, 267

281


https://doi.org/10.5771/9783748934110
http://www.nomos-elibrary.de/agb

	Cover
	Erster Teil: Einleitung
	I. Der lange Weg zum Vertrag von Sèvres
	A. Vom Waffenstillstand von Moudros (Limnos) zur Friedenskonferenz in Paris
	B. Die Pariser Friedenskonferenz und die Türkei
	C. Die Ausarbeitung der Vertragsbestimmungen
	a. Die britisch-französischen Privatverhandlungen
	b. Die Konferenz von London
	c. Die Konferenz von San Remo


	II. Der Friedensvertrag vom 10. August 1920
	A. Allgemeines und Vergleichendes
	B. Editionsgrundlage; sprachliche und begriffliche Besonderheiten
	C. Inhaltsübersicht: Der Vertrag von Sèvres im Kontext der Pariser Vorortverträge
	a. Präambel und Vertragsunterfertigung
	b. Völkerbundsatzung und Grenzziehungsbestimmungen
	c. Politische Bestimmungen
	d. Minderheitenschutz
	e. Militärische Bestimmungen
	f. Kriegsgefangene und Grabstätten
	g. Strafbestimmungen
	h. Finanzielle Bestimmungen
	i. Wirtschaftliche Bestimmungen
	j. Luftfahrt, Häfen, Wasserstraßen und Eisenbahnen
	k. Internationale Arbeitsorganisation und Schlussbestimmungen


	III. Das „Nachspiel“ von Sèvres

	Zweiter Teil: Der Vertrag von Sèvres – deutsche Übersetzung
	Friedensvertrag zwischen den alliierten Mächten und der Türkei
	I. Teil. Völkerbundsatzung.
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7
	Artikel 8
	Artikel 9
	Artikel 10
	Artikel 11
	Artikel 12
	Artikel 13
	Artikel 14
	Artikel 15
	Artikel 16
	Artikel 17
	Artikel 18
	Artikel 19
	Artikel 20
	Artikel 21
	Artikel 22
	Artikel 23
	Artikel 24
	Artikel 25
	Artikel 26
	Anhang.

	II. Teil. Die Grenzen der Türkei.
	Artikel 27
	Artikel 28
	Artikel 29
	Artikel 30
	Artikel 31
	Artikel 32
	Artikel 33
	Artikel 34
	Artikel 35

	III. Teil. Politische Bestimmungen.
	I. Abschnitt Konstantinopel
	Artikel 36

	II. Abschnitt Meerengen
	Artikel 37
	Artikel 38
	Artikel 39
	Artikel 40
	Artikel 41
	Artikel 42
	Artikel 43
	Artikel 44
	Artikel 45
	Artikel 46
	Artikel 47
	Artikel 48
	Artikel 49
	Artikel 50
	Artikel 51
	Artikel 52
	Artikel 53
	Artikel 54
	Artikel 55
	Artikel 56
	Artikel 57
	Artikel 58
	Artikel 59
	Artikel 60
	Artikel 61
	Anhang

	III. Abschnitt Kurdistan
	Artikel 62
	Artikel 63
	Artikel 64

	IV. Abschnitt Smyrna
	Artikel 65
	Artikel 66
	Artikel 67
	Artikel 68
	Artikel 69
	Artikel 70
	Artikel 71
	Artikel 72
	Artikel 73
	Artikel 74
	Artikel 75
	Artikel 76
	Artikel 77
	Artikel 78
	Artikel 79
	Artikel 80
	Artikel 81
	Artikel 82
	Artikel 83

	V. Abschnitt Griechenland
	Artikel 84
	Artikel 85
	Artikel 86
	Artikel 87

	VI. Abschnitt Armenien
	Artikel 88
	Artikel 89
	Artikel 90
	Artikel 91
	Artikel 92
	Artikel 93

	VII. Abschnitt Syrien, Mesopotamien, Palästina
	Artikel 94
	Artikel 95
	Artikel 96
	Artikel 97

	VIII. Abschnitt Hedschas
	Artikel 98
	Artikel 99
	Artikel 100

	IX. Abschnitt Ägypten, Sudan, Zypern
	1. Ägypten
	Artikel 101
	Artikel 102
	Artikel 103
	Artikel 104
	Artikel 105
	Artikel 106
	Artikel 107
	Artikel 108
	Artikel 109
	Artikel 110
	Artikel 111
	Artikel 112

	2. Sudan
	Artikel 113
	Artikel 114

	3. Zypern
	Artikel 115
	Artikel 116
	Artikel 117


	X. Abschnitt Marokko, Tunis
	Artikel 118
	Artikel 119
	Artikel 120

	XI. Abschnitt Libyen, Ägäische Inseln
	Artikel 121
	Artikel 122

	XII. Abschnitt Staatsbürgerschaft
	Artikel 123
	Artikel 124
	Artikel 125
	Artikel 126
	Artikel 127
	Artikel 128
	Artikel 129
	Artikel 130
	Artikel 131

	XIII. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 132
	Artikel 133
	Artikel 134
	Artikel 135
	Artikel 136
	Artikel 137
	Artikel 138
	Artikel 139


	IV. Teil. Minderheitenschutz.
	Artikel 140
	Artikel 141
	Artikel 142
	Artikel 143
	Artikel 144
	Artikel 145
	Artikel 146
	Artikel 147
	Artikel 148
	Artikel 149
	Artikel 150
	Artikel 151

	V. Teil. Bestimmungen über Land-, See- und Luftstreitkräfte
	I. Abschnitt Militärische Bestimmungen
	I. Kapitel Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 152
	Artikel 153

	II. Kapitel Gesamtstand, Organisation, Rahmen der osmanischen Streitkräfte
	Artikel 154
	Artikel 155
	Artikel 156
	Artikel 157
	Artikel 158
	Artikel 159
	Artikel 160
	Artikel 161
	Artikel 162
	Artikel 163
	Artikel 164

	III. Kapitel Rekrutierung
	Artikel 165
	Artikel 166
	Artikel 167

	IV. Kapitel Schule, Bildungsanstalten, Militärische Versammlungen und Gesellschaften
	Artikel 168
	Artikel 169

	V. Kapitel Zollwächter, Lokale Stadt- und Landpolizei, Forstwächter
	Artikel 170

	VI. Kapitel Bewaffnung, Munition und Material
	Artikel 171
	Artikel 172
	Artikel 173
	Artikel 174
	Artikel 175
	Artikel 176

	VII. Kapitel Befestigungsanlagen
	Artikel 177

	VIII. Kapitel Erhaltung der Freiheit der Meerengen
	Artikel 178
	Artikel 179
	Artikel 180


	II. Abschnitt Bestimmungen über die Seestreitkräfte
	Artikel 181
	Artikel 182
	Artikel 183
	Artikel 184
	Artikel 185
	Artikel 186
	Artikel 187
	Artikel 188
	Artikel 189
	Artikel 190

	III. Abschnitt Luftfahrt- und Schifffahrtbestimmungen
	Artikel 191
	Artikel 192
	Artikel 193
	Artikel 194
	Artikel 195

	IV. Abschnitt Interalliierte Überwachungs- und Organisationskommissionen
	Artikel 196
	Artikel 197
	Artikel 198
	Artikel 199
	Artikel 200
	Artikel 201
	Artikel 202
	Artikel 203
	Artikel 204
	Artikel 205

	V. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 206
	Artikel 207


	VI. Teil. Kriegsgefangene und Grabstätten.
	I. Abschnitt Kriegsgefangene
	Artikel 208
	Artikel 209
	Artikel 210
	Artikel 211
	Artikel 212
	Artikel 213
	Artikel 214
	Artikel 215
	Artikel 216
	Artikel 217

	II. Abschnitt Grabstätten
	Artikel 218
	Artikel 219
	Artikel 220
	Artikel 221
	Artikel 222
	Artikel 223
	Artikel 224
	Artikel 225


	VII. Teil. Strafbestimmungen.
	Artikel 226
	Artikel 227
	Artikel 228
	Artikel 229
	Artikel 230

	VIII. Teil. Finanzielle Bestimmungen.
	Artikel 231
	Artikel 232
	Artikel 233
	Artikel 234
	Artikel 235
	Artikel 236
	Artikel 237
	Artikel 238
	Artikel 239
	Artikel 240
	Artikel 241
	Artikel 242
	Artikel 243
	Artikel 244
	Artikel 245
	Artikel 246
	Artikel 247
	Artikel 248
	Artikel 249
	Artikel 250
	Artikel 251
	Artikel 252
	Artikel 253
	Artikel 254
	Artikel 255
	Artikel 256
	Artikel 257
	Artikel 258
	Artikel 259
	Artikel 260
	ANNEX I.
	Erläuternde Bemerkungen zu Anhang I.
	ANNEX II.

	IX. Teil. Wirtschaftliche Bestimmungen.
	I. Abschnitt Handelsbeziehungen
	Artikel 261
	Artikel 262
	Artikel 263
	Artikel 264
	Artikel 265
	Artikel 266
	Artikel 267
	Artikel 268

	II. Abschnitt Verträge
	Artikel 269
	Artikel 270
	Postalische Übereinkommen:
	Telegrafenverträge:
	Artikel 271
	Artikel 272
	Artikel 273
	Artikel 274
	Artikel 275
	Artikel 276
	Artikel 277
	Artikel 278
	Artikel 279
	Artikel 280

	III. Abschnitt Gewerbliches Eigentum
	Artikel 281
	Artikel 282
	Artikel 283
	Artikel 284
	Artikel 285
	Artikel 286

	IV. Abschnitt Güter, Rechte und Beteiligungen
	Artikel 287
	Artikel 288
	Artikel 289
	Artikel 290
	Artikel 291
	Artikel 292
	Artikel 293
	Artikel 294
	Artikel 295
	Artikel 296
	Artikel 297
	Artikel 298
	Artikel 299
	Artikel 300
	Artikel 301
	Artikel 302
	Artikel 303

	V. Abschnitt Verträge, Vorschriften und Gerichtsentscheidungen
	Artikel 304
	Artikel 305
	Artikel 306
	Artikel 307
	Artikel 308
	Artikel 309

	Anhang
	I Allgemeine Bestimmungen
	II Sonderbestimmungen hinsichtlich gewisser Arten von Verträgen
	III Versicherungsverträge

	VI. Abschnitt Gesellschaften und Konzessionen
	Artikel 310
	Artikel 311
	Artikel 312
	Artikel 313
	Artikel 314
	Artikel 315
	Artikel 316

	VII. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 317


	X. Teil. Luftschifffahrt.
	Artikel 318
	Artikel 319
	Artikel 320
	Artikel 321
	Artikel 322
	Artikel 323
	Artikel 324
	Artikel 325
	Artikel 326
	Artikel 327

	XI. Teil. Häfen, Wasserstraßen und Eisenbahnen.
	I. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 328
	Artikel 329
	Artikel 330
	Artikel 331
	Artikel 332
	Artikel 333

	II. Abschnitt Schifffahrt
	I. Kapitel Freiheit der Schifffahrt
	Artikel 334

	II. Kapitel Häfen von internationaler Bedeutung
	Artikel 335
	1. Schifffahrt

	Artikel 336
	2. Gebührenrecht

	Artikel 337
	Artikel 338
	3. Arbeiten

	Artikel 339
	Artikel 340
	4. Offene Zonen

	Artikel 341
	Artikel 342
	Artikel 343
	Artikel 344
	5. Streitbeilegung

	Artikel 345

	III. Kapitel Bestimmungen hinsichtlich der Mariza und Donau
	Artikel 346
	Artikel 347
	Artikel 348

	IV. Kapitel Bestimmungen, die bestimmten Staaten die Nutzung bestimmter Häfen ermöglichen
	Artikel 349
	Artikel 350
	Artikel 351
	Artikel 352


	III. Abschnitt Eisenbahn
	I. Kapitel Bestimmungen über die internationale Beförderung
	Artikel 353
	Artikel 354
	Artikel 355
	Artikel 356
	Artikel 357

	II. Kapitel Rollendes Material
	Artikel 358

	III. Kapitel Übertragung von Eisenbahnlinien
	Artikel 359
	Artikel 360

	IV. Kapitel Nutzungsvereinbarungen hinsichtlich des Eisenbahnwesens
	Artikel 361
	Artikel 362


	IV. Abschnitt Diverses
	I. Kapitel Wasserrechtliche Frage
	Artikel 363

	II. Kapitel Telegraf und Fernsprecher
	Artikel 364
	Artikel 365

	III. Kapitel Unterwasserleitungen
	Artikel 366
	Artikel 367

	IV. Kapitel Durchführungsbestimmungen
	Artikel 368


	V. Abschnitt Entscheidung von Streitigkeiten und Nachprüfung der Bestimmungen mit dauernder Geltung
	Artikel 369
	Artikel 370
	Artikel 371

	VI. Abschnitt Sonderbestimmungen
	Artikel 372
	Artikel 373


	XII. Teil. Arbeit.
	I. Abschnitt Organisation der Arbeit.
	I. Kapitel Organisation
	Artikel 374
	Artikel 375
	Artikel 376
	Artikel 377
	Artikel 378
	Artikel 379
	Artikel 380
	Artikel 381
	Artikel 382
	Artikel 383
	Artikel 384
	Artikel 385
	Artikel 386

	II. Kapitel Verfahren
	Artikel 387
	Artikel 388
	Artikel 389
	Artikel 390
	Artikel 391
	Artikel 392
	Artikel 393
	Artikel 394
	Artikel 395
	Artikel 396
	Artikel 397
	Artikel 398
	Artikel 399
	Artikel 400
	Artikel 401
	Artikel 402
	Artikel 403
	Artikel 404
	Artikel 405
	Artikel 406
	Artikel 407

	III. Kapitel Allgemeine Vorschriften
	Artikel 408
	Artikel 409
	Artikel 410

	IV. Kapitel Übergangsbestimmungen
	Artikel 411
	Artikel 412
	Artikel 413

	Anlage

	II. Abschnitt Allgemeine Grundsätze

	XIII. Teil. Diverse Bestimmungen.
	Artikel 415
	Artikel 416
	Artikel 417
	Artikel 418
	Artikel 419
	Artikel 420
	Artikel 421
	Anhang

	Artikel 422
	Artikel 423
	Artikel 424
	Artikel 425
	Artikel 426
	Artikel 427
	Artikel 428
	Artikel 429
	Artikel 430
	Artikel 431
	Artikel 432
	Artikel 433


	Dritter Teil: Verzeichnisse
	Abkürzungsverzeichnis

	Literatur-, Quellen-, und Archivalienverzeichnis
	Verzeichnis geografischer Begriffe
	Personenverzeichnis

